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Kurzzusammenfassung 

Hintergrund des Förderprogramms 

Das Bundesförderprogramm „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und 
Systeme“ (EBN) dient der Erschließung von Energieeinsparpotenzialen in Unternehmen, 
Kommunen und gemeinnützigen Organisationen. Es fördert qualifizierte Energieberatungen im 
Nichtwohngebäudebereich, die den Zielgruppen dabei helfen sollen, den energetischen Ist-
Zustand ihrer Gebäude und Anlagen zu dokumentieren, Potenziale für 
Energieeffizienzsteigerungen zu identifizieren und konkrete Maßnahmenvorschläge 
auszuarbeiten. Insgesamt ist die Förderung im Kontext der nationalen und EU Energieeffizienz- 
und Klimaziele zu sehen. Durch die Identifikation und Erschließung von 
Energieeinsparpotenzialen in Nichtwohngebäuden sowie bei technischen Anlagen und 
Systemen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) soll die Energieeffizienz in diesen 
Bereichen gesteigert und damit ein Beitrag zur Erreichung der nationalen und europäischen 
Ziele geleistet werden. 

Das Programm umfasst drei Fördermodule: Modul 1 (Energieaudit nach DIN EN 16247, 
insbesondere gerichtet an KMU), Modul 2 (Energieberatung für Nichtwohngebäude nach 
DIN V 18599, überwiegend Sanierungsberatungen für Bestandsgebäude und in geringerem 
Umfang Neubauberatungen) sowie Modul 3 (Contracting-Orientierungsberatung). Die 
Förderung beschränkt sich auf die Durchführung der Energieberatung, die Umsetzung 
empfohlener Energieeffizienzmaßnahmen liegt hingegen außerhalb des direkten 
Anwendungsbereichs der EBN-Förderung. Die Administration des Förderprogramms erfolgt 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

Im Förderzeitraum Januar 2021 bis August 2024 konnten Zuschüsse von bis zu 80 % der 
förderfähigen Beratungskosten in Anspruch genommen werden. Mit einer Änderung der 
Förderrichtlinie zum 7. August 2024 wurden die Fördersätze auf 50 % reduziert und die 
gestaffelten maximalen Zuschussbeträge je Förderfall halbiert. Dadurch hat sich die 
Förderhöhe in vielen Förderfällen seit August 2024 faktisch halbiert. In dieser Evaluation werden, 
bis auf wenige Einzelfälle, die Effekte von Förderfällen vor der Minderung der Fördersätze im 
August 2024 betrachtet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass nur bereits abgeschlossene 
Beratungen für die Wirkung des Förderprogramms näher untersucht werden konnten. 

Zweck der Evaluation und Methodische Grundlagen 

Die staatliche Förderung im Rahmen der EBN erfolgt gemäß den Vorgaben der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO). Gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO ist eine 
regelmäßige Erfolgskontrolle des Förderprogramms erforderlich. Die Evaluation der EBN für den 
Förderzeitraum 2021-2024 wurde von Technopolis Deutschland im Auftrag der Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) im BAFA durchgeführt. Ziel der Evaluation ist eine systematische Analyse 
der Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaftlichkeit des Förderprogramms.1 

Die Evaluation basiert auf einer Auswahl quantitativer und qualitativer Methoden. Dazu gehört 
insbesondere die Durchführung einer breit angelegten Online-Befragung unter den 
Fördernehmenden. Insgesamt konnten im Rahmen dieser Befragung 920 Fördernehmende aus 
den Fördermodulen 1 und 2 vollständig befragt werden (11.911 Fördernehmende kontaktiert, 

 

 

1 Die Grundlage für die Evaluation ist ein Export der Förderdatenbank mit dem Stand am 08.01.2025. 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  2 

7,7 % Rückmeldequote). Für das kleinere Fördermodul 3 konnten 19 Fördernehmende 
vollständig befragt werden (42 kontaktiert, 45,2 % Rückmeldequote). Darüber hinaus wurden 
die Förderdatenbank des BAFA ausgewertet, 16 Interviews mit Expertinnen und Experten 
geführt, eine Stichprobe von 50 Beratungsberichten analysiert und relevante Fachliteratur 
ausgewertet. 

Grundlage der Wirkungsermittlung sind die Vorgaben und Annahmen aus dem 
Methodikleitfaden für Evaluationen von Energieeffizienzmaßnahmen des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWE).2 Um die fortschreitende Dekarbonisierung des Stromsystems 
angemessen darzustellen, wurden abweichend von den Annahmen im Methodikleitfaden 
dynamische Emissions- und Primärenergiefaktoren für die Stromerzeugung genutzt. Eine 
Quantifizierung der Maßnahmeneffekte erfolgte für die Energieberatungen in Fördermodul 1 
(Energieaudit) und Fördermodul 2 (Energieberatung für Nichtwohngebäude), die zusammen 
mehr als 99 % der Förderfälle ausmachen. Für Modul 3 (Contracting-Orientierungsberatung) 
wurde aufgrund der geringen Fallzahl sowie der lediglich vorbereitenden Funktion der 
geförderten Orientierungsberatung im Rahmen von Energiespar-Contracting-Vorhaben (ESC) 
keine quantitative Wirkungsermittlung durchgeführt. 

Die Zuordnung der Förderfälle zu den Förderperioden erfolgt auf Basis des Eingangs des 
Verwendungsnachweises beim BAFA (nach Abschluss der Energieberatung). Die Effekte der 
Förderung werden für bereits abgeschlossene Energieberatungen berechnet. Berücksichtigt 
werden Energieeffizienzmaßnahmen, die im Anschluss an die Energieberatung durchgeführt 
wurden oder sich aktuell in der Umsetzung befinden. Ebenfalls berücksichtigt werden 
Maßnahmen, deren Umsetzung gemäß definierten Kriterien ausreichend konkret geplant ist.3 
Maßnahmen, deren Umsetzung hingegen nicht konkret geplant ist, werden nicht 
berücksichtigt. 

Umfang der erfolgten Förderung und Entwicklung der Antragszahlen 

Im Zeitraum 2021-2024 wurden im Rahmen der EBN insgesamt rund 101 Mio. € an Bundesmitteln 
bereitgestellt. Davon entfielen etwa 98 Mio. € auf die Förderung von Energieberatungen und 
rund 3 Mio. € auf die Programmadministration beim BAFA. 

•  Modul 1 – Energieaudits (DIN EN 16247): Insgesamt wurden im Evaluationszeitraum 2021-
2024 12.264 Anträge gestellt, von denen 10.367 bewilligt wurden. Zum Zeitpunkt der 
Evaluation waren 9.170 dieser bewilligten Energieberatungen bereits abgeschlossen und 
flossen in die Berechnung der Programmeffekte mit ein. 

•  Modul 2 – Energieberatungen für Nichtwohngebäude (DIN V 18599): Insgesamt wurden im 
Evaluationszeitraum 2021-2024 11.778 Anträge gestellt, von denen 9.496 bewilligt wurden. 
Von diesen waren 6.634 Energieberatungen zum Zeitpunkt der Evaluation abgeschlossen. 

•  Modul 3 – Contracting-Orientierungsberatung: Mit 71 Anträgen und 56 Bewilligungen spielte 
dieses Modul bezogen auf die Anzahl der Energieberatungen nur eine untergeordnete 
Rolle. 

Die Auswertung der Antragszahlen über den Zeitraum 2021-2024 zeigt, dass insbesondere für 
die Sanierungsberatung im Rahmen von Modul 2 eine kontinuierliche Zunahme der Nachfrage 

 

 

2 Fraunhofer ISI, Prognos AG, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2020). Methodikleitfaden für Evaluationen von 
Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-
fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile. 

3 D.h. die Maßnahme wurde in der Finanz- oder Haushaltsplanung berücksichtigt und/oder eine Investitionsförderung 
beantragt. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
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verzeichnet werden konnte. In Modul 1 ist in der Entwicklung der Antragszahlen eine größere 
Anzahl von Anträgen zur Hochphase der Energiekrise im Jahr 2022 zu verzeichnen; seit 2023 
sind die Antragszahlen jedoch rückläufig. Die Nachfrage nach Modul 3 blieb über den 
gesamten Evaluationszeitraum gering und hinter den Erwartungen zurück. 

Verteilung der Förderfälle 

Die Hauptzielgruppen der Förderung sind KMU, Kommunen und gemeinnützige 
Organisationen. Im Modul 1 wurde die Förderung nahezu ausschließlich von KMU in Anspruch 
genommen (97 %), wobei der Großteil der Förderungen auf Kleinst- oder Kleinunternehmen 
entfällt (77 %). In Modul 2 wurde die Förderung dagegen von Unternehmen (41,6 %), 
Kommunen (33,6 %) sowie von gemeinnützigen Organisationen, Religionsgemeinschaften und 
Stiftungen (21,1 %) in Anspruch genommen. Modul 3, die Contracting-Orientierungsberatung, 
wurde insbesondere von Kommunen in Anspruch genommen. 

Die nach dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) gewichtete Förderaktivität wies im 
Evaluationszeitraum regionale Schwerpunkte in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Baden-Württemberg auf. Relativ weniger Förderaktivität fand in den Stadtstaaten 
Berlin, Hamburg und Bremen sowie in einigen anderen Flächenländern statt. Die regionale 
Verteilung legt nahe, dass es eher regionale Cluster und Gegebenheiten sind, die zu einer 
größeren bzw. geringeren Inanspruchnahme der EBN in bestimmten Regionen führen. Zudem 
variieren die regionalen Schwerpunkte je nach Fördermodul. Während in Modul 1 höhere 
Förderaktivitäten in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein zu verzeichnen 
waren, wurde in Modul 2 die mit Abstand höchste BIP-gewichtete Förderaktivität in Baden-
Württemberg verzeichnet. 

Empfohlene Maßnahmen und Stand der Umsetzung 

Im Rahmen der Energieaudits nach Modul 1 wurden besonders häufig Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz in den Bereichen Produktionsprozesse und -anlagen, 
Gebäudetechnik sowie Strom- und Wärmeerzeugung (insbesondere Photovoltaik (PV) 
Anlagen4) empfohlen. In den Energieberatungen für Nichtwohngebäude nach Modul 2 lagen 
die Schwerpunkte dagegen auf Maßnahmen an der Gebäudehülle und an 
heizungstechnischen Anlagen. 

Die Umsetzungsquoten der empfohlenen Maßnahmen sind in Modul 1 insgesamt höher als in 
Modul 2. In den Jahren 2021 und 2022, also mit einer längeren Zeitspanne für die Umsetzung 
zum Zeitpunkt der Evaluation, wurden in Modul 1 etwa 60-65 % der Maßnahmen bereits 
umgesetzt, befinden sich in Umsetzung oder sind konkret geplant. In Modul 2 lag dieser Anteil 
im gleichen Zeitraum bei rund 45-55 %. In Modul 1 zeigen sich besonders hohe Umsetzungsraten 
in den Bereichen Produktionsprozesse und -anlagen sowie Gebäudetechnik. In Modul 2 
hingegen sind die Umsetzungsquoten in den häufig empfohlenen Maßnahmenbereichen 
niedriger. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Gebäudehülle. 

Ergebnisse der Zielerreichungskontrolle 

Die EBN verfolgt das Ziel, jährlich 530 Gigawattstunden (GWh) neue Endenergieeinsparungen 
(brutto) auszulösen. Die Einsparungen resultieren aus der Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen infolge der geförderten Energieberatung. Dieses Ziel wurde über 
den gesamten Evaluationszeitraum (2021–2024) durch die quantifizierten Einsparungen der 

 

 

4 Diese wurden als Maßnahmen zur Stromerzeugung separat betrachtet und nicht in die Ermittlung der End- und 
Primärenergieeinsparungen einbezogen 
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Module 1 und 2 zu knapp 85 % erreicht. Da zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht alle 
bewilligten Energieberatungen – insbesondere Beratungen in Modul 2 aus dem Jahr 2024 – 
abgeschlossen sind, ist zu erwarten, dass die realisierten Einsparungen in den Folgejahren die 
bestehende Lücke weiter schließen. 

Ergänzend zum Zielwert für Endenergieeinsparungen werden die Zielwerte für die Anzahl der 
geförderten Beratungen in den Modulen 1 und 2 über den gesamten Förderzeitraum hinweg 
nahezu erreicht. Insgesamt wurden 15.804 Energieberatungen in den Modulen 1 und 2 
erfolgreich abgeschlossen, was nur knapp unter dem Zielwert von 16.000 Beratungen für den 
betrachteten Evaluationszeitraum von vier Jahren liegt (jährlich 4.000 Beratungen). Außerdem 
ist – wie beim Indikator der jährlich neuen Endenergieeinsparungen – zu beachten, dass zum 
Zeitpunkt der Evaluation noch nicht alle laufenden Beratungen abgeschlossen waren. 

Auf der Ebene der einzelnen Förderfälle beliefen sich die bisher durch umgesetzte Maßnahmen 
erzielten jährlichen Endenergieeinsparungen im Durchschnitt auf 120 MWh (brutto) pro 
Energieaudit/-beratung in Unternehmen und 91 MWh (brutto) pro Energieberatung in 
Kommunen/gemeinnützigen Organisationen. Damit wurde der Zielwert von 140 MWh (brutto) 
pro Unternehmen nicht vollständig erreicht, während der Zielwert von 90 MWh (brutto) pro 
Kommunen/gemeinnützigen Organisation erreicht wurde. Bei einer differenzierten Betrachtung 
nach Fördermodulen ist zudem zu beobachten, dass die realisierten Endenergieeinsparungen 
der Unternehmen für Beratungen im Rahmen von Modul 2 (Mittelwert: 102 MWh neue 
Endenergieeinsparungen jährlich, brutto) geringer ausfallen als die der Unternehmen, die ein 
Energieaudit im Rahmen von Modul 1 durchgeführt haben (Mittelwert: 125 MWh neue 
Endenergieeinsparungen jährlich, brutto). 

Ergebnisse der Wirkungskontrolle 

Zur Ermittlung der dem EBN-Förderprogramm ursächlich zurechenbaren Wirkungen 
berücksichtigt die Evaluation Mitnahmeeffekte und Wechselwirkungen mit nachgelagerten 
staatlichen Investitionsförderungen für Energieeffizienzmaßnahmen. Ziel ist es, eine realistische 
Einschätzung der tatsächlichen Wirkung der Energieberatung zu ermöglichen und gleichzeitig 
Doppelzählungen von Einsparwirkungen zu vermeiden. 

Zwei Ebenen potenzieller Mitnahmeeffekte wurden analysiert: (i) Erstens die Inanspruchnahme 
der Energieberatung, die auch ohne Förderung erfolgt wäre – dieser Effekt wurde über die 
Fördermodule hinweg mit 18,3 % beziffert. (ii) Zweitens die Umsetzung von Maßnahmen, die 
auch ohne vorherige Beratung durchgeführt worden wären – dieser Anteil beträgt gemittelt 
über die Fördermodule hinweg 32,4 %. Zusammengenommen ergibt sich aus den beiden 
Ebenen der Mitnahmeeffekte eine Minderung der Bruttowirkung um knapp 51 %. 

In der Wirkungskontrolle wurden außerdem die Interaktionseffekte der Energieberatung mit 
nachgelagerter Investitionsförderung berücksichtigt. Da in einem Teil der Förderfälle eine 
direkte Wirkungskette zwischen geförderter Energieberatung und der anschließenden, 
ebenfalls geförderten Investition bestehen kann, wurde diese im Rahmen der Evaluation gezielt 
analysiert. So können Doppelzählungen von Einspareffekten vermieden und die Bedeutung 
der Energieberatung für die Umsetzung von Maßnahmen besser eingeordnet werden. Die 
Effekte von Energieeffizienzmaßnahmen, die ohne weitere staatliche Investitionsförderung 
umgesetzt wurden, werden vollständig der EBN zugerechnet. Für Maßnahmen, bei denen eine 
zusätzliche Investitionsförderung in Anspruch genommen wurde, erfolgt eine anteilige 
Zuordnung – basierend auf der im Rahmen der Online-Befragung erhobenen Einschätzung zur 
relativen Bedeutung der Energieberatung im Vergleich zur Investitionsförderung. 

Insgesamt werden nach vorheriger Bereinigung um Mitnahmeeffekte 71,7 % der verbleibenden 
Einsparungen (Zwischensumme) der EBN-Förderung zugerechnet (gemittelt über die 
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Fördermodule). Aufgrund der häufigeren Inanspruchnahme investiver Förderungen für 
Energieeffizienzmaßnahmen, die sich aus den Energieberatungen in Modul 2 ergeben haben, 
sowie deren laut Einschätzung der Fördernehmenden höherer Relevanz für die Umsetzung der 
Maßnahmen, erfolgt in Modul 2 eine entsprechend stärkere Korrektur (63,4 % der EBN 
zurechenbar) als in Modul 1 (77,7 % der EBN zurechenbar). 

In den Evaluationsjahren 2022-2024 lagen die jährlich neu erzielten Endenergieeinsparungen 
zwischen 509-598 GWh (brutto) pro Jahr. Im Jahr 2021 betrugen sie rund 168 GWh (brutto).5 
Während im Modul 1 (Energieaudit) Einsparungen sowohl beim Strom- als auch beim 
Brennstoffverbrauch erzielt werden, zeigen sich im Modul 2 (Energieberatung für 
Nichtwohngebäude) relative Mehrverbräuche bei Strom. Diese sind insbesondere auf die 
Umstellung von Heizsystemen zurückzuführen. 

Über den gesamten Evaluationszeitraum von 2021 bis 2024 summierten sich die 
periodenbezogenen Endenergieeinsparungen auf insgesamt 3.925 GWh (brutto). Nach Abzug 
der im Rahmen der Wirkungsbereinigung berücksichtigten Effekte verbleiben hiervon 
1.410 GWh (netto), die direkt der Wirkung des EBN-Förderprogramms zugerechnet werden 
können. Da die umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen an den Nichtwohngebäuden und 
technischen Anlagen fortbestehen, werden auch in den kommenden Jahren weitere 
Einsparungen erzielt. Über die gesamte Lebensdauer der Maßnahmen (bis maximal 2049; 
durchschnittliche Lebensdauer: 16 Jahre) wird daher mit kumulierten Endenergieeinsparungen 
von rund 25,9 TWh (brutto) bzw. 9 TWh (netto) gerechnet. 

Abbildung 1 Lebensdauerbezogene Endenergieeinsparungen und Wirkungsbereinigung für Modul 1 – 
Energieaudits & Modul 2 – Energieberatungen für Nichtwohngebäude kumuliert (in GWh) 

 

Technopolis, 2025 

Zudem sind insbesondere in Folge der Energieaudits in Modul 1 Investitionen in PV-Anlagen 
durch die Fördernehmenden getätigt worden, welche die Stromerzeugung und nicht den -

 

 

5 Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der im Jahr 2021 bewilligten Energieberatungen noch nicht abgeschlossen, 
sodass noch keine Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden konnten. 
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verbrauch adressieren. Diese werden separat von den oben dargestellten 
Energieeinsparungen betrachtet. Während der Energiekrisenjahre 2022-2023 führte die neu 
hinzugekommene PV-Kapazität zu einem zusätzlichen Eigenverbrauch von 108-119 GWh 
erneuerbarem Strom pro Jahr, basierend ausschließlich auf den im jeweiligen Jahr 
umgesetzten Maßnahmen. Im Gegensatz dazu waren die Zahlen in den Nicht-Krisenjahren 
deutlich niedriger: 33 GWh im Jahr 2021 und 58 GWh im Jahr 2024.6 

Bezogen auf die Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) wurden im Evaluationszeitraum 
jährlich neu 0,06-0,18 Megatonnen (Mt) CO₂-Äquivalent (CO₂e) eingespart (brutto). Über den 
gesamten Zeitraum 2021 bis 2024 summieren sich die periodenbezogenen THG-
Emissionseinsparungen auf rund 1,2 Mt CO₂e (brutto). Nach Abzug der im Rahmen der 
Wirkungsbereinigung berücksichtigten Effekte verbleiben davon 0,45 Mt CO₂e (netto), die 
unmittelbar der Wirkung des EBN-Förderprogramms zugerechnet werden können. In den 
kommenden Jahren verstärkt sich die Wirkung der umgesetzten Maßnahmen durch die 
fortschreitende Dekarbonisierung der Stromerzeugung. Über die gesamte Lebensdauer der 
Maßnahmen werden wirkungsbereinigt kumulierte THG-Emissionseinsparungen von etwas mehr 
als 3 Mt CO₂e (netto) erwartet.7 

Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitskontrolle 

Die Fördereffizienz ist der zentrale Indikator zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit staatlicher 
Fördermaßnahmen. Im Rahmen der EBN-Förderung wird sie ermittelt, indem die eingesetzten 
Fördermittel einschließlich der administrativen Kosten zu den Energie- und THG-
Emissionseinsparungen der Maßnahme über deren gesamte Lebensdauer ins Verhältnis gesetzt 
werden. Dabei sind insbesondere die wirkungsbereinigten Nettowerte der Einsparungen 
maßgeblich. 

Die ermittelten Fördereffizienzen zeigen, trotz umfassender Wirkungsbereinigung, insgesamt 
gute Ergebnisse. Für jede eingesparte Megawattstunde (MWh) Endenergie (netto) mussten im 
Modul 1 durchschnittlich 10,87  € und im Modul 2 11,53 € an finanziellen Mitteln (Bundesmitteln) 
eingesetzt werden. Auf Ebene der THG-Emissionseinsparungen sind pro vermiedener Tonne 
CO₂-Äquivalent (t CO₂e) (netto) jeweils rund 33-34 € an eingesetzten finanziellen Mitteln 
(Bundesmittel) erforderlich.8 Für das Modul 3 konnten aufgrund der nicht darstellbaren 
Effektberechnung keine Fördereffizienzen ermittelt werden. 

 

 

6 Zusätzliche Einspeisungen in das Stromnetz wurden im Rahmen der Evaluation nicht betrachtet. 
7 In die Berechnung der vermiedenen THG-Emissionen werden die Effekte der Investitionen in PV-Anlagen 
einbezogen. 

8 Bei der Ermittlung der Fördereffizienz wurden – mit wenigen Ausnahmen – ausschließlich Förderfälle berücksichtigt, 
die noch die bis August 2024 geltenden, höheren Fördersätze erhalten haben. Durch die Absenkung der 
Fördersätze reduziert sich die Förderung je Förderfall bei Neuanträgen ab August 2024 in den meisten Fällen effektiv 
um die Hälfte. Unter der Annahme, dass die Fördereffekte auf einem vergleichbaren Niveau verbleiben, wie in der 
Evaluation quantifiziert, ist durch die Absenkung der Fördersätze künftig von einer verbesserten Fördereffizienz 
auszugehen. 
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Abbildung 2 Fördereffizienzen der EBN im Evaluationszeitraum 2021-2024, Lebensdauerbezogene 
Einsparungen (netto) 

 

Technopolis, 2025 

Bei der Bewertung der Fördereffizienz ist zu berücksichtigen, dass unterschiedliche Arten 
staatlicher Unterstützung in der Regel unterschiedliche Effizienzniveaus aufweisen. 
Energieberatungen gelten dabei typischerweise als kosteneffizient. Dies liegt vor allem am 
vergleichsweise geringen Mitteleinsatz für die geförderte Beratungsleistung. Die dadurch 
angestoßenen Einsparungen können – selbst bei nur teilweiser Umsetzung der empfohlenen 
Energieeffizienzmaßnahmen – erheblich sein. 

Förderungen aus zusätzlichen investiven Programmen für Nichtwohngebäude und technische 
Anlagen (z. B. BEG EM/NWG, EEW), die von einem Teil der EBN-Förderfälle ergänzend in 
Anspruch genommen wurden, sowie die damit verbundenen Kosten sind nicht Bestandteil 
dieser Evaluation. Sie sind somit auch nicht in den dargestellten Fördereffizienzen enthalten. Im 
Rahmen der Wirkungsbereinigung werden Wechselwirkungen mit investiven 
Förderprogrammen jedoch berücksichtigt, um Doppelzählungen von Einsparwirkungen zu 
vermeiden und die Beiträge der Energieberatung sachgerecht einzuordnen. Die dargestellten 
Fördereffizienzen beziehen sich somit ausschließlich auf die der EBN zuzuordnenden Effekte. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Förderung von Energieberatungen für 
Nichtwohngebäude eine kosteneffiziente Maßnahme im energie- und klimapolitischen 
Instrumentenmix darstellt und einen wirksamen Beitrag zur Erreichung der Klima- und 
Energieziele der Bundesregierung leisten kann. 
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Executive summary 

Background to the funding programme 

The federal funding programme “Energy audits for non-residential buildings and technical 
systems” (Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme – EBN) aims to 
unlock energy-saving potential in companies, municipalities and non-profit organisations. It 
does this by subsidising qualified energy audits in the non-residential buildings sector. The 
energy audits are intended to help the beneficiaries obtain an overview of the current energy 
performance of their buildings and technical systems, identify potential for energy savings, and 
develop concrete energy efficiency measures. The federal support scheme fits into the 
broader context of Germany’s national and the EU’s energy efficiency and climate goals. By 
identifying and utilising energy-saving potential in non-residential buildings and in technical 
installations and systems of small and medium-sized enterprises (SMEs), the programme aims to 
improve energy efficiency in these sectors and thus support the achievement of national and 
European targets. 

The programme comprises three funding modules: Module 1 (energy audits in accordance 
with DIN EN 16247, primarily directed at SMEs), Module 2 (energy audits for non-residential 
buildings in accordance with DIN V 18599, mainly audits for building renovation but audits for 
new buildings are also eligible), and Module 3 (orientation consulting for energy performance 
contracting, EPC). Funding is limited to the provision of the energy audit services. The actual 
implementation of recommended energy efficiency measures is not covered under the EBN 
programme. The programme is administered by the Federal Office for Economic Affairs and 
Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – BAFA). 

Between January 2021 and August 2024, grants of up to 80 % of eligible consulting costs could 
be claimed. Following a revision of the funding guidelines on 7 August 2024, the funding rate 
was reduced to 50 %, and the tiered maximum grant amounts per case were halved. As a 
result, the total funding amount available per case has effectively been reduced by half since 
August 2024. In this evaluation, with only a few exceptions, the funding effects before the 
reduction in funding rates are examined. This is because only energy audits that had already 
been completed at the time of the evaluation could be examined in detail regarding their 
effects. 

Purpose of the evaluation and methodological basis 

The public funding provided under the EBN programme is granted in accordance with the 
provisions of the German Federal Budget Code (Bundeshaushaltsordnung – BHO). In line with 
the administrative regulations pursuant to §7 BHO, regular evaluations of the programme’s 
effectiveness are required. The evaluation of the EBN for the funding period 2021–2024 was 
conducted by Technopolis Group on behalf of the Federal Agency for Energy Efficiency 
(Bundesstelle für Energieeffizienz – BfEE) which is part of the BAFA. The objective of the 
evaluation is to provide a systematic analysis of the programme’s goal achievement, impacts, 
and cost-effectiveness.9 

The evaluation is based on a mix of quantitative and qualitative methods. A key component 
was a broad online survey of funding recipients. A total of 920 recipients from Modules 1 and 2 
participated in the online survey (11,911 contacted; response rate: 7.7 %). For the smaller 

 

 

9 The basis for the evaluation is an export of the funding database as of January 8, 2025. 
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Module 3, 19 out of 42 contacted recipients responded (response rate: 45.2 %). In addition, the 
evaluation draws on an analysis of the funding database, 16 expert interviews, a review of 50 
randomly selected energy audit reports, and relevant literature. 

The BMWE methodology guide for evaluation of energy efficiency programmes served as the 
methodological basis for the evaluation.10 To better reflect the ongoing decarbonisation of the 
electricity system, dynamic emission factors were applied for electricity generation, deviating 
from the guide’s original assumptions. A quantitative assessment of effects is conducted for 
energy audits funded under Module 1 (energy audits in accordance with DIN EN 16247, 
primarily for SMEs) and Module 2 (energy audits for non-residential buildings in accordance 
with DIN V 18599), which together account for more than 99 % of all funded energy audits. No 
standardised quantification of impacts could be carried out for Module 3 (orientation 
consulting for EPC) due to the small number of cases and the preparatory nature of the 
services. 

Funding cases were assigned to the respective funding year based on the date on which the 
BAFA received proof of completion of the energy audit. The quantification of effects included 
energy efficiency measures that had already been implemented or were currently underway, 
as well as those with a sufficiently concrete implementation plan according to defined 
criteria.11 In contrast, energy efficiency measures for which no concrete implementation plans 
exist are not taken into account. 

Funding volume, number of energy audits, and application trends 

Between 2021 and 2024, the EBN programme was financed by a total of approximately EUR 101 
million in federal funding. Of this amount, around EUR 98 million was allocated to the direct 
funding of energy audits, while an additional EUR 3 million covered administrative costs 
incurred by BAFA in managing the programme. 

•  Module 1 – Energy audits (DIN EN 16247): 12,264 applications were submitted during the 
evaluation period, of which 10,367 were approved. By the time of the evaluation, 9,170 
audits had been completed and were included in the impact analysis. 

•  Module 2 – Energy audits for non-residential buildings (DIN V 18599): 11,778 applications 
were submitted, with 9,496 approved and 6,634 completed audits included in the analysis. 

•  Module 3 – Orientation consulting for EPC: With only 71 applications and 56 approvals, this 
module accounted for only a small number of funded audits. 

Application trends show a steady increase in demand for renovation-related audits in 
Module 2. Conversely, applications for Module 1 peaked during the energy crisis in 2022, 
followed by a decline from 2023 onwards. Demand for Module 3 remained low and below 
expectations throughout the whole evaluation period. 

Beneficiaries and regional distribution 

The main beneficiaries of the programme were SMEs, municipalities, and non-profit 
organisations. Module 1 was taken up predominantly by SMEs (97 %), with a strong focus on 
both micro enterprises and small enterprises utilising the qualified energy audit (together 
accounting for 77 %). In Module 2, support was distributed among businesses (41.6 %), 

 

 

10 Fraunhofer ISI, Prognos AG, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2020). Methodikleitfaden für Evaluationen von 
Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-
fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile. 

11 I.e., the measure was included in financial or budget planning and/or an investment subsidy was applied for. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
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municipalities (33.6 %), and non-profit organisations, religious communities, and foundations 
(21.1 %). Module 3 was used primarily by municipalities. 

Regionally, the highest programme activity – adjusted for gross domestic product (GDP) – was 
observed in Lower Saxony, Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, and Baden-Württemberg. Lower 
activity levels were noted in the city-states (Berlin, Hamburg, Bremen) and several other federal 
states. These patterns suggest that local structures and regional clusters play a significant role 
in determining programme uptake. Activity patterns also vary by module, with Module 1 
particularly strong in the aforementioned northern and eastern states, and Module 2 most used 
in Baden-Württemberg. 

Recommended energy efficiency measures and implementation status 

In Module 1, audits most frequently recommended efficiency measures related to production 
processes, building technologies, and electricity and heat generation (in particular 
photovoltaic (PV) systems; these were considered separately as measures for electricity 
generation and were not included in the calculation of final and primary energy savings). 
Energy efficiency recommendations in Module 2 were mainly directed at enhancing the 
thermal performance of the building envelope and upgrading heating systems. 

Implementation rates of recommended measures were generally higher in Module 1 
compared to Module 2. For audits conducted in 2021 and 2022 (i.e., minimum of 2.5 years 
passed between energy audit and evaluation), approximately 60-65 % of the measures 
recommended under Module 1 had either been implemented, were in the process of 
implementation, or had reached an advanced planning stage (i.e., the measure was included 
in financial or budget planning and/or an investment subsidy was applied for). In contrast, the 
corresponding share in Module 2 was around 45-55 %. Module 1 exhibited particularly high 
implementation rates for the often-recommended measures targeting production processes 
and building technologies. In Module 2, implementation rates were comparatively lower for 
the often-recommended categories, especially for measures involving costly thermal 
improvements to the building envelope. 

Assessment of achievement of targets 

The EBN aims to trigger 530 gigawatt-hours (GWh) of newly added annual gross final energy 
demand savings through the implemented energy efficiency measures recommended in the 
audits. This target was achieved by just under 85 % over the entire evaluation period (2021–
2024) through the quantified savings from modules 1 and 2. As not all approved energy audits 
had been completed at the time of the evaluation – in particular consultations in Module 2 
from 2024 – it is expected that the savings realised in subsequent years will further close the 
existing gap. 

Besides the target value for final energy demand savings, the target value for the number of 
energy audits supported as part of the EBN programme is almost achieved over the entire 
evaluation period. A total of 15,804 energy audits were successfully completed in Modules 1 
and 2 between 2021-2024, which is only slightly below the target value of 16,000 audits (4,000 
annually). Furthermore, as with the indicator for annual new final energy savings, it should be 
noted that not all ongoing audits had been completed at the time of the evaluation. 

At the level of individual funding cases, the annual final energy demand savings achieved to 
date from implemented efficiency measures averaged 120 MWh (gross) per audit in 
companies and 91 MWh (gross) per audit in municipalities/non-profit organisations. Thus, the 
target value of 140 MWh (gross) per company has not been fully reached, while the target 
value of 90 MWh (gross) per municipality/non-profit organisation has been slightly exceeded. 
A differentiated analysis by funding module shows that the final energy demand savings 
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achieved by companies after energy audits in Module 2 are lower than the savings achieved 
by companies that carried out an energy audit under Module 1 (average of 102 MWh and 125 
MWh new gross final energy savings per year, respectively). 

Assessment of programme effectiveness 

To isolate the effects directly attributable to the EBN programme, the evaluation applies 
corrections for free-rider effects and interactions with supplementary investment support 
programmes available for energy efficiency measures. 

Two levels of potential free-rider effects were examined: (i) use of audit services that would 
have occurred also without funding (18.3 %), and (ii) implementation of energy efficiency 
measures that would have occurred without the audit (32.4 %). Combined, these adjustments 
reduce the gross savings effects related to the EBN by around 51 %. 

In addition, interaction effects between the EBN programme (energy audit) and subsequent 
investment support were taken into account. This was done because of the salient link between 
subsidised energy audit and in some cases subsequent subsidised energy investments. Taking 
into account the interaction prevents double counting of energy savings and enables a more 
accurate attribution of the role of the energy audits in the implementation of measures. The 
effects of energy efficiency measures implemented without any further public investment 
support were fully attributed to the EBN programme. For measures that received additional 
investment funding, attribution was applied proportionally – based on the relative importance 
of the energy audit compared to investment support, as reported by beneficiaries in the online 
survey. 

Overall, after adjusting for free-rider effects, 71.7 % of the remaining savings (intermediate total) 
are attributed to the EBN programme (averaged across funding modules). Following the more 
frequent use of investment subsidies for energy efficiency measures in Module 2, and given 
that the participants rated the investment support as more relevant for implementing the 
measures, a stronger correction is applied in Module 2 (63.4 % of intermediate total attributable 
to the EBN) than in Module 1 (77.7 % of intermediate total attributable to the EBN). 

Annual gross final energy savings between 2022 and 2024 ranged from 509 to 598 GWh. In 2021, 
savings were still lower (168 GWh) due to few energy audits already completed in the same 
year. Module 1 involved savings in both electricity and fuel use, while Module 2 showed 
increased electricity consumption, primarily due to heating system conversions. 

Over the entire evaluation period from 2021 to 2024, the final gross energy demand savings 
totalled 3,925.4 GWh. After deducting the effects corrections, this leaves 1,409.9 GWh (net), 
which can be directly attributed to the impact of the EBN funding programme. Since the 
energy efficiency measures implemented in non-residential buildings and technical 
installations will remain effective over time, they will continue to generate savings in the coming 
years. Across their full lifetime (extending into the 2040s; average lifetime: 16 years), the 
implemented measures are expected to deliver cumulative final energy savings of around 25.9 
TWh (gross) or 9 TWh (net). 
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Figure 3 Lifetime final energy savings and impact adjustment for Module 1 – Energy audits (DIN EN 16247) 
and Module 2 – Energy consultations for non-residential buildings (DIN V 18599) (in GWh) 

 

Technopolis, 2025 

In addition, many beneficiaries – particularly following energy audits under Module 1 – invested 
in PV systems. As these measures relate to electricity generation rather than energy 
consumption, they are assessed separately from energy savings. During the energy crisis years 
2022–2023, newly added PV capacity resulted in an additional 108–119 GWh of renewable 
electricity being self-consumed per year, based solely on the measures implemented in the 
respective year. In contrast, the figures were significantly lower in the non-crisis years: 33 GWh 
in 2021 and 58 GWh in 2024.12 

In terms of greenhouse gas emissions (GHG emissions), new annual gross savings between 0.06 
and 0.18 megatonnes (Mt) of CO₂ equivalents (CO₂e) were achieved during the evaluation 
period. Over the entire evaluation period from 2021 to 2024, gross GHG emission reductions 
amount to around 1.2 Mt CO₂e. After effects adjustment, net savings of approximately 
0.45 Mt CO₂e remain, which can be directly attributed to the impact of the EBN funding 
programme. In the coming years, the impact of the measures will be reinforced by the ongoing 
decarbonisation of electricity generation. Over the entire lifetime of the measures, cumulative 
net GHG emission savings of slightly more than 3 Mt CO₂e are expected after adjusting for 
effects.13 

Assessment of economic efficiency 

The funding efficiency – defined as the cost per unit of energy or emissions saved – is the key 
indicator used to assess the programme’s economic performance. It is calculated by relating 
the public funds used (including administrative costs) to the net savings achieved over the 
whole lifetime of the energy efficiency measures. 

 

 

12 Feed-in to the electricity grid was not analysed as part of the evaluation. 
13 The effects of investments in PV systems are included in the calculation of abated GHG emissions. 
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Figure 4 Funding efficiencies of the EBN in the evaluation period 2021-2024, lifetime-based savings (net) 

 

Technopolis, 2025 

Despite the comprehensive correction for free-rider effects and interaction with investment 
support, the funding efficiencies determined show good overall results. For each megawatt 
hour (MWh) of final energy saved, an average of EUR 10.87 in federal funds had to be invested 
in Module 1 and EUR 11.53 in Module 2. In terms of GHG emission savings, approximately EUR 33-
34 are required per tonne of CO₂ equivalents (t CO₂e) abated in both funding modules.14 No 
funding efficiencies could be determined for Module 3. 

When interpreting these results, it is important to consider that different types of public support 
typically exhibit different levels of cost-effectiveness. Energy audits are usually regarded as 
more cost-efficient. This is primarily because the level of public funding required for supported 
energy audits is comparatively low, while the resulting energy savings can be substantial, even 
if only part of the recommended measures are implemented. Subsequent public investment 
support programmes, which some beneficiaries of the EBN programme have also used, and 
their costs, are not directly part of this evaluation. However, interaction effects with investment 
support programmes (e.g., BEG EM/NWG, EEW) are taken into account if used by beneficiaries 
to avoid double-counting savings and accurately assess the effectiveness of energy audits. 
Overall, the findings confirm that energy audits for non-residential buildings and technical 
systems are a cost-effective policy instrument that can meaningfully contribute to achieving 
national and European energy and climate goals.  

 

 

14 In determining funding efficiency, with few exceptions, only funding cases that had received the higher funding 
rates valid until August 2024 were considered. With the reduction in funding rates, the support per case for new 
applications submitted from August 2024 onward is effectively halved in most instances. Assuming that the funding 
effects remain at a comparable level to those quantified in the evaluation, the reduction in funding rates can be 
expected to lead to improved funding efficiency in the future. 
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1 Ausgangslage und Hintergrund 

1.1 Hintergrund des Förderprogramms 
Übergeordnete nationale und europäische Klima- und Energieeffizienzziele 

Um die globale Erderwärmung gemäß dem Pariser Abkommen auf deutlich unter 2 Grad 
Celsius und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen, verfolgen Deutschland und die Europäische Union (EU) ehrgeizige Klima- und 
Energieziele. Die Erreichung dieser Ziele erfordert eine grundlegende Neuausrichtung der 
bestehenden Technologien in den Sektoren sowie des gesamten Energiesystems. 

Im Rahmen der Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG) (letzte Novelle 2024) hat sich die 
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) bis zum Jahr 
2030, um mindestens 65% gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu reduzieren. Bis zum Jahr 2040 
sollen die nationalen THG-Emissionen um 88% gegenüber dem Referenzjahr 1990 sinken und im 
Jahr 2045 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden.15 Auf Ebene der EU wurde das 
Ambitionsniveau des Fit-for-55 Pakets durch die jüngsten Verabschiedungen der Reformen des 
EU-Emissionshandels16, der EU-Lastenteilung17 und der Verordnung über Landnutzung und 
Forstwirtschaft umgesetzt. Insgesamt sollen die EU-weiten THG-Emissionen um 55% (bzw. 57% 
unter Berücksichtigung von Landnutzungsveränderungen) gegenüber dem Referenzjahr 1990 
sinken.18 Im Jahr 2050 will die EU Netto-Treibhausgasneutralität erreichen. 

Zur Erreichung der Klimaziele in Deutschland ist dabei eine umfassende Transformation in allen 
Sektoren erforderlich. Dies betrifft zum einen die Umstellung der Energieträger von fossilen auf 
erneuerbare Energien, als auch eine signifikante Reduktion des Energieverbrauchs in allen KSG-
Sektoren. Am 18. November 2023 ist das Energieeffizienzgesetz (EnEfG) in Kraft getreten, 
welches eine quantitative Zielvorgabe für den zukünftigen End- und Primärenergieverbrauch 
in Deutschland macht.19 Für den Endenergieverbrauch strebt die Bundesregierung an, diesen 
im Zieljahr 2030 auf 1.867 TWh, und damit um 26,5% im Vergleich zum Referenzjahr 2008, zu 
senken. Für den Zeitraum nach 2030 strebt die Bundesregierung an, den Endenergieverbrauch 
Deutschlands im Vergleich zum Jahr 2008 bis zum Jahr 2045 um 45 % zu senken. Damit setzt die 
Bundesregierung den Artikel 4 der 2023 novellierten EU-Energieeffizienzrichtlinie (2023/1791) 
(engl. Energy Efficiency Directive, kurz: EED) um.20 

Energieberatungen als Hebel im Gebäudesektor: Fokus auf Nichtwohngebäude 

 

 

15 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) (2024). https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/235/VO. 
16 Europäisches Parlament (2022). Deal on a more ambitious Emission Trading System (ETS). 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-
ambitious-emissions-trading-system-ets.  

17 Euractiv (2022). EU strikes deal on climate effort sharing regulation. https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/eu-strikes-deal-on-climate-effort-sharing-regulation/.  

18 Europäisches Parlament (2022). Fit for 55 – Deal on carbon sinks goal will increase EU climate target. 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-
increase-eu-2030-climate-target.  

19 Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz in Deutschland (Energieeffizienzgesetz - EnEfG) (2023). 
https://www.gesetze-im-internet.de/enefg/BJNR1350B0023.html.  

20 Europäisches Parlament (2023). Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2023/955 (Neufassung). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L1791. 

https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/235/VO
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-strikes-deal-on-climate-effort-sharing-regulation/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-strikes-deal-on-climate-effort-sharing-regulation/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49206/fit-for-55-deal-on-carbon-sinks-goal-will-increase-eu-2030-climate-target
https://www.gesetze-im-internet.de/enefg/BJNR1350B0023.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023L1791


 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  15 

Im Gebäudesektor konnten die THG-Emissionen in Deutschland zwischen 2000 und 2023 bereits 
von 167 auf 102 Mt CO2-Äquivalente (CO2e) reduziert werden.21 Um das gesetzte Ziel von 67 Mt 
CO2e bis zum Jahr 2030 zu erreichen, sind jedoch weiterhin erhebliche Anstrengungen 
erforderlich – insbesondere vor dem Hintergrund der langfristigen Investitionszyklen in diesem 
Sektor. 

Während rund 80 % der Emissionen aus dem Gebäudesektor auf Wohngebäude entfallen, 
stellen Nichtwohngebäude – etwa von Unternehmen, Kommunen und gemeinnützigen 
Organisationen – einen weiteren wichtigen Hebel für Emissionseinsparungen dar. Neben der 
Umstellung auf erneuerbare Energien ist die Steigerung der Energieeffizienz hier ein zentraler 
Ansatzpunkt. Hier setzt die Förderrichtlinie „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen 
und Systeme (EBN)“ an. Sie unterstützt gezielt die Identifikation und Erschließung von 
Energieeinsparpotenzialen durch eine finanzielle Förderung von Energieberatungen 
insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs), Kommunen sowie in 
gemeinnützigen Organisationen. 

Energieberatung und Informationsbereitstellung bilden damit zentrale Bausteine der 
deutschen Energieeffizienzpolitik. Sie schaffen die Grundlage für fundierte 
Investitionsentscheidungen und eine zielgerichtete Reduktion des Energieverbrauchs – 
besonders in Bereichen, in denen es häufig an internem Wissen mangelt. Viele kleine 
Unternehmen unterschätzen ihre Potenziale oder verfügen nicht über die personellen 
Ressourcen, um energetische Maßnahmen eigenständig zu planen. 

Auch im öffentlichen Sektor besteht erheblicher Handlungsbedarf: Die aktuelle EU-
Gebäuderichtlinie (EPBD) und die EED verpflichten die Mitgliedstaaten, den Energieverbrauch 
öffentlicher Gebäude deutlich zu senken. Ab dem 11. Oktober 2025 müssen jährlich 3 % der 
Gesamtfläche beheizter und/oder gekühlter öffentlicher Gebäude im Besitz öffentlicher 
Stellen, die am 1. Januar 2024 nicht dem Standard eines Niedrigstenergiegebäudes 
entsprechen und deren Nutzfläche mehr als 250 m² beträgt, umfassend energetisch saniert 
werden. Diese Vorgaben verdeutlichen die Notwendigkeit gezielter und ambitionierter 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz im öffentlichen Gebäudebestand. Auch in 
diesem Bereich setzt das Förderziel der EBN an, um durch die geförderten Energieberatungen 
Transparenz für kommunalen Gebäudebestand zu schaffen und konkrete 
Handlungsmöglichkeiten für die Verbesserung der Energieeffizienz aufzuzeigen. 

Die Aktivitäten im Rahmen der EBN sind damit ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der 
nationalen und europäischen Energieeffizienzziele in nicht-wohnwirtschaftlich genutzten 
Gebäuden. Durch qualitätsgesicherte Beratungen soll das Wissen über wirtschaftlich 
realisierbare Einsparpotenziale gestärkt und eine fundierte Entscheidungsbasis für Investitionen 
geschaffen werden. 

 

 

21 Umweltbundesamt (2024). Emissionsübersichten KSG-Sektoren 1990-2023. 
https://www.umweltbundesamt.de/dokument/emissionsuebersichten-ksg-sektoren-1990-2023. 

https://www.umweltbundesamt.de/dokument/emissionsuebersichten-ksg-sektoren-1990-2023
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1.2 Struktur der Bundesförderung der Energieberatung für Nichtwohngebäude, 
Anlagen und Systeme (EBN) 

1.2.1 Fördermodule 
Die Förderrichtlinie „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)22 
bündelt seit dem Inkrafttreten zum 01. Januar 2021 mehrere zuvor eigenständige Programme 
zur geförderten Energieberatung im Nichtwohngebäudebereich: 

•  Modul 1: Energieaudits (DIN EN 16247) führt das frühere Programm „Energieberatung im 
Mittelstand“ (EBM) weiter. 

•  Modul 2: Energieberatungen für Nichtwohngebäude (DIN V 18599) führt das Programm 
„Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen 
Organisationen“ (EBK) weiter und erweitert den Adressatenkreis um KMUs. 

•  Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung ergänzt die Förderlandschaft um eine 
Contracting-Orientierungsberatung als Einstieg in ein mögliches Energieeinspar-
Contracting. Übernahme der ersten Stufe (Orientierungsberatung) aus dem „Beratungen 
zum Energiespar-Contracting“ (ESC) Programm. 

Im Mittelpunkt der EBN steht die Beratung zu Energieeffizienzmaßnahmen in 
Nichtwohngebäuden. Je nach Art der Beratung und fallspezifischen Anforderungen stehen 
Einzelmaßnahmen (Modul 1 und 2) oder Komplettsanierungen (Modul 2) im Vordergrund. 
Zudem werden im Rahmen von Modul 2 auch Energieberatungen für geplante Neubauten 
von Nichtwohngebäuden finanziell unterstützt. Der Fokus im Modul 3 liegt auf der 
Orientierungsberatung als erster Schritt für ein mögliches Energiespar-Contracting. 

Im Zeitraum Januar 2021 (Beginn des EBN-Förderprogramms) bis August 2024 waren die 
Förderbedingungen für die Energieberatungen gleichbleibend. Mit der Änderung der EBN-
Förderrichtlinie zum 7. August 202423 wurden die Fördersätze deutlich gesenkt: Der Zuschuss 
wurde von bisher 80 % auf 50 % des förderfähigen Beratungshonorars reduziert. Zudem wurden 
die gestaffelten, maximalen Zuschussbeträge je Förderfall halbiert. Praktisch bedeutet das, 
dass sich Höhe der Förderung in vielen der Förderfälle ab August 2024 halbiert hat. 

Die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen kann über investive Förderprogramme (insb. 
Bundesförderung für Energieeffizienz in der Wirtschaft (EEW); Bundesförderung für effiziente 
Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM)/Nichtwohngebäude“ (BEG NWG)) unterstützt 
werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist hierbei eine Folge der Energieberatungen. 

 

 

22 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2020). Richtlinie über die Förderung von Energieberatungen 
für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) vom 13. November 2020, veröffentlicht in: BAnz AT 11.12.2020 
B2. https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?9&year=2020&edition=BAnz+AT+11.12.2020.  

23 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2024). Änderung der Bekanntmachung der Richtlinie 
„Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN) vom 6. August 2024, veröffentlicht in: BAnz 
AT 08.08.2024 B1. https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-
teil?10&year=2024&edition=BAnz+AT+08.08.2024.  

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?9&year=2020&edition=BAnz+AT+11.12.2020
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?10&year=2024&edition=BAnz+AT+08.08.2024
https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?10&year=2024&edition=BAnz+AT+08.08.2024
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Tabelle 1 Übersicht über die EBN-Fördermodule 

 Modul 1: 
Energieaudits (DIN EN 16247) 

Modul 2: 
Energieberatungen (DIN V 18599) 

Modul 3: 
Contracting-Orientierungsberatung 

Kurzbeschreibung • Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 
16247 zur Erfassung des Ist-Zustands und Ermittlung 
von Einsparpotenzialen im gesamten 
Unternehmen. Betrachtet werden dabei alle 
relevanten Energieflüsse sowie technische 
Anlagen, Prozesse und das Nutzerverhalten. 

• Das Energieaudit liefert eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Es 
werden konkrete Energieeffizienzmaßnahmen 
vorgeschlagen. 

• Gebäudeindividuelle Energieberatung für 
Nichtwohngebäude auf Basis der DIN V 18599. 

• Bewertung des energetischen Ist-Zustands eines 
Bestandsgebäudes und Erarbeitung von konkreten 
Effizienzmaßnahmen entweder als aufeinander 
abgestimmte Einzelmaßnahmen über einen 
längeren Zeitraum (Sanierungsfahrplan) oder als 
Komplettsanierungen (Sanierung in einem Zug). 

• Zudem Energieberatungen für Neubauten, wenn 
diese dem Standard eines bundesgeförderten KfW-
Effizienzgebäudes entsprechen. 

• Erstberatung zur Prüfung, ob 
Energieeinspar-Contracting (ESC) ein 
geeignetes Modell für die jeweilige 
Kommune, gemeinnützige Organisation 
oder Unternehmen ist. 

• Identifizierung eines Gebäudes/ 
Gebäudeportfolios für die mögliche 
Umsetzung eines ESC. 

• Vermittlung der notwendigen Schritte zur 
Umsetzung eines ESC und erste 
Abschätzung realistischer Zielwerte für das 
Gebäude(-portfolio). 

Zielgruppen 
(Antragstellung 
im Evaluations-
zeitraum primär 
durch) 

• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
• Größere Unternehmen mit ≤ 500  MWh/Jahr 

Gesamtendenergieverbrauch 

• Kommunale Eigenbetriebe (fallen unter 
kommunale Gebietskörperschaften) 

• Sonstige antragsberechtigte Zielgruppen 

• Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, 
Städte, Landkreise)  

• Gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften und Stiftungen 

• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
• Sonstige antragsberechtigte Gruppen 

• Kommunale Gebietskörperschaften 
(Gemeinden, Städte, Landkreise)  

• Gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften und Stiftungen 

• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

• Sonstige antragsberechtigte Gruppen 

Fördersätze Zeitraum: 01.01.2021 – 06.08.2024 
• 80 % des förderfähigen Beratungshonorars, 

jedoch maximal: 

­ 6.000 € bei jährlichen Energiekosten >10.000 € 

­ 1.200 € bei jährlichen Energiekosten ≤10.000 € 

Zeitraum: 07.08.2024 – 31.12.2024 
• 50 % des förderfähigen Beratungshonorars, 

jedoch maximal: 

­ 3.000 € bei jährlichen Energiekosten >10.000 € 

­ 600 € bei jährlichen Energiekosten ≤10.000 € 

Zeitraum: 01.01.2021 – 06.08.2024 
• 80 % des förderfähigen Beratungshonorars, jedoch 

maximal: 

­ 1.700 € für Gebäude <200 m² 

­ 5.000 € für Gebäude 200–500 m² 

­ 8.000 € für Gebäude >500 m² 
Zeitraum: 07.08.2024 – 31.12.2024 
• 50 % des förderfähigen Beratungshonorars, jedoch 

maximal: 

­ 850 € für Gebäude <200 m² 

­ 2.500 € für Gebäude 200–500 m² 

­ 4.000 € für Gebäude >500 m² 

Zeitraum: 01.01.2021 – 06.08.2024 
• 80 % des förderfähigen Beratungshonorars, 

jedoch maximal: 

­ 7.000 € bei jährlichen Energiekosten 
≤300.000 € 

­ 10.000 € bei jährlichen Energiekosten 
>300.000 € 

Zeitraum: 07.08.2024 – 31.12.2024 
• 50 % des förderfähigen Beratungshonorars, 

jedoch maximal: 

­ 3.500 € bei jährlichen Energiekosten 
≤300.000 € 

­ 7.000 € bei jährlichen Energiekosten 
>300.000 € 

Technopolis, 2025 
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1.2.2 Zielgruppen 
Grundsätzlich antragsberechtigt für eine geförderte Energieberatung im Rahmen der EBN sind 
folgende Zielgruppen: 

•  Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Angehörige der Freien Berufe mit Sitz und 
Geschäftsbetrieb in Deutschland. 

•  Nicht-KMU24 mit Sitz und Geschäftsbetrieb in Deutschland deren jährlicher 
Gesamtenergieverbrauch höchstens 500 MWh (gemäß § 8 Absatz 4 EDL-G25) beträgt.26 

•  Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Kreise), sowie kommunale 
Zweckverbände bei denen es sich um den Zusammenschluss kommunaler 
Gebietskörperschaften handelt. 

•  Gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften mit Körperschaftsstatus sowie 
deren Einrichtungen und Stiftungen im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG.27 Sowie nicht als 
Unternehmen tätige soziale und gesundheitliche Einrichtungen sowie Kultureinrichtungen. 

1.2.3 Ablauf der Förderung 
Der Antrags- und Förderprozess im Rahmen der EBN-Richtlinie ist für alle drei Fördermodule der 
EBN gleich organisiert. Grundsätzlich ist der Prozess der EBN-Förderung als ein zweistufiges 
Bewilligungsverfahren organisiert, in dem im ersten Schritt ein Antrag auf Förderung beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt wird. Der zweite Schritt umfasst 
die Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises (Beratungsbericht und ergänzende 
Dokumente). 

Der Ablauf der Förderung wird in 0 ausführlich dargestellt und erläutert. 

1.3 Wirkmodell und Förderziel 
Den Ausgangspunkt für die Evaluation bildet das Wirkmodell für die EBN-Förderung. 
Wirkmodelle sind zentrale Instrumente in der Evaluation von Förderprogrammen, da sie die 
logische Verknüpfung von eingesetzten Mitteln, durchgeführten Leistungen, angestrebten 
Ergebnissen und übergeordneten Wirkungen eines Programms oder einer Maßnahme 
systematisch abbilden. Sie dienen der Strukturierung komplexer Zusammenhänge und fördern 
die Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Annahmen. Dabei sind Wirkmodelle stets als 
bewusst vereinfachte Modelle zu verstehen, die zum Ziel haben die übergeordneten 
Wirkzusammenhänge abzubilden. 

Das für die vorliegende Evaluation entwickelte Wirkmodell ist in Abbildung 5 dargestellt und die 
einzelnen Elemente werden im Folgenden näher erläutert. 

 

 

24 Als Nicht-KMU gelten Unternehmen, die 250 oder mehr Personen beschäftigen oder wer weniger als 250 Personen 
beschäftigen, aber mehr als 50 Mio. € Jahresumsatz und mehr als 43 Mio. € Jahresbilanzsumme aufweisen (BAFA 
(2024). Merkblatt für Energieaudits). 

25 Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) (2023). https://www.gesetze-
im-internet.de/edl-g/. 

26 Nicht antragsberechtigt sind hingegen alle Nicht-KMU mit höherem Energieverbrauch, da sie gesetzlich zur 
Durchführung eines Energieaudits verpflichtet sind – unabhängig von Branche oder Tätigkeitsbereich. 

27 Körperschaftssteuergesetz (2002). https://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/__5.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/edl-g/
https://www.gesetze-im-internet.de/edl-g/
https://www.gesetze-im-internet.de/kstg_1977/__5.html
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Abbildung 5 Wirkmodell für die EBN-Förderung 

 

Technopolis, 2025 

Förderziel: Die Förderrichtlinie zur Bundesförderung der Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) ist im Kontext der nationalen und 
europäischen Klima- und Energieeffizienzziele zu betrachten (siehe Abschnitt 1.1). Die 
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz, die nach einer geförderten 
Energieberatung für Nichtwohngebäude und technische Anlagen umgesetzt werden, sollen 
dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen. Die Durchführung der investiven 
Energieeffizienzmaßnahmen ist dabei nicht mehr im direkten Anwendungsbereich der EBN, 
sondern eine Folge aus der geförderten Energieberatung. 

Jährlich neue Endenergieeinsparungen in Höhe von 530.000 MWh
(~512.000 MWh durch Module 1 und 2; ~18.000 MWh durch Modul 3)

W
irk

un
g

(Im
pa

ct
)

Er
ge

bn
is 

(O
ut

co
m

es
)

Le
ist

un
g

(O
ut

pu
ts

)

Bewilligungen für 
geförderte Energieaudits/ 

-beratungen

Zieljahr 2030:
• THG-Emissionen: Beitrag zur Erreichung der THG-Minderungsziele im Gebäudesektor von 67 Mt

CO2e in 2030 (-45% im Vergleich zu 2019) (KSG)
• Endenergieverbrauch: Beitrag zur Erreichung von 26,5% Endenergieeinsparungen gegenüber 

2008 (EnEfG)

Energieberatung
Verbesserte 
Informations-

grundlage

Zi
el

e
M

itt
el

ei
ns

at
z 

(In
pu

t)

Geminderte THG-Emissionen:
Beitrag zum Klimaziel im Gebäudesektor

(gem. Sektorziel Gebäude im KSG)

Geminderter Energieverbrauch:
Beitrag zur Primär- und Endenergieeinsparzielen 

(gem. Art 7 EED und § 4 EnEfG)

Durchführung der
Energieberatungen

Fördermittel

Gesamtgesellschaftliche Steigerung der Energieeffizienz in Nichtwohngebäude und 
technischer Anlagen durch umgesetzte Maßnahmen

Programm-
administration

90 MWh pro Energieberatung in 
Kommune/ gemeinnütziger 

Organisation

Investive Maßnahmenumsetzung 
(Folge aus EBN)
Umsetzung von 

Energieeffizienzmaßnahmen

600 MWh pro Contracting-
Orientierungsberatung

140 MWh pro 
Energieberatung in 

Unternehmen

Modul 1: 
Energieaudit 

(DIN EN 16247)

Modul 2: 
Energieberatung für 
Nichtwohngebäude 

(DIN V 18599)

Modul 3: 
Contracting-
Orientierungs-

beratung

W
irk

ric
ht

un
g

Dokumentation des IST-Zustands 
und Erarbeitung von 

Maßnahmenvorschlägen 
(Beratungsberichte)

Individuelle Effekte
Geminderter 

Endenergieverbrauch und 
Energiekosten



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  20 

Konkrete Endenergieeinsparziele für investive Energieeffizienzmaßnahmen, die sich aus der 
Beratung ergeben, werden in der EBN-Förderrichtlinie28 auf Programmebene sowie je Förderfall 
definiert und sind in Tabelle 2 dargestellt. Es sollen jährlich neue Endenergieeinsparungen in 
Höhe von 530 GWh angestoßen werden. Die angestrebten jährlichen neuen 
Gesamtenergieeinsparungen verteilen sich näherungsweise auf die drei Fördermodule der 
EBN, wie in Tabelle 2 dargestellt. Dabei sind die Zielwerte für die Endenergieeinsparungen je 
Beratung der Förderrichtlinie entnommen. Die Anzahl der angestrebten Beratungen ist der 
Leistungsbeschreibung für die Evaluation entnommen. Die sich daraus ergebenden, 
näherungsweisen Einsparungen auf Modulebene sind abgeleitet aus den Zielwerten für die 
Anzahl der Förderfälle multipliziert mit den Einsparungen je Förderfall (siehe Erläuterungen in 
Tabelle 2). 

Tabelle 2 Untergliederung der EBN-Energieeinsparziele auf Modulebene 

Modul Anzahl 
Förderfälle, 
pro Jahr 

Förderfallebene 
(Jährlich neue 
Endenergieeinsparungen) 

Modul- bzw. 
Programmebene*** 
(Jährlich neue 
Endenergieeinsparungen) 

Module 1/2: 
Energieaudit/-
beratung für 
Nichtwohngebäude 

4.000** Unternehmen 140 MWh* ~512.000 MWh** 

Kommune/ 
gemeinnützige 
Organisation 

90 MWh* 

Modul 3: 
Contracting-
Orientierungsberatung 

30** 600 MWh* ~18.000 MWh** 

Summe 530.000 MWh* 

* In Abschnitt 4 der Förderrichtlinie explizit definiert. 

** Nicht explizit in der Förderrichtlinie definiert. Werte entnommen aus der Leistungsbeschreibung bzw. abgeleitet aus definierten Zielwerten. 

*** Zieleinsparungen auf Modulebene entsprechen: Anzahl Förderfälle x Endenergieeinsparungen pro geförderter Energieberatung. 

Technopolis, 2025 

Mitteleinsatz (Input): Um das Förderziel der Maßnahme zu erreichen, wird im Rahmen der EBN-
Förderrichtlinie eine fiskalische Interventionslogik angewendet.29 In den Bereich der fiskalischen 
Maßnahmen werden solche Maßnahmen eingeordnet, die den staatlichen Haushalt berühren. 
Dazu gehören Maßnahmen bezüglich des Steuer- und Abgabensystems, mit denen 
Einnahmen generiert oder Lenkungswirkungen erzielt werden sollen. Ebenso zählen dazu 
Subventionen und öffentliche Infrastrukturausgaben wie Zuschüsse, verbilligte Kredite oder 
staatliche Investitionen. Bei der EBN-Förderung handelt es sich um eine Maßnahme, bei der 
Energieberatungen durch finanzielle Zuschüsse unterstützt werden. Hierdurch wird für die 
Zielgruppen ein Anreiz geschaffen, eine geförderte Energieberatung durchzuführen, da sich 
die selbst zu tragenden Kosten für die Fördernehmenden reduzieren. 

 

 

28 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) (2020). Richtlinie über die Förderung von Energieberatungen 
für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (EBN) vom 13. November 2020, veröffentlicht in: BAnz AT 11.12.2020 
B2. https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?9&year=2020&edition=BAnz+AT+11.12.2020.  

29 Gemäß der Einordnung von Instrumententypen in Öko-Institut, Fraunhofer ISI und IREES (2023). 
Klimaschutzinstrumente-Szenario 2030 (KIS-2030) zur Erreichung der Klimaschutzziele 2030. 
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutzinstrumente-szenario-2030-kis-2030-zur.  

https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtlicher-teil?9&year=2020&edition=BAnz+AT+11.12.2020
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutzinstrumente-szenario-2030-kis-2030-zur
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Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWE) untersteht, ist für die Bearbeitung von Anträgen des EBN-
Förderprogramms verantwortlich. Das BAFA verwaltet das seitens des BMWE zur Verfügung 
gestellte Fördermittelbudget und fördert damit einen Teil des Beratungshonorars je Förderfall 
(Fördersumme) nach erfolgreicher Beendigung der Energieberatung (siehe Tabelle 1 für 
Informationen zur Höhe der Förderung je Fördermodul). Dadurch tragen die Fördernehmenden 
geringere Kosten für die Durchführung der Energieberatung. 

Das BAFA übernimmt damit die Aufgaben der Programmadministration. Die Bundesstelle für 
Energieeffizienz (BfEE) innerhalb des BAFA fungiert im Auftrag des BMWE als zusätzliche 
Fachstelle. Sie unterstützt das BMWE dabei, die nationale und europäische 
Energieeffizienzpolitik zu gestalten und umzusetzen. 

Leistung (Output): Daraus ergeben sich konkrete Leistungen (Outputs), die logisch miteinander 
verkettet sind. Zunächst führt die Förderung dazu, dass Anträge gestellt und vom BAFA bewilligt 
werden. Anschließend führen die Antragstellenden eine geförderte, qualifizierte 
Energieberatung durch. Das Ergebnis dieser Beratung ist eine Dokumentation der 
Beratungsergebnisse. Ziel ist es, fundierte Entscheidungsgrundlagen für potenzielle 
energetische Sanierungs- oder Neubauvorhaben bereitzustellen. Dazu wird der energetische 
Ist-Zustand der Gebäude dargestellt und es werden je nach Modul konkrete Vorschläge für 
Energieeffizienzmaßnahmen gemacht. 

Ergebnis (Outcome): Die Ergebnisebene betrachtet die individuellen Effekte der 
abgeschlossenen Energieberatungen. Auch hier lässt sich, wie bei den Leistungen (Outputs), 
eine logische Kette aufstellen. Die durchgeführten Beratungen führen zu einer Sensibilisierung 
der Fördernehmenden bezüglich ihrer Energieeffizienzpotenziale zusammen mit konkreten 
Maßnahmenempfehlungen. Auf dieser Grundlage werden investive Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt, z.B. zur energetischen Sanierung des 
Nichtwohngebäudes oder zur Erneuerung/Optimierung technischer Anlagen/Prozesse. Die 
Effekte auf individueller Ebene sind eine Senkung des Endenergieverbrauchs und eine damit 
einhergehende Senkung der Energiekosten. Ebenso wie bei der eigenständigen Umsetzung 
von Energieeffizienzmaßnahmen durch die Fördernehmenden nach der Durchführung eines 
Energieaudits (Modul 1) oder einer Energieberatung für Nichtwohngebäude (Modul 2) sollen 
auch die Contracting-Orientierungsberatungen (Modul 3) mittelfristig zur Umsetzung eines ESC 
mit entsprechenden Effekten auf individueller Ebene führen. 

Wirkung (Impact): Auf der Wirkungsebene werden die Ergebnisse der Förderung auf 
aggregierter, gesamtgesellschaftlicher Ebene betrachtet. Die Wirkung zeigt sich in einem 
höheren Anteil sanierter Nichtwohngebäude und der in diesen Gebäuden installierten 
technischen Anlagen. Dies führt zu einer Steigerung der Energieeffizienz und somit zu einer 
Senkung des Energieverbrauchs. Dies trägt wiederum zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor bei. Damit tragen die Einsparungen zur Erfüllung 
der Ziele der Förderrichtlinie bei.  
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2 Zweck der Evaluation 

Ziel der Evaluation ist die Durchführung einer systematischen Erfolgskontrolle der 
Förderrichtlinie „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN). Der 
Betrachtungszeitraum umfasst den Förderzeitraum vom 01. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2024. Gemäß §7 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) sowie den zugehörigen 
Verwaltungsvorschriften ist eine Erfolgskontrolle für finanzwirksame Maßnahmen des Bundes 
verpflichtend. Diese gliedert sich in drei zentrale Elemente: 

•  Zielerreichungskontrolle: In welchem Umfang werden die mit der Förderung angestrebten 
Ziele erreicht? 

•  Wirkungskontrolle: Ist die Förderung ursächlich für den beobachteten Wirkungseintritt bzw. 
geeignet, diesen anzustoßen? 

•  Wirtschaftlichkeitskontrolle: Erfolgt die Umsetzung der Förderung wirtschaftlich 
(Vollzugswirtschaftlichkeit) und werden die Ziele effizient erreicht 
(Maßnahmenwirtschaftlichkeit)? 

Darüber hinaus hat die Evaluation zwei weitere zentrale Zwecke, welche mit der Erfolgskontrolle 
nach BHO, in Verbindung stehen. Diese sind: 

•  Unterstützung der Berichtspflichten: Die Ergebnisse der Evaluation sollen dazu verwendet 
werden, die Berichtspflichten des BMWE, insbesondere im Rahmen des NAPE-Monitorings 
sowie der Berichterstattung gemäß der europäischen Energieeffizienzrichtlinie (EED), zu 
erfüllen. 

•  Handlungsoptionen: Die Ergebnisse der Evaluation sollen dazu dienen, 
Handlungsempfehlungen für das Förderprogramm abzuleiten. Diese 
Handlungsempfehlungen können z. B. eine Umgestaltung oder Veränderung der 
Förderrichtlinie sowie Verfahrensanweisungen beinhalten. Die Handlungsempfehlungen 
werden in Kapitel 9 in diesem Bericht dargestellt. 

Die Evaluation orientiert sich methodisch am Leitfaden zur Evaluation energieeffizienzpolitischer 
Maßnahmen des BMWE.30 Dieser bildet die Grundlage für die Evaluation von Energieeffizienz- 
und Klimaschutzmaßnahmen des BMWE und seiner nachgelagerten Behörden. Der 
Methodikleitfaden ermöglicht eine Vergleichbarkeit von Evaluationen, indem er einheitliche 
Metriken und Annahmen vorgibt. Zudem bezieht er die aktuellen Standards der Gesellschaft 
für Evaluation e. V. (DeGEval) als auch die Empfehlungen des Bundesrechnungshofs (BRH) mit 
ein.  

 

 

30 Fraunhofer ISI, Prognos AG, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2020). Methodikleitfaden für Evaluationen von 
Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-
fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile
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3 Methodische Grundlagen 

Für die Evaluation wird ein Mix aus quantitativen und qualitativen Methoden genutzt, welche 
in diesem Kapital dargestellt werden. Darüber hinaus wird auch auf weitere methodische 
Aspekte eingegangen. Dazu gehört die Zuordnung der Förderfälle zu Förderperioden, die 
Ermittlung der Einspareffekte durch die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und die 
damit verknüpfte Hochrechnung auf die Programmebene, das Vorgehen für die 
Wirkungsbereinigung (Brutto- auf Nettowerte), sowie Erläuterungen zur Ermittlung der 
Fördereffizienz. 

Kurzübersicht der eingesetzten Erhebungs- und Analysemethoden 

•  Literaturanalyse: Analyse der relevanten Veröffentlichungen zum Fördergegenstand im 
Rahmen einer Literaturanalyse. 

•  Förderdatenanalyse: Analyse und Aufbereitung der seitens des BAFA zur Verfügung 
gestellten Förderdatenbank. Plausibilisierung der Werte. Verknüpfen der Förderdaten mit 
den Ergebnissen der Online-Befragung unter den Fördernehmenden. 

•  Online-Befragung der Fördernehmenden: Durchführung einer Komplettbefragung aller 
Geförderten im betrachteten Förderzeitraum (Jan 21 - Dez 24). Separate Befragungen für 
(i) Module1 und 2 - Energieaudit/Energieberatung für Nichtwohngebäude und für (ii) 
Modul 3 -Contracting-Orientierungsberatung. 

•  Interviews mit Expertinnen und Experten: Durchführung von 16 Interviews. 
Interviewprogramm umfasste die Zielgruppen und Energieberatende, Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren und BAFA-Mitarbeitende (Programmadministration). 

•  Beratungsberichtsanalyse: Analyse und Bewertung einer Zufallsstichprobe von 50 
Beratungsberichten aus den drei Fördermodulen. Analyse der Vollständigkeit und 
Plausibilität der Beratungsberichte. 

3.1 Literaturanalyse 
Im Rahmen der Evaluation sind relevante Veröffentlichungen zum Fördergegenstand im 
Rahmen einer Literaturanalyse untersucht worden. Diese umfassen dabei insbesondere: 

•  Evaluationsberichte der Vorgängerprogramme der EBN (Energieberatung im Mittelstand – 
EBM; Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen 
Organisationen – EBK) 

•  Evaluationsberichte von ergänzenden investiven Förderprogrammen (z. B. 
Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft; Bundesförderung 
für effiziente Gebäude – EM und NWG) 

•  Graue Literatur zu Förderungen zu Energieberatungen bzw. zum Energiespar-Contracting 

•  Relevante akademische Literatur mit Bezug zu Energieberatungen 

3.2 Förderdatenanalyse 
Zeitpunkt der Förderdatenbereitstellung 

Die zentrale Datengrundlage für die Evaluation bildet die Förderdatenbank des BAFA, in der 
alle Anträge im Rahmen der EBN-Förderung im Förderzeitraum 2021 bis 2024 erfasst worden 
sind. Der Datensatz ist seitens des BAFA zum Stichtag 08.01.2025 bereitgestellt worden und stellt 
den offiziellen Stand der Evaluation dar. Somit sind alle Anträge des Evaluationszeitraums 2021-
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2024 vollständig erfasst. Der Status der bereits abgeschlossenen Beratungen bezieht sich auf 
den Zeitpunkt der Bereitstellung der Förderdatenbank, also den 08.01.2025. 

Plausibilisierung der Förderdaten 

Ein zusätzlicher Arbeitsschritt im Umgang mit der Förderdatenbank ist die Plausibilisierung der 
bereitgestellten Angaben. Die Bereinigung nicht plausibler Werte ist notwendig, um 
Verzerrungen in der Hochrechnung der Programmeffekte auf Programmebene zu vermeiden. 
Diese Hochrechnungen basieren unter anderem auf dem Energieverbrauch (Modul 1) bzw. 
der Gebäudefläche (Modul 2) (siehe Abschnitt 3.6). 

Im Rahmen der Evaluation ist eine Plausibilitätsprüfung für die Fördermodule 1 und 3 möglich, 
da für beide Module Angaben sowohl zum Endenergieverbrauch als auch zu den 
Energiekosten vorliegen. Diese lassen sich direkt miteinander in Beziehung setzen. Grundsätzlich 
ist davon auszugehen, dass die Angaben aus den Verwendungsnachweisen eine höhere 
Datenqualität aufweisen als jene aus den Anträgen, da sie im Rahmen der Energieberatung 
geprüft und bestätigt werden. Für alle Berechnungen werden daher vorrangig die Angaben 
aus den Verwendungsnachweisen verwendet – sofern diese plausibel sind. Sind diese nicht 
plausibel, werden stattdessen die Angaben aus dem Antrag herangezogen, sofern diese 
konsistent und nachvollziehbar sind. 

Die Plausibilitätsprüfung für die Module 1 und 3 basiert konkret auf dem Kriterium des 
berechneten Energiepreises in Cent pro Kilowattstunde. Beobachtungen mit nicht plausiblen 
sehr niedrigen (< 2 Ct/kWh) oder sehr hohen (> 60 Ct/kWh) Energiepreisen wurden entweder 
entfernt oder – sofern verfügbar – durch alternative, plausible Angaben aus dem Antrag 
ersetzt. Insgesamt traten nur wenige extreme Abweichungen in den Förderdaten auf, die sich 
vermutlich auf Einheitenfehler zurückführen lassen, etwa durch die versehentliche Eingabe von 
Kilowattstunden (kWh) anstelle von Megawattstunden (MWh) in der Online-Maske des BAFA. 

Für Modul 2 – Energieberatung für Nichtwohngebäude lagen keine Angaben zum 
Energieverbrauch und den Energiekosten aus den Förderdaten vor. Deshalb wurden die 
Datensätze mit den größten angegebenen Gebäudegrundflächen manuell geprüft. Dabei 
wurde kontrolliert, ob die Angaben im Antrag und im Verwendungsnachweis übereinstimmen 
und ob die Informationen zur antragstellenden Einrichtung (z. B. Art der Einrichtung) plausibel 
darauf schließen lassen, dass es sich tatsächlich um ein Gebäude mit entsprechend großer 
Fläche handelt. 

Die Analyse der Förderdaten fließt in alle Ergebniskapitel ein. Insbesondere ist sie relevant zur 
Ermittlung der G-Indikatoren (Anzahl der Förderfälle) sowie für die Hochrechnung der 
Programmeffekte auf alle Förderfälle (siehe Abschnitt 3.7). 

3.3 Online-Befragung unter den Fördernehmenden 
Ein zentraler methodischer Baustein der Zielerreichungs- und Wirkungskontrolle in der Evaluation 
ist die Durchführung von Online-Befragungen unter den Fördernehmenden. Im Rahmen der 
Evaluation wurde in allen Fördermodulen angestrebt, alle grundsätzlich kontaktierbaren 
Fördernehmenden im Rahmen einer Online-Befragung einzubeziehen. Ziel war es, möglichst 
umfassende Erkenntnisse über Erfahrungen, Einschätzungen und potenzielle Auswirkungen der 
geförderten Energieberatungen zu gewinnen. Die Online-Befragungen fanden statt im 
Zeitraum März bis April 2025. 

Konzeption und Inhalte der Befragung 

Für die geförderten Energieaudits (Modul 1) und die Energieberatung für Nichtwohngebäude 
(Modul 2) wurde eine gemeinsame Befragung durchgeführt, welche spezifische Aspekte wie 
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z. B. Komplettsanierungen oder die Energieberatungen für Neubauten im Rahmen von Modul 2 
miteinbezieht. Für die Contracting-Orientierungsberatung in Modul 3 wurde eine gesonderte 
Online-Befragung konzipiert, da sie einen anderen Zweck und Ansatzpunkt hat als die anderen 
Fördermodule und zudem nur eine geringe Anzahl von Förderfällen auf Modul 3 entfallen. In 
Tabelle 3 werden die Inhalte der Online-Befragungen unter den Fördernehmenden dargestellt. 

Tabelle 3 Übersicht über Inhalte der Online-Befragungen unter den Fördernehmenden 

Befragung Inhalte 

Modul 1/2: 
Energieaudit/-beratung für 
Nichtwohngebäude 

• In welchen Anwendungsbereichen die Fördernehmenden 
Energieeffizienzmaßnahmen geplant und umgesetzt haben 

• Welche Endenergieeinsparungen durch die Energieeffizienzmaßnahmen erzielt 
wurden (Ermittlung der Endenergieeinsparungen) 

• Wie sich die Zusammensetzung der eingesetzten Energieträger durch die 
Energieeffizienzmaßnahmen verändert hat (Ermittlung der THG-
Emissionseinsparungen) 

• Mitnahmeeffekte auf Ebene der Energieberatung und der 
Maßnahmenumsetzung (Wirkungsbereinigung) 

• Ob und in welchem Umfang die Umsetzung der Maßnahmen durch zusätzliche 
investive Förderung unterstützt wurde (Wirkungsbereinigung bzgl. Interaktion 
zwischen Energieberatung und investiver Förderung) 

• Gründe für die Inanspruchnahme der Förderung 

• Allgemeinen Zufriedenheit mit dem Prozess der Antragstellung, der Beratung 
und den Fördermodalitäten 

Modul 3: 
Contracting-
Orientierungsberatung 

• Fragen zum aktuellen Stand der Umsetzung des Energiespar-Contracting (ESC) 

• Geplante Einspareffekte durch das ESC 

• Offene Textfragen zu möglichen Hemmnissen bei der Umsetzung des ESC 

• Gründe für die Inanspruchnahme der Förderung 

• Allgemeinen Zufriedenheit mit dem Prozess der Antragstellung, der Beratung 
und den Fördermodalitäten 

Technopolis, 2025 

Zielgruppe der Online-Befragung 

In den Fördermodulen 1 und 2 wurden alle Fördernehmenden mit bereits abgeschlossener 
Energieberatung zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Dies erschien sinnvoll, da nur 
abgeschlossene Beratungen belastbare Aussagen zu umgesetzten oder geplanten 
Effizienzmaßnahmen und damit zu möglichen Einsparungen ermöglichen (siehe Abschnitt 
3.7).31 In dem kleineren Modul 3 mit nur wenigen Fördernehmenden wurden darüber hinaus 
auch Fälle mit noch laufenden Beratungen in die Online-Befragung einbezogen, um die 
Rücklaufquote zu erhöhen und so die Aussagekraft der Ergebnisse weiter zu stärken. 

Die Anzahl der tatsächlich kontaktierten Fördernehmenden wurde jedoch in allen drei 
Fördermodulen durch zwei Bedingungen eingeschränkt: 

 

 

31 Zudem kann durch die Befragung bereits abgeschlossener Energieberatungen verhindert werden, dass 
Fördernehmer durch die vorliegende sowie durch zukünftige Evaluationen doppelt befragt werden. Dies hätte 
einerseits einen verzerrenden Effekt und wäre zudem nicht zuträglich für die Akzeptanz der Evaluationen unter den 
Fördernehmenden. 
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•  Plausibilität der Förderdaten: Zum einen mussten die Angaben aus dem Antrag bzw. 
Verwendungsnachweis als plausibel eingestuft sein (siehe Abschnitt 3.2). 

•  Begrenzung der Kontaktaufnahme auf einen Förderfall: Zum anderen wurde für die 
Evaluation festgelegt, dass jede mögliche Kontaktperson auf Seiten der Fördernehmenden 
maximal zu einem Förderfall angeschrieben werden sollte, um Missverständnisse zu dem 
zugrunde liegenden Fall sowie einen unverhältnismäßigen Aufwand für die Beteiligten zu 
vermeiden. Neben Mehrfachanträgen betraf dies auch Anträge von bevollmächtigten 
Energieberaterinnen und Energieberater, bei denen keine direkte Kontaktmöglichkeit zu 
den Fördernehmenden bestand. 

Aus diesen Gründen liegt die Zahl der kontaktierten Fördernehmenden (siehe Tabelle 3) unter 
der Zahl der förderfähigen Beratungen: 

•  In Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247) konnten von 9.170 abgeschlossenen Beratungen 
insgesamt 7.496 kontaktiert werden (81,7 %). Der Hauptgrund dafür, dass Förderfälle nicht 
kontaktiert werden konnten, lag darin, dass Anträge stellvertretend durch 
Energieberaterinnen und Energieberater gestellt wurden und keine Kontaktdaten der 
Fördernehmenden in der Datenbank vorlagen.32 Nicht plausible Werte waren nur in 34 
Förderfällen Grund für den Ausschluss von der Befragung. 

•  In Modul 2: Energieberatung für Nichtwohngebäude (DIN V 18599) reduzierten sich die 
kontaktierbaren Fälle auf 4.415 von 6.634 abgeschlossenen Beratungen (66,6 %). Neben der 
Bevollmächtigung durch Energieberaterinnen und Energieberater (wie in Modul 1) spielte 
hier auch eine Rolle, dass kommunale Antragstellende mehrere Anträge für 
unterschiedliche Gebäude stellten. 

•  In Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung konnten von 56 abgeschlossenen und 
laufenden Beratungen insgesamt 42 kontaktiert werden – vor allem aufgrund von 
Mehrfachförderungen kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen. 

 

Umfang der Rückmeldungen 

Wie der Übersicht in Tabelle 4 zu entnehmen ist, gingen in Modul 1 insgesamt 401 vollständig 
ausgefüllte Fragebögen ein, was einer Rücklaufquote von 5,4 % bezogen auf die Zahl der 
kontaktierten Fördernehmenden entspricht. In Modul 2 fiel die Rücklaufquote mit 11,8 % 
ungefähr doppelt so hoch aus. Besonders viele Rückmeldungen kamen hier aus dem Kreis der 
kommunalen Zuwendungsempfänger und gemeinnützigen Organisationen. Insgesamt wurden 
519 vollständige Antworten bezüglich Förderfällen in Modul 2 erfasst. Insgesamt konnten somit 
im Rahmen der gemeinsamen Befragung zu den Modulen 1 und 2 920 vollständige 
Rückmeldungen verzeichnet werden.33 

 

 

32 Auf einzelne Dienstleister entfielen mehrere hundert Förderfälle. 
33 Insgesamt lagen für Modul 1 und 2 zusätzlich 687 unvollständig ausgefüllte Fragebögen vor. Rund 72 % dieser 
Teilnehmenden brachen die Online-Befragung bereits auf den ersten drei Seiten ab. Ein Teil der unvollständigen 
Fragebögen wurde jedoch weiter ausgefüllt, sodass einzelne Antworten für spezifische Fragestellungen dennoch in die 
Auswertung einbezogen werden konnten. Entsprechend kann die Zahl der ausgewerteten Beobachtungen je nach 
Fragestellung die Anzahl der vollständig ausgefüllten Fragebögen übersteigen. 
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In der separaten Umfrage zu Modul 3 wurden 19 vollständige Rückläufe erzielt. Angesichts der 
insgesamt geringen Anzahl an Förderfällen in diesem Modul entspricht dies einer 
vergleichsweise hohen Rücklaufquote von 45,2 %. 

Tabelle 4 Übersicht über Online-Befragungen im Rahmen der Evaluation und Anzahl der erfolgten 
Rückmeldungen 

Befragung Fördermodul Kontaktierte 
Fördernehmende 

Vollständige 
Rückmeldungen 

Rücklauf-
quote 

Modul 1/2: 
Energieaudit/-beratung für 
Nichtwohngebäude 

Modul 1: Energieaudit (DIN 
EN 16247) 

7.496 401 5,4% 

Modul 2: Energieberatung für 
Nichtwohngebäude (DIN V 
18599) 

4.415 519 11,8% 

Modul 3: 
Contracting-
Orientierungsberatung 

Modul 3: Contracting-
Orientierungsberatung 

42 19 45,2% 

Technopolis, 2025 

Verminderung der Effekte sozialer Erwünschtheit 

Insbesondere bei Fragen zu Mitnahmeeffekten besteht die Gefahr, dass die Antworten der 
Befragten durch Effekte der sozialen Erwünschtheit gelenkt werden. Bei Effekten der sozialen 
Erwünschtheit handelt es sich um die Tendenz von Umfrageteilnehmenden, Fragen so zu 
beantworten, dass sie von anderen als positiv bewertet werden. Durch diese Verzerrung 
können Antworten in einer Befragung von der Realität abweichen. Um Verzerrungen durch 
soziale Erwünschtheit entgegenzuwirken, wurde im Einleitungstext der Online-Befragung darauf 
hingewiesen, dass die Antworten in der Befragung wahrheitsgemäß erfolgen sollen und diese 
keinen Einfluss auf bereits erfolgte, aktuelle oder zukünftige Förderungen hat. Diese 
Vorgehensweise entspricht dem wissenschaftlichen Standard zur Reduzierung sozial 
erwünschter Antwortverzerrungen in Umfragen. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass trotz 
dieser Maßnahmen eine gewisse Verzerrung in den Ergebnissen nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

Die Ergebnisse der beiden Online-Befragungen fließt in alle Ergebniskapitel ein. Insbesondere 
ist sie relevant zur Ermittlung der Programmeffekte (siehe Abschnitt 3.7) sowie die 
Wirkungsbereinigung (siehe Abschnitt 3.8) und geht somit in die Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle ein. Die Wirtschaftlichkeitskontrolle (C-Indikatoren) wird ebenso von den 
ermittelten Programmeffekten beeinflusst. Zudem gehen die Angaben der Fördernehmenden 
in das Kapitel zu den Weiterführenden Fragestellungen (siehe Abschnitt 8) ein. 

3.4 Beratungsberichtsanalyse 
Im Rahmen der Beratungsberichtsanalyse wurden 50 Beratungsberichte systematisch 
ausgewertet, um Erkenntnisse über die Umsetzung der Anforderungen gemäß den 
modulspezifischen Merkblättern der EBN-Fördermodule zu gewinnen. Dies erfolgte in 
Anlehnung an die Anzahl der Förderungen und unter Berücksichtigung einer gleichzeitig 
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relevanten Mindestanzahl von Beratungsberichten je Modul. Konkret wurden 18 Berichte aus 
Modul 134, 20 Berichte aus Modul 2 (davon 13 für Sanierung und 7 für Neubau) sowie 12 Berichte 
aus Modul 3 analysiert. 

Dabei wurden im Rahmen der Beratungsberichtsanalyse folgende Ziele verfolgt: 

•  Überprüfung der Umsetzung der Anforderungen aus den Merkblättern: Für jedes Modul 
wurde untersucht, inwieweit die Anforderungen und Vorgaben aus den Merkblättern in den 
Beratungsberichten umgesetzt sind. So sollte die Qualität der Energieberatung durch den 
Rückbezug auf die formalen Anforderungen der Merkblätter bewertet werden. 

•  Überprüfung der inhaltlichen Plausibilität und Nachvollziehbarkeit der 
Maßnahmenempfehlungen: Neben der Prüfung der formalen Anforderungen wurden auch 
die logische Konsistenz der Angaben, die Nachvollziehbarkeit der Berechnungen sowie die 
fachliche Angemessenheit der vorgeschlagenen Maßnahmen bewertet. Dadurch soll ein 
Beitrag dazu geleistet werden, zu überprüfen, ob die Berichte nicht nur formal korrekt, 
sondern auch inhaltlich schlüssig, fachlich fundiert und auf die individuelle Situation der 
einzelnen Nichtwohngebäude bzw. technischen Anlagen abgestimmt sind. 

•  Identifizierung von Lücken oder regelmäßiger Fehler in den Beratungsberichten: Ergibt die 
Analyse, dass bestimmte Anforderungen nicht erfüllt werden, werden häufiger identifizierte 
Lücken oder Fehler erfasst und beschrieben. Diese Erkenntnisse sollen helfen, Ansatzpunkte 
für Qualitätsverbesserungen abzuleiten. 

Für die Analyse der Beratungsberichte wurde jeder Bericht einzeln anhand gewichteter 
Bewertungskriterien geprüft, die sich an den entsprechenden Merkblättern des BAFA 
orientieren (siehe 0 für eine Übersicht der gewichteten Kriterien nach Modul). Die Bewertung 
erfolgte dabei auf einer vierstufigen Skala mit den Ausprägungen „Nicht vorhanden“, 
„Vorhanden, nur unzureichend erfüllt“, „Vorhanden, teilweise erfüllt“ und „Vorhanden, 
vollständig erfüllt“. Je nach Ausprägung wurden pro Unterkriterium eins bis vier Punkte verteilt. 
Ein Bericht, der für alle Unterkriterien vier Punkte erhält, erreicht somit 100 % der maximal 
möglichen Punktzahl. 

In Anlehnung an ein internes Bewertungssystem des BAFA für Modul 1 wurde die Qualität eines 
Beratungsberichts als angemessen angesehen, wenn mindestens 80 % der maximal möglichen 
Punktzahl erreicht wurden. 

Die Ergebnisse wurden für jedes Modul in einer standardisierten Bewertungsmatrix festgehalten 
und modulspezifisch ausgewertet. In Modul 2 wurden, aufgrund der unterschiedlichen 
Anforderungen für Bestandsgebäude und Neubauten, die Berichte getrennt nach 
Sanierungskonzept und Neubaukonzept ausgewertet. 

Die Ergebnisse der Beratungsberichtsanalyse sind im Abschnitt 8.4 dargestellt. 

3.5 Interviews mit Expertinnen und Experten 
Im Rahmen der Evaluation wurden Interviews mit unterschiedlichen Zielgruppen von 
Expertinnen und Experten geführt. Dazu gehören: Energieberatende, Multiplikatoren sowie 
Mitarbeitende des BAFA. Tabelle 5 bietet eine Übersicht über die im Rahmen der Evaluation 
interviewten Gruppen, die Anzahl der Interviews sowie den inhaltlichen Fokus. 

 

 

34 Einer der analysierten Beratungsberichte im Rahmen von Modul 1 war ein Zwischenbericht und wurde deshalb 
nicht näher betrachtet. 
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•  Energieberatende: Die Interviews mit Energieberatenden dienen der Bewertung der 
Beratungs- und Verfahrenszufriedenheit und ermöglichen eine qualitative Einschätzung zur 
Umsetzung und der Effekte von Energieeffizienzmaßnahmen. Aufgrund der heterogenen 
Antragstellergruppe aus Unternehmen, Kommunen und weiteren Organisationen wurde 
bei der Auswahl der Energieberatenden auf ein möglichst breites Erfahrungsspektrum 
geachtet. Hierfür wurden Büros ausgewählt, die sich in ihrer Größe, ihrem Leistungsprofil 
(z. B. Fokus auf Modul 1 oder Modul 2), sowie in ihrem Kundenprofil (z. B. Fokus auf 
Unternehmen oder Kommunen) unterscheiden. 

•  Multiplikatoren: Weiterhin wurde das Deutsche Energieberater-Netzwerk e.V. (DEN), die 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), die LandesEnergieAgentur Hessen GmbH (LEA 
Hessen) und die Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker (GIH) als Multiplikatoren 
interviewt. Als zentrale Akteure auf Bundes- und Landesebene sowie als Vertretungen von 
Energieberaterinnen und Energieberatern haben sie einen fundierten Einblick in die 
Verfügbarkeit und Qualität von Beratungsleistungen, die Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen sowie in die Bekanntheit und Wirkung des EBN-
Förderprogramms. Im Interview mit der dena standen insbesondere die Erfahrungen des 
dena-Kompetenzzentrums mit dem Energieeinspar-Contracting (ESC) im Rahmen des 
Modellvorhabens „Co2ntracting: build the future!“35 im Mittelpunkt. 

•  Mitarbeitende des BAFA: Die Interviews mit Mitarbeitenden des BAFA dienten dazu, den 
Verfahrensablauf der EBN-Administration zu beleuchten und die Qualität des 
Antragsprozesses zu bewerten. Zudem dienten sie dazu, den Prozess der Prüfung der 
Beratungsberichte nachzuvollziehen. Darüber hinaus wurden die Interviews zur Erörterung 
potenzieller Missbrauchs- und Betrugsrisiken sowie zur Identifikation entsprechender 
Präventionsmaßnahmen genutzt. 

Tabelle 5 Übersicht über die Zielgruppen des Interviewprogramms 

Zielgruppe Organisationen Themen Anzahl der Interviews 

Energieberatende - • Inanspruchnahme der Förderung 

• Antrags- und Förderverfahren 

• Umsetzung und Effekte von 
Energieeffizienz-Maßnahmen 

• Contracting-Orientierungsberatung 
(ausgewählte Energieberatende) 

10 

Multiplikatorinnen 
und 
Multiplikatoren 

Dena, LEA 
Hessen, DEN, 
GIH 

• Verfügbarkeit & Qualifizierung von 
Energieberatenden 

• Umsetzung und Effekte von 
Energieeffizienz-Maßnahmen 

• Bekanntheit des Förderprogramms 

• Contracting-Orientierungsberatung (insb. 
dena) 

4 

BAFA-
Mitarbeitende 

- • Verfahrensablauf und Organisation der 
Administration 

• Prüfung der Beratungsberichte 

2 

 

 

35 dena (2025). Modellvorhaben - Co2ntracting: build the future!. https://www.dena.de/kompetenzzentrum-
contracting/modellvorhaben/.  

https://www.dena.de/kompetenzzentrum-contracting/modellvorhaben/
https://www.dena.de/kompetenzzentrum-contracting/modellvorhaben/
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• Präventive Maßnahmen für Missbrauch 
und Betrug 

Summe 16 

Technopolis, 2025 

Die Interviews wurden semi-strukturiert durchgeführt und dauerten jeweils ungefähr eine 
Stunde. Alle Interviews wurden protokolliert und anschließend mit Hilfe einer Analysematrix 
systematisch ausgewertet. Alle Interviews fanden im Zeitraum März-April 2025 statt. 

Teile der Zielerreichungskontrolle, Vollzugswirtschaftlichkeit und Angaben zum 
Verfahrensablauf beziehen sich unter anderem auf die Inhalte aus den Interviews mit 
Expertinnen und Experten. Die Ergebnisse sind entsprechend insbesondere in die 
verschiedenen Abschnitte in Kapitel 8 eingeflossen. 

3.6 Zuordnung der Förderfälle zu Förderjahren 
Für die Evaluation ist eine Zuordnung der Förderfälle zu den betrachteten Förderjahren 2021-
2024 erforderlich. Der Methodikleitfaden schreibt kein verbindliches Kriterium (z. B. eine 
Zuordnung auf Basis des Antragsdatums, des Datums des Zuwendungsbescheids oder Datum 
des Eingangs des Verwendungsnachweises)36 für die Zuordnung der Förderfälle zu Förderjahren 
vor, sondern überlässt die Wahl dem individuellen Evaluationskontext. 

Effektberechnung: Eingang des Verwendungsnachweises beim BAFA als Ausgangspunkt für 
die Berechnung 

Um die Effekte von Energieeffizienzmaßnahmen, die nach einer geförderten Energieberatung 
umgesetzt werden, abschätzen zu können, wird das Datum der Einreichung des 
Verwendungsnachweises beim BAFA als Grundlage für die Zuordnung der Förderfälle zu den 
Förderjahren genutzt. Dieses Datum markiert den frühestmöglichen Zeitpunkt, ab dem 
Maßnahmen aus der Beratung umgesetzt sein können und damit einhergehende 
Einsparungen realisiert werden können.37 Die Nutzung des Eingangsdatums des 
Verwendungsnachweises bedeutet zudem, dass nur bereits abgeschlossene 
Energieberatungen in die Effektberechnung einfließen. Die möglichen zukünftigen Effekte von 
bereits bewilligten, aber noch laufenden Energieberatungen werden nicht berücksichtigt. 
Einsparungen durch noch laufende Energieberatungen würden in Folgeevaluationen 
berücksichtigt werden. Die Beschränkung auf abgeschlossene Energieberatungen für die 
Berechnung der Einsparungen stellt einen konservativen Ansatz dar, bei dem vermieden wird, 
Annahmen zu den Durchführungs- und Umsetzungsraten von Energieberatungen und den 

 

 

36 Siehe 0 zur Einordnung der Daten anhand der schematischen Abbildung des Ablaufs der EBN-Förderung. 
37 Auch wenn die Nutzung des Eingangs des Verwendungsnachweises eine geringfügige Vorverlagerung der 
berichteten Effekte begünstigen kann, wenn Maßnahmen beispielsweise erst ein oder zwei Jahre nach dem Ende 
der Energieberatung umgesetzt werden, wurde dieser dennoch als die beste verfügbare Grundlage gewählt. 
Dabei handelt es sich lediglich um eine mögliche Verschiebung der Berichterstattung der Fördereffekte, nicht 
jedoch um die Ausweisung von Effekten, die tatsächlich nicht eingetreten sind. Auf eine differenzierte Erhebung der 
tatsächlichen Umsetzungszeitpunkte je Energieeffizienzmaßnahme wurde aufgrund des damit verbundenen 
Aufwands für die Fördernehmenden verzichtet. 
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daraus folgenden Maßnahmen für den Anteil der noch laufenden Energieberatungen treffen 
zu müssen.38 

Theoretisches Beispiel für die Zuordnung von Förderfällen für die Effektberechnung 

Abbildung 6 zeigt den Ablauf der Förderung auf einem exemplarischen Zeitstrahl. In dem 
Beispiel wird der Förderfall, bei dem der Antrag und dessen Bewilligung (Erstellung des 
Zuwendungsbescheids) im Jahr 2021 erfolgt sind, für die Effektberechnung dem Förderjahr 2022 
zugerechnet. Grund dafür ist, dass der Verwendungsnachweis (rot markiert) erst nach der 
Durchführung der Energieberatung im Jahr 2022 an das BAFA gesendet wird. Somit werden die 
Effekte für Energieeffizienzmaßnahmen für diesen Förderfall beginnend mit dem Jahr 2022 
berechnet. 

Abbildung 6 Wahl des Zeitpunktes für die Zuordnung von Förderfällen zu Förderjahren 

 

Technopolis, 2025 

 

Abweichende Darstellung auf Ebene einzelner Indikatoren 

Wenn nicht anders gekennzeichnet, beziehen sich die Indikatoren in der Evaluation in der 
Regel auf die Zuordnung der Förderfälle zu den Förderjahren nach Eingang des 
Verwendungsnachweises beim BAFA, wie im vorangegangenen Absatz beschrieben. Jedoch 
wird ergänzend für einige Indikatoren auch die Anzahl der Förderfälle nach Antragsjahren bzw. 
nach Erstellung des Zuwendungsbescheids dargestellt. 

Konkret betrifft dies zwei Bereiche: 

•  Die Anzahl der Förderanträge (Indikatoren G1–G7) wird nach dem Datum der 
Antragstellung ausgewiesen, um die Antragszahlen pro Förderjahr darzustellen. 

•  Bei den aufgewendeten Fördermitteln (Indikator C2) wird zwischen zwei Perspektiven 
unterschieden: Zum einen werden die Mittel haushalterisch dem Jahr des 
Zuwendungsbescheids zugeordnet, da mit dessen Erstellung entsprechende 
Haushaltsmittel reserviert werden. Zum anderen müssen die tatsächlich eingesetzten 
Fördermittel den Effekten je Förderfall direkt gegenübergestellt werden, etwa zur 

 

 

38 Die Grundlage für die Evaluation ist ein Export der Förderdatenbank mit dem Stand am 08.01.2025. Insgesamt 96 
Verwendungsnachweise wurden in dem Zeitraum 01.01.2025-08.01.2025 eingereicht. Da diese bereits 
abgeschlossene Beratungen darstellen, wurden sie in die Berechnung miteinbezogen. Um Missverständnisse zu 
vermeiden, werden diese 96 Fälle dem Förderjahr 2024 zugeordnet. 

2021 2022 2023

Zeitachse

Antrags-
stellung

Antrags-
bewilligung

Eingang 
Verwendungs-

nachweis

Beauftragung und Durchführung 
der Energieberatung

(siehe Anhang B.2)

Auszahlung 
Förderung

Antrags-
bearbeitung
(siehe Anhang 

B.1)
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Berechnung der Fördereffizienz (siehe Abschnitt 3.9). Daher erfolgt ebenso eine Ausweisung 
nach dem Jahr des Eingangs des Verwendungsnachweises beim BAFA. Aufgrund der 
Umsetzungsdauer der Energieberatungen (siehe folgender Abschnitt und Anhang 0) 
ergeben sich hierbei teils erhebliche Unterschiede zwischen den Jahren. 

Dauer der Antragsbearbeitung und Durchführung der geförderten Energieberatung 

Zur Einordnung der Dauer der Antragsbearbeitung und Durchführung der geförderten 
Energieberatung werden im Anhang entsprechende Analysen der Förderdaten dargestellt 
(siehe 0).39 

•  Die Bearbeitung der Förderanträge im Evaluationszeitraum dauerte im Median acht Tage 
in Modul 1, 16 Tage in Modul 2 und 22 Tage in Modul 3. In einigen Fällen dauerte die 
Bearbeitung der Anträge länger. Die Mittelwerte liegen entsprechend über den 
Medianwerten. 

•  Die Durchführung der Energieberatung dauerte im Median 147 Tagen in Modul 1, 203 Tagen 
in Modul 2 und 314 Tagen in Modul 3. Das heißt in den zahlenmäßig größeren Modulen 1 
und 2 eine Energieberatung im Median nach ca. 4-6 Monaten abgeschlossen war.  
Aufgrund von Fällen mit deutlich längeren Beauftragungs- und Durchführungszeiten liegen 
auch bei der Durchführung der Energieberatung die Mittelwerte über den Medianwerten. 

Die Dauer der Durchführung der Energieberatung führt dazu, dass im ersten betrachteten 
Förderjahr (2021) vergleichsweise wenige abgeschlossene Förderungen erfasst werden. In den 
Folgejahren (ab 2022) wird dann eine relativ größere Anzahl von abgeschlossenen Förderfällen 
erfasst. 

3.7 Vorgehen für Ermittlung der Einspareffekte je Förderfall und Hochrechnung auf 
die Programmebene 

Ziel der Ermittlung der Einspareffekte je Förderfall und der Hochrechnung der Effektgrößen auf 
die Programmebene ist es, belastbare Aussagen über die erzielten End- und 
Primärenergieeinsparungen, THG-Emissionseinsparungen sowie Energiekosteneinsparungen 
der EBN-Förderung zu ermöglichen. Gleichzeitig muss bei jeder staatlichen Fördermaßnahme 
abgewogen werden, ob eine Quantifizierung der Effekte methodisch verlässlich möglich ist. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Differenzierung des Vorgehens nach Fördermodulen 
notwendig. 

3.7.1 Differenzierung des Vorgehens nach Fördermodulen 
Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247) und Modul 2: Energieberatung (DIN V 18599) 

Das Modul 1 (Energieaudit nach DIN EN 16247; 9.170 Förderfälle mit abgeschlossener 
Energieberatung) und Modul 2 (Energieberatung für Nichtwohngebäude nach DIN V 18599; 
6.634 Förderfälle mit abgeschlossener Energieberatung) sind die beiden Breitenfördermodule 
der EBN, die zusammen mehr als 99 % aller geförderten Energieberatungen abdecken. Für 
diese beiden Module konnte eine Stichprobe von insgesamt 920 vollständigen 
Rückmeldungen, aus der im Rahmen der Evaluation durchgeführten Online-Befragung 
gewonnen werden. Auf dieser breiten Datenbasis lassen sich die Effekte der beiden 
Fördermodule ermitteln und hochrechnen. 

 

 

39 Betrachtet wurden nur die Zeiträume (i) Bearbeitung der Förderanträge und (ii) Durchführung der Energieberatung. 
Der Zeitraum zwischen dem Eingang des Verwendungsnachweises beim BAFA und finaler Auszahlung der 
Förderung konnte aufgrund nicht vorliegender Daten nicht betrachtet werden. 
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Das Vorgehen zur Ermittlung der Einspareffekte je Förderfall sowie die Hochrechnung auf 
Programmebene werden in den folgenden Abschnitten für die Module 1 und 2 beschrieben 
(siehe Abschnitte 3.7.3 und 3.7.4). 

Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 

Für das Modul 3 (Contracting-Orientierungsberatung; 36 Förderfälle mit abgeschlossener 
Beratung) war eine quantitative Ermittlung der Einspareffekte, anders als bei Modul 1 und 
Modul 2, nicht möglich. Die Gründe dafür sind: 

•  Einspar-Contracting (ESC) Umsetzung in mehreren Phasen: ESC-Vorhaben werden in 
mehreren Phasen umgesetzt, die sich in der Regel über mehrere Jahre erstrecken. Die im 
Rahmen der EBN geförderte Orientierungsberatung stellt lediglich den ersten Projektschritt 
zur Umsetzung eines ESC dar (siehe Abschnitt 6.1 für mehr Details). Eine kausale Zuordnung 
späterer Einspareffekte zur Orientierungsberatung ist daher wenig sinnvoll, da die weitere 
Umsetzung meist zusätzliche externe Unterstützung erfordert. 

•  Keine der Rückmeldungen aus der Online-Befragung bereits in Hauptleistungsphase des 
ESC: Zum Zeitpunkt der Online-Befragung befand sich keines der Vorhaben, die auf die 
Umfrage geantwortet haben, bereits in der Hauptleistungsphase eines ESC, sodass auch 
noch keine Einsparungen realisiert wurden. 

•  Geringe und heterogene Anzahl von Förderfällen: Zudem ist die Fallzahl mit nur 36 
abgeschlossenen Beratungen in Modul 3 insgesamt gering. In Verbindung mit der großen 
inhaltlichen Bandbreite der ESC-Vorhaben wären auch bei vorliegenden Einsparwerten 
(siehe vorheriger Grund) keine belastbaren statistischen Aussagen zu durchschnittlich 
ausgelösten Effekten möglich gewesen. 

Entsprechend werden für das Modul 3 keine quantitativen Einspareffekte berechnet. 
Stattdessen werden auf Basis der durchgeführten Online-Befragung für Modul 3, der Interviews 
und der Analyse der Beratungsberichte deskriptive und qualitative Einordnungen im Kapitel 6 
(spezifische Ergebnisse zur Contracting-Orientierungsberatung in Modul 3) und Kapitel 8 
(übergeordnete Fragestellungen) gemacht. 

3.7.2 Metriken für die quantitative Darstellung von Einsparungen 
Eine zentrale Gruppe von quantitativen Indikatoren bei der Evaluation energie- und 
klimapolitischer Maßnahmen stellen die Einsparungen von Energie- und THG-Emissionen dar. 
Diese Indikatoren können in unterschiedlichen Metriken dargestellt werden. Um 
Fehlinterpretationen von Ergebnissen zu vermeiden und die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 
ist die jeweils verwendete Metrik präzise zu definieren (siehe dazu auch Methodikleitfaden, S. 
52ff):  
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Metriken für die Darstellung von Einspareffekten 
•  Neue jährliche Einsparungen: Beschreiben die durch eine umgesetzte 

Energieeffizienzmaßnahme in einem einzelnen Evaluationsjahr erzielten neuen 
Einsparungen. 

•  Addierte jährliche Einsparungen: Betrachten ebenso ein spezifisches Jahr. Sie ergeben sich 
aus der Addition der neuen jährlichen Einsparungen des betrachteten Jahres zuzüglich der 
aus der Umsetzung der Maßnahmen in den Vorjahren resultierenden Werte für das 
betrachtete Jahr. Die addierten jährlichen Einsparungen werden auch als kumulierte 
jährliche Einsparungen bezeichnet. 

•  Periodenbezogene Einsparungen: Sie bezeichnen die Summe der über einen definierten 
Zeitraum (z. B. eine Evaluationsperiode) erzielten Einsparungen. Sie betrachten also nicht 
ein einzelnes Jahr, sondern einen definierten Zeitraum. Ausgewiesen werden sie als Summe 
der addierten Einsparungen (siehe addierte jährliche Einsparungen) über die gesamte 
definierte Periode. 

•  Lebensdauerbezogene Einsparungen: Die lebensdauerbezogenen Einsparungen umfassen 
alle mit einer Maßnahme verbundenen Einsparwirkungen über deren gesamte 
Nutzungsdauer (z. B. den Zeitraum von 25 Jahren für energetische Gebäudesanierung an 
der Gebäudehülle; siehe Anhang 0 für eine Übersicht der Annahmen zu Lebensdauern für 
verschiedene Arten von Energieeffizienzmaßnahmen). 

Für diesen Evaluationsbericht werden die quantitativen Einsparindikatoren wie beschrieben für 
die Module 1 und 2 berechnet und berichtet. Im Modul 3 erfolgen hingegen ausschließlich 
deskriptive Auswertungen. Die hier dargestellten Einsparungen werden für Modul 3 nicht 
berechnet. 

3.7.3 Ermittlung der Effekte von Energieeffizienzmaßnahmen 
Datengrundlagen (je Förderfall) 

Für Modul 1 (Energieaudit) lagen Angaben zum Endenergieverbrauch und zu den 
Energiekosten vor Durchführung des geförderten Energieaudits bereits in den Förderdaten vor. 
Für Modul 2 hingegen standen aus den Förderdaten nur Informationen über die 
Nettogrundflächen der Gebäude zur Verfügung, für die eine Energieberatung durchgeführt 
wurde. Die ursprünglichen Endenergieverbräuche und -kosten in Modul 2 wurden ergänzend 
in der Online-Befragung direkt bei den Fördernehmenden erhoben. 

Die Verteilungen der Endenergieverbräuche und Energiekosten (Modul 1) und 
Nettogrundflächen (Modul 2) sind in 0 dargestellt. 

Erhebung von Effekten der Energieeffizienzmaßnahmen 

Die Effekte der umgesetzten Energieeffizienzmaßnahmen wurden mithilfe der Online-
Befragung ermittelt. Grundsätzlich wurden die Daten auf Ebene einzelner Maßnahmen 
erhoben; bei Komplettsanierungen oder Neubauberatungen im Rahmen von Modul 2 auf 
Ebene des gesamten Förderfalls. Diese Informationen dienten einerseits dazu, differenziert 
nach Maßnahmenbereich feststellen zu können, welche Typen von 
Energieeffizienzmaßnahmen in Folge der Beratungen umgesetzt wurden und welche Effekte 
sie hatten. Andererseits ermöglichten sie, bei Aggregation der Einzelmaßnahmen, die 
Berechnung durchschnittlicher Effektgrößen pro Förderfall. 

Die in der Online-Abfrage genutzte Kategorisierung von Energieeffizienzmaßnahmen ist in der 
nachfolgenden Tabelle 7 dargestellt. 
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Tabelle 6 Kategorisierung von Energieeffizienzmaßnahmen 

Maßnahmenbereich Maßnahmentyp 

Gebäudetechnik Erneuerung Heizungssystem (inkl. Warmwasserversorgung) 

Optimierung Heizungssystem (inkl. Warmwasserversorgung) 

RLT-Anlagen (Raumlufttechnik, inkl. Klima- und Kälteanlagen) 

Beleuchtung 

Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) 

Gebäudemanagementsystem und Gebäudeautomation 

Gebäudehülle Dämmung der Außenwände 

Dämmung/Erneuerung der Dachflächen bzw. Dämmung der Geschossdecken 

Dämmung der Bodenflächen (Bodenplatte, Kellerdecke) 

Erneuerung Türen, Fenster und Verglasung sowie transparente Bauteile 

Sommerlicher Wärmeschutz 

Produktionsprozesse  
und -anlagen 

Prozesstechnik 

Prozesswärme 

Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung 

Kraft-Wärme-Kopplung 

Elektrische Antriebe und Pumpen 

Druckluft 

Strom- und Wärmeerzeugung Solaranlagen (Solar-PV) 

Blockheizkraftwerk (BHKW) 

Organisatorische und 
Verhaltensänderungen 

Energiemanagement und Energiecontrolling (inkl. Mess-, Steuer- und 
Regelungstechnik) 

Organisatorische Veränderungen und verändertes Nutzverhalten 

Sonstige Energiedienstleistung 

Fuhrpark und Ladeinfrastruktur Fuhrpark 

Ladeinfrastruktur 

Komplettsanierung Komplettsanierung 

Neubau Neubau 

Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen 

Technopolis, 2025 

Anrechenbarkeit der Maßnahmen im Rahmen des NAPE/EED-Monitorings 

Die meisten der im vorherigen Abschnitt genannten Maßnahmen sind klassische 
Energieeffizienzmaßnahmen. Sie senken den Endenergieverbrauch im Bestand gegenüber 
dem Status-quo. Da zudem für den Großteil der Maßnahmen keine Mindeststandards auf EU-
Ebene existieren, sind Einsparungen sowohl für das NAPE- als auch für das EED-Monitoring 
anrechenbar. Bei einigen Maßnahmentypen gibt es jedoch Besonderheiten, die eine kritische 
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Prüfung ihrer Anrechenbarkeit erforderlich machen. Diese Prüfung ist in der nachfolgenden 
Tabelle 7 für die relevanten Maßnahmentypen dargestellt. 

Tabelle 7 Anrechenbarkeit von Maßnahmen im Rahmen des NAPE/EED-Monitorings 

Maßnahmentyp Erläuterung Ergebnis/Vorgehen 

Beleuchtung • Es bestehen Bestimmungen der EU-Ökodesignrichtlinie bzgl. 
Mindeststandards. Diese betreffen das Inverkehrbringen von 
Lampen und Leuchtmitteln. 

• Für Beleuchtungssysteme in Bestandsgebäuden bestand keine 
Pflicht zum Austausch. 

• Entsprechend wird in der Evaluation davon ausgegangen, dass 
es sich bei den Einzelmaßnahmen zur Beleuchtung um freiwillige 
Energieeffizienzmaßnahmen handelt, die nach dem 
Zusätzlichkeitsprinzip in der EED anrechenbar sind. 

Angegebene 
Maßnahmen 

werden einbezogen 

Solaranlagen 
(Solar-PV) 

• Das Installieren von Solaranlagen nach einer Energieberatung 
zählt als Veränderung der Energieerzeugung, nicht der 
Endenergienutzung. 

• Laut EED-Guidance Note 2024/1590 (Abschnitt 7.8) dürfen 
Solaranlagen für die Berechnung von Einsparungen nach Artikel 8 
der EED 2023 nicht angerechnet werden.40 

• Deshalb werden Investitionen in Solar-PV-Anlagen nach einer 
Energieberatung bei der Berechnung der End- und 
Primärenergieeinsparungen nicht berücksichtigt. Stattdessen gibt 
es einen eigenen Indikator für den selbst genutzten Solarstrom 
(Einspeisungen nicht betrachtet). 

Angegebene 
Maßnahmen 
werden nicht 
einbezogen, 

separater Indikator 
für EEV/PEV aus 
selbst genutzten 
Solar-PV Strom 

Blockheizkraftwerk 
(BHKW) 

• Als Einzelmaßnahmen in Bestandsgebäuden ist davon 
auszugehen, dass BHKWs als Ersatz für die bestehende 
Heizungsanlage installiert werden und gemäß den Angaben in 
der Online-Befragung auch zu einer besseren Effizienz führen. 

• Aufgrund der verbesserten Effizienz werden BHKWs in die 
Ermittlung der End- und Primärenergieeinsparungen 
einbezogen.41 

Angegebene 
Maßnahmen 

werden einbezogen 

Ladeinfrastruktur • Die Installation von Ladeinfrastruktur führt nicht direkt zu 
Energieeinsparungen, sondern schafft die Voraussetzung für den 
Einsatz von Elektrofahrzeugen. 

• Nur Maßnahmen wie optimiertes Lastmanagement oder die 
Verringerung von Ladeverlusten können als Energieeinsparungen 
angerechnet werden. Diese Aspekte standen bei den in der 
Online-Befragung erfassten Ladeinfrastruktur-Maßnahmen jedoch 
nicht im Fokus. 

Ermöglichende 
Technologie, keine 

direkten Effekte 

Neubau • Ermittlung der Einspareffekte für Neubauberatungen im Rahmen 
von Modul 2 durch Vergleich des tatsächlichen 
Endenergieverbrauchs des errichteten Gebäudes mit der 
ursprünglich geplanten Energieeffizienzklasse. 

• Für die ursprünglich geplanten Energieeffizienzklasse diente der 
GEG-Mindeststandard (Umsetzung Niedrigstenergiegebäude 

Angegebene 
Maßnahmen 

werden einbezogen 

 

 

40 Europäische Kommission (2024). Empfehlung (EU) 2024/1590 der Kommission zur Umsetzung der Artikel 8, 9 und 10 
mit Bestimmungen über die Energieeinsparverpflichtung der Richtlinie (EU) 2023/1791 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Energieeffizienz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024H1590.  

41 Betrifft nur eine kleine Anzahl von Fällen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024H1590
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Maßnahmentyp Erläuterung Ergebnis/Vorgehen 

nach EPBD) als am wenigsten ambitionierter Referenzwert 
(Baseline). 

• Anrechenbar, da nur die Differenz zwischen der Baseline und 
dem Endenergieverbrauch des tatsächlich errichteten Gebäudes 
berücksichtigt wird. 

Technopolis, 2025 

 

Stand der Maßnahmenumsetzung 

Um den Effekt nicht zu überschätzen, wurden nur die Einsparungen der Maßnahmen 
berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Online-Befragung bereits umgesetzt waren oder sich 
noch in der Umsetzung befanden. Zusätzlich einbezogen wurden Maßnahmen, deren 
Umsetzung konkret geplant war, indem entsprechende Mittel in der Finanz- oder 
Haushaltsplanung vorgesehen waren oder eine Investitionsförderung bereits beantragt wurde. 
Nicht berücksichtigt wurden hingegen Maßnahmen, für die keine konkrete 
Umsetzungsplanung vorlag bzw. Maßnahmen deren Umsetzung grundsätzlich nicht geplant 
waren. Tabelle 8 enthält eine Übersicht über die Umsetzungsstände, die dahinterstehenden 
Definitionen sowie eine Einordnung, welche Umsetzungsstände in die Ermittlung der Effekte 
einbezogen wurden. 

Tabelle 8 Stand der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und Einbeziehung bei der Ermittlung 
der Effekte 

Stand der 
Maßnahmenumsetzung 

Definition Einbezogen in 
Ermittlung 
Brutto-Wirkung 

Umgesetzt Die Maßnahme wurde bereits umgesetzt Ja 

In Umsetzung Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (d.h. die 
baulichen Maßnahmen haben bereits begonnen) 

Ja 

Konkret geplant Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung (d.h. die 
Maßnahme wurde in der Finanz- oder Haushaltsplanung 
berücksichtigt bzw. eine Investitionsförderung beantragt) 

Ja 

Geplant, aber nicht konkret Die Umsetzung der Maßnahme ist nicht konkret geplant, könnte 
aber in der Zukunft erfolgen (d.h. sie wurde weder in der Finanz- 
oder Haushaltsplanung berücksichtigt noch wurden Anträge auf 
Investitionsförderung gestellt.) 

Nein 

Nicht geplant Die Umsetzung der Maßnahme ist nicht geplant Nein 
Technopolis, 2025 

Annahmen zu Primär- und Emissionsfaktoren und Lebensdauern 

Die Berechnungen der Einsparungen von Primärenergie und THG-Emissionen basieren auf den 
Angaben zum Endenergieverbrauch bzw. -einsparungen in Verbindung mit den im Anhang 
dargestellten Primärenergie- bzw. Emissionsfaktoren für die jeweiligen Energieträger (siehe 0). 

Für fossile Energieträger wurden konstante Emissions- und Primärenergiefaktoren über den 
gesamten Betrachtungszeitraum hinweg angesetzt. Im Gegensatz dazu verändern sich die 
Faktoren für Strom im Zeitverlauf, da der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix kontinuierlich 
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zunimmt. Dieser Entwicklung wurde durch eine jährlich dynamische Zuordnung der Emissions- 
und Primärenergiefaktoren für die Stromerzeugung Rechnung getragen. 

Für die Berechnung der Effekte über die gesamte Lebensdauer der Maßnahmen hinweg 
wurden maßnahmenspezifische Lebensdauern zugrunde gelegt. Diese basieren auf den 
Vorgaben des Methodikleitfadens für Energieeffizienzmaßnahmen sowie auf den im Rahmen 
des EED-Monitorings verwendeten Werten. Grundlage dafür sind unter anderem die 
Lebensdauerangaben des European Committee for Standardization (CEN). Für einige 
Maßnahmentypen lagen im Methodikleitfaden keine direkten Entsprechungen vor. In diesen 
Fällen wurden entweder spezifische Annahmen aus einschlägiger Fachliteratur oder 
repräsentative Werte allgemeiner Maßnahmenkategorien verwendet. Die verwendeten 
Lebensdauern je Maßnahmentyp sind im Anhang aufgeführt (siehe Tabelle 107 im Anhang). 

3.7.4 Hochrechnung der Effekte auf die Modul- bzw. Programmebene 
Eine Hochrechnung der Effekte war notwendig, da im Rahmen der Online-Befragung lediglich 
ein Teil der Geförderten geantwortet hat und somit Primärdaten nur für eine Stichprobe der 
durchgeführten Energieberatungen vorlagen. Die Hochrechnung erfolgte in mehreren 
Schritten. 

Zunächst wurden für jeden Förderfall mit vorhandenen Befragungsdaten die 
Endenergieeinsparungen, Einsparungen bei den Energiekosten, Investitionskosten sowie die 
Verteilung der eingesetzten Energieträger vor und nach der Maßnahmenumsetzung 
berechnet. Dafür wurden die Angaben je Einzelmaßnahme auf Ebene des Förderfalls 
zusammengeführt (siehe Schritt 1 in Abbildung 7). Auf dieser Basis wurden Mittelwerte gebildet. 

Da die Zielgruppe des EBN-Programms sehr unterschiedlich ist – in Modul 1 reichen die 
teilnehmenden Betriebe von Kleinstunternehmen mit geringem Energieverbrauch bis zu 
mittelständischen Industrieunternehmen mit deutlich höherem Verbrauch – wurde diese 
Vielfalt in der Hochrechnung berücksichtigt. Ähnliches gilt für Modul 2, wo der 
Endenergieverbrauch je nach Größe und Nutzungsart der Nichtwohngebäude stark variiert. 
Um diese Unterschiede systematisch abzubilden, wurden die Förderfälle aus der Online-
Befragung in Quartile eingeteilt: nach Verbrauch (Modul 1) bzw. nach Fläche (Modul 2). Da im 
obersten Quartil die Spannweite besonders groß war, wurde dieses zusätzlich in vier 
Untergruppen aufgeteilt. So entstanden insgesamt sieben Verbrauchskategorien für Modul 1 
und sieben Flächenkategorien für Modul 2, jeweils mit berechneten Durchschnittswerten der 
Einspareffekte (siehe Schritt 2 in Abbildung 7). 
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Abbildung 7 Darstellung der Hochrechnung der Effekte auf die Modul- bzw. Programmebene 

 

Technopolis, 2025 

Im nächsten Schritt wurden die auf Basis der Befragungsdaten berechneten relativen 
Durchschnittswerte (Einsparungen durch die Maßnahmenumsetzung in Prozent im Vergleich zu 
vor der Maßnahmenumsetzung) dieser Kategorien auf jene Förderfälle aus der 
Förderdatenbank übertragen, für die keine Primärdaten vorlagen (siehe Schritt 3 in Abbildung 
7). Um auf Einzelfallebene realistische absolute Einsparwerte zu erhalten, wurden die jeweiligen 
Durchschnittswerte der Kategorien abschließend mit dem spezifischen Verbrauchs- bzw. 
Flächenwert des jeweiligen Förderfalls skaliert, die in der Förderdatenbank vorhanden waren 
(siehe Schritt 4 in Abbildung 7). 

Methodisch orientiert sich die Umsetzung der Hochrechnung auf Programmebene eng an den 
Ansätzen, die in den Evaluationen der Vorgängerprogramme des EBN verwendet wurden. 
Damit wurde sichergestellt, dass es zu keinem methodischen Bruch in der Quantifizierung der 
Programmeffekte kommt. 

3.8 Vorgehen für Effekt- bzw. Wirkungsbereinigung 
Die Berechnung der Effekte, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, führt im Ergebnis zu der 
Ermittlung der Bruttowirkung der Förderung. Also einer Abbildung aller Effekte des 
Förderprogramms unabhängig von der tatsächlichen Ursächlichkeit der Förderung. Die 
Bruttowirkung ist maßgeblich für die Einordung der Zielerreichung des Förderprogramms. Für die 
Durchführung der Wirkungskontrolle ist jedoch relevant, welche Effekte tatsächlich auf die 
Fördermaßnahme zurückzuführen sind. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, was durch die 
Maßnahme zusätzlich erreicht wurde, also welche Einsparungen ohne die Förderung nicht 
erfolgt wären. Um die Wirkungskontrolle durchzuführen, wird im Rahmen der Evaluation eine 
Effekt- bzw. Wirkungsbereinigung durchgeführt, welche das Ziel verfolgt, die Effekte zu 
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ermitteln, welche nicht zusätzlich durch das Förderprogramm erreicht wurden. Das Ergebnis ist 
eine Korrektur der Bruttowirkung um diese Effekte, um die Nettowirkung des Programms zu 
ermitteln. 

Im Methodikleitfaden wird weiterhin unterschieden zwischen dem Vorher-Nachher-Brutto und 
dem Baseline-Brutto. Während das Vorher-Nachher-Brutto lediglich den Zustand vor 
Implementierung der Maßnahme und nachher vergleicht, wird beim Baseline-Brutto eine 
Referenztechnologie, die ohne Förderung eingesetzt worden wäre, als Baseline zugrunde 
gelegt. Für Meldungen von Maßnahmenwirkungen nach Artikel 8 der EED dürfen nur Baseline-
bereinigte Bruttowerte gemeldet werden. 

In dieser Evaluation werden grundsätzlich nur die Baseline-Bruttowerte ausgewiesen, da die 
hier vorgenommene Analyse keine reine Vorher-Nachher-Betrachtung darstellt, sondern von 
Einsparwirkungen einer Energieeffizienzmaßnahme gegenüber einem Normalzustand ohne 
Energieeffizienzmaßnahmen ausgeht. Eine Baseline ist daher in den quantifizierten Brutto-
Einsparungen bereits enthalten. Zudem wird bei Fällen der Neubauberatung im Rahmen von 
Modul 2 von einer Baseline in Form der GEG-Mindestanforderungen für einen Neubau 
ausgegangen. 

Die berücksichtigten Effekte zur Berechnung der Nettowerte wurden auf Basis der Online-
Umfrage unter den Fördernehmenden ermittelt. Die verschiedenen Effekte sowie ihre 
Berechnung werden im Folgenden einzeln dargestellt. Eine Übersicht ist in Tabelle 9 dargestellt. 
Zu unterscheiden ist zum einen zwischen additiven Effekten (zuerst wirkend) und multiplikativen 
Effekten (nachfolgend wirkend). Im vorliegenden Fall werden Mitnahmeeffekte sowohl auf der 
Ebene der Inanspruchnahme der Energieberatung als auch auf der Ebene der geplanten 
Maßnahmenumsetzung erhoben. Diese stellen additive Effekte dar. Um zu verhindern, dass bei 
gleichzeitigem Vorliegen der Mitnahmeeffekte mehr als die eigentliche Maßnahmenwirkung 
gemindert wird, werden die Korrekturen durchgeführt (siehe Erläuterungen in B2). Darüber 
hinaus werden Wechselwirkungen mit investiver Förderung einbezogen, um zu vermeiden, dass 
eine Doppelzählung von Effekten zwischen der Energieberatung (in dieser Evaluation 
betrachtet und quantifiziert) und einer nachgelagerten, investiven Förderung (nicht in dieser 
Evaluation betrachtet und quantifiziert) stattfindet. Weiterhin ist zu beachten, dass durch die 
Abfrage der tatsächlichen Einsparungen durch die Energieeffizienzmaßnahme im Rahmen der 
Online-Befragung mögliche Rebound-Effekte bereits implizit in der Bruttowirkung enthalten 
sind. 

Tabelle 9 Darstellung der Berechnung der Nettowirkung des Programms basierend auf Bruttowirkung 
und Effektbereinigung 

Effekte Effektbeschreibung Anmerkung 

Baseline-Bruttowirkung Brutto-Wirkung des 
Förderprogramms (d. h. Effekte aller 
im Nachgang zur Energieberatung 
umgesetzten 
Energieeffizienzmaßnahmen) 

Im Rahmen der Online-Befragung 
wurden die tatsächlichen 
Einsparungen durch die 
Energieeffizienzmaßnahme 
erhoben. In den Angaben sind 
mögliche Rebound-Effekte bereits 
implizit enthalten. 

– Mitnahmeeffekt 
(Inanspruchnahme der Beratung)  

Effekt durch die Mitnahme von 
Fördermitteln für die 
Energieberatung (d. h. 
Energieberatung wäre auch ohne 
Förderung durchgeführt worden) 

Basierend auf Online-Befragung; 
Summe der Mitnahmeeffekte aus 
Beratung und 
Maßnahmenumsetzung je Förderfall 
max. 1. 

– Mitnahmeeffekt 
(Durchführung der Maßnahmen) 

Effekt durch die Mitnahme von 
Fördermitteln für die 

Basierend auf Online-Befragung; 
Summe der Mitnahmeeffekte aus 
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Effekte Effektbeschreibung Anmerkung 

Maßnahmenumsetzung (d. h. 
Energieeffizienzmaßnahmen waren 
auch ohne eine Energieberatung 
geplant) 

Beratung und 
Maßnahmenumsetzung je Förderfall 
max. 1. 

= Zwischensumme (additive Effekte) Wirkung nach Bereinigung der 
additiven Effekte 

- 

x Wechselwirkungen mit investiver 
Förderung 
(BEG EM/NWG, EEW, sonstige 
Förderprogramme) 

Effekte durch Wechselwirkungen 
(Interaktionen) zwischen (i) 
Energieberatung und (ii) investiver 
Fördermaßnahmen verschiedener 
Einzelmaßnahmen 

Effekt wird berücksichtigt, basierend 
auf Online-Befragung 

= Nettowirkung Netto-Wirkung des 
Förderprogramms (d.h. die auf die 
Maßnahme tatsächlich 
zurückführbaren Wirkungen) 

- 

Technopolis, 2025 

Nicht alle im Methodikleitfaden aufgeführten Effekte sind für die Ermittlung der Nettowirkung 
einer jeden Maßnahme relevant. Deshalb werden weitere mögliche Effekte wie Spillover-
Effekte, oder Nachlaufeffekte in der Evaluation nicht quantifiziert, da sie für das vorliegende 
Programm von untergeordneter Relevanz sind bzw. sich im Rahmen der empirischen 
Erhebungen nicht angemessen messen ließen. 

Mitnahmeeffekt – Inanspruchnahme der Energieberatung (Indikator B1) 

Der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung beschreibt, welcher Anteil der 
Fördernehmenden die Energieberatung in gleichem Umfang auch ohne finanzielle Förderung 
durchgeführt hätte. Zunächst stellt sich die Frage, ob die Energieberatung auch ohne die 
Förderung erfolgt wäre (vgl. M1 in Abbildung 8). Ist dies nicht der Fall, hat allein die Förderung 
die Energieberatung ausgelöst und es liegt kein Mitnahmeeffekt (Wert = 0) vor. Ist dies „eher 
nicht“ der Fall, so wird ein schwacher Mitnahmeeffekt (Wert = 0,25) registriert. Wäre auch ohne 
die Förderung eine Energieberatung durchgeführt worden ergibt sich für M1 ein Wert von 1. 
Wäre ohne die Förderung eher eine Energieberatung durchgeführt worden als keine ergibt sich 
M1 = 0,75. In diesen beiden Fällen wird der Mitnahmeeffekt, wie in Abbildung 8 dargestellt, 
weiter differenziert. 

Dazu wird im zweiten Erhebungsschritt erfasst, ob die Förderung aus Sicht der 
Fördernehmenden zu einer umfassenderen Energieberatung beigetragen hat, als dies ohne 
Förderung der Fall gewesen wäre (vgl. M2 in Abbildung 8). Wird dies verneint, erhält M2 den 
Wert 1, bei „eher nicht“ den Wert 0,75. Wird angegeben, dass die Förderung „eher“ zu einer 
umfassenderen Beratung beigetragen hat, wird ein Wert von 0,25 vergeben, bei klarer 
Zustimmung ein Wert von 0. 

Die beiden Antworten aus M1 und M2 werden anschließend durch Mittelwertbildung 
zusammengeführt, um den individuellen Mitnahmeeffekt je Förderfall differenziert abzubilden. 
Dabei ergeben sich schließlich neben den rein auf M1 basierenden Werten 0 und 0,25 weitere 
differenzierte Werte. So kommt es zum vollen Mitnahmeeffekt mit einem Wert = 1, wenn die 
Energieberatung auch ohne die Förderung erfolgt wäre und die Förderung auch nicht zu einer 
umfassenderen Beratung geführt hat (M1 = „Ja“ und M2 = „Nein“). Für alle weiteren 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  42 

Kombination von M1 und M2 sind die differenzierten stärkeren Mitnahmeeffekte in Abbildung 8 
dargestellt. 42 

Abbildung 8 Schematische Darstellung der Berechnung des Mitnahmeeffekts der Inanspruchnahme der 
Energieberatung 

 

Technopolis, 2025 

Mitnahmeeffekt – Durchführung der Energieeffizienzmaßnahmen (Indikator B2) 

Ein weiterer Mitnahmeeffekt, der zur Berechnung der Nettowerte herangezogen wird, ist der 
Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Energieeffizienzmaßnahmen (vgl. Abbildung). In den 
Evaluationen der Vorläufer des EBN-Förderprogramms wurden diese Effekte als Sowieso-Effekt43 
bzw. als Vorzieheffekt44 bezeichnet. Hierbei wurde in der Online-Befragung für jede umgesetzte 
oder konkret geplante Maßnahme erhoben, ob diese bereits vor der Energieberatung konkret 
für die Umsetzung vorgesehen war und somit auch ohne die Beratung (also „sowieso“) 
umgesetzt worden wäre. War die Maßnahme bereits vorher für die Umsetzung vorgesehen, 

 

 

42 Im Methodikleitfaden (Fraunhofer ISI, Prognos AG, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2020). Methodikleitfaden für 
Evaluationen von Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi. https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-
O/methodik-leitfaden-fuer-evaluationen-von-energieeffizienzmassnamen.pdf?__blob=publicationFile.) wird keine 
genaue Quantifizierung der Mitnahmeeffekte beschrieben. Die Werte 0; 0,25; 0,75 und 1 leiten sich wie in Abbildung 
8 dargestellt von den Antwortoptionen „Nein“, „Eher nein“, „Eher ja“ und „Ja“ ab. Dies erscheint naheliegend, da 
sich eine andere Zuweisung von Zahlenwerten bei vier Ausprägungen nicht anbietet. 

43 PWC (2018). Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen". 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

44 Siehe Seite 121 in IREES und Fraunhofer ISI (2014). Evaluation des Förderprogramms „Energieberatung im 
Mittelstand“. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-
energieberatung-im-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5.  
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nimmt der Mitnahmeeffekt zur Durchführung der Energieeffizienzmaßnahmen den Wert 1 an, 
ist dies nicht der Fall, beträgt der Mitnahmeeffekt zur Durchführung der 
Energieeffizienzmaßnahmen = 0.  

Da viele Fördernehmende mehrere einzelne Maßnahmen umsetzen, kann der Mitnahmeeffekt 
zur Durchführung der Energieeffizienzmaßnahmen innerhalb eines Förderfalls unterschiedlich 
hoch ausfallen. In solchen Fällen wird der durchschnittliche Effekt pro Förderfall berechnet, 
indem der Mittelwert aller Einzelmaßnahmen gebildet wird. In der nachfolgenden Abbildung 
wird dies exemplarisch für den Fall dargestellt, dass vier einzelne Energieeffizienzmaßnahmen 
durchgeführt wurden. Für eine andere Anzahl von durchgeführten 
Energieeffizienzmaßnahmen passt sich die Berechnung entsprechend an. 

Abbildung 9 Schematische Darstellung der Berechnung des Mitnahmeeffekts für die Durchführung der 
Maßnahmen 

 

Technopolis, 2025 

Zudem wird der Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Energieeffizienzmaßnahmen 
(Indikator B2) zur Korrektur des Mitnahmeeffekts der Inanspruchnahme der Beratung 
(Indikator B1) herangezogen. War eine Maßnahme bereits vor der Energieberatung konkret 
geplant, ist es naheliegend, dass die Beratung keinen ursächlichen Einfluss auf deren 
Umsetzung hatte und eine bestehende Planung nur bestätigt hat. In solchen Fällen wird der 
berechnete Mitnahmeeffekt der Beratung proportional zum Anteil der Maßnahmen reduziert, 
die bereits vor der Beratung geplant waren. Beträgt der ursprüngliche Mitnahmeeffekt der 
Beratung zum Beispiel 1 und wurde die Hälfte der Maßnahmen bereits vorher unabhängig von 
der Beratung konkret geplant, so reduziert sich der Mitnahmeeffekt der Beratung entsprechend 
auf 0,5. Diese Vorgehensweise trägt dazu bei, den tatsächlichen Effekt der Energieberatung 
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von ohnehin geplanten Maßnahmen abzugrenzen und zu vermeiden, dass Mitnahmeeffekte 
doppelt je Energieeffizienzmaßnahme in Abzug gebracht werden. 

Wechselwirkung mit investiver Förderung (BEG EM/NWG, EEW, sonstige Förderprogramme) 
(Indikator B3) 

Als letzten effektbereinigenden Faktor wird die Wechselwirkung mit investiven 
Förderprogrammen wie der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude für 
Einzelmaßnahmen (BEG EM) und Nichtwohngebäude (BEG NWG), der Bundesförderung für 
Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) oder sonstigen Förderprogrammen 
berücksichtigt. Da auch diese Programme das Ziel verfolgen, Energieeffizienzmaßnahmen 
anzustoßen, ist die Attribution der Effekte zwischen der Beratungsförderung im Rahmen der EBN 
und der investiven Förderung notwendig, um Doppelzählen von Effekten zu vermeiden. 

Bei der Ermittlung der Effekte überlagernder Maßnahmen in einem Politikmix zur Erreichung von 
Energie- und Klimazielen stellt sich regelmäßig die Frage nach der Zuordnung von Einsparungen 
bzw. der Vermeidung von Doppelzählungen. Auf der Ebene von Maßnahmenbündeln, die in 
dieser Evaluation nicht berücksichtigt werden, werden hierzu in der Regel modellbasierte oder 
auf Einschätzungen von Expertinnen und Experten basierende Interaktionsfaktoren angesetzt. 
Für die Evaluation der EBN wurde die Interaktion der Energieberatung mit der möglichen 
nachfolgenden investiven Förderung aufgrund der direkten Kausalität der Wirkungskette 
gezielt betrachtet. Nicht betrachtet wurde hingegen die Wirkung weiterer regulatorischer oder 
ökonomischer Interventionen im weiteren Politikmix, wie z.B. die CO₂-Bepreisung von fossilen 
Kraftstoffen im Gebäudesektor und kleineren industriellen Anlagen durch das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). 

Zur konkreten Ermittlung der Wechselwirkungen zwischen Energieberatung im Rahmen der EBN 
und der möglichen investiven Förderung für die anschließende Maßnahmenumsetzung wurde 
die Online-Befragung unter den Fördernehmenden genutzt. Die Fördernehmenden wurden 
hierzu auf zwei Ebenen befragt: 

•  Ebene 1: Inanspruchnahme investiver Förderung. Die Fördernehmenden wurden gefragt, 
ob sie für die Umsetzung der Maßnahmen eine investive Förderung in Anspruch genommen 
haben. Ist dies nicht der Fall, werden die Effekte vollständig der EBN-Förderung 
zugerechnet. Wurde hingegen eine investive Förderung in Anspruch genommen, folgte 
Ebene 2. 

•  Ebene 2: Relative Bedeutung der Förderkomponenten Energieberatung und investiver 
Förderung für die Maßnahmenumsetzung. Wenn Fördernehmende für eine spezifische 
Einzelmaßnahme oder Komplettsanierung angeben eine investive Förderung in Anspruch 
genommen zu haben (siehe Ebene 1), erfolgte eine zusätzliche Einschätzung zur Bedeutung 
der jeweiligen Förderkomponenten (Energieberatung und investiver Förderung). Die 
Befragten konnten angeben, in welchem Maße die Energieberatungsförderung bzw. die 
investive Förderung ursächlich für die Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen war. Die 
Bewertung erfolgte auf einer Skala von 0 % bis 100 %, wobei 100 % bedeutet, dass 
ausschließlich die Beratungsförderung ausschlaggebend war, und 0 %, dass ausschließlich 
die investive Förderung den Ausschlag gegeben hat. Ein Wert von 50 % steht somit für eine 
gleichwertige Bedeutung beider Förderkomponenten. 

In Abbildung 10 wird das beschriebene Vorgehen zur Ermittlung der Wechselwirkung mit 
investiver Förderung mit der konkreten Fragestellung für Ebene 2 in der Online-Befragung 
dargestellt. 
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Abbildung 10 Vorgehen zur Ermittlung der Wechselwirkung mit investiver Förderung 

 

Technopolis, 2025 

Das beschriebene Vorgehen eignet sich grundsätzlich gut, um die relativen Effektgrößen von 
Energieberatung und anschließender investiver Förderung näherungsweise zu ermitteln. 
Dennoch sollten die methodischen Einschränkungen des angewendeten Vorgehens klar 
herausgestellt werden. Es könnte sein, dass die Teilnehmenden der Online-Befragung 
strategisch geantwortet haben und deswegen die Effekte der Energieberatung relativ höher 
gewichtet haben als die Wirkung der Investitionsförderung. Um diesen Verzerrungen durch 
soziale Erwünschtheit entgegenzuwirken, wurde im Einleitungstext der Online-Befragung darauf 
hingewiesen, dass die Antworten wahrheitsgemäß erfolgen sollen und die Befragung keinen 
Einfluss auf bereits erfolgte, aktuelle oder zukünftige Förderungen hat (siehe Abschnitt 3.3). 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Effekte der sozialen Erwünschtheit einen 
Einfluss auf die ermittelten Werte haben. 

3.9 Fördereffizienz im Rahmen der Wirtschaftlichkeitskontrolle 
Die Fördereffizienz eines Programms beschreibt das Verhältnis zwischen den erzielten 
Wirkungen – etwa Endenergieeinsparungen oder THG-Emissionsminderungen – und den dafür 
eingesetzten Mitteln (Summe aus Fördermitteln und administrativen Kosten). Sie ist eine zentrale 
Kennzahl der Wirtschaftlichkeitskontrolle und beantwortet die Frage, welche Effekte mit den 
bereitgestellten Mitteln erreicht wurden. 

Gemäß den Vorgaben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur Berechnung der 
Fördereffizienz von Maßnahmen mit Finanzierung aus dem Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) sollten die Effekte einer Maßnahme stets über deren gesamte Lebensdauer betrachtet 

Effekte
Gesamt

Umsetzung 
Maßnahmen

Anteil Effekte
ohne investive 

Förderung

Anteil Effekte
mit investiver 

Förderung EBN-Effekte

Mit investiver 
Förderung

EBN-Effekte

Ohne investive 
Förderung

Effekte
zugeordnet zur EBN

Anteilige
Zuordnung

Ebene 2: Fragestellung zur Zuordnung der Effekte zur 
Energieberatung/Investitionsförderung

Sie haben angegeben, dass Sie für die Umsetzung der 
Maßnahmen auch eine Investitionsförderung erhalten 
haben. Wenn Sie die beiden Förderelemente –
Energieberatung und Investitionsförderung – in Bezug 
auf ihre Bedeutung für Umsetzung der Maßnahmen 
gewichten müssten, wie würden Sie diese einordnen?

Nur die 
Energieberatung war 

von Bedeutung

Beides war 
gleich 

bedeutend

Nur die 
Investitionsförderung
war von Bedeutung

1:1
Zuordnung

Standard-Position

Ebene 1 Ebene 2



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  46 

werden.45 Nur eine lebensdauerbezogene Betrachtung bildet die tatsächlichen Auswirkungen 
einer Maßnahme im Verhältnis zum Mitteleinsatz realistisch ab. Eine rein jahresbezogene 
Betrachtung greift zu kurz, da Fördermittel in der Regel einmalig zu Beginn einer Maßnahme 
ausgezahlt werden, die resultierenden Einsparungen sich jedoch über viele Jahre bzw. 
Jahrzehnte entfalten. Dies trifft ebenso auf den konkreten Anwendungsfall der EBN-Förderung 
zu. Im Rahmen der EBN wird der staatliche Zuschuss für die Energieberatung vor der Umsetzung 
der Energieeffizienzmaßnahmen ausgezahlt. Die Einsparwirkungen – etwa durch neue, 
energieeffiziente technische Anlagen oder energetische Maßnahmen an der Gebäudehülle 
von Nichtwohngebäuden – entstehen erst durch die anschließende Umsetzung der 
empfohlenen Energieeffizienzmaßnahmen und entfalten ihre Wirkung über die gewöhnliche 
Nutzungsdauer der jeweiligen Maßnahme. 

In generischer Form ist die Fördereffizienz daher wie folgt darstellbar: 

 
Im Rahmen dieser Evaluation wurden Fördereffizienzen sowohl auf Basis von Brutto- als auch 
von Nettowerten berechnet – entsprechend den Empfehlungen der BMF-Handreichung. Für 
die Wirkungskontrolle sind insbesondere die Nettowerte relevant, da sie ausschließlich Effekte 
abbilden, die tatsächlich auf die Maßnahme zurückzuführen sind. Daher wird die Netto-
Fördereffizienz als Hauptindikator herangezogen. 

Die BMF-Vorgaben betonen zudem, dass die Berechnung von Fördereffizienzen nicht in jedem 
Fall möglich oder sinnvoll ist. Es bedarf einer Einzelfallprüfung, um zu entscheiden, ob eine 
belastbare Berechnung möglich ist. Für die Breitenfördermodule 1 und 2 – auf die über 99 % der 
bewilligten Energieberatungen entfallen – konnten auf Basis der Online-Befragung 
entsprechende Einspareffekte (Nenner in Formel (1)) berechnet werden (siehe Abschnitt  3.7 
und Abschnitt 3.8), die es wiederum ermöglichen, Fördereffizienzen zu ermitteln. Für das 
Modul 3 – Contracting-Orientierungsberatung konnten keine Einspareffekte ermittelt werden. 
Entsprechend werden für das Modul 3 auch keine Fördereffizienzen berechnet. 

Ermittlung der eingesetzten Mittel 

Zur Ermittlung der insgesamt für die EBN-Förderung eingesetzten Mittel (Zähler in Formel (1)) 
werden die ausgezahlten Fördermittel, mit denen die Energieberatungen bezuschusst werden, 
und die administrativen Kosten des Förderprogramms zusammengeführt. Dabei machen die 
ausgezahlten Fördermittel den überwiegenden Anteil der insgesamt eingesetzten Mittel aus. 

Die dabei berücksichtigten administrativen Kosten setzen sich aus den nachfolgend kurz 
dargestellten Positionen zusammen: 

•  Initialisierungskosten (einmalige Kosten): Hierzu zählen einmalige Ausgaben für den Aufbau 
bzw. die Anpassung von IT-Systemen, die Koordination des Programms sowie die Schulung 
und Einstellung der Mitarbeitenden beim BAFA zur Durchführung des Programms. 

•  Durchführungskosten (laufende Kosten): Diese umfassen die regelmäßig anfallenden 
Kosten für die Abwicklung des Förderprogramms, insbesondere die Bearbeitung der 

 

 

45 BMF (2022). Vertiefte Erläuterungen und Hinweise bei der Herangehensweise zur Abgrenzung und Ermittlung der 
THG-Fördereffizienz im Rahmen der Berichterstattung zum Energie- und Klimafonds (Fassung vom 06.01.2022). (Nicht 
öffentlich verfügbar). 
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Förderanträge, die Prüfung der Verwendungsnachweise sowie die Anweisung der finalen 
Auszahlungen. 

•  Evaluationskosten (einmalige Kosten): Sie umfassen die einmaligen Kosten der extern 
beauftragten Evaluation des Förderprogramms sowie die Evaluationsbegleitung durch die 
Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE). 

Für die administrativen Kosten sind insbesondere die Initialisierungs- und Durchführungskosten 
relevant. 

Maßnahmen- und Vollzugswirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Sinne des § 7 BHO umfasst sowohl die 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit als auch die Vollzugswirtschaftlichkeit: 

•  Die Vollzugswirtschaftlichkeit bewertet, ob der Vollzug der Maßnahme mit vertretbarem 
Ressourcenaufwand erfolgt ist. Hierzu wurden die administrativen Kosten, die insbesondere 
die Initialisierungs- (z. B. Aufbau von IT-Strukturen, Schulungen) und Durchführungskosten 
(z. B. Bearbeitung von Anträgen, Prüfung von Verwendungsnachweisen) umfassen. Sowie 
die Kosten der Evaluation. Diese wurden anhand der BAFA-Meldungen einzelnen Jahren 
zugeordnet. Zentrale Kennziffer der Vollzugswirtschaftlichkeit sind die administrativen Kosten 
je Antrag. 

•  Die Maßnahmenwirtschaftlichkeit setzt die durch die Maßnahme ausgelösten Wirkungen 
(z. B. Endenergieeinsparungen oder THG-Emissionsminderungen) ins Verhältnis zu den 
eingesetzten Mitteln (Fördermittel + administrative Kosten). Dies entspricht der in Formel (1) 
beschriebenen Fördereffizienz, welche die zentrale Kennziffer der 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit darstellt. 

Einordnung der Fördereffizienz verschiedener Förderarten 

Bei der Bewertung von Fördereffizienzen ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Arten 
staatlicher Intervention in der Regel unterschiedliche Fördereffizienzen aufweisen. 
Energieberatungen – wie im Fall des EBN – haben in der Regel eine bessere Fördereffizienz als 
investive Maßnahmen. Das liegt insbesondere daran, dass der staatliche Mitteleinsatz für die 
Beratung gering ist, während die ausgelösten Einsparungen teils erheblich sein können, auch 
wenn nur ein Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen umgesetzt wird. Hinzu kommt, dass 
Energieberatungen häufig zur Umsetzung niedrigschwelliger Maßnahmen führen, die sich 
wirtschaftlich bereits ohne staatliche Förderung rechnen. Solche Maßnahmen werden daher 
in investiven Förderprogrammen oft nicht mehr unterstützt. 

Im Kontext der geförderten Energieberatungen im Rahmen der EBN sollte zudem beachtet 
werden, dass die Förderfälle nicht immer isoliert zu betrachten sind. In einem erheblichen Anteil 
der Förderfälle steht die Energieberatung am Anfang einer Förderkette. In dieser identifiziert die 
Energieberatung Potenziale, die anschließend mit Unterstützung investiver Förderprogramme 
umgesetzt werden. In diesen Fällen, in denen sowohl die Energieberatung als auch die 
investive Maßnahme staatlich finanziell gefördert werden, entstehen aus öffentlicher Sicht 
kumulative Kosten, die sich aus den Kosten der beiden Förderungen zusammensetzen. 

Um eine Doppelzählung von Einsparwirkungen zu vermeiden und realistische Fördereffizienzen 
zu ermitteln, wird der Zusammenhang mit investiver Förderung in dieser Evaluation unmittelbar 
in die Berechnung der Effektbereinigung miteinbezogen (siehe Abschnitt 3.8). 
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4 Ergebnisse für Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247) 

Übersicht – Ergebnisse für Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247) 

FÖRDERGEGENSTAND UND SCHWERPUNKTE • Durchführung eines systematischen Energieaudits nach 
DIN EN 16247 zur Erfassung des Ist-Zustands und Ermittlung 
von Einsparpotenzialen im gesamten Unternehmen. 
Betrachtet werden dabei alle relevanten Energieflüsse 
sowie technische Anlagen, Prozesse und das 
Nutzerverhalten. 

• Das Energieaudit liefert eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage für wirtschaftlich sinnvolle 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. Es werden im Rahmen 
der Beratung konkrete Energieeffizienzmaßnahmen 
vorgeschlagen. 

ZIELGRUPPEN • Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
• Größere Unternehmen mit ≤ 500 MWh/p.a. 

Gesamtendenergieverbrauch 

• Sonstige Antragsberechtigte 

ANZAHL ANTRÄGE 
(ANTRAG IN) 

2021: 3.197; 2022: 4.009; 2023: 2.798; 2024: 2.260 

Gesamt: 12.264 

ANZAHL ABGESCHLOSSENE ENERGIEBERATUNGEN 
(VERWENDUNGSNACHWEIS IN) 

2021: 1.135; 2022: 2.757; 2023: 3.066; 2024: 2.212 

Gesamt: 9.170 

Effekte/Eingesetzte Mittel Gesamt (Modul) Pro Förderfall (Mittelwert) 

ENDENERGIEEINSPARUNGEN, NETTO, 
LEBENSDAUERBEZOGENER WERT, 2021-2024 

5.102,9 
GWh 

 

556 
MWh 

THG-EMISSIONSEINSPARUNGEN, NETTO, 
LEBENSDAUERBEZOGENER WERT, 2021-2024 

1,66 
Mt CO2e 

 

181 
t CO2e 

 

FÖRDEREFFIZIENZ, ENDENERGIEEINSPARUNGEN, 
NETTO (€/MWh) 

10,87 
€/MWh  

 

- 

FÖRDEREFFIZIENZ, THG-EMISSIONSEINSPARUNGEN, 
NETTO  
(€/t CO2e) 

33,48 
€/t CO2e 

 

- 

AUSGELÖSTE INVESTITIONEN, 2021-2024 (€) 1,25 
Mrd. € 

 

136.641 
€ 

AUSGEZAHLTE FÖRDERMITTEL, 2021-2024 (€) 53,93 
Mio. € 

 

5.881 
€ 

 
Kurzübersicht 

• Die Antragszahlen für das Modul 1 haben während der Energiekrise im Jahr 2022 einen Höchststand erreicht. 
Seit dem Jahr 2023 sind die Antragszahlen jedoch stärker rückläufig. 

• Die meisten Energieaudits werden in Produktionshallen und Werkstätten durchgeführt; ein weiterer 
Schwerpunkt liegt auf Verwaltungs- und Bürogebäuden. Neben Maßnahmen im Bereich der Gebäudetechnik 
(Erneuerung Heizungssystem, Optimierung Heizungssystem, RLT-Anlagen, Beleuchtung, IKT, 
Gebäudemanagementsystem) und der Strom- und Wärmeversorgung werden vor allem Maßnahmen im 
Bereich der Produktionsprozesse und - anlagen umgesetzt. 

• Pro Förderfall werden im Schnitt Investitionen von rund 135.000 € ausgelöst, die meist zwei bis drei 
Energieeffizienzmaßnahmen umfassen. Über ihre Lebensdauer führen diese Maßnahmen zu Einsparungen von 
etwa 556 MWh Endenergie und 180 t CO₂e. Zusätzlich investierten insbesondere KMU in den Jahren 2022 und 
2023 in Solar-PV-Anlagen, die extern bezogenen Strom durch selbst erzeugten erneuerbaren Strom ersetzen. 
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Für die Bewertung von Modul 1 werden eine Reihe von quantitativen Indikatoren eingesetzt. 
Ziel der Verwendung von Indikatoren ist es, die übergeordneten Themenfelder und 
Fragestellungen der Evaluation durch Kennwerte zu konkretisieren. Die Indikatoren sind dabei 
thematisch nach Gruppen geordnet: 

•  Kategorie G: Generelle Indikatoren zu Anträgen, abgeschlossenen Beratungen und 
Verteilung der Fördermittel (4.1). 

•  Kategorie A: Indikatoren der Zielerreichungskontrolle (4.2). 

•  Kategorie B: Indikatoren der Wirkungskontrolle (4.3) bzw. Effektbereinigung. Ergebnisse der 
Effektbereinigung fließen als Nettowerte in die Auswertungen der Kategorien A und C ein 
(gebündelte Darstellung von Indikatoren). 

•  Kategorie C: Indikatoren der Wirtschaftlichkeitskontrolle (4.4). 

Die Indikatoren sind innerhalb der Gruppe ohne Priorisierung aufsteigend nummeriert. Neben 
den standardisierten Indikatoren werden auch zusätzliche, themenspezifische Erkenntnisse den 
jeweiligen Bereichen zugeordnet. 

4.1 Allgemeine Indikatoren 
Übersicht über die Verteilung der Anträge und deren Status (Indikator G1-G6) 

Tabelle 10 zeigt die Entwicklung der Antragszahlen und die damit einhergehende Anzahl der 
Bewilligungen, Stornierungen und Ablehnungen in den Jahren 2021 bis 2024 für Modul 1. Im 
Unterschied zu den übrigen Evaluationsindikatoren werden die Zahlen in diesem Abschnitt 
nach dem Antragsjahr und nicht nach dem Jahr des Verwendungsnachweises zugeordnet, 
um die Entwicklung der Antragszahlen nachvollziehbar darzustellen. Bei dieser Betrachtung 
spielt der Zeitpunkt des Beratungsabschlusses, welcher im selben oder auch im Folgejahr liegen 
kann, keine Rolle. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 3.197 Anträge gestellt. Im Jahr 2022, dem 
ersten und extremen Jahr der Energiekrise, stieg die Zahl der Anträge deutlich auf 4.009 an. In 
den beiden Folgejahren war hingegen ein Rückgang zu verzeichnen. 2023 gingen 2.798 
Anträge ein, 2024 waren es 2.260. Über den Zeitraum 2021 bis 2024 wurden insgesamt 12.264 
Anträge für ein gefördertes Energieaudit im Rahmen von Modul 1 gestellt. Von den gestellten 
Anträgen wurden über den gesamten Zeitraum insgesamt 10.367 bewilligt, was einer 
Bewilligungsquote von 84,5 % entspricht. Die Zahl der Bewilligungen entwickelte sich dabei im 
Einklang mit der Anzahl der Anträge. 

Die Ablehnungsquote für den Evaluationszeitraum lag bei 4,2 % in Modul 1. Ablehnungen 
erfolgen in der Regel dann, wenn Antragsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, etwa bei fehlender 
Antragsberechtigung (z. B. kein KMU, Inanspruchnahme der Förderung in den letzten vier 
Jahren) oder bei einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn, d. h. wenn die Energieberatung 
bereits vor Bewilligung des Antrags beauftragt oder durchgeführt wurde. 

Die Stornierungsquote für den Evaluationszeitraum lag in Modul 1 bei 11,0 %. Sie liegt damit 
deutlich über der Anzahl der Ablehnungen und ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 
Antragstellende das geförderte Energieaudit nicht mehr durchführen wollten (Stornierung 
durch die Antragstellenden) bzw. es nicht innerhalb der Umsetzungsfristen46 durchgeführt 
haben (Stornierung durch das BAFA). 

 

 

46 Antragstellende haben ab Zugang des Zuwendungsbescheids 12 Monate Zeit, um die Energieberatung 
abzuschließen. Anschließend müssen die Unterlagen zum Verwendungsnachweis innerhalb von weiteren drei 
Monaten beim BAFA eingereicht werden. 
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Tabelle 10 Übersicht über die Verteilung der Anträge in Modul 1 und deren Status 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt In % der 
Anträge 
(Gesamt) 
(G6) 

Anzahl der Anträge (G1) 3.197 4.009 2.798 2.260 12.264 - 

davon Bewilligungen (G2) 2.614 3.302 2.423 2.028 10.367 84,5% 

davon Stornierungen/ 
Aufhebungen (G4) 

437 605 266 42 1.350 11,0% 

davon Ablehnungen (G5) 145 102 103 168 518 4,2% 

davon Sonstige (Fälle noch in 
Klärung) 1 0 6 22 29 0,3% 

Technopolis, 2025 

Ergänzend zu den jährlichen Kennzahlen zeigt die nachfolgende Abbildung 11 die monatliche 
Entwicklung der Antragszahlen für Energieaudits im Modul 1. Im Durchschnitt lagen die 
monatlichen Antragszahlen zwischen 200 und 300. Ab dem Jahr 2023 ist jedoch ein rückläufiger 
Trend zu erkennen, wie die 12-Monats-Trendlinie verdeutlicht. 

Abbildung 11 Entwicklung der monatlichen Antragszahlen im Evaluationszeitraum für Modul 1 

 

Technopolis, 2025 

Im Evaluationszeitraum haben drei Ereignisse die Entwicklung der Antragszahlen maßgeblich 
beeinflusst: 
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•  Hochphase der Energiekrise (2022): Erstens führte die Zuspitzung der Energiekrise infolge des 
russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 zu einem deutlichen Anstieg der 
Antragszahlen, insbesondere im Sommer 2022. 

•  Vorläufiger Antragstopp (2023-24): Zweitens kam es aufgrund der Haushaltssperre Ende 
2023, ausgelöst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und 
Transformationsfonds (KTF), zu einem vorübergehenden Antragsstopp. Zwischen dem 24. 
November 2023 und dem 19. Januar 2024 konnten keine neuen Anträge gestellt werden. 

•  Anpassung der Fördersätze (2024): Drittens wirkte sich die Anpassung der Fördersätze im 
Rahmen der EBN ab August 2024 auf das Antragsaufkommen aus. Kurz vor Inkrafttreten der 
neuen Fördersätze wurde in den ersten Augusttagen 2024 nochmals eine hohe Zahl an 
Anträgen gestellt (456 im August 2024). Im Anschluss sank die Anzahl der Anträge deutlich. 
Während im Dezember 2024, dem letzten Monat der Evaluation, eine leichte Erholung zu 
beobachten ist, liegen die Antragszahlen mit den reduzierten Fördersätzen in den ersten 
Monaten nach der Anpassung weiterhin deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. 

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die infolge der Bewilligungen abgeschlossenen 
Energieaudits. In den Jahren 2021 und 2022 liegen die Anteile bei knapp 100 %, was bedeutet, 
dass aus diesen Förderjahren nahezu alle ursprünglich ausgestellten Zuwendungsbescheide 
abschließend bearbeitet wurden. Im Jahr 2024 gab es bei 2.028 erfolgten Bewilligungen zum 
Zeitpunkt der Evaluation 961 abgeschlossene Audits. Der niedrigere Wert ist darauf 
zurückzuführen, dass vor allem bei Anträgen aus der zweiten Jahreshälfte 2024 zum Zeitpunkt 
der Datenbereitstellung Anfang 2025 noch kein Audit stattgefunden hat bzw. beendet wurde 
und ein entsprechender Verwendungsnachweis (Voraussetzung für Einordnung als 
abgeschlossene Beratung) noch nicht eingereicht wurde. Diese Fälle verschieben sich in die 
Folgeperioden, die in dieser Evaluation nicht betrachtet werden. 

Tabelle 11 Übersicht über den Anteil der bereits abgeschlossenen Energieaudits in Modul 1, je Jahr des 
Antrags 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Anzahl der Bewilligungen (G2) 2.614 3.302 2.423 2.028 10.367 

davon bereits abgeschlossene Beratungen 
(G3a) 

2.612 3.298 2.299 961 9.170 

Anteil der bereits abgeschlossenen 
Beratungen 99,9% 99,9% 94,9% 47,4% 88,5% 

Technopolis, 2025 

Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, Kommunen und sonstige Organisationen 
(Indikator G7) 

Tabelle 12 zeigt die Verteilung der Bewilligungen auf verschiedene Gruppen von 
Fördernehmenden. Mit 10.069 Bewilligungen entfiel der überwiegende Teil (97 %) in Modul 1 
auf Unternehmen. Auf Gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften und 
Stiftungen entfallen über den gesamten Förderzeitraum 2021-2024 insgesamt 194 Bewilligungen 
im Rahmen von Modul 1. Kommunale Gebietskörperschaften erhielten 69 Bewilligungen, 
Unternehmen mit kommunaler Beteiligung sowie kommunale Zweckverbände 33. 
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Tabelle 12 Verteilung der Bewilligungen in Modul 1 auf Unternehmen, Kommunen und Sonstige 

Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, 
Kommunen und Sonstige 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Unternehmen 2.540 3.222 2.335 1.972 10.069 

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung & 
Kommunale Zweckverbände 

7 8 13 5 33 

Kommunale Gebietskörperschaften 14 21 18 16 69 

Gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften, Stiftungen 

53 51 56 34 194 

Wohnungseigentümergemeinschaften 0 0 1 1 2 
Technopolis, 2025 

Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Unternehmensklasse 
(Indikator G9) 

In Tabelle 13 sind die Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Unternehmensklasse 
dargestellt. Die Zahlen bilden sowohl gewerbliche Unternehmen und Unternehmen mit 
kommunaler Beteiligung als auch kommunale Eigenbetriebe bzw. Zweckverbände ab. Es zeigt 
sich, dass über alle Jahre hinweg die meisten Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung auf 
kleine bzw. kleinste Unternehmen entfallen: Kleinstunternehmen (≤ 9 Beschäftigte & ≤ 2 Mio. € 
Umsatz p.a.) machen ca. 34 % der Geförderten aus und Kleinunternehmen (≤ 49 Beschäftigte 
& ≤ 10 Mio. € Umsatz p.a.) zusätzliche rund 43 %. Weitere 23 % der Förderfälle entfallen auf 
mittlere Unternehmen (≤ 249 Beschäftigte & ≤ 50 Mio. € Umsatz p. a.). Nur knapp 1 % der 
Bewilligungen entfallen auf Großunternehmen (Nicht-KMU). Diese sind ebenso 
antragsberechtigt in der EBN, wenn ihr Gesamtenergieverbrauch über alle Energieträger 
hinweg im Jahr höchstens 500 MWh beträgt. 

Tabelle 13 Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung in Modul 1 nach 
Unternehmensklasse 

Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener 
Beratung nach Unternehmensklasse 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Kleinstunternehmen 

(≤ 9 Beschäftigte & ≤ 2 Mio. € Umsatz p.a.) 

32,4% 33,3% 31,4% 42,0% 33,9% 

Kleinunternehmen 

(≤ 49 Beschäftigte & ≤ 10 Mio. € Umsatz p.a.) 

38,7% 43,4% 48,2% 40,7% 43,0% 

Mittlere Unternehmen 

(≤ 249 Beschäftigte & ≤ 50 Mio. € Umsatz p.a.) 

28,2% 22,2% 20,4% 17,3% 22,6% 

Großunternehmen 

(Nicht-KMU, mit max. 500 MWh Energieverbrauch p.a.) 

0,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,5% 

Technopolis, 2025 

Verteilung der Energieaudits nach Gebäudetyp  
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Die Geförderten wurden in der Online-Umfrage dazu befragt, für welche Art von Gebäuden 
ein Energieaudit durchgeführt wurde. Da ein Energieaudit häufig mehr als ein Gebäude 
umfasst, wurde die Frage als Mutiple-Choice-Frage gestellt. Somit beträgt die Summe der 
Anteile der Einzelantworten mehr als 100 %. Die Ergebnisse sind in Abbildung 12 dargestellt. 
Daraus ergibt sich, dass 53 % der Energieaudits Produktionshallen und Werkstätten analysierten. 
42 Prozent der Energieaudits befassten sich mit Verwaltungs- und Bürogebäuden. Diese beiden 
Gebäudetypen sind mit Abstand die am häufigsten betrachteten im Rahmen der Audits. 
Daneben gibt es mehrere branchenspezifische Gebäudetypen wie beispielsweise Hotels, 
Gasthöfe, Pensionen und Ferienunterkünfte, die bei rund 10 % der Audits betrachtet wurden. 

Abbildung 12 Verteilung der Energieaudits nach Gebäudetyp in Modul 1 

 

Technopolis, 2025 

Regionale Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung auf Bundesländer und 
ausgezahlte Fördermittel relativ zu deren BIP (Indikator G10-G11) 
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Wie in Tabelle 14 ersichtlich, entfallen die höchsten Anteile an Bewilligungen mit 
abgeschlossener Beratung im Durchschnitt auf Nordrhein-Westfalen (20 %), Niedersachsen 
(17 %), Baden-Württemberg (17 %) und Bayern (13 %). Damit vereinen diese vier Bundesländer 
rund zwei Drittel aller abgeschlossenen Beratungen auf sich. Auffällig ist der kontinuierliche 
Rückgang des Anteils Niedersachsens von 23 % im Jahr 2021 auf 12 % im Jahr 2024 sowie die 
gleichzeitige Zunahme in Nordrhein-Westfalen. 

Tabelle 14 Regionale Verteilung der Bewilligungen in Modul 1 auf Bundesländer 

Regionale Verteilung der 
Bewilligungen auf Bundesländer 
in % 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Baden-Württemberg 16,2% 16,6% 15,5% 19,2% 16,8% 

Bayern 12,2% 14,0% 14,7% 11,5% 13,4% 

Berlin 0,6% 2,1% 2,8% 2,8% 2,3% 

Brandenburg 1,6% 1,4% 2,3% 1,5% 1,7% 

Bremen 1,1% 0,6% 0,8% 0,8% 0,8% 

Hamburg 2,2% 0,9% 1,7% 3,6% 2,0% 

Hessen 6,0% 5,0% 4,9% 4,8% 5,0% 

Mecklenburg-Vorpommern 1,3% 0,4% 1,1% 1,0% 0,9% 

Niedersachsen 23,1% 19,0% 17,3% 11,9% 17,2% 

Nordrhein-Westfalen 11,8% 20,7% 19,6% 22,1% 19,6% 

Rheinland-Pfalz 6,3% 5,5% 4,6% 3,9% 4,9% 

Saarland 1,2% 1,3% 0,7% 0,6% 0,9% 

Sachsen 3,1% 3,0% 5,1% 4,1% 4,0% 

Sachsen-Anhalt 7,6% 4,5% 2,3% 2,5% 3,7% 

Schleswig-Holstein 3,9% 3,6% 4,8% 8,0% 5,1% 

Thüringen 1,8% 1,4% 1,9% 1,6% 1,6% 

Technopolis, 2025 

Die Berücksichtigung der Fördermittel relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Tabelle 15 erlaubt eine 
differenziertere Betrachtung. Außerdem sind diese Werte graphisch in Abbildung 13 dargestellt. 

Während manche wirtschaftsstarke Länder wie Bayern (2,42 €/Mio. € BIP) und Hessen 
(1,98€/Mio. € BIP) im Vergleich unterdurchschnittliche Fördermittel relativ zu ihrem BIP erhalten, 
erreichen Länder wie Sachsen-Anhalt (6,56€/Mio. € BIP), Niedersachsen (6,61€/Mio. € BIP) und 
Schleswig-Holstein (5,88€/Mio. € BIP) besonders hohe Werte.  
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Tabelle 15 Regionale Verteilung der Fördermittel in Modul 1 auf Bundesländer, relativ zum BIP 

Regionale Verteilung der 
Fördermittel auf Bundesländer, 
relativ zum BIP in €/Mio. € 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Baden-Württemberg 1,87 4,47 4,46 3,83 3,70 

Bayern 1,16 3,14 3,41 1,87 2,42 

Berlin 0,25 1,85 2,59 1,82 1,67 

Brandenburg 1,32 2,59 4,12 2,09 2,58 

Bremen 2,06 2,47 3,71 2,47 2,70 

Hamburg 1,02 0,96 2,06 2,92 1,77 

Hessen 1,30 2,41 2,49 1,69 1,98 

Mecklenburg-Vorpommern 1,69 1,21 3,25 2,23 2,13 

Niedersachsen 4,85 9,06 8,54 4,02 6,61 

Nordrhein-Westfalen 1,04 4,19 4,18 3,30 3,23 

Rheinland-Pfalz 2,45 5,03 4,52 2,68 3,68 

Saarland 2,27 5,08 2,92 1,92 3,05 

Sachsen 1,54 3,30 5,79 3,36 3,57 

Sachsen-Anhalt 7,41 9,77 5,25 4,13 6,56 

Schleswig-Holstein 2,45 5,00 7,07 8,39 5,88 

Thüringen 1,78 3,06 4,45 2,63 3,02 

Technopolis, 2025 

In kleineren Bundesländern mit einem niedrigeren Bruttoinlandsprodukt wird die Förderung 
überproportional stark in Anspruch genommen. Die im Vergleich zu wirtschaftsstärkeren 
Bundesländern wie Bayern oder Hessen intensivere Inanspruchnahme des Förderprogramms 
könnte darauf hindeuten, dass Energieeffizienzmaßnahmen in diesen Regionen eine besonders 
hohe wirtschaftliche Relevanz besitzen. Gleichzeitig ist denkbar, dass bestehende 
Modernisierungsbedarfe dort gezielt über die Förderung adressiert werden, während 
vergleichbare Maßnahmen in wirtschaftsstärkeren Ländern bereits in früheren Jahren 
umgesetzt wurden oder dort Wirtschaftszweige, wie der Dienstleistungsbereich dominieren, die 
einen geringeren Modernisierungsbedarf aufweisen.  
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Abbildung 13 Regionale Verteilung der Fördermittel in Modul 1 auf Bundesländer, relativ zum BIP 

 

Technopolis, 2025 

4.2 Zielerreichungskontrolle 
Zielvergleich – Anteil der umgesetzten an den empfohlenen Maßnahmen (Indikator A2) 

Tabelle 16 zeigt den Anteil der umgesetzten Maßnahmen an den in den Beratungsberichten 
empfohlenen Maßnahmen. Von den in den Jahren 2021 und 2022 empfohlenen Maßnahmen 
waren zum Zeitpunkt der Online-Befragung gut 60 % umgesetzt. Im Jahr 2023 sank dieser Wert 
auf 53,3 % und im Jahr 2024 auf 46,2 %. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass 
zwischen dem Energieaudit und der Umsetzung der Maßnahmen eine gewisse Zeit für die 
Finanzierung und Planung der Maßnahmenumsetzung erforderlich ist. Es ist daher nicht 
unwahrscheinlich, dass einige der 2023 und 2024 empfohlenen Maßnahmen noch umgesetzt 
werden, sodass die Werte für die Jahre 2023 und 2024 in Zukunft noch steigen und sich denen 
der Jahre 2021 und 2022 annähern können. 

Tabelle 16 Anteil der umgesetzten an den empfohlenen Maßnahmen in Modul 1 

Anteil der umgesetzten an den 
empfohlenen Maßnahmen in % 

2021 2022 2023 2024 

63,0% 60,6% 53,3% 46,2% 

Technopolis, 2025 

Abbildung 14 zeigt die Umsetzungsstände der empfohlenen Maßnahmen aus Modul 1, 
gegliedert nach Maßnahmenkategorien. Ergänzend ist die Anzahl der Maßnahmen je 
Kategorie dargestellt, die den Teilnehmenden der Online-Befragung insgesamt empfohlen 
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wurden. Da die Befragung nur einen kleinen Teil der Fördernehmenden abbildet, lassen die 
absoluten Zahlen keine Rückschlüsse auf das Gesamtbild zu. Sie bieten jedoch einen Hinweis 
darauf, in welchen Kategorien besonders häufig Maßnahmen empfohlen wurden. Die 
ausgewiesenen Umsetzungsraten erlauben darüber hinaus eine näherungsweise Einschätzung 
der tatsächlichen Umsetzung auf Ebene des Förderprogramms. 

Die meisten Maßnahmenempfehlungen entfielen auf die Kategorien Gebäudetechnik 
(Erneuerung Heizungssystem, Optimierung Heizungssystem, RLT-Anlagen, Beleuchtung, IKT, 
Gebäudemanagementsystem) (n=413). Darüber hinaus wurden zahlreichen 
Beratungsempfangenden Maßnahmen in den Kategorien Produktionsprozesse und -anlagen 
(n=258) sowie Strom- und Wärmeerzeugung (insb. Solar-PV Anlagen) (n=277) nahegelegt. In 
den beiden erstgenannten Kategorien wurde zudem die höchste Umsetzungsquote erreicht. 
Bezieht man auch Maßnahmen ein, deren Umsetzung unmittelbar bevorsteht („Konkret 
geplant“), liegt die Umsetzungsquote in beiden Kategorien bei rund 60 %.  
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Abbildung 14 Anteil der Umsetzungsstände nach Maßnahmenkategorie in Modul 1 

 
Hinweis: Für die Ermittlung der Programmeffekte werden nur die bereits umgesetzten, in Umsetzung befindlichen und konkret 
geplanten Maßnahmen einbezogen (siehe Erläuterungen in Abschnitt 3.7.3). Für das n einzelner Maßnahmentypen innerhalb der 
hier dargestellten Kategorien siehe Abbildung 15. 

* Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung (d.h. die Maßnahme wurde in der Finanz- oder Haushaltsplanung 
berücksichtigt bzw. eine Investitionsförderung beantragt) 

** Die Umsetzung der Maßnahme ist geplant aber nicht weiter konkretisiert (d.h. sie wurde nicht in der Finanz- oder 
Haushaltsplanung berücksichtigt und es wurde bisher kein Antrag auf Investitionsförderung gestellt). Die Umsetzung könnte 
theoretisch in der Zukunft erfolgen ist aber so unsicher, dass diese Angaben nicht berücksichtigt werden für die Ermittlung der 
Programmeffekte. 

Technopolis, 2025 
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Zielvergleich – Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung (Indikator A3) 

Für die EBN wurde angestrebt, dass im Durchschnitt drei Maßnahmen je Beratung umgesetzt 
werden. Die Entwicklung dieser Zielerfüllung ist in Tabelle 17 dargestellt. Berücksichtigt werden 
Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden oder sich derzeit in Umsetzung befinden. Diese 
werden zusammenfassend als umgesetzte Maßnahmen bezeichnet. Darüber hinaus werden 
auch Maßnahmen berücksichtigt, bei denen die Fördernehmenden im Rahmen der Online-
Befragung angegeben haben, dass sie bereits konkret geplant und in der Finanzplanung zur 
Umsetzung festgelegt sind. Für die Berechnung der Zielerfüllung werden sowohl umgesetzte als 
auch konkret geplante Maßnahme miteinbezogen, da davon ausgegangen werden kann, 
dass in den konkret geplanten Fällen in der Regel eine zeitnahe Umsetzung stattfinden wird. 

Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt bei 2,76 umgesetzten und konkret geplanten Maßnahmen 
pro Beratung, was einer Zielerfüllung von 92,1 % bezogen auf die drei umgesetzten 
Maßnahmen je Beratung entspricht. 2022 sank dieser Wert auf 2,58 Maßnahmen. Im Jahr 2023 
wurde das Ziel mit durchschnittlich 3,04 umgesetzten Maßnahmen leicht übertroffen. 2024 sank 
der Wert wieder leicht auf 2,66 umgesetzte und konkret geplante Maßnahmen im Durchschnitt.  

Tabelle 17 Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung in Modul 1 

Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung 2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Umgesetzte Maßnahmen 3 3 3 3 

Istwert – Nur umgesetzte Maßnahmen 2,63 2,14 2,65 2,36 

Istwert - Umgesetzte und konkret geplante 
Maßnahmen 

2,76 2,58 3,04 2,66 

Zielerfüllung in % (Umgesetzte und konkret 
geplante Maßnahmen) 

92,1% 85,9% 101,4% 88,8% 

Technopolis, 2025 

Auffällig ist zudem, dass im Zeitverlauf die durchschnittliche Anzahl empfohlener Maßnahmen 
tendenziell angestiegen ist. So konnten im Jahr 2023 trotz einer im Vergleich zu 2021 geringeren 
Umsetzungsquote (vgl. Abbildung 16) absolut mehr Maßnahmen pro Beratung realisiert 
werden. 

Zielvergleich – Endenergieeinsparungen pro Unternehmen (jährlich neue Einsparungen) 
(Indikator A5) 

Darüber hinaus wurden in der Förderrichtlinie Ziele für die Endenergieeinsparungen für 
Unternehmen sowie für alle sonstigen Fördernehmenden definiert. So sollen durch die EBN 
Unternehmen pro Jahr 140 MWh Endenergie jährlich neu durch die Umsetzung der 
empfohlenen Maßnahmen einsparen können. Für Kommunen, gemeinnützigen 
Organisationen und sonstige Fördernehmende wurde das Ziel von 90 MWh Endenergie an 
jährlich neuen Einsparungen angegeben. 

Die Zielerfüllungen sind für Unternehmen in Tabelle 18 und für Kommunen und sonstige 
Organisationen in Tabelle 19 dargestellt. Bei Unternehmen lagen die neuen jährlichen 
Einsparungen über die betrachteten Jahre im Mittel bei 125 MWh Endenergie und damit leicht 
unter dem Ziel von 140 MWh. 
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In den Evaluationen des Förderprogramms „Energieberatung im Mittelstand“, dem Vorgänger 
von Modul 1, wurden jährlich neue Endenergieeinsparungen pro Unternehmen in einer 
Bandbreite von 185 bis 244 MWh (2015-2017)47 bzw. 112 bis 205 MWh (2010-2013)48 ausgewiesen. 
Die im Rahmen dieser Evaluation ermittelten Werte liegen damit am unteren Ende der 
Spannbreite aus der Evaluation aus 2014 aber unter den ermittelten Werten der Evaluation aus 
2019. 

Tabelle 18 Endenergieeinsparungen pro Unternehmen in Modul 1 

Endenergieeinsparungen pro Unternehmen (jährlich 
neue Einsparungen, Wärme und Strom) 

2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Endenergieeinsparungen in MWh 140 140 140 140 

Istwerte – Endenergieeinsparungen in MWh 118 136 128 116 

Zielerfüllung in % 84,5% 97,4% 91,2% 82,7% 

Technopolis, 2025 

Zielvergleich – Endenergieeinsparungen pro Kommune/Organisation/Sonstige (jährlich neue 
Einsparungen) (Indikator A6) 

Bei Kommunen, gemeinnützigen Organisationen und sonstigen Fördernehmenden wurde das 
angestrebte Ziel einer durchschnittlichen Einsparung von 90 MWh jährlich neuen 
Endenergieeinsparungen pro Förderfall in allen betrachteten Jahren erreicht bzw. übertroffen. 
Die Zielerreichungsquoten lagen im Mittelwert über die Jahre bei 117 MWh jährlich neuen 
Endenergieeinsparungen pro Förderfall. 

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die Angaben aufgrund der deutlich niedrigeren Fallzahlen 
geförderter Kommunen oder gemeinnütziger Organisationen im Rahmen von Modul 1 (vgl. 
Tabelle 12) stärker von den Effekten einzelner Beobachtungen abhängen und auch absolut 
bezogen auf die Effekte des Fördermoduls weniger ins Gewicht fallen. 

Tabelle 19 Endenergieeinsparungen pro Kommune/Organisation/Sonstige in Modul 1 

Endenergieeinsparungen pro 
Kommune/Organisation/Sonstige (jährlich neue 
Einsparungen, Wärme und Strom) 

2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Endenergieeinsparungen in MWh 90 90 90 90 

Istwerte – Endenergieeinsparungen in MWh 104 120 152 90 

Zielerfüllung in % 115,1% 133,1% 169,3% 100,4% 

 

 

47PWC (2018). Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen". 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

48IREES und Fraunhofer ISI (2014). Evaluation des Förderprogramms „Energieberatung im Mittelstand“. 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-
mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5. 
 

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
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Technopolis, 2025 

Endenergieeinsparungen verschiedener Maßnahmen im Vergleich 

Abbildung 15 zeigt die prozentualen Endenergieeinsparungen verschiedener 
Maßnahmentypen, basierend auf den Angaben der Fördernehmenden in der Online-
Befragung. Die Maßnahmen sind zur besseren Übersicht innerhalb von Maßnahmenkategorien 
gruppiert. Die Anzahl der Rückmeldungen pro Maßnahmentyp ist ausgewiesen, um einen 
Eindruck davon zu vermitteln, welche Maßnahmen am häufigsten umgesetzt wurden.49 

Dargestellt werden nur die Maßnahmentypen mit mindestens zehn Beobachtungen, um zu 
vermeiden, dass einzelne Angaben zu Maßnahmen verzerrend wirken. Zur Interpretation sind 
insbesondere die Medianwerte relevant, da sie robuste Aussagen über die typischen 
Einsparungen je Maßnahme ermöglichen. 

Bezogen auf die Maßnahmenbereiche mit den meisten Energieeffizienzmaßnahmen lässt sich 
Folgendes festhalten: 

•  Gebäudetechnik: Die Erneuerung des Heizungssystems (inkl. Warmwasserversorgung) erzielt 
im Median Einsparungen von 15 % des Endenergieverbrauchs. Die Bandbreite der 
Rückmeldungen zeigt allerdings eine deutliche Streuung. In der Hälfte der Fälle liegen die 
Einsparungen zwischen ca. 5 % und 26 %. Bei Raumlufttechnik, Klima- und Kälteanlagen 
wurden im Median Einsparungen von 11 % erzielt. Maßnahmen, die auf eine Erneuerung 
der Beleuchtung abzielen, wurden über alle Maßnahmenkategorien hinweg am häufigsten 
genannt (n = 128). Diese weisen allerdings mit einem Medianwert von 5 % vergleichsweise 
geringe Einsparungen auf. 

•  Gebäudehülle: Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle wie die Dämmung oder 
Erneuerung von Dachflächen und Geschossdecken führen zu Einsparungen zwischen 5 % 
und 25 %, der Median der Einzelmaßnahmen liegt bei rund 12 % des 
Endenergieverbrauchs. 

•  Strom- und Wärmeerzeugung: Photovoltaikanlagen (Solar-PV) zur Stromerzeugung machen 
mit n=109 umgesetzten und konkret geplanten Einzelmaßnahmen den ganz 
überwiegenden Anteil der Maßnahmen im Bereich Strom- und Wärmeerzeugung aus. 
Investitionen in Solar-PV-Anlagen unterscheiden sich qualitativ von den anderen 
Energieeffizienzmaßnahmen, da sie eine Veränderung der Energieerzeugung, nicht der 
Endenergienutzung darstellen. Entsprechend werden sie bei der Ermittlung der End- und 
Primärenergieeinsparungen nicht berücksichtigt. Laut den Angaben der 
Fördernehmenden in der Online-Befragung tragen Solar-PV-Anlagen durch die Nutzung 
des selbst erzeugten Stroms im Median zu 15 % des Endenergieverbrauchs vor der 
Maßnahmenumsetzung bei. Die Streuung der Werte ist jedoch groß, da nicht in allen Fällen 
Eigenverbrauch vorliegt; bei reiner Einspeisung ohne Eigennutzung wird entsprechend 0 % 
angegeben. 

 

 

49 In Abbildung 54 (siehe 0) findet sich analog dazu eine Darstellung, in der die Verteilung der 
Endenergieeinsparungen der einzelnen Maßnahmen in MWh (absolute anstatt relativer Werte) gegeben ist. 
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Abbildung 15 Verteilung der prozentualen Endenergieeinsparungen nach Maßnahmen in Modul 1 

 
 

Hinweis: Die Prozentangaben je Maßnahmentyp geben den Median der Einsparungen an. 

* Die Angabe bezieht sich auf den Anteil des Endenergieverbrauchs, der durch selbst erzeugten Solarstrom gedeckt wird. Die 
Effekte von Investitionen in Solar-PV-Anlagen fließen nicht in die Ermittlung der End- und Primärenergieeinsparungen ein und 
werden separat ausgewiesen. 

Technopolis, 2025 
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Insgesamt verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Einsparpotenziale zwischen den einzelnen 
Maßnahmen sowie den Maßnahmenkategorien variieren. Gleichzeitig weisen die Boxplots 
auch eine erhebliche Spannbreite innerhalb einzelner Maßnahmen auf. Diese Streuung lässt 
sich vor allem durch die sehr unterschiedlichen betrieblichen und baulichen 
Ausgangsbedingungen der Fördernehmenden erklären. Die tatsächlich realisierbaren 
Einsparungen durch eine Maßnahme hängen nicht nur von ihrer technischen Ausgestaltung 
ab, sondern entscheidend auch vom Anteil des betroffenen Verbrauchsbereichs am 
Gesamtenergieverbrauch. So führt eine Heizungserneuerung in einem Unternehmen mit 
geringem Wärmebedarf, aber hohem stromintensiven Produktionsanteil zu deutlich geringeren 
relativen Einsparungen als in einem Bürogebäude, dessen Verbrauch überwiegend durch 
Heizenergie bestimmt wird. Darüber hinaus beeinflussen auch weitere Faktoren wie der 
energetische Ausgangszustand, bestehende Vornutzungen, Betriebszeiten die tatsächlich 
erreichbaren Einsparwerte. Die Boxplots machen damit nicht nur die zentralen Tendenzen, 
sondern auch die erhebliche Heterogenität innerhalb der Maßnahmentypen sichtbar. 

Senkung des Endenergieverbrauchs (Indikator A7a) 

Die oben dargestellten Endenergieeinsparungen auf Maßnahmenebene bilden die 
Grundlage für die Berechnung der Programmeffekte, wie in Abschnitt 3.7 beschrieben. Es 
werden sowohl Brutto- als auch Nettowerte abgebildet. Die Effektbereinigung, also die 
Berechnung der Nettowerte, wird auf Basis der Vorgehensweise in Abschnitt 3.8 durchgeführt. 

In Tabelle 20 sind die jährlich neuen Endenergieeinsparungen in GWh für Modul 1 dargestellt. 
Sie ergeben sich aus den Wirkungen der Energieeffizienzmaßnahmen, die in einem spezifischen 
Förderjahr umgesetzt werden. 

Tabelle 20 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 2, neue jährliche Werte 

Senkung des 
Endenergieverbrauchs, neue 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2022 2023 2024 

Bruttowirkung 134,0 375,0 393,2 254,3 

Nettowirkung 50,0 140,4 148,0 97,7 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 21 sind die addierten jährlichen Endenergieeinsparungen in GWh für Modul 1 
dargestellt. Sie ergeben sich aus der Addition der neuen jährlichen Einsparungen des 
betrachteten Jahres zuzüglich der aus der Umsetzung der Maßnahmen in den Vorjahren 
resultierenden Werte für das betrachtete Jahr. 

Über den Evaluationszeitraum hinweg steigen die addierten jährlichen Einsparwerte 
kontinuierlich an, da in den späteren Jahren auch die Wirkungen der in den Vorjahren 
durchgeführten Energieaudits fortbestehen und somit in die Berechnung einfließen. Der 
Zuwachs der Einsparungen von 2023 auf 2024 fällt im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus, 
da viele der im Jahr 2024 empfohlenen Maßnahmen zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht 
umgesetzt waren und daher noch keine Endenergieeinsparungen ermittelt werden konnte 
(vgl. Tabelle 16). 

Während im Jahr 2021 50 GWh (Netto) eingespart wurden, lag der Wert im Jahr 2024 bereits 
bei 436,2 GWh (Netto). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2024 zwar insgesamt 
1.156,4 GWh (Brutto) Endenergie eingespart wurden, jedoch nur rund ein Drittel dieser 
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Einsparungen direkt dem Förderprogramm zugerechnet werden kann (siehe folgender 
Abschnitt 4.3 zur Wirkungskontrolle). 

Tabelle 21 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 1, addierte jährliche Werte 

Senkung des 
Endenergieverbrauchs, 
addierte jährliche Werte 
[GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 134,0 509,0 902,1 1.156,4 

Nettowirkung 50,0 190,3 338,3 436,2 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 22 werden zusätzlich periodenbezogene sowie lebensdauerbezogene 
Endenergieeinsparungen ausgewiesen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte 
Nettowirkung von 1.019 GWh erzielt. Diese entspricht der Summe der addierten jährlichen 
Einsparungen der Jahre 2021 bis 2024 und stellt somit den bis einschließlich 2024 realisierten 
Gesamteffekt dar. Über die gesamte Lebensdauer aller umgesetzten und konkret geplanten 
Maßnahmen, die im Rahmen der Energieaudits empfohlen wurden, kann voraussichtlich bis 
zum Jahr 2044 eine Nettowirkung von insgesamt 5.102,9 GWh erreicht werden. 

Tabelle 22 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 1, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung des Endenergieverbrauchs, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 2.701,4 13.528,1 

Nettowirkung 1.019,0 5.102,9 

Technopolis, 2025 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen (Endenergie) (Indikator A7b) 

Zusätzlich zu den Endenergieeinsparungen aus klassischen Effizienzmaßnahmen wurden im 
Rahmen von Modul 1 in einem größeren Umfang auch Investitionen in Solar-PV-Anlagen 
empfohlen und umgesetzt (vgl. Abbildung 15). Diese konzentrierten sich vor allem auf die Jahre 
2022 und 2023, also in die Zeit der Energiekrise in Deutschland. 

Da Investitionen in Solar-PV-Anlagen eine Veränderung der Energieerzeugung und nicht der 
Endenergienutzung darstellen, werden ihre Effekte separat betrachtet. Sie sind weder für die 
Endenergie- noch für die Primärenergieeinsparungen im Rahmen des NAPE- oder EED-
Monitorings anrechenbar. 

In der Online-Befragung wurde erhoben, welcher Anteil des Endenergieverbrauchs vor der 
Maßnahmenumsetzung durch selbst erzeugten und genutzten Solarstrom ersetzt wurde. Auf 
dieser Grundlage konnte das Volumen des Eigenverbrauchs aus den Solar-PV-Investitionen 
ermittelt werden. Reine Einspeisungen ins Netz wurden dabei nicht berücksichtigt. 

In den nachfolgenden Tabellen werden analog zu den klassischen 
Energieeffizienzmaßnahmen, die den Energieverbrauch adressieren, die addierten jährlichen 
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Eigenverbrauchsmengen sowie die perioden- und lebensdauerbezogenen Werte der Solar-
PV-Investitionen im Rahmen von Modul 1 ausgewiesen. 

Tabelle 23 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 1 (Endenergie), addierte jährliche 
Werte 

Eigenverbrauch Strom aus 
Solar-PV-Investitionen 
(Endenergie), addierte 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 31,7 146,4 247,1 296,4 

Nettowirkung 11,8 54,7 92,7 111,8 

Technopolis, 2025 

Tabelle 24 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 1 (Endenergie), perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen 
(Endenergie), perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 721,6 5.536,5 

Nettowirkung 272,2 2.088,4 

Technopolis, 2025 

Senkung des Primärenergieverbrauchs (Indikator A8a) 

Tabelle 25 zeigt die addierten jährlichen Primärenergieeinsparungen. Diese liegen deutlich 
über den entsprechenden Endenergieeinsparungen, was vor allem auf die in den 
betrachteten Jahren hohen Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung (zw. Faktor 2,01 im 
Jahr 2021 und 1,86 im Jahr 2024, vgl. Anhang 0) zurückzuführen ist. Die Primärenergiefaktoren 
für fossile Energieträger sind hingegen konstant bei 1,1. Im Jahr 2021 wurde eine Nettowirkung 
von 68,4 GWh erzielt, bis zum Jahr 2024 stieg dieser addierte jährliche Wert auf 569 GWh an. 

Tabelle 25 Senkung des Primärenergieverbrauchs in Modul 1, addierte jährliche Werte 

Senkung des 
Primärenergieverbrauchs, 
addierte jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 183,3 668,1 1.183,7 1.508,5 

Nettowirkung 68,4 249,8 443,9 569,0 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 26 werden zusätzlich periodenbezogene sowie lebensdauerbezogene 
Primärenergieeinsparungen ausgewiesen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte 
Nettowirkung von 1.336,7 GWh erzielt. Über die gesamte Lebensdauer kann voraussichtlich bis 
zum Jahr 2044 eine Nettowirkung von insgesamt 6.158,9 GWh erreicht werden. 
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Tabelle 26 Senkung des Primärenergieverbrauchs in Modul 1, perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte 

Senkung des Primärenergieverbrauchs, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 3.543,6 16.327,8 

Nettowirkung 1.336,7 6.158,9 

Technopolis, 2025 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen (Primärenergie) (Indikator A8b) 

Analog zur Ausweisung der Effekte von Solar-PV-Investitionen bezogen auf die selbst erzeugte 
und genutzte Endenergie werden die Effekte in den nachfolgenden Tabellen 
primärenergetisch dargestellt. Hierzu wird das Volumen des Eigenverbrauchs von Strom aus 
Solar-PV-Investitionen mit den Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung im deutschen 
Strommix multipliziert. So wird der Primärenergieverbrauch ermittelt, der im Strommix für die 
gleiche Strommenge angefallen wäre. 

Tabelle 27 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 1 (Primärenergie), addierte 
jährliche Werte 

Eigenverbrauch Strom aus 
Solar-PV-Investitionen 
(Primärenergie), addierte 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 63,7 288,5 481,9 573,9 

Nettowirkung 23,8 107,9 180,7 216,5 

Technopolis, 2025 

Tabelle 28 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 1 (Primärenergie), perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen 
(Primärenergie), perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 1.408,0 6.993,3 

Nettowirkung 531,1 2.637,9 

Technopolis, 2025 

Senkung der THG-Emissionen (Indikator A9) 

In Tabelle 29 sind die addierten jährlichen THG-Emissionseinsparungen dargestellt. Im Jahr 2021 
konnten 18,9 kt CO2e eingespart werden. Im Jahr 2024 lag dieser Wert bei 163,1 kt CO2e. Die 
Zahlen ergeben sich aus dem Endenergieverbrauch der jeweiligen Energieträger und den 
Primärenergie- und Emissionsfaktoren der Brennstoffe bzw. Stromerzeugung (siehe 0). Zudem 
werden für die Betrachtung der Effekte auf THG-Emissionen auch die Investitionen in Solar-PV-
Anlagen miteinbezogen, die für End- und Primärenergieeinsparungen separat ausgewiesen 
werden. 
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Tabelle 29 Senkung der THG-Emissionen in Modul 1, addierte jährliche Werte 

Senkung der THG-Emissionen, addierte 
jährliche Werte [kt CO2e] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 50,7 203,4 366,8 432,4 

Nettowirkung 18,9 76,1 137,6 163,1 

Technopolis, 2025 

Tabelle 30 zeigt die periodenbezogenen und lebensdauerbezogenen THG-
Emissionseinsparungen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte Nettowirkung von 
397,3 kt CO2e erzielt. Über die gesamte Lebensdauer bis zum Jahr 2044 wird voraussichtlich eine 
Nettowirkung von insgesamt 1.657 kt CO2e erreicht. 

Tabelle 30 Senkung der THG-Emissionen in Modul 1, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung der THG-Emissionen, perioden- 
und lebensdauerbezogene Werte [kt 
CO2e] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 1.053,2 4.393,0 

Nettowirkung 397,3 1.657,0 

Technopolis, 2025 

Senkung der Energiekosten (Indikator A10) 

Tabelle 31 zeigt die addierten jährlichen Energiekosteneinsparungen. So konnten im Jahr 2024 
121 Mio. € Energiekosten eingespart werden, wovon 45,9 Mio. direkt dem Förderprogramm 
zugeordnet werden können. 

Tabelle 31 Senkung der Energiekosten in Modul 1, addierte jährliche Werte 

Senkung der Energiekosten, 
addierte jährliche Werte [Mio. €] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 13,3 50,1 91,5 121,0 

Nettowirkung 5,0 18,7 34,4 45,9 

Technopolis, 2025 

Zusätzlich sind in Tabelle 32 perioden- und lebensdauerbezogene Werte dargestellt. In den 
Jahren 2021-2024 konnten Energiekosten in Höhe von 193,9 Mio. € eingespart werden. Auf die 
gesamte Lebensdauer bezogen liegt dieser Wert bei 601,9 Mio. €. 

Tabelle 32 Senkung der Energiekosten in Modul 1, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung der Energiekosten, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [Mio. €] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 275,9 1.588,0 
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Nettowirkung 103,9 601,9 

Technopolis, 2025 

Einfluss der Energieberatung auf die Wettbewerbsfähigkeit 

In der Online-Befragung wurden die geförderten Unternehmen (auch solche mit kommunaler 
Beteiligung und kommunale Zweckverbände) dazu befragt, ob die Umsetzung der 
Maßnahmen, die im Zuge des Energieaudits empfohlen wurden, einen Einfluss auf die 
Wettbewerbsfähigkeit hatten. Dabei gaben 41 % („Ja“ oder „Eher ja“) der Unternehmen an, 
dass dies einen positiven Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit hatte. 59 % („Nein“ oder „Eher 
nein“) der Befragten gaben an, dass sie keinen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit feststellen 
konnten. 

Abbildung 16 Einfluss der Maßnahmenumsetzung auf die Wettbewerbsfähigkeit (Modul 1) 

 

Technopolis, 2025 

Vermeidung von Fehlinvestitionen 

In Abbildung 17 wird außerdem dargestellt, ob die Befragten der Meinung sind, dass das 
Energieaudit dazu beigetragen hat, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Der überwiegende Anteil 
der Befragten, war der Auffassung, dass dies nicht oder eher nicht der Fall ist (71 %). Ungefähr 
29 % der Befragten gaben an, dass durch das Energieaudit Fehlinvestitionen vermieden 
werden konnten. 

Diese Zahlen können unterschiedlich interpretiert werden: Einerseits deutet das Ergebnis darauf 
hin, dass der Mehrwert des Audits vor allem in der Identifikation zusätzlicher Maßnahmen 
gesehen wird und weniger in der Verhinderung ungeeigneter Investitionen. Andererseits 
könnte es auch darauf hindeuten, dass viele Unternehmen bereits vor dem Audit über eine gut 
ausdifferenzierte Entscheidungsgrundlage verfügten und potenzielle Fehlinvestitionen 

12%

29%

31%

28%

Hatte die Umsetzung der Maßnahmen infolge der 
Energieberatung einen positiven Einfluss auf die 

Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens? (n = 318)

Ja Eher ja Eher nein Nein
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selbständig ausgeschlossen hatten. In solchen Fällen dient das Energieaudit eher der 
Bestätigung bestehender Planungen als der Korrektur. Ein Indiz dafür liefern die auch ohne die 
Energieberatung geplanten Maßnahmen (siehe Indikator B2 in Tabelle 33). In der 
Vorgängerevaluation hatte der Wert von Unternehmen, die Angaben, dass eine Fehlinvestition 
(eher) vermieden werden konnte noch bei knapp über der Hälfte der Befragten 
Fördernehmenden gelegen.50 

Abbildung 17 Vermeidung von Fehlinvestitionen infolge des Energieaudits 

 

Technopolis, 2025 

4.3 Wirkungskontrolle 
Mitnahmeeffekte (Inanspruchnahme der Beratung und Durchführung der Maßnahmen) 
(Indikatoren B1-B2) 

In Tabelle 33 sind der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung und der 
Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Maßnahmen  dargestellt. Die Berechnung dieser 
Effekte wird in Abschnitt 3.8 detailliert beschrieben. Grundlage für die Berechnungen waren 
die Ergebnisse der Online-Befragung, anhand derer spezifische Mitnahmeeffekte für jede 
Verbrauchskategorie ermittelt und anschließend auf die Daten der Förderdatenbank 
übertragen wurden. Dadurch verbessert sich die Genauigkeit der Zuordnung mit Blick auf die 
Verbrauchskategorien, sodass bspw. berücksichtigt werden konnte, dass Unternehmen mit 

 

 

50 Siehe S.135 in PWC (2018): Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und 
„Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen“. Im Auftrag des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf  

12%

17%

38%

33%

Hat die Energieberatung dazu beigetragen, Fehlinvestitionen zu 
vermeiden, die ohne Energieberatung getätigt worden wären?

(n = 362)

Ja Eher ja Eher nein Nein

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf
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einem höheren Energieverbrauch tendenziell andere Mitnahmeeffekte aufweisen als solche 
mit geringem Verbrauch. Dies ging jedoch zulasten einer jahresgenauen Zuordnung, da die 
Fallzahlen für eine gleichzeitige Aufschlüsselung nach Jahr und Verbrauchskategorie nicht 
ausreichend waren.  

Der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung liegt im Schnitt bei rund 15 %. Dies 
bedeutet, dass etwa 15 % der Geförderten auch ohne eine Förderung ein Energieaudit in 
gleichem Umfang durchgeführt hätten. Der Mitnahmeeffekt für die Durchführung der 
Maßnahmen liegt bei rund 36 %. Das heißt, dass etwas mehr als ein Drittel der umgesetzten 
Maßnahmen bereits vor dem Energieaudit konkret geplant waren und somit auch ohne die 
Förderung umgesetzt worden wäre. 

Tabelle 33 Mitnahmeeffekte (Inanspruchnahme der Beratung und Durchführung der Maßnahmen ) in 
Modul 1, addierte jährliche Werte 

Mitnahmeeffekt 2021 2021-
2022 

2021-
2023 

2021-
2024 

Inanspruchnahme der Beratung (B1) 15,3% 15,2% 15,2% 15,1% 

Durchführung der Maßnahmen (B2) 36,5% 36,4% 36,4% 36,3% 

Technopolis, 2025 

Wechselwirkungen mit investiver Förderung (BEG EM/NWG, EEW, sonstige Förderprogramme) 
(Indikatoren B3) 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Analyse zur Wechselwirkung der EBN-Förderung 
in Modul 1 mit investiven Förderungen präsentiert. Für die Energieaudits in Modul 1 ist 
insbesondere die Bundesförderung Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) als 
nachgelagertes investives Förderprogramm relevant. Es werden aber auch andere 
Programme wie die BEG-Einzelmaßnahmen bzw. BEG-Nichtwohngebäude und sonstige 
Förderprogramme berücksichtigt. 

Das methodische Vorgehen für die Ermittlung der Wechselwirkungen wird in Abschnitt 3.8 
beschrieben. In einem ersten Schritt wird durch die Online-Befragung erhoben, für welchen 
Anteil der investiven Maßnahmen eine zusätzliche staatliche Förderung in Anspruch 
genommen wurde. In einem zweiten Schritt wird in den Fällen, in denen eine investive 
Förderung vorlag, anhand von Selbsteinschätzungen der Fördernehmenden eingeordnet, wie 
relevant die Energieberatung im Vergleich zur investiven Förderung für die Umsetzung der 
Maßnahmen war. 

In Tabelle 34 werden die Ergebnisse des ersten Schrittes dargestellt. In der Online-Befragung 
gaben rund 48 % der Geförderten in Modul 1 an, für die Umsetzung der Maßnahmen eine 
investive Förderung in Anspruch genommen zu haben bzw. planen eine solche in Anspruch zu 
nehmen. In ca. 53 % der Fälle ist dies nicht der Fall. Die Fälle, in denen keine investive Förderung 
in Anspruch genommen wurde, können vollständig der EBN zugerechnet werden. 

Tabelle 34 Inanspruchnahme von investiver Förderung für Maßnahmenumsetzung nach der EBN-
Beratung in Modul 1 (Ebene 1) 

Inanspruchnahme einer investiven Förderung, Modul 1 
Energieaudit (DIN EN 16247) 

Anzahl (n)* Anteil (%) 
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Ja, investive Förderung in Anspruch genommen 

(Anteilige Zuordnung zur EBN) 
140 47,5% 

Nein, keine investive Förderung in Anspruch genommen 

(100 % Zuordnung zur EBN) 
155 52,5% 

* Nicht alle Antwortenden haben die Frage zur Inanspruchnahme investiver Förderung beantwortet (N/A bei 106 
Förderfällen). 

Technopolis, 2025 

Um die Effekte eindeutig den jeweiligen Förderprogrammen zuordnen zu können und 
Doppelzählungen von Einsparungen zu vermeiden, ist für den Anteil der Maßnahmen, bei 
denen zusätzlich eine Investitionsförderung in Anspruch genommen wurde, eine anteilige 
Zuordnung zur EBN erforderlich. Die Ergebnisse dieses zweiten Analyseschritts sind in Abbildung 
zusammengefasst. Da die Fördernehmenden für Maßnahmen, für die eine zusätzliche 
Investitionsförderung in Anspruch genommen wurde, in der Online-Befragung eine relative 
Bedeutung der Energieberatung von 53,1 % angaben, ergibt sich bei Multiplikation mit dem 
Anteil der Effekte mit investiver Förderung in Höhe von 47,5 % ein Wert von 25,2 %, der sich der 
EBN zurechnen lässt. Addiert man diesen Wert mit dem Anteil der Maßnahmen, die ohne 
investive Förderung umgesetzt wurden (52,5 %), so ergibt sich ein Gesamtwert von 77,7 %. 

Abbildung 18 Ergebnisse zur Ermittlung der Wechselwirkung mit investiver Förderung für Modul 1 

 

Technopolis, 2025 

Dieser Gesamtwert wird noch einmal in Tabelle 35 dargestellt. Er gibt an, in welchem Maße die 
EBN-Förderung als ursächlich für die Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen zu bewerten 

Effekte
Gesamt

Umsetzung 
Maßnahmen

100 %

Anteil Effekte
ohne investive 

Förderung

52,5 %

Anteil Effekte
mit investiver 

Förderung

47,5 %

X

53,1 %

(Anteil 
Zuordnung)

EBN-Effekte

Mit investiver 
Förderung

25,2 %

EBN-Effekte

Ohne investive 
Förderung

52,5 %

Effekte
zugeordnet zur EBN

Anteilige
Zuordnung

Ebene 2: Fragestellung zur Zuordnung der Effekte zur 
Energieberatung/Investitionsförderung

Sie haben angegeben, dass Sie für die Umsetzung der 
Maßnahmen auch eine Investitionsförderung erhalten 
haben. Wenn Sie die beiden Förderelemente –
Energieberatung und Investitionsförderung – in Bezug 
auf ihre Bedeutung für Umsetzung der Maßnahmen 
gewichten müssten, wie würden Sie diese einordnen?

Nur die 
Energieberatung war 

von Bedeutung

Beides war 
gleich 

bedeutend

Nur die 
Investitionsförderung
war von Bedeutung

1:1
Zuordnung 53,1%

Ebene 1 Ebene 2

= 77,7%

+
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ist. Aufgrund der Hochrechnung der Angaben aus der Online-Befragung auf alle Förderfälle 
schwankt der Wert über die Jahre leicht. 

Tabelle 35 Wechselwirkungen mit investiver Förderung in Modul 1, addierte jährliche Werte 

 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Wechselwirkungen mit investiver Förderung 
(B3)  77,3% 77,4% 77,5% 77,7% 

Technopolis, 2025 

Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und den Indikatoren der Wirkungskontrolle  

Tabelle 36 zeigt den Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und den Indikatoren 
der Wirkungskontrolle als Mittelwert über die Jahre 2021-2024 hinweg, basierend auf den 
Ergebnissen der Online-Befragung.51 

Tabelle 36 Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und den Indikatoren der Wirkungskontrolle 
in Modul, Mittelwert über die Jahre 2021-24 

Unternehmenstyp Mitnahmeeffekt der 
Inanspruchnahme der 
Beratung (B1) 

Mitnahmeeffekt der 
Durchführung der 
Maßnahmen (B2) 

Wechselwirkungen mit 
investiver Förderung (B3) 

Kleinstunternehmen 
(Bis 9 Beschäftigte und bis 
2 Mio. € Umsatz pro Jahr) 

17,8% 37,0% 83,1% 

Kleines Unternehmen 

(Bis 49 Beschäftigte und bis 
10 Mio. € Umsatz pro Jahr) 21,5% 36,4% 72,1% 

Mittleres Unternehmen 

(Bis 249 Beschäftigte und 
bis 50 Mio. € Umsatz pro 
Jahr) 32,1% 30,6% 77,3% 

Technopolis, 2025 

Dabei deutet sich ein progressiver Zusammenhang zwischen der Unternehmensgröße und der 
Höhe des Mitnahmeeffekts bei der Inanspruchnahme der Beratung (B1) an. Während dieser 
bei Kleinstunternehmen lediglich 17,8 % beträgt, liegt er bei kleinen Unternehmen bei 21,5 % 
und erreicht bei mittleren Unternehmen 32,1 %. 

Dieser Zusammenhang lässt sich potenziell durch mehrere Faktoren erklären. Größere 
Unternehmen verfügen in der Regel über komplexere Energieverbrauchsstrukturen und damit 
über größere absolute Einsparpotenziale, wodurch sich ein Energieaudit auch ohne Förderung 
schneller amortisieren kann. Hinzu kommt, dass größere Unternehmen tendenziell über größere 
finanzielle Ressourcen verfügen und somit die Kosten für ein Energieaudit eher vollständig aus 

 

 

51 Großunternehmen (Nicht-KMU) wurden aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht in die Analyse einbezogen, da für 
diese Unternehmensgruppe keine statistisch belastbaren Aussagen möglich waren. Für Modul 2 waren die Fallzahlen 
in den meisten Unternehmenskategorien ebenfalls zu gering, um eine entsprechende Analyse durchzuführen. 
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eigener Kraft tragen könnten. Außerdem könnte in größeren Unternehmen das Bewusstsein für 
Energieeffizienz als relevanter Kostenfaktor stärker ausgeprägt sein. Zudem verfügen größere 
Unternehmen tendenziell bereits eher über interne Expertise oder frühere Erfahrungen mit 
externen Beratungsdienstleistungen, was die Hemmschwelle zur Durchführung eines Audits 
auch ohne finanzielle Förderung reduzieren kann. 

Für die Indikatoren des Mitnahmeeffekts der Durchführung der Maßnahmen (B2) zeigen die 
nach der Unternehmensgröße differenzierten Zahlen einen leicht abnehmenden Trend mit 
zunehmender Unternehmensgröße. Das bedeutet, dass die Maßnahmen in kleineren 
Unternehmen nach Angabe der Fördernehmenden häufiger auch ohne die Durchführung der 
Energieberatung umgesetzt worden wären. Dies könnte daran liegen, dass kleinere 
Unternehmen oft einfachere, naheliegende Effizienzmaßnahmen umsetzen (wie den 
Austausch veralteter Beleuchtung oder Heizungsanlagen), die auch ohne detaillierte Beratung 
offenbarer sind. Größere Unternehmen hingegen profitieren stärker von der systematischen 
Analyse komplexerer Energieverbräuche, da dort oft weniger offensichtliche 
Optimierungspotenziale identifiziert werden, die ohne professionelle Beratung möglicherweise 
unentdeckt geblieben wären. Allerdings ist der Trend weniger stark als bei der 
Inanspruchnahme der Energieberatung (B1). Für die Wechselwirkungen mit investiver 
Förderung (B3) zeigen die Ergebnisse hingegen keinen Zusammenhang mit der 
Unternehmensgröße. 

4.4 Wirtschaftlichkeitskontrolle 
Die Indikatoren der Wirtschaftlichkeit sollen einen Beitrag zur Erfolgskontrolle gemäß 
Verwaltungsvorschrift § 7 BHO leisten. Sie beziehen sich insbesondere auf Fördereffizienzen, 
welche in Abschnitt 3.9 methodisch eingeführt und erläutert werden. Die in diesem Abschnitt 
dargestellten Fördereffizienzen basieren entsprechend auf den lebensdauerbezogenen 
Werten der Energie- bzw. THG-Emissionseinsparungen. Diese werden den insgesamt 
eingesetzten Haushaltsmitteln gegenübergestellt. 

Übersicht zur Maßnahmen- und Vollzugswirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Sinne des § 7 BHO umfasst sowohl die 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit als auch die Vollzugswirtschaftlichkeit: 

•  Die Vollzugswirtschaftlichkeit bewertet, ob der Vollzug der Maßnahme mit vertretbarem 
Ressourcenaufwand erfolgt ist. Hierzu wurden administrative Kosten wie Initialisierungs- (z. B. 
Aufbau von IT-Strukturen, Schulungen) und Durchführungskosten (z. B. Bearbeitung von 
Anträgen, Prüfung von Verwendungsnachweisen) berücksichtigt. Diese wurden anhand 
der BAFA-Meldungen einzelnen Jahren zugeordnet. Zudem werden die Kosten der 
externen Evaluation und die Kosten für die Evaluationsbegleitung durch die BfEE den 
administrativen Kosten hinzugerechnet. 

•  Die Maßnahmenwirtschaftlichkeit setzt die durch die Maßnahme ausgelösten Wirkungen 
(z. B. Endenergieeinsparungen oder THG-Emissionsminderungen) ins Verhältnis zu den 
eingesetzten Mitteln (Fördermittel + administrative Kosten). Dies entspricht der in Formel (1) 
beschriebenen Fördereffizienz. 

Aufgrund der überschaubaren administrativen Aufwendungen für die Durchführung des EBN-
Förderprogramms sind für die Wirtschaftlichkeit des Förderprogramms insbesondere die 
Ergebnisse der Analyse der Maßnahmenwirtschaftlichkeit von Relevanz. 

4.4.1 Eingesetzte Mittel 
Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) (Indikatoren C1-3) 
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In diesem Abschnitt werden die insgesamt eingesetzten Mittel, aufgegliedert nach 
Fördermitteln und administrativen Kosten des BAFA52, für das FörderModul 1 (Energieaudit) 
dargestellt. Die Darstellung ist dabei aufgegliedert nach jährlich eingesetzten Mitteln (siehe 
Tabelle 37). 

Die Darstellung der abgeschlossenen Energieberatungen erfolgt auf Basis des Zeitpunkts des 
Eingangs des Verwendungsnachweises beim BAFA, da die Fördermittel erst nach dessen 
Eingang ausgezahlt werden. Auch die Effekte des Förderprogramms werden auf Grundlage 
des Verwendungsnachweises berechnet, da dieser den frühestmöglichen Zeitpunkt markiert, 
zu dem die Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt werden können und ihre Wirkung entfalten. 
Somit werden Effekte und eingesetzte Mittel konsistent zueinander ausgewiesen und im 
Rahmen der Fördereffizienz miteinander in Beziehung gesetzt. 

Tabelle 37 Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) in Modul 1 – neue jährliche Werte 

Eingesetzte Mittel [€], neue jährliche 
Werte 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Insgesamt eingesetzte Mittel 
(Fördermittel + Administrative Kosten) 
(C1) 

7.076.244 16.604.082 18.372.983 13.430.210 55.483.519 

     davon Fördermittel (C2) 6.606.476 16.231.433 18.089.165 13.005.515 53.932.590 

     davon administrative Kosten (C3) 469.768 372.649 283.818 424.695 1.550.929 

Technopolis, 2025 

Die Entwicklung der insgesamt eingesetzten Mittel über die Förderperioden und -jahre hinweg 
folgt der Entwicklung der ausgewiesenen Förderzahlen. Da die Förderfälle anhand der 
Verwendungsnachweise den jeweiligen Förderjahren zugeordnet werden, erscheinen die im 
Jahr 2021 tatsächlich genutzten Mittel noch vergleichsweise gering. Dies liegt daran, dass 2021 
noch relativ wenige Energieberatungen abgeschlossen wurden und sich der Mitteleinsatz somit 
verstärkt auf die Folgejahre verschiebt. In den Folgejahren 2022 bis 2024 steigt der Wert und die 
eingesetzten Fördermittel liegen zwischen 13 und 18,1 Mio. € pro Jahr. 

Insgesamt werden über die Periode 2021-2024 ca. 55,48 Mio. € für die Förderungen von 
Energieaudits in Modul 1 der EBN aufgewendet. Davon entfallen ca. 53,93 Mio. € (97,2 %) auf 
Fördermittel (Indikator C2) und ca. 1,55 Mio. € (2,8 %) auf administrative Kosten (Indikator C3). 

Haushälterische Perspektive auf eingesetzte Fördermittel 

Neben der Übersicht der eingesetzten Fördermittel je Jahr, die dem Jahr des 
Verwendungsnachweises zugeordnet sind, gibt es eine zweite relevante Betrachtung: Bereits 
mit dem Zuwendungsbescheid – in der Regel kurz nach Antragstellung – werden die 
Fördermittel im Haushalt reserviert. Tabelle 37 stellt deshalb die zwei Perspektiven gegenüber: 
die Mittelreservierung (Zeitpunkt des Zuwendungsbescheids) und die tatsächliche 
Mittelverwendung (Eingang des Verwendungsnachweises beim BAFA). Die jährliche 
Differenz zwischen beiden Zeitpunkten verdeutlicht die zeitliche Verschiebung, die durch die 
Dauer der Durchführung der Energieberatungen entsteht.  

 

 

52 Da die administrativen Kosten nur auf Programmebene (Module 1–3 gesamt) vorlagen, wurden sie anhand der 
Anzahl der Förderfälle auf die einzelnen Fördermodule aufgeteilt. 
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Tabelle 38 Gegenüberstellung der Fördermittel (C2) nach Jahr des Zuwendungsbescheides und des 
Verwendungsnachweises in Modul 1 – neue jährliche Werte 

Fördermittel [€], neue jährliche 
Werte (C2) 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Mittelreservierung, 
haushalterische Perspektive  

(Ausstellung 
Zuwendungsbescheid) 14.905.600 19.347.777 13.294.401 6.384.812 53.932.590 

Mittelverwendung, 
Evaluationsperspektive 

(Eingang Verwendungsnachweis 
beim BAFA) 6.606.476 16.231.433 18.089.165 13.005.515 53.932.590 

Technopolis, 2025 

 

4.4.2 Vollzugswirtschaftlichkeit 
Administrative Kosten je Antrag (Indikator C4) 

Ein Maß für die Vollzugswirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der beim BAFA 
gestellten Anträge zu den administrativen Kosten. Diese Kosten decken alle Schritte der 
Antragsbearbeitung ab, wie in 0 schematisch dargestellt. Sie umfassen die Prüfung der Anträge 
und der Verwendungsnachweise auf Vollständigkeit sowie die stichprobenartige Prüfung der 
Beratungsberichte auf inhaltlich-technische Kriterien der Merkblätter. 

Da die einmaligen Kosten nur in einzelnen Jahren angefallen sind, sind die Werte der einzelnen 
Jahre von Schwankungen behaftet. Im Jahr 2021 lag der Wert aufgrund der höheren 
Initialisierungskosten bei knapp 147 € pro gestelltem Antrag. In den Folgejahren sank der Wert, 
zunächst auf ca. 93 € im Jahr 2022 und stieg im Jahr 2023 leicht auf ca. 101. Im Jahr 2024 stieg 
der Wert auf 187,92 €. Gewichtet über den gesamten Evaluationszeitraum liegen die 
administrativen Kosten je Antrag bei ca. 130 €. 

Tabelle 39 Administrative Kosten je Antrag in Modul 1 – neue jährliche Werte 

Administrative Kosten je Antrag [€] 2021 2022 2023 2024 

146,94 €  92,95 €  101,44 €  187,92 €  

Technopolis, 2025 

Da die administrativen Kosten lediglich auf Programmebene vorlagen und anschließend 
anhand der Antragszahlen auf die drei Fördermodule verteilt wurden, gilt dieser Indikator 
gleichermaßen für alle Module. 

Aus den Interviews mit den Administratoren des BAFA wurde deutlich, dass, im Vergleich zum 
Schwesterprogramm für Energieberatungen in Wohngebäuden in der EBN-Förderung, immer 
noch ein relativ hoher manueller Aufwand bei der Antragsprüfung besteht. Dies liegt einerseits 
daran, dass die Anzahl der Anträge im Rahmen der EBN deutlich geringer ist als im 
Wohngebäudebereich und sich andererseits unterschiedliche spezifische Anforderungen für 
Gruppen von Antragstellern ergeben, die sich schwieriger in einen standardisierten Prozess 
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einbinden ließen. Deswegen wurde abgewogen und entschieden, vorerst keine weitere 
Automatisierung einzuführen. Diese Begründung ist aus Sicht der Evaluation nachvollziehbar. 

4.4.3 Maßnahmenwirtschaftlichkeit (Fördereffizienzen) 
Zur Ermittlung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit wurden die im Rahmen der Zielerreichung- und 
Wirkungskontrolle berechneten Werte für End- und Primärenergieeinsparung und sich daraus 
ergebende THG-Emissionsminderung in Relation zu den gesamt eingesetzten Finanzmitteln 
(administrative Kosten + Fördermittel) für die EBN gesetzt. Diese werden in den folgenden 
Indikatoren sowohl auf Brutto- als auch auf Nettoebene dargestellt. 

Für die Einordnung der ermittelten Fördereffizienzen sind einige Punkte von Relevanz: 

•  In der Regel sind Energieberatungen fördereffizienter als investive Maßnahmen: Der 
Mitteleinsatz ist vergleichsweise gering und bereits die teilweise Umsetzung der 
empfohlenen Maßnahmen kann zu erheblichen Einsparungen führen. Zudem führen 
Energieberatungen häufig zu niedrigschwelligen, wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen, die 
in investiven Programmen z.B. nicht mehr gefördert werden. 

•  Energieberatungen sind Teil einer Wirkungskette und wirken oft als Einstieg in investive 
Förderprogramme: Die daraus entstehenden kumulativen Kosten (Beratung + investive 
Förderung) werden in der Evaluation durch einen Faktor zur Interaktion zwischen 
Energieberatung und investiver Förderung in der Wirkungsbereinigung berücksichtigt, um 
Doppelerfassungen von Einsparwirkungen zu vermeiden (siehe Abschnitt 3.8). Eine 
trennscharfe Zuweisung ist jedoch methodisch schwierig, da die Zuordnung auf 
Selbstauskünften der Fördernehmenden basiert und strategisches Antworten nicht 
ausgeschlossen werden kann, wenn sowohl eine EBN-geförderte Energieberatung als auch 
eine investive Förderung vorliegt. Erfolgt keine nachfolgende investive Förderung, werden 
die Einsparwirkungen vollständig der Beratung zugerechnet. 

•  Absenkung der Förderhöhe in den dargestellten Fördereffizienzen noch nicht einbezogen: 
Die dargestellten Fördereffizienzen beziehen sich – mit wenigen Ausnahmen – auf 
Energieberatungen, die noch die bis August 2024 gültigen, höheren Fördersätze erhalten 
haben. Berücksichtigt wurden nur Beratungen, die zum Zeitpunkt der Evaluation bereits 
abgeschlossen waren, sodass eine Wirkung messbar und die Förderung ausgezahlt war. Da 
die Fördersätze seit August 2024 in der Regel halbiert wurden, ist künftig wahrscheinlich von 
einer verbesserten Fördereffizienz auszugehen. Ob sich dies bestätigt, ist von zukünftigen 
Evaluationen zu überprüfen. 

Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung (Indikator C5) 

Für die geförderten Energieaudits im Rahmen von Modul 1 der EBN beträgt die Fördereffizienz 
bezogen auf die Endenergieeinsparungen und in der Gesamtbetrachtung über die 
Förderjahre hinweg (2021-2024) 4,10 €/MWh (Brutto). Wenn die Effektbereinigung einbezogen 
wird, dann ergibt sich eine Netto-Fördereffizienz relativ zu den Endenergieeinsparungen über 
die Lebensdauer der Energieeffizienzmaßnahmen in Höhe von 10,87 €/MWh netto. 
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Tabelle 40 Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung in Modul 1 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur 
Endenergieeinsparung [€/MWh]53 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                             

4,51 €  
                  

3,99 €  
                  

3,99 €  
                  

4,10 €  

Effektbereinigung 
                             

7,58 €  
                  

6,68 €  
                  

6,65 €  
                  

6,77 €  

Nettowert 
                           

12,09 €  
                

10,68 €  
                

10,65 €  
                

10,87 €  

Technopolis, 2025 

Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur Primärenergieeinsparung (Indikator C6) 

Bei der Betrachtung der Fördereffizienzen im Hinblick auf die Primärenergieeinsparungen liegen 
die Werte unter denen der Endenergieeinsparungen. Über den gesamten Zeitraum (2021–
2024) liegen diese bei 3,60 €/MWh (Brutto). Unter Einbeziehung der Effektbereinigung ergibt sich 
eine Netto-Fördereffizienz in Höhe von 9,01 €/MWh über die Lebensdauer der 
Energieeffizienzmaßnahmen. 

Tabelle 41 Fördereffizienz relativ zur Primärenergieeinsparung in Modul 1 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur 
Primärenergieeinsparung [€/MWh]54 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                             

3,60 €  
                  

3,28 €  
                  

3,30 €  
                  

3,40 €  

Effektbereinigung 
                             

6,06 €  
                  

5,50 €  
                  

5,50 €  
                  

5,61 €  

Nettowert 
                             

9,66 €  
                  

8,78 €  
                  

8,80 €  
                  

9,01 €  

Technopolis, 2025 

Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung (Indikator C7) 

Zur Ermittlung der Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung 
werden die insgesamt eingesetzten Mittel in Bezug gesetzt zu den THG-Emissionsminderungen, 
die sich aus den durch die Beratung angestoßenen Energieeffizienzmaßnahmen ergeben. 
Diese werden in Tabelle 42 dargestellt. 

 

 

53 Bezieht sich auf den Indikator A7a – Senkung des Endenergieverbrauchs. Effekte bzgl. der Investitionen in Solar-PV-
Anlagen (Indikator A7b) werden nicht einbezogen. 

54 Bezieht sich auf den Indikator A8a – Senkung des Primärenergieverbrauchs. Effekte bzgl. der Investitionen in Solar-
PV-Anlagen (Indikator A8b) werden nicht einbezogen. 
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Tabelle 42 Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung in Modul 1 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur THG-
Emissionsminderung [€/t CO2e]55 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                

13,23 €  
                

11,47 €  
                

11,89 €  
                

12,63 €  

Effektbereinigung 
                

22,24 €  
                

19,21 €  
                

19,82 €  
                

20,85 €  

Nettowert 
                

35,47 €  
                

30,68 €  
                

31,71 €  
                

33,48 €  

Technopolis, 2025 

In der Gesamtbetrachtung liegt die THG-Fördereffizienz der Energieaudits in Modul 1 der EBN-
Förderung bei 12,63 €/ t CO2e brutto. Durch die Berücksichtigung der Effektbereinigung ergibt 
sich ein Wert von 33,48 €/ t CO2e netto. 

4.4.4 Angestoßene Investitionen und Hebeleffekt der eingesetzten Fördermittel 
In Tabelle 43 werden die insgesamt angestoßenen Investitionen der Maßnahmen dargestellt, 
die sich aus den Energieaudits in Modul 1 ergeben. Ebenso werden in Tabelle 44 die 
Hebeleffekte der Förderung dargestellt. Der Hebeleffekt ermittelt sich dabei aus dem Verhältnis 
zwischen den privaten Investitionen für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen im 
Vergleich zu den staatlich aufgewendeten Fördermitteln für die finanzielle Förderung der 
Energieberatung. 

Angestoßene Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen (Indikator C8) 

Mit den rund 55,48 Mio. €, die im Gesamtzeitraum 2021–2024 für das Modul 1 aufgewendet 
wurden, wurden bei den Zuwendungsempfängern Gesamtinvestitionen für 
Energieeffizienzmaßnahmen von etwa 1,25 Mrd. € angestoßen. Für die Ermittlung dieser 
Investitionen wurden die Angaben der Fördernehmenden aus der Online-Befragung 
herangezogen. Diese umfassen nur die bereits umgesetzten bzw. konkret geplanten 
Energieeffizienzmaßnahmen, die auf die Gesamtheit der Förderungen im Rahmen von Modul 1 
hochgerechnet wurden. Je Förderfall im Rahmen von Modul 1 wurden damit im Mittel etwa 
137 Tsd. € in die Umsetzung der durchschnittlich 2,5-3 Energieeffizienzmaßnamen investiert. 

Tabelle 43 Angestoßene Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen in Modul 1 – addierte jährliche 
Werte 

Angestoßene Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen [Mio. €] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

159 547 964 1.253 

Technopolis, 2025 

 

 

55 In die Betrachtung der Fördereffizienz zur Vermeidung von THG-Emissionen fließen auch die Effekte von 
Investitionen in Solar-PV-Anlagen ein, da durch den Eigenverbrauch des erzeugten Stroms zusätzliche Emissionen im 
Vergleich zum Bezug aus dem deutschen Stromnetz vermieden werden. 
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Werden die beiden oben genannten Zahlen zu den insgesamt aufgewendeten Fördermitteln 
im Gesamtzeitraum 2021–2024 und den daraus resultierenden Investitionen in Bezug 
zueinander gesetzt, so ergeben sich angestoßene Investitionen in Höhe von 23,2 € brutto pro 
eingesetztem Euro Förderbudget. Damit wird das in der Leistungsbeschreibung definierte Ziel 
von 31 € bezogen auf den für die Zielerreichung maßgeblichen Bruttowert in Modul 1 verfehlt 
(ca. 75 % Zielerreichung). Werden diese durch die Effektbereinigung entsprechend dem 
Vorgehen bei den anderen Indikatoren gemindert, ergibt sich ein Hebeleffekt in Höhe von 8,8 € 
netto pro eingesetztem Euro staatlicher Mittel. 

Bei der Einordnung dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Evaluation 
einige Maßnahmen noch nicht umgesetzt waren. Es ist daher möglich, dass sich der 
Hebeleffekt bei späterer Betrachtung noch erhöht. Darüber hinaus könnten externe Faktoren 
wie die COVID-19 Pandemie sowie die infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
gestiegene Unsicherheit und hohe Energiepreise hemmend auf die Investitionstätigkeit der 
Fördernehmenden gewirkt haben.  

In der Evaluation des Förderprogramms „Energieberatung im Mittelstand“ aus dem Jahr 201456, 
dem Vorgänger von Modul 1, wurde ein Netto-Hebeleffekt von 15,5 € pro eingesetztem Euro 
Fördermittel ermittelt. Der im Rahmen der vorliegenden Evaluation berechnete Netto-
Hebeleffekt liegt mit 8,8 € deutlich darunter. Diese Abweichung ist insbesondere auf 
Unterschiede in den ermittelten Mitnahmeeffekten zurückzuführen. Während in der aktuellen 
Evaluation deutlich stärkere Mitnahmeeffekte festgestellt wurden, lagen diese im Jahr 2014 
lediglich bei 14 %. Berücksichtigt man diesen Unterschied und vergleicht stattdessen die 
Bruttohebeleffekte, zeigt sich mit 23,2 € (aktuelle Evaluation) gegenüber 17,7 € (Evaluation 
2014) ein deutlich geringerer Abstand. In der darauffolgenden Evaluation von 201857 wurde ein 
Nettohebeleffekt von 8,5 € ermittelt. Insgesamt bestätigen die vorliegenden Ergebnisse somit 
die Anschlussfähigkeit an frühere Evaluationen. 

Tabelle 44 Angestoßene Investitionen pro eingesetztem Euro Förderbudget (Hebeleffekt) in Modul 1 – 
Gesamtbetrachtung 

Angestoßene Investitionen pro eingesetztem 
Euro Förderbudget (Hebeleffekt) [€/€] 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 24,0 24,0 23,6 23,2 

Effektbereinigung -15,1 -15,0 -14,7 -14,5 

Nettowert 9,0 9,0 8,8 8,8 

Technopolis, 2025 

 

 

56IREES und Fraunhofer ISI (2014). Evaluation des Förderprogramms „Energieberatung im Mittelstand“. 
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-
mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5. 
57PWC (2018). Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen". 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/evaluation-des-foerderprogramms-energieberatung-im-mittelstand.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=5
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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5 Ergebnisse für Modul 2: Energieberatung (DIN V 18599) 

Übersicht – Ergebnisse für Modul 2: Energieberatung (DIN V 18599) 

BESCHREIBUNG 
FÖRDERGEGENSTAND UND 
SCHWERPUNKTE 

• Gebäudeindividuelle Energieberatung für Nichtwohngebäude auf Basis 
der DIN V 18599. 

• Bewertung des energetischen Ist-Zustands eines Bestandsgebäudes und 
Erarbeitung eines energetischen Sanierungskonzepts mit konkreten 
Effizienzmaßnahmen entweder als aufeinander abgestimmte 
Einzelmaßnahmen über einen längeren Zeitraum (Sanierungsfahrplan) oder 
als Komplettsanierung (Sanierung in einem Zug) nach dem Bestmöglich-
Prinzip (d.h. größtmögliche Senkung des Primärenergiebedarfs und der 
damit verbundenen THG-Emissionen). 

• Zudem Energieberatungen für Neubauten, wenn diese dem Standard 
eines bundesgeförderten KfW-Effizienzgebäudes entsprechen. 

ZIELGRUPPE • Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Landkreise)  
• Gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften und Stiftungen 
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
• Sonstige Antragsberechtigte 

ANZAHL ANTRÄGE 
(ANTRAG IN) 

2021: 1.943; 2022: 2.441; 2023: 3.183; 2024: 4.221 

Gesamt: 11.778 (10.955 Sanierung; 893 Neubau) 

ANZAHL ABGESCHLOSSENE 
ENERGIEBERATUNGEN 
(VERWENDUNGSNACHWEIS IN) 

2021: 372; 2022: 1.443; 2023: 2.090; 2024: 2.729 

Gesamt: 6.634 (6.073 Sanierung; 561 Neubau) 

Effekte/Eingesetzte Mittel Gesamt (Modul) Förderfall 

ENDENERGIEEINSPARUNGEN, NETTO, 
LEBENSDAUERBEZOGENER WERT, 2021-2024 

3.941 
GWh 

 

594 
MWh 

THG-EMISSIONSEINSPARUNGEN, NETTO, 
LEBENSDAUERBEZOGENER WERT, 2021-2024 

1,35  
Mt CO2e 

 

203  
t CO2e 

 

FÖRDEREFFIZIENZ, 
ENDENERGIEEINSPARUNGEN, NETTO (€/MWh) 

11,92  
€/MWh  

 

- 

FÖRDEREFFIZIENZ, THG-
EMISSIONSEINSPARUNGEN, NETTO (€/t CO2e) 

33,75  
€/t CO2e 

 

- 

AUSGELÖSTE INVESTITIONEN (€) 1,71  
Mrd. € 

 

258.215  
€ 

FÖRDERUNG FÜR ENERGIEBERATUNGEN (€) 43,83  
Mio. € 

 

6.606  
€ 

Kurzübersicht  

•  Die Antragszahlen steigen seit 2021 stetig für den Bereich der Gebäudesanierung. Der Neubau macht seit dem 
vorläufigen Stopp und anschließender Reform der Neubauförderung seit dem Jahr 2022 nur noch einen sehr 
kleinen Teil der Förderungen aus. 

•  Die Fördernehmenden in Modul 2 sind zu rund 40 % gewerbliche Unternehmen. Etwa 33 % entfallen auf 
kommunale Gebietskörperschaften und 21 % auf gemeinnützige Organisationen.  

•  Ein Schwerpunkt der Energieberatungen liegt bei Verwaltungs- und Bürogebäuden sowie bei Schulen und 
Kindertagesstätten. Gleichzeitig werden aufgrund der unterschiedlichen Zielgruppen auch viele weitere 
Gebäudetypen in den Energieberatungen betrachtet. Die meisten Energieeffizienzmaßnahmen werden für die 
beiden großen Hebel Gebäudehülle und Gebäudetechnik empfohlen, wobei eine relativ höhere 
Umsetzungsrate für Maßnahmen an der Gebäudetechnik besteht. 
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Analog zu Modul 1 werden auch für die Bewertung von Modul 2 eine Reihe von quantitativen 
Indikatoren eingesetzt. Die Indikatoren sind dabei thematisch nach Gruppen geordnet, die als 
Indikatorkategorien mit einem Buchstaben G (generelle Indikatoren) sowie A, B und C (für die 
drei Elemente der Erfolgskontrolle) bezeichnet werden: 

•  Kategorie G: Generelle Indikatoren zu Anträgen, abgeschlossenen Beratungen und 
Verteilung der Fördermittel (5.1). 

•  Kategorie A: Indikatoren der Zielerreichungskontrolle (0). 

•  Kategorie B: Indikatoren der Wirkungskontrolle (0) bzw. Effektbereinigung. Ergebnisse der 
Effektbereinigung fließen als Nettowerte in die Auswertungen der Kategorien A und C ein 
(gebündelte Darstellung von Indikatoren). 

•  Kategorie C: Indikatoren der Wirtschaftlichkeitskontrolle (5.4). 

Die Indikatoren sind innerhalb der Gruppe ohne Priorisierung aufsteigend nummeriert. Neben 
den standardisierten Indikatoren werden auch zusätzliche, themenspezifische Erkenntnisse den 
jeweiligen Bereichen zugeordnet. 

5.1 Allgemeine Indikatoren 
Übersicht über die Verteilung der Anträge und deren Status (Indikator G1-G6) 

Tabelle 45 zeigt die Entwicklung der Antragszahlen und die Anzahl der jeweiligen 
Bewilligungen, Stornierungen und Ablehnungen in den Jahren 2021 bis 2024. Im Jahr 2021 
wurden insgesamt 1.943 Anträge gestellt. Im Verlauf der Jahre stiegen die Antragszahlen stetig 
auf 4.211 im Jahr 2024. Über den Zeitraum 2021 bis 2024 wurden insgesamt 11.778 Anträge 
gestellt. Von diesen entfallen 10.955 auf Anträge für eine Sanierungsberatung 
(Bestandsgebäude) und 893 auf Neubauberatungen. Entsprechend stellen Beratungen für 
Bestandsgebäude den Schwerpunkt im Modul 2 dar. Von den insgesamt 11.778 gestellten 
Anträgen wurden 9.496 bewilligt, was einer durchschnittlichen Bewilligungsquote von 80,6 % 
entspricht. 

Tabelle 45 Übersicht über die Verteilung der Anträge in Modul 2 und deren Status 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt In % der 
Anträge 
(Gesamt) 
(G6) 

Anzahl der Anträge (G1) 1.943 2.441 3.183 4.211 11.778 - 

davon Bewilligungen (G2) 1.463 1.926 2.588 3.519 9.496 80,6% 

davon Stornierungen/ 
Aufhebungen (G4) 355 452 355 177 1.339 11,4% 

davon Ablehnungen (G5) 121 62 224 391 798 6,8% 

davon Sonstige (Fälle noch in 
Klärung) 4 1 16 124 145 1,5% 

Technopolis, 2025 

Ergänzend veranschaulicht die nachfolgende Abbildung 19 die monatliche Entwicklung der 
Antragszahlen in Modul 2. Die Darstellung folgt dabei dem gleichen Muster wie in Modul 1 im 
vorherigen Kapitel, aber erfolgt differenziert nach Neubau- und Sanierungsberatung. 
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Bezüglich der Sanierungsberatungen zeigt sich, dass die monatlichen Antragszahlen für 
Modul 2 durchschnittlich ebenfalls zwischen 200 und 300 lagen, jedoch etwas unter denen von 
Modul 1. Auffällig ist, dass die Antragszahlen in Modul 2 über den Großteil des 
Evaluationszeitraums relativ wenig Schwankungen aufweisen aber kontinuierlich anstiegen 
(siehe 12-Monats-Trendlinie). Die im geringeren Umfang geförderten Neubauberatung lagen 
besonders im Jahr 2021 auf einem höheren Niveau; sind in den Folgejahren jedoch auf einem 
sehr niedrigen Niveau. 

Abbildung 19 Entwicklung der monatlichen Antragszahlen im Evaluationszeitraum für Modul 2 

 

Technopolis, 2025 

Im Evaluationszeitraum haben vier Ereignisse die Entwicklung der Antragszahlen maßgeblich 
beeinflusst: 

•  Hochphase der Energiekrise (2022): Im Gegensatz zu Modul 1 (siehe Abbildung 11) sind in 
Modul 2 keine direkten Auswirkungen der Energiekrise auf den Verlauf der Antragszahlen 
erkennbar. Dies deutet darauf hin, dass kommunale Gebietskörperschaften und 
gemeinnützige Organisationen – die in Modul 2 für mehr als die Hälfte der Förderanträge 
verantwortlich sind – weniger unmittelbar auf Veränderungen der Energiepreise reagieren 
als Unternehmen. Die Energiepreiskrise hat in dieser Zielgruppe somit nicht zu einem 
spürbaren Anstieg der Antragszahlen geführt. Darüber hinaus sind die Anträge von 
Unternehmen im Rahmen von Sanierungsberatungen in Modul 2 vermutlich weniger stark 
von Preisschwankungen beeinflusst. Dies liegt daran, dass sich die im Evaluationszeitraum 
betrachteten Gebäude häufig auf Verwaltungsgebäude beziehen, die am 
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Gesamtenergieverbrauch und den Energiekosten eines Unternehmens nur einen 
vergleichsweise geringen Anteil haben. Technische Anlagen und produktionsbezogene 
Energiekosten, die stärker auf Energiepreisänderungen reagieren, spielen hier – anders als 
in Modul 1 – eine untergeordnete Rolle. 

•  Vorläufiger Antragstopp (2023-24): Zweitens kam es aufgrund der Haushaltssperre Ende 
2023, ausgelöst durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und 
Transformationsfonds (KTF), zu einem vorübergehenden Antragsstopp für Sanierungs- und 
Neubauberatungen. Zwischen dem 24. November 2023 und dem 19. Januar 2024 konnten 
keine neuen Anträge gestellt werden. 

•  Anpassung der Fördersätze (2024): Drittens wirkte sich die Anpassung der Fördersätze im 
Rahmen der EBN ab August 2024 auf das Antragsaufkommen aus. Dies wird in der 
Entwicklung der Antragszahlen für beide Beratungsarten in Modul 2 besonders deutlich. 
Kurz vor Inkrafttreten der neuen Fördersätze, in den ersten Augusttagen 2024, wurde eine 
außerordentlich hohe Zahl neuer Förderanträge gestellt (insgesamt 1.298 für Sanierungs- 
und Neubauberatungen im August 2024). Im Anschluss sank die Anzahl der Anträge 
deutlich. Während im Dezember 2024, dem letzten Monat der Evaluation, ebenso wie in 
Modul 1, bei Sanierungsberatungen eine leichte Erholung zu beobachten ist, liegen die 
Antragszahlen für beide Beratungsformen mit den reduzierten Fördersätzen in den ersten 
Monaten nach der Anpassung weiterhin leicht unter dem Niveau der Vorjahre. 

•  Neubau – Förderstopp für investive Neubauförderung / Anpassung Ambitionsniveau für 
Neubauförderung (2022): Spezifisch für die Neubauberatungen wirkte sich der 
vorübergehende Förderstopp in der BEG zum 24. Januar 2022 deutlich auch auf die 
Antragszahlen für Energieberatungen für Neubauten aus.58 Der Förderstopp war 
erforderlich geworden, nachdem die im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 
veranschlagten Haushaltsmittel aufgrund einer höheren Nachfrage – insbesondere nach 
der Förderung für Effizienzgebäude 55, die zum Ende Januar auslief – bereits weitgehend 
aufgebraucht waren. Die Förderung für EG40-Neubauten im Rahmen der BEG wurde mit 
veränderten Bedingungen zum 20. April 2022 wieder aufgenommen und zum 1. Januar 
2023 durch das Programm „Klimafreundlicher Neubau“ (KfN) ersetzt.59 Das KfN-Programm 
ergänzt die energetischen Anforderungen an EG40-Neubauten um Vorgaben zur 
Begrenzung der Lebenszyklusemissionen und schließt den Einsatz fossiler Brennstoffe sowie 
Biomasse für die zentrale Wärmeversorgung aus. Mit dem höheren Ambitionsniveau für die 
staatliche Neubauförderung ab 2022 sanken auch die Antragszahlen für 
Neubauberatungen im Rahmen der EBN nachhaltig. 

 

Tabelle 46 zeigt gibt einen Überblick über die in Folge der Bewilligungen bereits 
abgeschlossenen Energieberatungen im Rahmen von Modul 2. Im Jahr 2024 gab es 3.519 
Bewilligungen, von denen bisher 1.054 abgeschlossen sind. Auch knapp unter 400 
Bewilligungen aus dem Jahr 2023 waren zum Zeitpunkt der Evaluation noch ausstehend. Dies 

 

 

58 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2022). Förderung für energieeffiziente Gebäude der KfW 
vorläufig gestoppt - Bundesregierung ordnet Förderung und gesetzliche Standards für Neubau neu. 
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Meldung/2022/20220124-foerderung-fur-
energieeffiziente-gebaude-durch-kfw.html.  

59 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2022). Neubauförderung für energieeffiziente Gebäude 
startet wieder – Budget von 1 Mrd. € steht zur Verfügung. 
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220405-
neubauforderung-fur-energieeffiziente-gebaude-startet-wieder.html.  

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Meldung/2022/20220124-foerderung-fur-energieeffiziente-gebaude-durch-kfw.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Meldung/2022/20220124-foerderung-fur-energieeffiziente-gebaude-durch-kfw.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220405-neubauforderung-fur-energieeffiziente-gebaude-startet-wieder.html
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/04/20220405-neubauforderung-fur-energieeffiziente-gebaude-startet-wieder.html
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liegt am Zeitraum von im Median ca. 200 Tagen zwischen der Erstellung des 
Zuwendungsbescheids und dem Abschluss der Energieberatung in Modul 2 (siehe Abschnitt 
3.6). Es ist davon auszugehen, dass sich analog zu den Vorjahren auch im Jahr 2024 aus den 
meisten Bewilligungen eine abgeschlossene Energieberatung ergibt (Stornierungszahlen in den 
Vorjahren bei ca. 350-450 Fällen). 

Tabelle 46 Übersicht über den Anteil der bereits abgeschlossenen Energieberatungen in Modul 2, je Jahr 
des Antrags 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Anzahl der Bewilligungen (G2) 1.463 1.926 2.588 3.519 9.496 

davon bereits abgeschlossene Beratungen 
(G3a) 1.456 1.919 2.205 1.054 6.634 

Anteil der bereits abgeschlossenen 
Beratungen 99,5% 99,6% 85,2% 30,0% 69,9% 

Technopolis, 2025 

Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, Kommunen und sonstige Organisationen 
(Indikator G7) 

Tabelle 47 zeigt die Verteilung der Bewilligungen auf verschiedene Gruppen von 
Fördernehmenden. Insgesamt entfielen 3.946 Bewilligungen auf Unternehmen. Kommunale 
Gebietskörperschaften erhielten 3.193 Bewilligungen, also rund 800 weniger als Unternehmen. 
Auf gemeinnützige Organisationen, Religionsgemeinschaften und Stiftungen entfielen 2.004 
Bewilligungen, auf Unternehmen mit kommunaler Beteiligung sowie kommunale 
Zweckverbände 245 Bewilligungen. Weitere 108 Bewilligungen gingen an 
Wohnungseigentümergemeinschaften. Insgesamt ist die Verteilung der Bewilligungen damit 
deutlich ausgeglichener als im Modul 1, in dem der Großteil der Bewilligungen auf 
Unternehmen entfiel. Dies entspricht den Erwartungen im Hinblick auf die unterschiedlichen 
Inhalte und Zielgruppen der beiden Module. 

Tabelle 47 Verteilung der Bewilligungen in Modul 2 auf Unternehmen, Kommunen und Sonstige 

Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, 
Kommunen und Sonstige 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Unternehmen 770 779 949 1.448 3.946 

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung & 
Kommunale Zweckverbände 36 46 82 81 245 

Kommunale Gebietskörperschaften 441 718 917 1.117 3.193 

Gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften, Stiftungen 216 382 601 805 2.004 

Wohnungseigentümergemeinschaften 0 1 39 68 108 
Technopolis, 2025 

Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Unternehmensklasse bzw. 
nach Art der kommunalen Gebietskörperschaft (Indikator G9) 

In Tabelle 47 wurde dargestellt, dass die beiden Zielgruppen mit den meisten Anträgen für eine 
Energieberatung für Nichtwohngebäude im Rahmen von Modul 2 Unternehmen und 
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kommunale Gebietskörperschaften sind. Die Förderungen für diese beiden Zielgruppen sollen 
in diesem Abschnitt noch einmal differenziert werden. 

In Tabelle 48 sind die Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Unternehmensklasse 
dargestellt. Es zeigt sich, dass über alle Jahre hinweg die meisten Bewilligungen mit 
abgeschlossener Beratung auf Kleinstunternehmen entfallen. Diese machen insgesamt 55 % 
der Förderfälle aus. Im Jahr 2024 beträgt der Anteil sogar 74 %. Insgesamt entfallen 17 % der 
Bewilligungen auf Kleinunternehmen und 16 % auf mittlere Unternehmen. Weitere 2 % der 
Bewilligungen entfallen auf Großunternehmen. Die Verteilung innerhalb der 
Unternehmensgruppen unterscheidet sich damit von der in Modul 1 und verschiebt sich weiter 
zugunsten der Kleinstunternehmen. Während in Modul 1 noch der größte Anteil der 
Bewilligungen auf kleine Unternehmen entfiel (43 %), lag der Anteil der Kleinstunternehmen dort 
lediglich bei 34 %. 

Tabelle 48 Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung in Modul 2 nach 
Unternehmensklasse 

Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener 
Beratung nach Unternehmensklasse 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Kleinstunternehmen 

(≤ 9 Beschäftigte & ≤ 2 Mio. € Umsatz p.a.) 

59,6% 38,2% 51,9% 73,7% 54,8% 

Kleinunternehmen 

(≤ 49 Beschäftigte & ≤ 10 Mio. € Umsatz p.a.) 

22,8% 39,7% 24,1% 19,3% 26,8% 

Mittlere Unternehmen 

(≤ 249 Beschäftigte & ≤ 50 Mio. € Umsatz p.a.) 

14,0% 20,6% 20,3% 7,0% 16,1% 

Großunternehmen 

(Nicht-KMU, mit max. 500 MWh Energieverbrauch p.a.) 

3,5% 1,5% 3,8% 0,0% 2,3% 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 49 sind die Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Art der kommunalen 
Gebietskörperschaft dargestellt. Der Großteil der bewilligten und bereits abgeschlossenen 
Energieberatungen entfiel mit fast 92 % auf Städte und Gemeinden, während lediglich 8,1 % 
auf Landkreise entfielen. Die Verteilung zeigt, dass insbesondere kleinere und mittlere 
Kommunen von der Förderung im Rahmen von Modul 2 – Energieberatung für 
Nichtwohngebäude Gebrauch gemacht haben. Dies entspricht der Zielsetzung des EBN-
Programms, insbesondere solche Kommunen zu unterstützen, die nicht über die internen 
fachlichen Kapazitäten für eine eigens durchgeführte Energieberatung verfügen.  
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Tabelle 49 Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung in Modul 2 nach Art der 
kommunalen Gebietskörperschaft 

Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung nach Art der kommunalen 
Gebietskörperschaft 

Gesamt 

Stadt/Gemeinde 91,9% 

     davon Landgemeinde (<5.000 Einwohner) 21,7% 

     davon Kleinstadt (5.000-20.000 Einwohner) 37,3% 

     davon Mittelstadt (20.000-100.000 Einwohner) 28,5% 

     davon Großstadt (>100.000 Einwohner) 4,4% 

Landkreis 8,1% 

Technopolis, 2025 

Verteilung der Energieberatungen nach Gebäudetyp  

Analog zu Modul 1 wurden auch die Geförderten in Modul 2 in der Online-Umfrage dazu 
befragt, für welche Art von Gebäuden eine Energieberatung durchgeführt wurde. Die 
Ergebnisse sind in Abbildung 20 dargestellt.60 

 

 

60 Eine Energieberatung im Rahmen von Modul 2 kann mehrere Gebäude oder verschiedene Gebäudeteile 
umfassen, sofern diese im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) als zusammengehörig betrachtet werden. 
Entsprechend summieren sich die Angaben der Gebäudetypen zu mehr als 100% auf. 
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Abbildung 20 Verteilung der Energieberatungen nach Gebäudetyp in Modul 2 

 

Technopolis, 2025 

Die Auswertung zeigt, dass 35 % der Energieberatungen Verwaltungs- und Bürogebäude 
betrafen, während 22 % Schulen oder Kindertagesstätten zum Thema hatten. 
Produktionshallen und Werkstätten machten nur 16 % der Energieberatungen aus, verglichen 
mit 53 % in Modul 1 (Energieaudit). Diese Verschiebung verdeutlicht die unterschiedlichen 
Schwerpunkte der beiden Module. Zudem zeigt sich, dass weitere öffentliche Gebäudetypen 
wie Kultur- und Veranstaltungsgebäude beziehungsweise Gemeinschaftshäuser (11 %) sowie 
Sporthallen (10 %) im Rahmen der Modul-2-Energieberatungen häufig analysiert wurden. 

Regionale Verteilung der Bewilligungen mit abgeschlossener Beratung auf Bundesländer und 
ausgezahlte Fördermittel relativ zu deren BIP (Indikator G10-G11) 

Wie in Tabelle 50 ersichtlich, entfallen die höchsten Anteile an Bewilligungen mit 
abgeschlossener Beratung über alle Jahre hinweg auf Baden-Württemberg (insgesamt 27 %). 
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Auf Nordrhein-Westfalen entfallen 19,4 % und auf Bayern rund 12 % der Bewilligungen. Auffällig 
ist der kontinuierliche Anstieg des Anteils Niedersachsens von knapp 3 % im Jahr 2021 auf rund 
11 %. In Modul 1 gab es in Niedersachsen über die Jahre hinweg einen gegenläufigen Effekt. 
Auf Bayern entfielen 2021 noch 16,4 % der Bewilligungen, im Jahr 2024 waren es nur noch 8,4 %. 

Tabelle 50 Regionale Verteilung der Bewilligungen in Modul 2 auf Bundesländer 

Regionale Verteilung der 
Bewilligungen auf Bundesländer 
in % 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Baden-Württemberg 33,9% 29,9% 26,6% 25,9% 27,4% 

Bayern 16,4% 16,8% 12,9% 8,4% 12,1% 

Berlin 2,7% 1,4% 2,7% 2,0% 2,1% 

Brandenburg 2,2% 1,7% 1,6% 1,5% 1,6% 

Bremen 0,0% 0,2% 0,1% 1,1% 0,5% 

Hamburg 1,3% 1,0% 3,2% 3,6% 2,8% 

Hessen 5,6% 5,7% 5,4% 6,3% 5,9% 

Mecklenburg-Vorpommern 0,8% 0,3% 0,9% 1,1% 0,8% 

Niedersachsen 2,7% 7,6% 10,1% 11,1% 9,6% 

Nordrhein-Westfalen 16,7% 17,2% 18,9% 21,3% 19,4% 

Rheinland-Pfalz 6,7% 6,0% 6,2% 7,1% 6,6% 

Saarland 0,0% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 

Sachsen 3,0% 5,3% 3,3% 3,6% 3,8% 

Sachsen-Anhalt 0,3% 1,2% 2,9% 1,9% 2,0% 

Schleswig-Holstein 3,8% 2,2% 3,4% 3,3% 3,1% 

Thüringen 4,0% 2,8% 1,1% 1,1% 1,6% 

Technopolis, 2025 

Die Berücksichtigung der Fördermittel relativ zum Bruttoinlandsprodukt in Tabelle 51 und 
Abbildung 21 erlaubt eine anhand der Wirtschaftsleistung des Bundeslandes normalisierte 
Betrachtung der Förderaktivitäten. Insgesamt ist die Verteilung der Fördermittel relativ zum BIP 
ausgeglichener und liegt zwischen 1,51 und 2,88 €/Mio. € BIP. Einzig Baden-Württemberg, auf 
das gut ein Viertel der Bewilligungen entfielen, kommt auf einen Wert von 4,96 €/Mio. € BIP und 
hebt sich damit stark vom Rest der Bundesländer ab. 
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Tabelle 51 Regionale Verteilung der Fördermittel in Modul 2 auf Bundesländer, relativ zum BIP 

Regionale Verteilung der 
Fördermittel auf Bundesländer, 
relativ zum BIP in €/Mio. € 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Baden-Württemberg 1,52 4,80 5,98 7,04 4,96 

Bayern 0,59 2,32 2,40 1,96 1,85 

Berlin 0,41 0,76 1,90 1,90 1,29 

Brandenburg 0,49 1,78 2,09 2,95 1,89 

Bremen 0,00 0,59 0,47 4,70 1,51 

Hamburg 0,21 0,63 2,66 3,43 1,79 

Hessen 0,42 1,73 2,26 2,94 1,89 

Mecklenburg-Vorpommern 0,42 0,62 1,89 3,24 1,62 

Niedersachsen 0,19 2,13 3,72 5,14 2,92 

Nordrhein-Westfalen 0,58 2,15 3,23 4,32 2,65 

Rheinland-Pfalz 1,07 3,11 4,23 6,29 3,74 

Saarland 0,00 1,71 1,99 2,26 1,54 

Sachsen 0,44 3,49 3,14 3,78 2,79 

Sachsen-Anhalt 0,07 1,47 5,57 3,91 2,88 

Schleswig-Holstein 0,83 1,83 3,68 4,38 2,77 

Thüringen 1,46 3,83 2,36 2,64 2,59 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 21 Regionale Verteilung der Fördermittel in Modul 2 auf Bundesländer, relativ zum BIP 

 

Technopolis, 2025 

5.2 Zielerreichungskontrolle 
Zielvergleich – Anteil der umgesetzten an den empfohlenen Maßnahmen (Indikator A2) 

Tabelle 52 zeigt den Anteil der umgesetzten Maßnahmen an den in den Beratungsberichten 
empfohlenen Maßnahmen. Im Jahr 2021 waren zum Zeitpunkt der Online-Befragung gut 55 % 
der empfohlenen Maßnahmen bereits umgesetzt. In den darauffolgenden Jahren sank dieser 
Wert und lag je zwischen 41,4 % und 44,9 %. Für das Jahr 2024 ist davon auszugehen, dass sich 
der Anteil der umgesetzten Maßnahmen noch erhöht, da der Zeitraum zwischen dem 
Abschluss der Energieberatung und dem Zeitpunkt der Online-Befragung im Rahmen der 
Evaluation vergleichsweise kurz ist. Entsprechend könnte der Anteil der umgesetzten 
Maßnahmen im Jahr 2024 wieder ansteigen. 

Tabelle 52 Anteil der umgesetzten an den empfohlenen Maßnahmen in Modul 2 

Anteil der umgesetzten an den 
empfohlenen Maßnahmen in % 

2021 2022 2023 2024 

55,1% 44,9% 41,4% 43,1% 

Technopolis, 2025 

Abbildung 22 zeigt die Umsetzungsstände der empfohlenen Maßnahmen aus Modul 2, 
gegliedert nach Maßnahmenkategorien. Ergänzend ist die Anzahl der Maßnahmen je 
Kategorie dargestellt, die den Teilnehmenden der Online-Befragung insgesamt empfohlen 
wurden. Da die Befragung nur einen kleinen Teil der Fördernehmenden abbildet, lassen die 
absoluten Zahlen keine Rückschlüsse auf das Gesamtbild zu. Sie bieten jedoch einen Hinweis 
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darauf, in welchen Kategorien besonders häufig Maßnahmen empfohlen wurden. Die 
ausgewiesenen Umsetzungsraten erlauben darüber hinaus eine näherungsweise Einschätzung 
der tatsächlichen Umsetzung auf Ebene des Förderprogramms. 

Insgesamt ist auffällig, dass die Häufigkeitsverteilung der Maßnahmenkategorien große 
Unterschiede zu Modul 1 aufweist. So entfielen die meisten Maßnahmenempfehlungen in 
Modul 2 auf die Kategorien Gebäudehülle (n=455) und Gebäudetechnik (n=260). Dies ist auch 
naheliegend, da der energetische Zustand der Gebäudehülle und die Erneuerung der 
Heizungsanlage in der Gebäudetechnik die größten Hebel für die Energieeinsparungen und 
somit für eine effektive THG-Minderung der Bestandsgebäude ausmachen. In Modul 2 ist 
darüber hinaus auch die Kategorie Komplettsanierung (n=72) von großer Bedeutung, bei der 
eine Vielzahl von Maßnahmen aus verschiedenen Maßnahmenkategorien kombiniert werden. 
Außerdem relevant ist die Kategorie Neubau (n=41), die in Modul 2 eine eigene Art von 
Energieberatung darstellt, und bei der die Umsetzungsrate unter den Befragten bei über 80 % 
liegt. 
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Abbildung 22 Anteil der Umsetzungsstände nach Maßnahmenkategorie in Modul 2  

 
Hinweis: Für die Ermittlung der Programmeffekte werden nur die bereits umgesetzten, in Umsetzung befindlichen und konkret 
geplanten Maßnahmen einbezogen (siehe Erläuterungen in Abschnitt 3.7.3). Für das n einzelner Maßnahmentypen innerhalb der 
hier dargestellten Kategorien siehe Abbildung 23. 

* Die Maßnahme befindet sich in der konkreten Planung (d.h. die Maßnahme wurde in der Finanz- oder Haushaltsplanung 
berücksichtigt bzw. eine Investitionsförderung beantragt) 

** Die Umsetzung der Maßnahme ist geplant aber nicht weiter konkretisiert (d.h. sie wurde nicht in der Finanz- oder 
Haushaltsplanung berücksichtigt und es wurde bisher kein Antrag auf Investitionsförderung gestellt). Die Umsetzung könnte 
theoretisch in der Zukunft erfolgen ist aber so unsicher, dass diese Angaben nicht berücksichtigt werden für die Ermittlung der 
Programmeffekte. 

Technopolis, 2025 

Zielvergleich – Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung (Indikator A3) 
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Je Energieberatung wurde angestrebt, dass im Durchschnitt drei Maßnahmen umgesetzt 
werden. Die Entwicklung dieser Zielerfüllung ist In Tabelle 53 dargestellt. Berücksichtigt werden 
Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden oder sich derzeit in Umsetzung befinden. Diese 
werden zusammenfassend als umgesetzte Maßnahmen bezeichnet. Darüber hinaus werden 
auch Maßnahmen berücksichtigt, bei denen die Fördernehmenden im Rahmen der Online-
Befragung angegeben haben, dass sie bereits konkret geplant und in der Finanzplanung zur 
Umsetzung festgelegt sind. Es werden sowohl Werte für umgesetzte Maßnahmen, also auch für 
jene Maßnahmen dargestellt, die konkret geplant sind. Für die Berechnung der Zielerfüllung 
werden sowohl umgesetzte als auch konkret geplante Maßnahme miteinbezogen, da davon 
ausgegangen werden kann, dass in diesen Fällen auch tatsächlich eine Umsetzung stattfinden 
wird. Im Jahr 2021 lag der Durchschnitt bei 2,83 umgesetzten und konkret geplanten 
Maßnahmen pro Beratung. 2022 sank dieser Wert auf 2,73 Maßnahmen je durchgeführter 
Beratung. In den Jahren 2023 und 2024 lag der Wert knapp über dem Zielwert von drei. Auffällig 
ist, dass im Zeitverlauf die durchschnittliche Anzahl empfohlener Maßnahmen deutlich 
angestiegen ist. So konnten in den Jahren 2023 und 2024 trotz einer im Vergleich zu 2021 
geringeren Umsetzungsquote (vgl. Tabelle 52) im Schnitt mehr Maßnahmen pro Beratung 
realisiert werden.  

Auffällig ist, dass die Differenz zwischen dem Wert, der nur umgesetzte Maßnahmen enthält, 
und jenem, der auch konkret geplante Maßnahmen berücksichtigt, insbesondere für das Jahr 
2021 sehr groß ist. Bis dato wurden im Jahr 2021 durchschnittlich 1,40 Maßnahmen umgesetzt, 
während viele Maßnahmen bisher nur konkret geplant sind. Dies erscheint besonders 
bemerkenswert, da zum Zeitpunkt der Evaluation der Zeitpunkt der Beratung bereits vier Jahre 
zurückliegt und somit für die Umsetzung theoretisch genug Zeit gewesen wäre. Eine mögliche 
Erklärung könnte darin liegen, dass durch die Covid-19-Pandemie auch im Jahr 2021 noch 
erhebliche Unsicherheiten entstanden sind, wodurch Beratungsempfangende, die 
Maßnahmen bereits konkret geplant haben, zögerlicher bei der tatsächlichen Umsetzung 
waren und die Umsetzung auch bis heute nur teilweise wieder aufgegriffen wurde.  

Tabelle 53 Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung in Modul 2 

Durchgeführte Maßnahmen pro Beratung 2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Umgesetzte Maßnahmen 3 3 3 3 

Istwert - Nur umgesetzte Maßnahmen 1,40 2,25 2,48 2,00 

Istwert - Umgesetzte und konkret geplante 
Maßnahmen  2,83 2,73 3,02 3,16 

Zielerfüllung in % (Umgesetzte und konkret 
geplante Maßnahmen) 94,4% 91,0% 100,6% 105,2% 

Technopolis, 2025 

Zielvergleich – Endenergieeinsparungen pro Unternehmen (jährlich neue Einsparungen) 
(Indikator A5) 

Darüber hinaus wurden Ziele für die Endenergieeinsparungen für Unternehmen sowie für alle 
sonstigen Fördernehmenden definiert. So sollen durch die EBN Unternehmen pro Jahr 140 MWh 
Endenergie durch die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen einsparen. Für Kommunen 
und sonstige Organisationen wurde das Ziel von 90 MWh pro Jahr ausgegeben. 
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Die Zielerfüllungen sind für Unternehmen in Tabelle 54 und für Kommunen und sonstige 
Organisationen in Tabelle 55 dargestellt. Bei Unternehmen lagen die neuen jährlichen 
Endenergieeinsparungen in Durchschnitt bei rund 98-105 MWh und damit unter dem 
angestrebten Zielwert. 

Im Vergleich zu Modul 1 sind die durchschnittlichen Endenergieeinsparungen von 
Unternehmen in Modul 2 geringer. Ein Grund könnte sein, dass – anders als in Modul 1 – nicht 
alle Prozesse und relevanten Verbraucher eines Unternehmens, sondern nur ein spezifisches 
Gebäude bzw. ein zusammenhängender Gebäudekomplex betrachtet werden. 

Tabelle 54 Endenergieeinsparungen pro Unternehmen in Modul 2 

Endenergieeinsparungen pro Unternehmen (jährlich 
neue Einsparungen, Wärme und Strom) 

2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Endenergieeinsparungen in MWh 140 140 140 140 

Istwerte – Endenergieeinsparungen in MWh 97,7 101,8 104,7 102,4 

Zielerfüllung in % 69,8% 72,7% 74,8% 73,2% 

Technopolis, 2025 

Zielvergleich – Endenergieeinsparungen pro Kommune/Organisation/Sonstige (jährlich neue 
Einsparungen) (Indikator A6) 

Bei Kommunen, Organisationen und sonstigen Fördernehmenden lagen die Einsparungen im 
Durchschnitt der betrachteten Jahre mit 82-93 MWh neuen jährlichen Endenergieeinsparungen 
leicht unter denen der Unternehmen. Damit wurde das angestrebte Ziel einer 
durchschnittlichen Einsparung von 90 MWh pro Förderfall in den Jahren 2022 und 2023 leicht 
übertroffen. In den Jahren 2021 und 2024 lagen die Werte leicht unter dem Zielwert. 

In der Evaluation des Förderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude von 
Kommunen und gemeinnützigen Organisationen“ (EBK), dem Vorgänger von Modul 2, wurden 
jährlich neue Endenergieeinsparungen pro Kommune in einer Bandbreite von 54 bis 163 MWh61, 
je nachdem ob auch geplante Maßnahmen in die Berechnungen miteinbezogen wurden, 
ausgewiesen. Die im Rahmen dieser Evaluation ermittelten Werte liegen innerhalb dieses 
Spektrums und bestätigen damit die Anschlussfähigkeit der aktuellen Ergebnisse an die frühere 
Evaluation. 

Tabelle 55  Endenergieeinsparungen pro Kommune/Organisation/Sonstige in Modul 2 

Endenergieeinsparungen pro 
Kommune/Organisation/Sonstige (jährlich neue 
Einsparungen, Wärme und Strom) 

2021 2022 2023 2024 

Sollwerte - Endenergieeinsparungen in MWh 90 90 90 90 

 

 

61 PWC (2018). Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen". 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2.  

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Istwerte – Endenergieeinsparungen in MWh 81,8 93,2 93,0 87,6 

Zielerfüllung in % 90,8% 103,6% 103,3% 97,3% 

Technopolis, 2025 

Endenergieeinsparungen verschiedener Maßnahmen im Vergleich 

Abbildung 23 zeigt die prozentualen Endenergieeinsparungen verschiedener Maßnahmen, 
basierend auf den Angaben der Fördernehmenden in der Online-Befragung. Die Maßnahmen 
sind zur besseren Übersicht innerhalb von Maßnahmenkategorien gruppiert.62 

Berücksichtigt wurden nur Maßnahmen mit mindestens zehn validen Rückmeldungen, da eine 
geringere Fallzahl keine belastbare Aussage über die Verteilung der Einsparungen erlaubt und 
durch Ausreißer stark verzerrte Ergebnisse erzeugen kann.63 Zur Interpretation sind insbesondere 
die Medianwerte relevant, da sie robuste Aussagen über die typischen Einsparungen je 
Maßnahme ermöglichen. Im Anhang findet sich analog dazu eine Abbildung, in der die 
Verteilung der Endenergieeinsparungen der einzelnen Maßnahmen in absoluten Werten 
dargestellt ist (siehe 0). 

Anders als in Modul 1 liegt der Fokus in Modul 2 nicht auf Produktionsprozessen und -anlagen. 
Ebenso spielen Maßnahmen der Kategorien organisatorische und verhaltensbezogene 
Änderungen nur eine untergeordnete Rolle und sind aufgrund geringer Fallzahlen nicht in der 
Abbildung aufgeführt. 

  

 

 

62 Die Darstellung erfolgt in Form von Boxplots, die den Median, den Interquartilsabstand (25.–75. Perzentil), die 
Spannweite der nicht-ausreißenden Werte (sogenannte Whisker) sowie, sofern vorhanden, Ausreißer außerhalb 
dieses Bereichs als Punkte abbilden. Zusätzlich ist der jeweilige Medianwert unterhalb der Boxplots ausgewiesen. Die 
Anzahl der Rückmeldungen pro Maßnahme ist ebenfalls ausgewiesen, um einen Eindruck davon zu vermitteln, 
welche Maßnahmen am häufigsten umgesetzt wurden. 

63 Trotz der geringen Fallzahl von nur acht validen Rückmeldungen zu umgesetzten Neubaumaßnahmen wurden 
diese aufgrund des besonderen Erkenntnisinteresses in die Auswertung einbezogen. 
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Abbildung 23 Verteilung der prozentualen Endenergieeinsparungen nach Maßnahmen in Modul 2 

 
 

Hinweis: Die Prozentangaben je Maßnahmentyp geben den Median der Einsparungen an. 

* Die Angabe bezieht sich auf den Anteil des Endenergieverbrauchs, der durch selbst erzeugten Solarstrom gedeckt wird. Die 
Effekte von Investitionen in Solar-PV-Anlagen fließen nicht in die Ermittlung der End- und Primärenergieeinsparungen ein und 
werden separat ausgewiesen. 

Technopolis, 2025 
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Dafür nehmen zwei Kategorien in Modul 2 eine wichtige Rolle ein, die im Modul 1 keine Rolle 
spielen: Komplettsanierungen und Neubauten. 

Bei Komplettsanierungen handelt es sich um Maßnahmenbündel, also um die gleichzeitige 
Umsetzung einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, mit dem Ziel, den Standard eines 
bundesgeförderte KfW-Effizienzgebäudes zu erreichen. Durch die Kombination dieser 
Maßnahmen sind die erzielten Endenergieeinsparungen in dieser Kategorie im Median am 
höchsten und betragen 63 %. In einzelnen Fällen werden sogar Einsparungen von deutlich über 
80 % erreicht. Aus der Online-Befragung geht hervor, dass in etwa jeder fünften 
Energieberatung für Bestandgebäude statt einzelner Maßnahmen eine Komplettsanierung 
empfohlen wurde (vgl. Abbildung 24). 

Abbildung 24 Übersicht über die Art der Maßnahmenempfehlungen für Gebäudesanierungen 

 

Technopolis, 2025 

Bei Neubauten werden die Endenergieeinsparungen im Vergleich zu einem vor der 
Energieberatung geplanten Referenzgebäude (Baseline) berechnet. Dieses muss mindestens 
die gesetzlichen Mindestanforderungen gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) erfüllen, kann 
aber auch höhere Effizienzstandards (z. B. EG 70, EG 55 oder EG 40) anstreben. Von allen 
abgeschlossenen Beratungen in Modul 2 entfallen 8,4 % auf Neubauberatungen. Der Rest 
entfällt auf Sanierungsberatungen durch Einzelmaßnahmen und Komplettsanierungen. Etwa 
die Hälfte der Endenergieeinsparungen bei Neubauten (relativ zu den Mindestanforderungen 
des GEG bzw. dem zuvor geplanten Referenzgebäude) liegt zwischen 25 % und 60 %. Der 
Medianwert beträgt 48,2 %. 

Auffällig ist zudem, dass die Einsparungen durch Einzelmaßnahmen in den übrigen 
Maßnahmenkategorien von Modul 2, wie etwa der Gebäudetechnik, im Median häufig etwas 
höher ausfallen als in Modul 1. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass Modul 1 produzierende 
Unternehmen umfasst, die häufig eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen zur Optimierung der 
Produktionsprozesse umgesetzt haben, wodurch die Einsparungen pro Maßnahme tendenziell 
geringer ausfallen. Im Gegensatz dazu werden in Modul 2 besonders häufig Büro- und 
Verwaltungsgebäude oder Schulen und Kitas betrachtet, bei denen z.B. durch die Erneuerung 
des Heizungssystems im Median 27,1 % des Endenergieverbrauchs eingespart werden können. 
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Das liegt daran, dass der Heizenergieanteil am gesamten Energieverbrauch dieser Gebäude 
relativ hoch ist. 

Wie bereits in Modul 1 zeigt sich auch in Modul 2 eine teils erhebliche Spannbreite der erzielten 
Einsparungen. Diese ist vor allem auf die unterschiedlichen Arten von betrachteten 
Nichtwohngebäuden (vgl. Abbildung 20), deren unterschiedliche energetische 
Ausgangsbedingungen und Nutzungsprofile zurückzuführen. 

Senkung des Endenergieverbrauchs (Indikator A7a) 

Die oben dargestellten Endenergieeinsparungen auf Maßnahmenebene bilden die 
Grundlage für die Berechnung der Programmeffekte, wie in der Methodik in Abschnitt 3.7 
beschrieben. Es werden sowohl Brutto- als auch Nettowerte abgebildet. Die Effektbereinigung, 
also die Berechnung der Nettowerte wird auf Basis der Vorgehensweise in Abschnitt 3.8 
durchgeführt. 

In Tabelle 56 sind die jährlich neuen Endenergieeinsparungen in GWh für Modul 2 dargestellt. 
Sie ergeben sich aus den Wirkungen der Energieeffizienzmaßnahmen, die in einem spezifischen 
Förderjahr umgesetzt werden. 

Tabelle 56 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 1, neue jährliche Werte 

Senkung des 
Endenergieverbrauchs, neue 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2022 2023 2024 

Bruttowirkung 33,7 141,2 205,1 255,4 

Nettowirkung 10,8 45,0 65,5 81,6 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 57 sind die addierten jährlichen Endenergieeinsparungen in GWh dargestellt. Sie 
ergeben sich aus der Addition der neuen jährlichen Einsparungen des betrachteten Jahres 
zuzüglich der aus der Umsetzung der Maßnahmen in den Vorjahren resultierenden Werte für 
das jeweils betrachtete Jahr. Das bedeutet, dass z.B. im Jahr 2024 auch die Effekte der in den 
Jahren 2021-2023 abgeschlossenen Energieberatungen und ihrer umgesetzten Maßnahmen 
mit einfließen. 

Im Jahr 2021 wurden zunächst 10,8 GWh (netto) eingespart (nur neue Einsparungen in 2021). 
Dieser Wert lag im Jahr 2024 bereits bei 202,9 GWh (Netto, addierte jährliche Werte). Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass im Jahr 2024 zwar insgesamt 634,5 GWh (Brutto) eingespart wurden, 
jedoch nur knapp ein Drittel dieser Einsparungen direkt dem Förderprogramm zugerechnet 
werden kann. 

Tabelle 57 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 2, addierte jährliche Werte 

Senkung des Endenergieverbrauchs, 
addierte jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 33,7 174,9 380,0 635,4 

Nettowirkung 10,8 55,8 121,3 202,9 

Technopolis, 2025 
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In Tabelle 58 werden zusätzlich periodenbezogene sowie lebensdauerbezogene 
Endenergieeinsparungen ausgewiesen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte 
Nettowirkung von 390,9 GWh erzielt. Diese entspricht der Summe der addierten jährlichen 
Einsparungen der Jahre 2021 bis 2024 und stellt somit den bis einschließlich 2024 realisierten 
Gesamteffekt dar. Über die gesamte Lebensdauer aller umgesetzten und konkret geplanten 
Maßnahmen, die im Rahmen der Energieberatungen in Modul 2 empfohlen wurden, kann 
voraussichtlich bis zum Jahr 2044 eine Nettowirkung von insgesamt 3.941,3 GWh erreicht 
werden. 

Tabelle 58 Senkung des Endenergieverbrauchs in Modul 2, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung des Endenergieverbrauchs, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 1.224,0 
 

12.342,0 
 

Nettowirkung 390,9 3.941,3 
 

Technopolis, 2025 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen (Endenergie) (Indikator A7b) 

Zusätzlich zu den Endenergieeinsparungen durch klassische Effizienzmaßnahmen wurden im 
Rahmen von Modul 2 in geringem Umfang auch Investitionen in Solar-PV-Anlagen empfohlen 
und umgesetzt. Im Gegensatz zu Modul 1 sind diese jedoch deutlich seltener und machen nur 
einen kleinen Teil der durchgeführten Maßnahmen aus. 

Da Investitionen in Solar-PV-Anlagen die Energieerzeugung und nicht die Endenergienutzung 
verändern, werden ihre Effekte separat betrachtet. Sie fließen weder in die Endenergie- noch 
in die Primärenergieeinsparungen im Rahmen des NAPE- oder EED-Monitorings ein. 

Im Rahmen einer Online-Befragung wurde erfasst, welcher Anteil des Endenergieverbrauchs 
vor Umsetzung der Maßnahmen durch selbst erzeugten und genutzten Solarstrom ersetzt 
wurde. Auf dieser Basis konnte das Volumen des Eigenverbrauchs aus den Solar-PV-
Investitionen bestimmt werden, wobei reine Einspeisungen ins Netz unberücksichtigt blieben. 

In den folgenden Tabellen werden, analog zu den Energieeffizienzmaßnahmen, die den 
Energieverbrauch betreffen, sowohl die addierten jährlichen Eigenverbrauchsmengen in GWh 
als auch die perioden- und lebensdauerbezogenen Werte der Solar-PV-Investitionen 
ausgewiesen. 

Tabelle 59 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 2 (Endenergie), addierte jährliche 
Werte 

Eigenverbrauch Strom aus 
Solar-PV-Investitionen 
(Endenergie), addierte 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 0,9 5,6 13,1 21,7 

Nettowirkung 0,3 1,8 4,2 6,9 

Technopolis, 2025 
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Tabelle 60 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 2 (Endenergie), perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen 
(Endenergie), perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 41,3 777,4 

Nettowirkung 13,2 248,2 

Technopolis, 2025 

Senkung des Primärenergieverbrauchs (Indikator A8a) 

Tabelle 61 zeigt die addierten jährlichen Primärenergieeinsparungen. Im Jahr 2021 wurde eine 
Nettowirkung von 6,1 GWh erzielt. Bis zum Jahr 2024 stieg dieser Wert auf 130,5 GWh an. Diese 
Werte liegen, anders als in Modul 1, deutlich unterhalb der entsprechenden 
Endenergieeinsparungen. Dies liegt daran, dass in Modul 2 die umgesetzten 
Effizienzmaßnahmen insgesamt zu einem Mehrverbrauch für Strom geführt haben, da 
beispielsweise der Wechsel von einer Öl- oder Gasheizung zu einer Wärmepumpe den 
Strombedarf erhöht. Durch die Multiplikation dieses Mehrverbrauchs für Strom mit den 
Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung (rund 2 in den Jahren 2021-24, vgl. 0) werden die 
Einsparungen primärenergetisch gemindert.  

Tabelle 61 Senkung des Primärenergieverbrauchs in Modul 2, addierte jährliche Werte 

Senkung des 
Primärenergieverbrauchs, 
addierte jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 19,1 102,4 230,4 408,7 

Nettowirkung 6,1 32,7 73,5 130,5 

Technopolis, 2025 

Über die Jahre schwächt sich dieser Effekt aufgrund der sinkenden Primärenergiefaktoren der 
Stromerzeugung ab, was auf den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien am Strommix 
zurückzuführen ist. Dadurch gleichen sich die Endenergie- und Primärenergieeinsparungen 
über die Lebensdauer der Maßnahmen an. Aufgrund der Effekte in den ersten Jahren der 
Maßnahmenwirkung bleiben die Primärenergieeinsparungen jedoch weiterhin geringer (vgl. 
Tabelle 62). 

Tabelle 62 Senkung des Primärenergieverbrauchs in Modul 2, perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte 

Senkung des Primärenergieverbrauchs, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 760,5 
 

11.938,5 
 

Nettowirkung 242,9 
 

3.812,5 
 

Technopolis, 2025 
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Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen (Primärenergie) (Indikator A8b) 

Analog zur Ausweisung der Effekte von Solar-PV-Investitionen bezogen auf die selbst erzeugte 
und genutzte Endenergie werden die Effekte in den nachfolgenden Tabellen 
primärenergetisch dargestellt. Hierzu wird das Volumen des Eigenverbrauchs von Strom aus 
Solar-PV-Investitionen mit den Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung im deutschen 
Strommix multipliziert. So wird der Primärenergieverbrauch ermittelt, der im Strommix für die 
gleiche Strommenge angefallen wäre. 

Tabelle 63 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 2 (Primärenergie), addierte 
jährliche Werte 

Eigenverbrauch Strom aus 
Solar-PV-Investitionen 
(Primärenergie), addierte 
jährliche Werte [GWh] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 1,9 11,1 25,6 42,0 

Nettowirkung 0,6 3,5 8,2 13,4 

Technopolis, 2025 

Tabelle 64 Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen in Modul 2 (Primärenergie), perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte 

Eigenverbrauch Strom aus Solar-PV-Investitionen 
(Primärenergie), perioden- und lebensdauerbezogene 
Werte [GWh] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 80,5 981,9 

Nettowirkung 25,7 313,6 

Technopolis, 2025 

Senkung der THG-Emissionen (Indikator A9) 

In Tabelle 65 sind die addierten jährlichen THG-Emissionseinsparungen dargestellt. Im Jahr 2021 
konnten 1,8 kt CO2e eingespart werden. Im Jahr 2024 lag dieser Wert bei 34,9 kt CO2e. Die 
Zahlen ergeben sich aus dem Endenergieverbrauch der jeweiligen Energieträger und den 
Emissionsfaktoren der Stromerzeugung (siehe 0). 

Tabelle 65 Senkung der THG-Emissionen in Modul 2, addierte jährliche Werte 

Senkung der THG-Emissionen, 
addierte jährliche Werte [kt 
CO2e] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 5,6 25,0 49,3 109,3 

Nettowirkung 1,8 8,0 15,7 34,9 

Technopolis, 2025 

Tabelle 66 zeigt die periodenbezogenen und lebensdauerbezogenen THG-
Emissionseinsparungen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte Nettowirkung von 60,4 
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kt CO2e erzielt. Über die gesamte Lebensdauer bis zum Jahr 2044 wird voraussichtlich eine 
Nettowirkung von insgesamt 1.346,7 kt CO2e erreicht. Auffällig ist, dass der überwiegende Teil 
der THG-Einsparungen erst in der Zukunft realisiert wird, da die THG-Emissionsfaktoren der 
Stromerzeugung in den Jahren 2021 bis 2024 im Vergleich zu den fossilen THG-Emissionsfaktoren 
vergleichsweise hoch sind und sich dadurch der endenergetische Effekt der Maßnahmen nicht 
in gleichem Maße auf die THG-Emissionen auswirkt. Die THG-Emissionsfaktoren der 
Stromerzeugung sinken allerdings im Verlauf der 2020er- und 2030er-Jahre infolge des 
steigenden Anteils erneuerbarer Energien deutlich, so dass der Wechsel von fossilen 
Brennstoffen zu Strom, etwa im Rahmen eines Heizungstauschs, zunehmend klimawirksamer 
wird. 

Tabelle 66 Senkung der THG-Emissionen in Modul 2, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung der THG-Emissionen, perioden- 
und lebensdauerbezogene Werte [kt 
CO2e] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 189,2 
 

4.217,0 
 

Nettowirkung 60,4 
 

1.346,7 
 

Technopolis, 2025 

Senkung der Energiekosten (Indikator A10) 

Tabelle 67 zeigt die addierten jährlichen Energiekosteneinsparungen. So konnten im Jahr 2024 
67,9 Mio. € Energiekosten (Brutto) eingespart werden, wovon 21,7 Mio. € (Netto) direkt dem 
Förderprogramm zugeordnet werden können. 

Tabelle 67 Senkung der Energiekosten in Modul 2, addierte jährliche Werte 

Senkung der Energiekosten, 
addierte jährliche Werte [Mio. €] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowirkung 3,5 18,6 40,2 67,9 

Nettowirkung 1,1 5,9 12,9 21,7 

Technopolis, 2025 

Zusätzlich sind in Tabelle 68 perioden- und lebensdauerbezogene Werte dargestellt. In den 
Jahren 2021-2024 konnten Energiekosten in Höhe von 41,6 Mio. € (Netto) eingespart werden. 
Auf die gesamte Lebensdauer bezogen liegt dieser Wert perspektivisch bei 433,1 Mio. € (Netto). 

Tabelle 68 Senkung der Energiekosten in Modul 2, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung der Energiekosten, perioden- und 
lebensdauerbezogene Werte [Mio. €] 

2021-2024 2021-2044 

Bruttowirkung 130,2 
 

1.355,4 
 

Nettowirkung 41,6 
 

433,1 
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Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit 

In der Online-Befragung wurden die Teilgruppe der geförderten Unternehmen dazu befragt, 
ob die Umsetzung der Maßnahmen, die im Zuge der Energieberatung in Modul 2 empfohlen 
wurden, einen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit hatten. Dabei gaben 41 % („Ja“ oder 
„Eher ja“) der befragten Unternehmen an, dass dies einen positiven Einfluss auf die 
Wettbewerbsfähigkeit hatte. 59 % („Nein“ oder „Eher nein“) der Befragten gaben an, dass sie 
keinen Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit feststellen konnten. Diese Angaben decken sich 
mit den Zahlen in Modul 1. 

Abbildung 25 Einfluss der Maßnahmenumsetzung auf die Wettbewerbsfähigkeit (Modul 2) 

 

Technopolis, 2025 

Vermeidung von Fehlinvestitionen 

In Abbildung 26 wird zudem dargestellt, inwieweit die Energieberatung dazu beigetragen hat, 
Fehlinvestitionen zu vermeiden – etwa indem bestimmte, zuvor erwogene Maßnahmen nach 
Einschätzung der Beratung als nicht optimal eingestuft und daher nicht umgesetzt wurden. Hier 
zeigt sich ein recht hoher Anteil der Fälle, in denen dies der Fall war. 50 % („Ja“ oder „Eher ja“) 
der Befragten gaben an, dass durch die Energieberatung Fehlinvestitionen vermieden werden 
konnten. Die andere Hälfte („Nein“ oder „Eher nein“) der Befragten waren der Auffassung, dass 
dies nicht oder eher nicht der Fall gewesen ist. 

14%

27%

29%

30%

Hatte die Umsetzung der Maßnahmen infolge der 
Energieberatung einen positiven Einfluss auf die 

Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens? 
(n = 120)

Ja Eher ja Eher nein Nein
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Abbildung 26 Vermeidung von Fehlinvestitionen infolge der Energieberatung 

 

Technopolis, 2025 

5.3 Wirkungskontrolle 
Mitnahmeeffekte (Inanspruchnahme der Beratung und Durchführung der Maßnahmen) 
(Indikatoren B1-B2) 

In Tabelle 69 sind der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung und der 
Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Maßnahmen dargestellt. Die Berechnung dieser 
Effekte wird in Abschnitt 3.8 im Kapitel zur Methodik detailliert beschrieben. Grundlage für die 
Berechnungen waren die Ergebnisse der Online-Befragung, anhand derer spezifische 
Mitnahmeeffekte für jede Flächenkategorie ermittelt und anschließend auf die Daten der 
Förderdatenbank übertragen wurden. 

Der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung liegt im Jahresdurchschnitt bei 22,6 %. 
Etwa ein Viertel der Geförderten hätte somit auch ohne eine Förderung eine Energieberatung 
in gleichem Umfang durchgeführt. Der Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Maßnahmen 
liegt bei ca. 27 %. Das bedeutet, dass gut ein weiteres Viertel der umgesetzten Maßnahmen 
bereits vor der Energieberatung konkret geplant waren und somit auch ohne die 
Energieberatung umgesetzt worden wären. 

Tabelle 69 Mitnahmeeffekte (Inanspruchnahme der Beratung und Durchführung der Maßnahmen) in 
Modul 2, addierte jährliche Werte 

Mitnahmeeffekt 2021 2021-
2022 

2021-
2023 

2021-
2024 

Inanspruchnahme der Beratung (B1) 22,4% 22,5% 22,6% 22,6% 

Durchführung der Maßnahmen (B2) 27,2% 27,2% 27,0% 27,0% 

Technopolis, 2025 

16%

34%29%

21%

Hat die Energieberatung dazu beigetragen, Fehlinvestitionen zu 
vermeiden, die ohne Energieberatung getätigt worden wären? 

(n = 429)

Ja Eher ja Eher nein Nein
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Wechselwirkungen mit investiver Förderung (BEG EM/NWG, EEW, sonstige Förderprogramme) 
(Indikatoren B3) 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Analyse zur Wechselwirkung der EBN-Förderung 
in Modul 2 mit investiven Förderungen präsentiert. Für die Energieberatungen für 
Nichtwohngebäude in Modul 2 ist insbesondere die Bundesförderung für effiziente Gebäude 
(BEG NWG sowie BEG EM) als nachgelagertes investives Förderprogramm relevant. Es werden 
aber auch sonstige Förderprogramme berücksichtigt. 

Das methodische Vorgehen für die Ermittlung der Wechselwirkungen wird in Abschnitt 3.8 
beschrieben. In einem ersten Schritt wird durch die Online-Befragung erhoben, für welchen 
Anteil der umgesetzten oder konkret geplanten investiven Maßnahmen eine zusätzliche 
staatliche Förderung in Anspruch genommen wurde. In einem zweiten Schritt wird dann, in den 
Fällen, in denen tatsächlich eine investive Förderung in Anspruch genommen wurde, anhand 
von Selbsteinschätzungen der Fördernehmenden eingeordnet, wie relevant die 
Energieberatung im Vergleich zur investiven Förderung für die Umsetzung der Maßnahmen war.  

In Tabelle 70 werden die Ergebnisse des ersten Schrittes dargestellt. Laut Online-Befragung zu 
Modul 2 wurde in 70,5 % der Förderfälle für die Umsetzung der Maßnahmen eine investive 
Förderung in Anspruch genommen. Nur in 29,5 % der Fälle ist dies nicht der Fall.64 Die Fälle, in 
denen keine investive Förderung in Anspruch genommen wurde, können vollständig der EBN 
zugerechnet werden. In den Fällen, in denen dies nicht zutrifft, greift der oben beschriebene 
Schritt 2. 

Tabelle 70 Inanspruchnahme von investiver Förderung für Maßnahmenumsetzung nach der EBN-
Beratung in Modul 2 (Ebene 1) 

Inanspruchnahme einer investiven Förderung, Modul 1 
Energieaudit (DIN EN 16247) 

Anzahl (n)* Anteil (%) 

Ja, investive Förderung in Anspruch genommen 

(Anteilige Zuordnung zur EBN) 
172 70,5% 

Nein, keine investive Förderung in Anspruch genommen 

(100 % Zuordnung zur EBN) 
72 29,5% 

* Nicht alle Antwortenden haben die Frage zur Inanspruchnahme investiver Förderung beantwortet (N/A bei 275 Förderfällen; 
beinhaltet auch Fälle, in denen noch keine Maßnahmenumsetzung erfolgt ist). 

Technopolis, 2025 

 

 

64 Im Vergleich zu den Zahlen in Modul 1 wird damit in Modul 2 relativ häufiger eine investive Förderung in Anspruch 
genommen. 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  106 

Abbildung 27 Ergebnisse zur Ermittlung der Wechselwirkung mit investiver Förderung für Modul 2 

 

Technopolis, 2025 

Die Ergebnisse sind in Abbildung 27 zusammengefasst. Da in Schritt 2 für die Bedeutung der 
Umsetzung ein Wert von 48,1 % angegeben wurde, ergibt sich bei Multiplikation mit dem Anteil 
der Effekte mit investiver Förderung ein Wert von 33,9 %, der sich der EBN zurechnen lässt. 
Zusammen mit dem Anteil der Maßnahmen, die ohne investive Förderung umgesetzt wurden 
(29,5 %), ergibt sich somit ein Gesamtwert von 63,4 %. Dieser Gesamtwert wird noch einmal in 
Tabelle 71 dargestellt. Er gibt an, in welchem Maße die EBN-Förderung als ursächlich für die 
Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen zu bewerten ist. 

Tabelle 71 Wechselwirkungen mit investiver Förderung in Modul 2, addierte jährliche Werte 

 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Wechselwirkungen mit investiver Förderung 
(B3)  63,4% 63,4% 63,4% 63,4% 

Technopolis, 2025 

5.4 Wirtschaftlichkeitskontrolle 
Die Berechnung der Indikatoren der Wirtschaftlichkeit erfolgt analog zu Modul 1 auf Grundlage 
der in Abschnitt 3.9 dargestellten Methodik.  

5.4.1 Eingesetzte Mittel  
Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) (Indikatoren C1-3) 

Effekte
Gesamt

Umsetzung 
Maßnahmen

100 %

Anteil Effekte
ohne investive 

Förderung

29,5 %

Anteil Effekte
mit investiver 

Förderung

70,5 %

X

48,1 %

(Anteil 
Zuordnung)

EBN-Effekte

Mit investiver 
Förderung

33,9 %

EBN-Effekte

Ohne investive 
Förderung

29,5 %

Effekte
zugeordnet zur EBN

Anteilige
Zuordnung

Ebene 2: Fragestellung zur Zuordnung der Effekte zur 
Energieberatung/Investitionsförderung

Sie haben angegeben, dass Sie für die Umsetzung der 
Maßnahmen auch eine Investitionsförderung erhalten 
haben. Wenn Sie die beiden Förderelemente –
Energieberatung und Investitionsförderung – in Bezug 
auf ihre Bedeutung für Umsetzung der Maßnahmen 
gewichten müssten, wie würden Sie diese einordnen?

Nur die 
Energieberatung war 

von Bedeutung

Beides war 
gleich 

bedeutend

Nur die 
Investitionsförderung
war von Bedeutung

1:1
Zuordnung 48,1%

Ebene 1 Ebene 2

= 63,4%

+
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In diesem Abschnitt werden die insgesamt eingesetzten Mittel, aufgegliedert nach 
Fördermitteln und administrativen Kosten des BAFA65, für das FörderModul 2 (Energieberatung 
für Nichtwohngebäude) dargestellt. Die Darstellung ist dabei aufgegliedert nach jährlich 
eingesetzten Mitteln (siehe Tabelle 73). 

Die Darstellung erfolgt auf Basis des Verwendungsnachweises, da die Fördermittel erst nach 
dessen Vorliegen ausgezahlt werden. Auch die Effekte des Förderprogramms werden anhand 
des Verwendungsnachweises ausgewiesen, da dies den frühestmöglichen Zeitpunkt markiert, 
zu dem die Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt sind und ihre Wirkung entfalten können. Mit 
wenigen Ausnahmen (etwa bei Antragszahlen und Bewilligungen) wird daher für die meisten 
Indikatoren das Datum des Verwendungsnachweises zur zeitlichen Zuordnung herangezogen. 

Im Hinblick auf die Fördermittel ist jedoch zu beachten, dass diese bereits bei Ausstellung des 
Zuwendungsbescheids, in der Regel kurz nach Antragstellung, haushalterisch reserviert werden. 
Um diese haushälterische Perspektive abzubilden, zeigt Tabelle 72. die ausgezahlten (bzw. 
reservierten) Fördermittel sowohl nach dem Jahr des Zuwendungsbescheides als auch nach 
dem Jahr des Verwendungsnachweises. Der Vergleich verdeutlicht, dass sich die Verteilung 
der Mittel über die Jahre je nach Betrachtungsweise erheblich unterscheidet, obwohl die 
Gesamtsummen in beiden Fällen identisch sind. 

Tabelle 72 Gegenüberstellung der Fördermittelverteilung nach Jahr des Zuwendungsbescheides und 
des Verwendungsnachweises in Modul 2 – neue jährliche Werte 

Fördermittel [€], neue jährliche 
Werte (C2) 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Mittelreservierung, haushalterische 
Perspektive  

(Ausstellung Zuwendungsbescheid) 9.225.025 12.806.987 14.093.156 7.700.372 43.825.541 

Mittelverwendung, 
Evaluationsperspektive 

(Eingang Verwendungsnachweis 
beim BAFA) 2.466.778 9.766.485 14.082.209 17.510.070 43.825.541 

Technopolis, 2025 

Tabelle 73 Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) in Modul 2 – neue jährliche Werte 

Eingesetzte Mittel [€], neue jährliche 
Werte 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Insgesamt eingesetzte Mittel 
(Fördermittel + Administrative Kosten) 
(C1) 2.752.282 9.993.383 14.405.079 18.301.393 45.452.138 

     davon Fördermittel (C2) 2.466.778 9.766.485 14.082.209 17.510.070 43.825.541 

     davon administrative Kosten (C3) 285.505 226.899 322.871 791.323 1.626.597 

 

 

65 Da die administrativen Kosten nur auf Programmebene (Module 1–3 gesamt) vorlagen, wurden sie anhand der 
Anzahl der Förderfälle auf die einzelnen Fördermodule aufgeteilt. 
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Technopolis, 2025 

Die Entwicklung der insgesamt eingesetzten Mittel über die Förderperioden und -jahre hinweg 
ist repräsentativ für die Entwicklung der zugrunde liegenden Fördermaßnahme selbst. Aufgrund 
der Verwendung der Verwendungsnachweise zur Zuordnung zu den Perioden sind die 
eingesetzten Mittel im Jahr 2021 noch relativ geringer im Vergleich zu den Folgejahren. In den 
Folgejahren 2022-2024 liegen die eingesetzten Fördermittel zwischen 9,77 und 17,51 Mio. € pro 
Jahr. 

Insgesamt werden über die Periode 2021-2024 ca. 45,45 Mio. € für die Förderungen von 
Energieberatungen in Modul 2 der EBN aufgewendet. Davon entfallen ca. 43,83 Mio. € (96,4 %) 
auf Fördermittel (Indikator C2) und ca. 1,63 Mio. € (3,6 %) auf administrative Kosten (Indikator 
C3). 

5.4.2 Vollzugswirtschaftlichkeit 
Administrative Kosten je Antrag (Indikator C4) 

Ein Maß für die Vollzugswirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der beim BAFA 
gestellten Anträge zu den administrativen Kosten. Da die einmaligen Kosten für die 
Initialisierung und Weiterentwicklung der IT-Anwendung nur in einzelnen Jahren angefallen 
sind, sind die Werte der einzelnen Jahre von Schwankungen behaftet.  

Tabelle 74 Administrative Kosten je Antrag in Modul 2 – neue jährliche Werte 

Administrative Kosten je Antrag [€] 2021 2022 2023 2024 

              
146,94 €  

                
92,95 €  

              
101,44 €  

              
187,92 €  

Technopolis, 2025 

Im Jahr 2021 lag der Wert aufgrund der höheren Initialisierungskosten bei knapp 147 € pro 
Antrag. In den Folgejahren sank der Wert, zunächst auf 92,95 € im Jahr 2022 und stieg im Jahr 
2023 leicht auf 101,44 €. Im Jahr 2024 stieg der Wert auf 187,92 €. Im Durchschnitt lagen die 
Kosten je bearbeiteten Antrag bei ca. 130 €. Da die administrativen Kosten lediglich auf 
Programmebene vorlagen und anschließend anhand der Antragszahlen auf die drei 
Fördermodule verteilt wurden, gilt dieser Indikator gleichermaßen für alle Module.  

5.4.3 Maßnahmenwirtschaftlichkeit (Fördereffizienzen) 
Zur Einordnung der Fördereffizienzen finden sich in Abschnitt 4.4.3 zu Modul 1 Ausführungen, die 
auch für die hier dargestellten Fördereffizienzen von Modul 2 relevant sind. Diese Ausführungen 
umfassen die folgenden Punkte: 

•  In der Regel sind Energieberatungen fördereffizienter als investive Maßnahmen 

•  Energieberatungen sind Teil einer Wirkungskette und wirken oft als Einstieg in investive 
Förderprogramme 

•  Absenkung der Förderhöhe in den dargestellten Fördereffizienzen noch nicht einbezogen 
(d.h. Fördereffizienzen beziehen sich auf Fördersätze, die bis August 2024 gültig waren) 
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Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung (Indikator C5)66 

Für die geförderten Energieberatungen im Rahmen von Modul 2 der EBN beträgt die 
Fördereffizienz bezogen auf die Endenergieeinsparungen und in der Gesamtbetrachtung über 
die Förderjahre hinweg (2021-2024) 3,68 €/MWh brutto (vgl. Tabelle 75). Wenn die 
Effektbereinigung einbezogen wird, dann ergibt sich eine Netto-Fördereffizienz relativ zu den 
Endenergieeinsparungen über die Lebensdauer der Energieeffizienzmaßnahmen in Höhe von 
11,53 €/MWh netto. 

Tabelle 75 Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung in Modul 2 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur 
Endenergieeinsparung [€/MWh] 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                  

4,19 €  
                  

3,75 €  
                  

3,68 €  
                  

3,68 €  

Effektbereinigung 
                  

8,94 €  
                  

7,99 €  
                  

7,84 €  
                  

7,85 €  

Nettowert 
                

13,13 €  
                

11,74 €  
                

11,52 €  
                

11,53 €  

Technopolis, 2025 

Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur Primärenergieeinsparung (Indikator C6)67 

Bei der Betrachtung der Fördereffizienzen im Hinblick auf die Primärenergieeinsparungen liegen 
die Werte über denen der Endenergieeinsparungen. Über den gesamten Zeitraum (2021–2024) 
liegen diese bei 3,81 €/MWh brutto. Unter Einbeziehung der Effektbereinigung ergibt sich eine 
Netto-Fördereffizienz in Höhe von 11,92 €/MWh über die Lebensdauer der 
Energieeffizienzmaßnahmen. 

Tabelle 76 Fördereffizienz relativ zur Primärenergieeinsparung in Modul 2 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur 
Primärenergieeinsparung [€/MWh] 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                  

4,59 €  
                  

4,01 €  
                  

3,87 €  
                  

3,81 €  

Effektbereinigung 
                  

9,80 €  
                  

8,57 €  
                  

8,25 €  
                  

8,11 €  

Nettowert 
                

14,39 €  
                

12,58 €  
                

12,12 €  
                

11,92 €  

Technopolis, 2025 

 

 

66 Bezieht sich auf den Indikator A7a – Senkung des Endenergieverbrauchs. Effekte bzgl. der Investitionen in Solar-PV-
Anlagen (Indikator A7b) werden nicht einbezogen. 

67 Bezieht sich auf den Indikator A8a – Senkung des Primärenergieverbrauchs. Effekte bzgl. der Investitionen in Solar-
PV-Anlagen (Indikator A8b) werden nicht einbezogen. 
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Lebensdauerbezogene Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung (Indikator C7)68 

Zur Ermittlung der lebensdauerbezogenen Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung 
werden die insgesamt eingesetzten Mittel in Bezug gesetzt zu den THG-Emissionsminderungen, 
die sich aus den durch die Beratung angestoßenen Energieeffizienzmaßnahmen ergeben. 
Diese werden in Tabelle 77 dargestellt. 

Tabelle 77 Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionsminderung in Modul 2 – Gesamtbetrachtung 

Fördereffizienz relativ zur THG-
Emissionsminderung [€/t CO2e] 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 
                

13,28 €  
                

11,55 €  
                

11,03 €  
                

10,78 €  

Effektbereinigung 
                

28,32 €  
                

24,65 €  
                

23,52 €  
                

22,97 €  

Nettowert 
                

41,60 €  
                

36,20 €  
                

34,54 €  
                

33,75 €  

Technopolis, 2025 

In der Gesamtbetrachtung liegt die THG-Fördereffizienz der Energieberatungen in Modul 2 der 
EBN-Förderung bei 10,78 €/ t CO2e brutto. Durch die Berücksichtigung der Effektbereinigung 
ergibt sich ein Wert von 33,75 €/ t CO2e netto. 

5.4.4 Angestoßene Investitionen und Hebeleffekt der eingesetzten Fördermittel 
Mit den rund 45,35 Mio. €, die im Gesamtzeitraum 2021–2024 für das Modul 2 aufgewendet 
wurden, wurden bei den Zuwendungsempfängern Gesamtinvestitionen für 
Energieeffizienzmaßnahmen von etwa 1,71 Mrd. € angestoßen. Für die Ermittlung dieser 
Investitionen wurden die Angaben der Förderempfänger aus der Online-Befragung 
herangezogen. Diese umfassen nur die bereits umgesetzten bzw. konkret geplanten 
Energieeffizienzmaßnahmen, die auf die Gesamtheit der Förderungen im Rahmen von Modul 2 
hochgerechnet wurden. 

Tabelle 78 werden die insgesamt angestoßenen Investitionen der Maßnahmen dargestellt, die 
sich aus den Energieberatungen in Modul 2 ergeben. Ebenso werden in Tabelle 79 die 
Hebeleffekte der Förderung dargestellt. Der Hebeleffekt ermittelt sich dabei aus dem Verhältnis 
zwischen den privaten Investitionen für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen im 
Verhältnis zu den staatlich aufgewendeten Fördermitteln für die finanzielle Förderung der 
Energieberatung. 

Angestoßene Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen (Indikator C8) 

Mit den rund 45,45 Mio. € eingesetzten Mitteln (Fördermittel zzgl. Administrative Kosten), die im 
Gesamtzeitraum 2021–2024 für das Modul 2 aufgewendet wurden, wurden bei den 
Zuwendungsempfängern Gesamtinvestitionen für Energieeffizienzmaßnahmen von insgesamt 
etwa 1,71 Mrd. € angestoßen. Für die Ermittlung dieser Investitionen wurden die Angaben der 

 

 

68 In die Betrachtung der Fördereffizienz zur Vermeidung von THG-Emissionen fließen auch die Effekte von 
Investitionen in Solar-PV-Anlagen ein, da durch den Eigenverbrauch des erzeugten erneuerbaren Stroms zusätzliche 
THG-Emissionen im Vergleich zum Bezug aus dem deutschen Stromnetz vermieden werden. 
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Förderempfänger aus der Online-Befragung herangezogen. Diese umfassen nur die bereits 
umgesetzten bzw. konkret geplanten Energieeffizienzmaßnahmen, die auf die Gesamtheit der 
Förderungen im Rahmen von Modul 2 hochgerechnet wurden. Je Förderfall wurden damit 
etwa 258 Tsd. € in die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnamen investiert. Dieser Wert liegt 
deutlich über den durchschnittlichen Investitionskosten in Folge der Energieaudits in Modul 1 
von etwa 137 Tsd. € je Förderfall. Dies verdeutlicht, dass die in Modul 2 umgesetzten 
Maßnahmen kapitalintensiver sind als die in Modul 1. 

Tabelle 78 Angestoßene Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen in Modul 2 – addierte jährliche 
Werte 

Angestoßene Investitionen in 
Energieeffizienzmaßnahmen [Mio. €] 

2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

92 477 1.027 1.713 

Technopolis, 2025 

Werden die beiden oben genannten Zahlen zu den insgesamt aufgewendeten Fördermitteln 
im Gesamtzeitraum 2021–2024 und den daraus resultierenden Investitionen in Bezug 
zueinander gesetzt, so ergeben sich angestoßene Investitionen in Höhe von 39,1 € brutto pro 
eingesetztem Euro Förderbudget. Werden diese durch die Effektbereinigung entsprechend 
dem Vorgehen bei den anderen Indikatoren gemindert, ergibt sich ein Hebeleffekt in Höhe 
von 12,5 € netto pro eingesetztem Euro staatlicher Mittel. Damit wird das in der 
Leistungsbeschreibung definierte Ziel auf Ebene des Bruttowertes, welcher maßgeblich für die 
Zielerreichungskontrolle ist, von 31 € pro eingesetztem Euro Fördermittel erreicht. 

Bei der Einordnung dieses Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Evaluation 
einige Maßnahmen noch nicht umgesetzt waren. Es ist daher möglich, dass sich der 
Hebeleffekt bei späterer Betrachtung noch erhöht. Darüber hinaus könnten externe Faktoren 
wie die COVID-19 Pandemie sowie die infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 
gestiegene Unsicherheit und hohe Energiepreise hemmend auf die Investitionstätigkeit der 
Fördernehmenden gewirkt haben. 

Tabelle 79 Angestoßene Investitionen pro eingesetztem Euro Förderbudget (Hebeleffekt) in Modul 2 – 
Gesamtbetrachtung 

Angestoßene Investitionen pro eingesetztem 
Euro Förderbudget (Hebeleffekt) [€/€] 2021 2021-2022 2021-2023 2021-2024 

Bruttowert 37,4 39,0 39,0 39,1 

Effektbereinigung -25,4 -26,5 -26,6 -26,6 

Nettowert 11,9 12,4 12,5 12,5 

Technopolis, 2025 
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6 Ergebnisse für Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 

Übersicht – Ergebnisse für Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 

BESCHREIBUNG 
FÖRDERGEGENSTAND UND 
SCHWERPUNKTE 

• Erstberatung zur Prüfung, ob Energieeinspar-Contracting (ESC) ein 
geeignetes Modell für die jeweilige Kommune/Unternehmen ist. 

• Identifizierung eines Gebäudeportfolios für die mögliche Umsetzung 
eines Energieeinspar-Contracting. 

BESCHREIBUNG ZIELGRUPPE • Kommunale Gebietskörperschaften (Gemeinden, Städte, Landkreise) 
• Unternehmen 

• Sonstige antragsberechtigte Gruppen 

ANZAHL ABGESCHLOSSENE 
CONTRACTING-
ORIENTIERUNGSBERATUNGEN (MIT 
ANTRAG IN) 

2021: 8; 2022: 10; 2023: 17; 2024: 1 

Gesamt: 36 

Kurzübersicht 

• Modul 3 (Contracting-Orientierungsberatung) ist anders ausgerichtet als die Module 1 und 2. Zum einen 
adressiert es mit dem Ziel der Umsetzung von Einspar-Contracting (ESC) einen spezifischen Nischenmarkt. Zum 
anderen besteht – im Unterschied zu den beiden anderen Modulen – eine weniger direkte Kausalität zwischen 
der Energieberatung und der tatsächlichen Umsetzung eines ESC, da zusätzliche Zwischenschritte erforderlich 
sind. 

• Aufgrund der geringen Zahl an Fördernehmenden sowie der indirekten Kausalität zwischen Beratung und 
Umsetzung erfolgt für Modul 3 keine Quantifizierung der Effekte. Stattdessen wird eine deskriptive und 
qualitative Einordnung der Förderung vorgenommen. Diese basiert auf den Ergebnissen der Online-Befragung 
(Kapitel 6), den Interviews sowie der Analyse der Beratungsberichte (jeweils Kapitel 8). 

• Unter den wenigen Förderfällen im Rahmen von Modul 3 haben bisher vorwiegend Kommunen die Beratung in 
Anspruch genommen. 

• Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass sich bislang keiner der 19 befragten Förderfälle in der 
Hauptleistungsphase eines ESC befindet. In einigen Fällen prüfen die Fördernehmenden aktuell ESC-Angebote.  

• Die bislang fehlenden Beispiele für tatsächlich umgesetzte ESC-Projekte verdeutlichen die Langwierigkeit des 
Prozesses, der mit strukturellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen verbunden ist. Die 
Befragungsergebnisse zeigen zudem, dass nahezu alle Teilnehmenden, die eine Umsetzung planen (12 von 13), 
externe Unterstützung durch spezialisierte Dienstleistende in Anspruch nehmen oder dies planen. 

 

6.1 Modulspezifischer Hintergrund und Kontext der Contracting-
Orientierungsberatung 

Energiespar-Contracting (ESC) ist ein Finanzierungs- und Umsetzungsmodell für 
Energieeffizienzmaßnahmen, bei dem ein externer Dienstleister – der sogenannte Contractor – 
ein Bündel technischer Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs in einem oder 
mehreren Gebäuden (Gebäudepool) plant, umsetzt und für einen definierten 
Vertragszeitraum betreibt. Der Contractor garantiert dabei eine bestimmte Höhe an 
Energiekosteneinsparung, aus der die Investitionen und Betriebskosten refinanziert werden. D.h. 
der Contractor erhält einen vertraglich festgelegten Anteil der eingesparten Energiekosten als 
Vergütung. 

ESC sollte nicht mit anderen Formen des Contractings, insbesondere dem Energieliefer-
Contracting, verwechselt werden. Während beim ESC der Contractor gezielte Maßnahmen zur 
Energieeinsparung durchführt und dem Auftraggeber eine vertraglich garantierte Einsparung 
zusichert, steht beim Energieliefer-Contracting (auch Liefer- oder Anlagen-Contracting 
genannt) die Lieferung von Nutzenergie im Vordergrund. Hier plant, finanziert und betreibt der 
Contractor eine Energieanlage und verkauft die in der Anlage erzeugte Energie an den 
Auftraggeber zu festen Konditionen, ohne eine konkrete Einspargarantie abzugeben. Die 
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Vergütung beim ESC erfolgt aus den tatsächlich erreichten Einsparungen, beim Liefer-
Contracting hingegen über die abgenommene Energiemenge. Anders als beim Energieliefer-
Contracting gibt es also beim ESC einen holistischen Ansatz für die Energieeffizienz eines 
Gebäude(-pools) sowie einen finanziellen Anreiz für den Contractor, eingesetzte Investitionen 
und damit einhergehende Effizienzgewinne zu optimieren. 

ESC richtet sich primär an öffentliche Einrichtungen wie Kommunen oder Landkreise, die in 
laufenden öffentlichen Haushalten über begrenzte finanzielle Mittel und personelle Ressourcen 
verfügen und daher alternative Modelle für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen 
benötigen. Zudem ist das ESC besonders für größere Liegenschaftspools geeignet, bei denen 
sich Synergien und Skaleneffekte ergeben. Typische Einsatzbereiche sind Schulen, 
Kindertagesstätten, Sporthallen, Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser sowie Kultur- 
und Veranstaltungsgebäude (basierend auf Antworten der Online-Befragung). 

Im Rahmen der EBN ist ESC über das Modul 3 – Contracting-Orientierungsberatung förderfähig. 
Diese Beratung liefert eine erste Einschätzung zur Eignung eines Gebäudepools für ESC und 
schafft damit eine Grundlage für weiterführende Schritte. Damit unterschiedet sich Modul 3 in 
der Ausrichtung stark von den standardisierten Breiten-Energieberatungen für 
Nichtwohngebäude in den Modulen 1 und 2, die sich oft auf eine Anlage bzw. 
Nichtwohngebäude konzentrieren und bereits konkrete Umsetzungsmaßnahmen ausarbeiten. 
Nach Abschluss der Contracting-Orientierungsberatung sind für die erfolgreiche Umsetzung 
eines ESC weitere konkrete Schritte erforderlich. Zunächst müssen die Ergebnisse der 
Orientierungsberatung so aufbereitet werden, dass sie als Grundlage für eine funktionale 
Ausschreibung dienen können. Die Erstellung einer öffentlichen, funktionalen Ausschreibung 
stellt dabei eine erhebliche Herausforderung dar, da sie präzise und anforderungsgerecht 
formuliert werden muss. In der Regel erfolgt das Ausschreibungsverfahren zweistufig: Nach 
Eingang der Angebote werden Verhandlungen mit den Bietern geführt, bevor die 
Vergabeentscheidung getroffen wird. Im Anschluss daran führt der ausgewählte Contractor 
eine Feinanalyse und Ausführungsplanung durch. Auf Basis dieser detaillierten Planung werden 
schließlich die Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Insgesamt nehmen die 
Umsetzungsschritte nach der Orientierungsberatung im Durchschnitt etwa zwei bis drei Jahre 
in Anspruch. Die Schritte zur Umsetzung eines ESC werden in Tabelle 80 zusammenfassend 
dargestellt. 

Tabelle 80 Phasen der Orientierung und Umsetzung eines Einspar-Contracting (ESC) 

Übergeordnete Phasen/         
EBN-Bezug 

Konkrete Schritte Dauer 

Orientierungsphase 
(Förderung der 
Orientierungsberatung im 
Rahmen von Modul 3 der EBN) 

Orientierungsberatung 3 Monate 

Umsetzungsphase 
(Weitere vorbereitende Schritt, 
nicht mehr im 
Anwendungsbereich der EBN) 

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen 4 Monate 

Verhandlungsverfahren / Vergabe / Vertragsschluss ESC 7-8 Monate 

Feinanalyse / Ausführungsplanung (Contractor) 6 Monate 

Umsetzung der Energieeffizienzmaßnahmen 9-12 Monate 

Hauptleistungsphase 
(ESC ist implementiert und 
generiert 
Endenergieeinsparungen) 

Hauptleistungsphase mit Energie-Einspargarantie ca. 10 Jahre 

Basierend auf Input der dena im Rahmen der Evaluation, 2025. 
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Obwohl bereits bei der Einführung des EBN-Förderprogramms absehbar war, dass die 
Contracting-Orientierungsberatung im Modul 3 eher ein Nischen-Modul sein würde, blieb die 
tatsächliche Nachfrage nach Beratungen mit lediglich etwa 10 bis 20 Neuanträgen pro Jahr 
sehr gering. Nach Einschätzung der im Rahmen des Interviewprogramms befragten 
Multiplikatoren und Energieberatenden sind die Ursachen hierfür vielfältig: 

•  Informationsdefizite: Viele Kommunen und Energieberatende kennen ESC nicht 
ausreichend oder haben Vorbehalte aufgrund falscher Vorstellungen (siehe Absatz weiter 
oben zur Abgrenzung verschiedener Contracting-Modelle). 

•  Komplexität der Umsetzung: Die funktionale Ausschreibung und das 
Verhandlungsverfahren überfordern viele Kommunen und Beratende, da Kenntnisse zu 
Haushaltsrecht, Vergabeverfahren und internen Verwaltungsprozessen fehlen. 

•  Fehlende personelle Kapazitäten: Kommunen priorisieren Pflichtaufgaben wie 
Wärmeplanung oder Energiemanagement, sodass weiterführende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz des öffentlichen Gebäudebestands, wie die Umsetzung 
eines ESC, oft zurückgestellt werden. 

•  Finanzielle Hürden: Der kommunale Eigenanteil ist für einige Kommunen nicht tragbar, 
insbesondere für kleinere, finanzschwache Kommunen. 

•  Fehlende politische Rahmenbedingungen: Die Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie 
(engl. Energy Efficiency Directive, kurz: EED), des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) und des 
EDL-G ist in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Ein klares Mandat für ESC fehlt bislang. 

•  Pandemiebedingte Verzögerungen: Während der COVID-19-Pandemie waren viele 
Kommunen überlastet, was die Nachfrage zusätzlich gebremst hat. Erst seit 2024 ist laut 
Multiplikatoren ein leichter Anstieg zu verzeichnen. 

Laut den Aussagen der Multiplikatoren, sind die Inhalte der Orientierungsberatung 
grundsätzlich sinnvoll, um Transparenz über den energetischen Zustand kommunaler 
Liegenschaften zu schaffen und Daten zu sammeln, die bspw. auch für die EED-Datenbank 
genutzt werden können. Zudem könnte ESC in den kommenden Jahren durch EU-Vorgaben 
zur Energieeffizienz der öffentlichen Gebäude an praktischer Bedeutung gewinnen. Die EED 
sieht unter anderem eine Prüfpflicht für öffentliche Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche69 
über 750 m² vor, um zu bewerten, ob ESC als Umsetzungsoption in Frage kommt. Sollte diese 
Vorgabe in Deutschland verpflichtend umgesetzt werden, wäre eine gezielte Unterstützung bei 
der Umsetzung notwendig. Gleichzeitig ist fraglich, ob sich die 750-m²-Grenze für 
Einzelgebäude in der Praxis eignet, um den hohen administrativen Aufwand für die Planung 
und Umsetzung eines ESC wirtschaftlich darzustellen (zum Vergleich: Die Ergebnisse der Online-
Befragung zeigen, dass die durchschnittliche Nettogrundfläche der betrachteten 
Liegenschaften bei rund 33.447 m² liegt70). Darüber hinaus verpflichtet Artikel 6 der EED die 

 

 

69 Gesamtnutzfläche umfasst dabei „die Fläche von Gebäuden oder Gebäudeteilen, in denen Energie zur 
Konditionierung des Innenraumklimas verwendet wird“ (siehe auch Richtlinie (EU) 2023/1791 vom 13. September 
2023 zur Energieeffizienz und zur Änderung der Verordnung (EU) 2023/955 (Neufassung)) 

70 Die Nettogrundfläche ist nach DIN 277 die Summe aller tatsächlich nutzbaren Flächen eines Gebäudes, das heißt 
aller Flächen, die sich zu Wohn- oder Gewerbezwecken verwenden lassen, einschließlich der Verkehrsflächen (wie 
Flure, Treppenhäuser) und der technischen Funktionsflächen (wie Heizungsräume, Aufzugsmaschinenräume). Diese 
Definition ist breiter gefasst als die der Gesamtnutzfläche in der EED. Es ist daher davon auszugehen, dass in der 
Umfrage größere Flächenangaben gemacht wurden als nach der EED-Definition erforderlich wären. Trotz dieser 
Abweichung macht der erhebliche Unterschied zwischen der 750 m²-Grenze der EED und den in der Befragung 
erhobenen durchschnittlichen Liegenschaftsgrößen deutlich, dass die Schwelle von 750 m² aus ESC-Perspektive als 
eher gering einzustufen ist. 
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Mitgliedstaaten, jährlich mindestens 3 % der Gesamtnutzfläche öffentlicher Gebäude 
energetisch zu sanieren. Alternativ können auch andere Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz – wie ESC – anerkannt werden. Deutschland könnte diesen alternativen Ansatz 
nutzen, um die Sanierungsverpflichtung durch gezielte Förderung von ESC-Projekten zu erfüllen. 

Das dena-Modellvorhaben „Co2ntracting: build the future!“ konnte laut Interviewaussagen 
zwar erste Impulse für eine Nachfrage nach ESC-Orientierungsberatungen in Rahmen von 
Modul 3 setzen, jedoch läuft das Projekt nach aktuellem Stand im August 2025 aus. Laut den 
Rückmeldungen aus der Online-Befragung wurden von sieben der 19 Umfrageteilnehmenden 
eine Begleitung durch das dena-Modellvorhaben in Anspruch genommen. 

Übergreifend lässt sich zum Hintergrund des Fördermoduls sagen, dass ESC von Fachexperten 
als potenziell wirkungsvolles Instrument zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in 
öffentlichen Gebäuden angesehen wird. Die geringe Nachfrage nach Modul 3 zeigt jedoch, 
dass es von der Zielgruppe in der Praxis bisher nur selten genutzt wird. Entsprechend war das 
Volumen der Energieberatung im Evaluationszeitraum 2021–2024 sehr gering (siehe folgender 
Abschnitt zu Zahlen der Antragstellung). 

6.2 Allgemeine Indikatoren zur Antragstellung 
Indikator G1-G6: Übersicht über die Verteilung der Anträge und deren Status 

Tabelle 81 zeigt die Entwicklung der Antragszahlen und die damit einhergehende Anzahl der 
Bewilligungen, Stornierungen und Aufhebungen in den Jahren 2021 bis 2024 für Modul 3. 
Zwischen 2021 und 2024 wurden insgesamt 71 Förderanträge gestellt. Dabei verteilten sich die 
Bewilligungen wie folgt: rund 10 pro Jahr in den Jahren 2021 und 2022 sowie rund 20 
Bewilligungen in den Jahren 2023 und 2024. Von den 71 Anträgen wurden insgesamt 56 
bewilligt, was einer Bewilligungsquote von 78,9 % entspricht. 15 Anträge (21,1 %) wurden 
storniert oder aufgehoben. Ein Großteil dieser Stornierungen (12 von 13 im Jahr 2021) geht auf 
einen einzelnen Förderempfangenden mit Mehrfachanträgen zurück. In den Folgejahren war 
die Zahl der Stornierungen gering, was auf eine konsolidierte Antragspraxis hinweist. Es gab 
keine Ablehnungen. Aufgrund der insgesamt niedrigen Fallzahlen ist die Aussagekraft zu 
längerfristigen Entwicklungen der Förderzahlen begrenzt. 

Tabelle 81 Übersicht über die Verteilung der Anträge in Modul 3 und deren Status 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt In % der 
Anträge 

(Gesamt) 
(G6) 

Anzahl der Anträge (G1) 21 10 20 20 71 - 

davon Bewilligungen (G2) 8 10 18 20 56 78,9% 

davon Stornierungen/ 
Aufhebungen (G4) 

13* 0 2 0 15 21,1% 

* 12 der 13 Stornierungen zurückzuführen auf einen Förderempfangenden, der Mehrfachanträge gestellt hat. 

Technopolis, 2025 

Tabelle 82 gibt einen Überblick über die infolge der Bewilligungen abgeschlossenen 
Contracting-Orientierungsberatungen. In den Jahren 2021-2023 wurden alle bzw. nahezu alle 
ursprünglich ausgestellten Zuwendungsbescheide abschließend bearbeitet. Im Jahr 2024 gab 
es zum Stand des Datenexports bei 20 Bewilligungen nur eine bereits abgeschlossene 
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Contracting-Orientierungsberatung. Die übrigen Bewilligungen sind also noch laufende 
Beratungen. 

Tabelle 82 Übersicht über den Anteil der bereits abgeschlossenen Energieaudits in Modul 3, je Jahr des 
Antrags 

Indikatoren 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Anzahl der Bewilligungen (G2) 8 10 18 20 56 

davon bereits abgeschlossene Beratungen 
(G3a) 

8 10 17 1 36 

Anteil der bereits abgeschlossenen 
Beratungen 

100% 100% 94% 5% 64% 

Technopolis, 2025 

Indikator G7: Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, Kommunen und sonstige 
Organisationen 

Tabelle 83 zeigt die Verteilung der Bewilligungen auf verschiedene Gruppen von 
Fördernehmenden. Mit 45 Bewilligungen entfiel der ganz überwiegende Teil (80 %) in Modul 3 
auf kommunale Gebietskörperschaften. Auf gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften und Stiftungen entfallen über den gesamten Förderzeitraum 2021-
2024 insgesamt 8 Bewilligungen im Rahmen von Modul 3. Auf die restlichen Gruppen entfällt 
jeweils eine Bewilligung. 

Tabelle 83 Verteilung der Bewilligungen in Modul 3 auf Unternehmen, Kommunen und Sonstige 

Verteilung der Bewilligungen auf Unternehmen, 
Kommunen und Sonstige 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Unternehmen 1 0 0 0 1 

Unternehmen mit kommunaler Beteiligung & 
Kommunale Zweckverbände 0 1 0 0 1 

Kommunale Gebietskörperschaften 7 8 11 19 45 

Gemeinnützige Organisationen, 
Religionsgemeinschaften, Stiftungen 0 1 6 1 8 

Wohnungseigentümergemeinschaften 0 0 1 0 1 
Technopolis, 2025 

6.3 Stand und Herausforderungen bei der Vorbereitung der Orientierungsberatung 
und Umsetzung des ESC 

Spezifische Herausforderungen bei der Vorbereitung der Orientierungsberatung 

Im Rahmen der Online-Befragung und Interviews wurden verschiedene Herausforderungen 
identifiziert, die sich bereits in der Vorbereitung der Orientierungsberatung stellen. 

Sieben von zehn Umfrageteilnehmenden gaben an, dass insbesondere das Zusammenstellen 
der erforderlichen Unterlagen und Daten zum energetischen Ist-Zustand sowie das Fehlen 
grundlegender Planungsdokumente eine zentrale Herausforderung darstellen. Hinzu kommt 
laut einem Fördernehmenden, dass die hohe Arbeitsauslastung bei allen angefragten 
Ingenieurbüros die Auftragsvergabe erschwerte. 
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Diese Einschätzungen wurden auch von Energieberatenden sowie Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in den Interviews bestätigt. Darüber hinaus wurde kritisch angemerkt, dass der 
Gebäudepool in vielen Fällen bereits zu Beginn der Orientierungsberatung durch die 
Kommunen festgelegt wurde. Dies schränke die Entwicklung passgenauer Contracting-
Strategien erheblich ein. 

Stand der Umsetzung des ESC 

Abbildung 28 zeigt, dass die Mehrheit der befragten Fördernehmenden nach der 
Orientierungsberatung die Umsetzung des ESC planen bzw. dass ESC weiterhin eine von 
mehreren Optionen ist. Nur in einem Fall wurde angegeben, dass das ESC ausgeschlossen 
wurde und keine Maßnahmen basierend auf der Orientierungsberatung umgesetzt wurden. 
Als Gründe für die Entscheidung gegen das ESC wurde die Unsicherheit über die langfristige 
Wirtschaftlichkeit des ESC-Modells, die Komplexität des EU-weiten Ausschreibungsverfahrens 
sowie administrative und rechtliche Anforderungen genannt. 

Abbildung 28: Angaben der Fördernehmenden zur Weiterverfolgung eines ESC nach der 
Orientierungsberatung 

 

Technopolis, 2025 

Von den Teilnehmenden der Online-Befragung, die ein ESC weiterhin planen bzw. bei denen 
die Umsetzung eines ESC weiterhin eine Option darstellt (n=13) wurde im Folgenden erhoben, 
in welcher konkreten Phase der ESC-Umsetzung sie sich aktuell befinden (siehe Tabelle 80 für 
eine Übersicht der Phasen einer ESC-Umsetzung). 

41%

35%

18%
6%

Haben Sie nach der Contracting-Orientierungsberatung die 
Umsetzung eines Energiespar-Contractings (ESC) 

weiterverfolgt? (n=17)

Ja, ESC wurde umgesetzt bzw. ist aktuell in Planung

Ja, ESC ist weiterhin eine von mehreren Optionen

Nein, ESC wurde ausgeschlossen, aber es wurden andere Maßnahmen basierend auf
der Orientierungsberatung umgesetzt
Nein, ESC wurde ausgeschlossen, es wurden keine Maßnahmen basierend auf der
Orientierungsberatung umgesetzt
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Abbildung 29: Aktueller Stand der ESC-Umsetzung der Fördernehmenden 

 

Technopolis, 2025 

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich keiner der geförderten Projektnehmenden in der 
konkreten Umsetzung eines ESC oder in der Hauptleistungsphase. Fünf Fälle stehen noch vor 
der weiteren Umsetzung, bspw. weil derzeit Budget, Zeit oder ein erforderlicher 
Gremienbeschluss fehlen. Vier weitere Fälle befinden sich aktuell in der Vorbereitung 
beziehungsweise in der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen. Ein weiterer Fall ist derzeit in 
der Ausschreibungsphase, während drei Fälle bereits vorliegende ESC-Angebote prüfen. Die 
Angaben zu den insgesamt 13 Förderfällen sind in der Abbildung 29 nach Antragsjahren im 
EBN-Programm für die Orientierungsberatung dargestellt. In den fortgeschrittenen Phasen der 
Umsetzung beziehungsweise in der Hauptleistungsphase befindet sich aktuell keiner der 
Förderfälle, die im Rahmen der Online-Befragung erfasst wurden. 

Auch wenn die Fallzahl gering ist und daher eine Verallgemeinerung schwierig bleibt, 
verdeutlichen die Ergebnisse dennoch, wie langwierig ESC-Verfahren sein können. Zwischen 
den einzelnen Umsetzungsphasen können zudem längere Zeiträume ohne aktives 
Weiterverfolgen vergehen. Deswegen thematisiert der folgende Teilabschnitt die spezifischen 
Herausforderungen bei der Umsetzung des ESC nach erfolgter Orientierungsberatung. 

Herausforderungen bei der Umsetzung des ESC nach erfolgter Orientierungsberatung 

Die bislang fehlenden Beispiele für tatsächlich umgesetzte ESC-Projekte zeigen die 
Langwierigkeit des Prozesses, der mit einer Reihe struktureller, organisatorischer und finanzieller 
Herausforderungen verbunden ist. Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen, dass nahezu 
alle Befragungsteilnehmenden, die eine Umsetzung planen (12 von 13), externe Unterstützung 
durch spezialisierte Dienstleistende in Anspruch nehmen oder dies planen. Als Hauptgründe 
werden fehlende interne Expertise, mangelnde Erfahrung mit ESC sowie begrenzte personelle 
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Kapazitäten genannt. Die Komplexität des ESC-Prozesses wird von den Befragten als so hoch 
eingeschätzt, dass eine eigenständige Umsetzung ohne externe Fachkenntnis kaum 
realisierbar erscheint. Acht Teilnehmende der Online-Befragung, die in der Umsetzung des ESC 
stecken (ca. 62 %), gaben an, nicht über ausreichende Ressourcen zu verfügen, um ESC-
Projekte eigenständig umzusetzen bzw. die Arbeit externer Dienstleistender adäquat zu 
begleiten. In Einzelfällen war es sogar notwendig, neue Personalstellen zu schaffen, um die 
Umsetzung organisatorisch abzusichern – ein Schritt, der intern zunächst begründet und 
genehmigt werden musste. Als weiteres Hemmnis wurde die Kommunikation mit politischen 
Entscheidungstragenden, insbesondere Gemeinderäten, genannt. Die komplexen Inhalte des 
ESC, insbesondere die Forfaitierung (d. h. Abtreten von Zahlungsansprüchen aus dem Einspar-
Contracting durch den Contractor an eine Bank, zur Finanzierung der Investitionskosten), lassen 
sich nur schwer verständlich vermitteln und erschweren somit die politische Zustimmung. Zudem 
äußerte ein befragter Energieberater die Beobachtung, dass Ratsmitglieder mitunter 
befürchten, durch die im Rahmen eines ESC-Modells erforderliche EU-weite Ausschreibung 
könnte Wertschöpfung im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
Energieeffizienzmaßnahmen aus der Region abfließen. Hintergrund dieser Sorge ist, dass, 
zulasten lokaler Unternehmen bei einer solchen Ausschreibung eher überregionale Anbieter 
den Zuschlag erhalten könnten. 

6.4 Effekte der Förderung 
Angestrebte Reduktion des Gesamtendenergieverbrauchs durch das ESC 

Laut den Umfrageteilnehmenden, die ein ESC weiterverfolgen (n=13), zeigen sich große 
Unterschiede bei den angestrebten Reduktionen des Gesamtendenergieverbrauchs durch 
das ESC (siehe Abbildung 30). Während einzelne Projekte sowohl sehr niedrige als auch sehr 
hohe Zielwerte angeben, strebt die Mehrheit der Vorhaben eine Reduktion des 
Endenergieverbrauchs im Bereich von 20 bis 30 Prozent an. Dadurch, dass noch keines der 
Befragten ESC-Vorhaben in der Hauptleistungsphase ist, kann für die befragten Förderfälle 
ausgeschlossen werden, dass sich in der langfristigen Folge der Orientierungsberatung bereits 
Einspareffekte ergeben. Für die Förderfälle, die nicht an der Befragung teilgenommen haben, 
kann dies nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der geringen Förderzahlen wurde 
grundsätzlich entschieden, die Minderungen des Endenergieverbrauchs und weitere 
Kernindikatoren für das Modul 3 nicht zu quantifizieren (siehe Begründung in Abschnitt 3.7.1). 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  120 

Abbildung 30: Verteilung der angestrebten Reduktion des Gesamtendenergieverbrauchs durch das 
geplante ESC 

  

Technopolis, 2025 

Angestrebte Reduktion der Gesamtenergiekosten durch das ESC 

Bei der Verteilung der angestrebten Gesamtenergiekosteneinsparungen zeigt sich ein 
ähnliches Bild wie bei den angestrebten Endenergieeinsparungen. Die Angaben sind in der 
Regel leicht geringer, was aufgrund der Verlagerung von fossilen Energieträgern hin zu Strom 
nachvollziehbar ist (vgl. Abbildung 31). 

Abbildung 31: Reduktion der Gesamtenergiekosten durch ESC 

  

Technopolis, 2025 
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Da lediglich vier der befragten Förderfälle Angaben zu den Investitionskosten gemacht haben, 
handelt es sich um Einzelwerte, aus denen keine belastbaren Rückschlüsse gezogen werden 
können. Die Spannweite der genannten Beträge – von etwas über 400 Tsd.  € bis zu 40 Mio. € – 
verdeutlicht jedoch die große Bandbreite der ESC-Vorhaben und unterstreicht deren hohen 
Individualisierungsgrad. 

Mitnahmeeffekte für die Inanspruchnahme der Contracting-Orientierungsberatung bzw. 
Relevanz der Förderung für Anstoßen des ESC-Vorhabens 

Bezüglich möglicher Mitnahmeeffekte der Förderung zeigt die Online-Befragung unter den 18 
antwortenden Teilnehmenden aus Modul 3 folgendes Bild: Nur ein Fördernehmer hätte die 
Beratung auch ohne Förderung der Orientierungsberatung durchgeführt. Zehn Teilnehmende 
gaben an, sie hätten die Beratung eher nicht ohne Förderung umgesetzt und sieben hätten sie 
nicht ohne Förderung durchgeführt. 

Diese Ergebnisse der Befragung legen nahe, dass die Contracting-Orientierungsberatung im 
Rahmen der EBN-Förderung für die Mehrheit eine entscheidende finanzielle Unterstützung 
dargestellt hat, um ein ESC-Vorhaben überhaupt in Betracht zu ziehen bzw. dieses anzustoßen. 

6.5 Wirtschaftlichkeitskontrolle 

6.5.1 Eingesetzte Mittel  
Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) (Indikatoren C1-3) 

Da im Modul 3 keine Einspareffekte quantifiziert wurden, konnten auch die Indikatoren der 
Maßnahmenwirtschaftlichkeit, also die Fördereffizienzen sowie der Hebeleffekt nicht berechnet 
werden. Daher gibt dieses Kapitel lediglich einen Überblick über die eingesetzten Mittel 
(Fördermittel und administrative Kosten) sowie die Vollzugswirtschaftlichkeit.  

Im Folgenden werden die insgesamt eingesetzten Mittel, aufgegliedert nach Fördermitteln und 
administrativen Kosten des BAFA71, für das FörderModul 3 (Contracting-Orientierungsberatung) 
dargestellt (gerundet auf volle €). Die Darstellung ist dabei aufgegliedert nach jährlich 
eingesetzten Mitteln (Tabelle). Die Darstellung erfolgt, wie auch in den Modulen 1 und 2 auf 
Basis des Verwendungsnachweises, da die Fördermittel erst nach dessen Vorliegen ausgezahlt 
werden. Mit wenigen Ausnahmen (etwa bei Antragszahlen und Bewilligungen) wird daher für 
die meisten Indikatoren das Datum des Verwendungsnachweises zur zeitlichen Zuordnung 
herangezogen. 

Im Hinblick auf die Fördermittel ist jedoch zu beachten, dass diese bereits bei Ausstellung des 
Zuwendungsbescheids, in der Regel kurz nach Antragstellung, haushalterisch reserviert werden. 
Um diese haushalterische Perspektive abzubilden, zeigt Tabelle 84 die ausgezahlten (bzw. 
reservierten) Fördermittel sowohl nach dem Jahr des Zuwendungsbescheids als auch nach 
dem Jahr des Verwendungsnachweises. Der Vergleich verdeutlicht, dass sich die Verteilung 
der Mittel über die Jahre je nach Betrachtungsweise erheblich unterscheidet, obwohl die 
Gesamtsummen in beiden Fällen identisch sind. 

 

 

71 Da die administrativen Kosten nur auf Programmebene (Module 1–3 gesamt) vorlagen, wurden sie anhand der 
Anzahl der Förderfälle auf die einzelnen Fördermodule aufgeteilt. 
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Tabelle 84 Gegenüberstellung der Fördermittelverteilung nach Jahr des Zuwendungsbescheids und des 
Antragsjahres in Modul 3 – neue jährliche Werte 

Fördermittel [€], neue jährliche 
Werte (C2) 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Mittelreservierung, haushalterische 
Perspektive  

(Ausstellung Zuwendungsbescheid) 75.647 61.651 157.457 10.000 304.754 

Mittelverwendung, 
Evaluationsperspektive 

(Eingang Verwendungsnachweis 
beim BAFA) 9.600 53.728 97.319 144.107 304.754 

Technopolis, 2025 

Die Entwicklung der insgesamt eingesetzten Mittel über die Förderperioden und -jahre hinweg 
ist repräsentativ für die Entwicklung der zugrunde liegenden Fördermaßnahme selbst. Aufgrund 
der Verwendung der Verwendungsnachweise zur Zuordnung zu den Perioden sind die 
eingesetzten Mittel im Jahr 2021 noch relativ geringer im Vergleich zu den Folgejahren. In den 
Folgejahren 2022-2024 steigen die eingesetzten Fördermittel stetig an und liegen zwischen 
knapp 54.000 und gut 144.000 € pro Jahr. 

Insgesamt werden über die Periode 2021-2024 ca. 315.000 € für die Förderungen von 
Contracting-Orientierungsberatungen in Modul 3 der EBN aufgewendet. Davon entfallen rund 
305.000 € (96,9 %) auf Fördermittel (Indikator C2) und knapp 10.000 € (3,1 %) auf administrative 
Kosten (Indikator C3). 

Tabelle 85 Eingesetzte Mittel (Fördermittel + Administrative Kosten) in Modul 3 – neue jährliche Werte 

Eingesetzte Mittel [€], neue jährliche 
Werte 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Insgesamt eingesetzte Mittel 
(Fördermittel + Administrative Kosten) 
(C1) 12.686 54.657 99.348 147.866 314.557 

     davon Fördermittel (C2) 9.600 53.728 97.319 144.107 304.754 

     davon administrative Kosten (C3) 3.086 930 2.029 3.758 9.802 

Technopolis, 2025 

6.5.2 Vollzugswirtschaftlichkeit 
Administrative Kosten je Antrag (Indikator C4) 

Ein Maß für die Vollzugswirtschaftlichkeit ergibt sich aus dem Verhältnis der beim BAFA 
gestellten Anträge zu den administrativen Kosten. Da die einmaligen Kosten für die 
Initialisierung und Weiterentwicklung der IT-Anwendung nur in einzelnen Jahren angefallen 
sind, sind die Werte der einzelnen Jahre von Schwankungen behaftet.  

Tabelle 86 Administrative Kosten je Antrag in Modul 3 – neue jährliche Werte 

Administrative Kosten je Antrag [€] 2021 2022 2023 2024 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  123 

              
146,94 €  

                
92,95 €  

              
101,44 €  

              
187,92 €  

Technopolis, 2025 

Im Jahr 2021 lag der Wert aufgrund der höheren Initialisierungskosten bei knapp 147 € pro 
Antrag. In den Folgejahren sank der Wert, zunächst auf 92,95€ im Jahr 2022 und stieg im Jahr 
2023 leicht auf 101,44. Im Jahr 2024 stieg der Wert auf 187,92 €. Da die administrativen Kosten 
lediglich auf Programmebene vorlagen und anschließend anhand der Antragszahlen auf die 
drei Fördermodule verteilt wurden, gilt dieser Indikator gleichermaßen für alle Module.  

  



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  124 

7 Modulübergreifende Ergebnisse für Zielerreichung, Wirkung und 
Wirtschaftlichkeit 

Dieses Kapitel greift die wichtigsten Indikatoren aus den Kapiteln 4-6 auf und stellt sie zentral 
dar. Da eine differenzierte Betrachtung auf Modulebene in einigen Fällen aussagekräftiger ist, 
werden nicht alle Indikatoren der vorangegangenen Kapitel erneut aufgeführt. Vielmehr 
verfolgt dieses Kapitel das Ziel, für die Kernindikatoren eine Vergleichbarkeit zwischen den 
Modulen zu ermöglichen. Einige Indikatoren konnten nur für die Module 1 und 2 quantifiziert 
werden, so dass ein Vergleich mit Modul 3 bei diesen nicht möglich ist. Außerdem werden 
einige Indikatoren der Zielerreichung (Indikator A1 und A4) aufgrund ihrer 
modulübergreifenden Zielsetzung in diesem Kapitel erstmalig dargestellt. 

Die Indikatoren sind thematisch nach Gruppen geordnet, die als Indikatorkategorien mit einem 
Buchstaben G (generelle Indikatoren) sowie A, B und C (für die drei Elemente der 
Erfolgskontrolle) bezeichnet werden: 

•  Kategorie G: Generelle Indikatoren zu Anträgen, abgeschlossenen Beratungen und 
Verteilung der Fördermittel (7.1). 

•  Kategorie A: Indikatoren der Zielerreichungskontrolle (7.2). 

•  Kategorie B: Indikatoren der Wirkungskontrolle (7.3) bzw. Effektbereinigung. Ergebnisse der 
Effektbereinigung fließen als Nettowerte in die Auswertungen der Kategorien A und C ein 
(gebündelte Darstellung von Indikatoren). 

•  Kategorie C: Indikatoren der Wirtschaftlichkeitskontrolle (7.4). 

Die Indikatoren sind innerhalb der Gruppe ohne Priorisierung aufsteigend nummeriert. Neben 
den standardisierten Indikatoren werden auch zusätzliche, themenspezifische Erkenntnisse den 
jeweiligen Bereichen zugeordnet. 

7.1 Allgemeine Indikatoren 
Anzahl der Anträge (Indikator G1-3) 

Tabelle 87 zeigt die Entwicklung der Antragszahlen in den drei Modulen für die Jahre 2021 bis 
2024. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 5.161 Anträge gestellt, wovon die meisten (3.197) auf 
Modul 1 entfallen. Im Verlauf der Jahre stiegen die Antragszahlen in Modul 2 signifikant an, 
während sie in Modul 1 seit 2023 rückläufig sind. Über den gesamten Zeitraum von 2021 bis 2024 
wurden insgesamt 24.113 Anträge gestellt. Dabei verteilten sich die Anträge relativ 
gleichmäßig auf Modul 1 (12.264) und Modul 2 (11.778). Modul 3 spielte mit lediglich 71 
Anträgen eine untergeordnete Rolle. 

Tabelle 87 Anzahl der Anträge, Bewilligungen und abgeschlossenen Beratungen  je Modul und Jahr 
(Indikator G1-3) 

Modul Indikator 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Modul 1: 
Energieaudit 
(DIN EN 16247) 

Anträge 3.197 4.009 2.798 2.260 12.264 

davon 
Bewilligungen 

2.614 3.302 2.423 2.028 10.367 

davon 
abgeschlossene 
Beratungen 

1.135 2.757 3.066 2.212 9.170 
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Modul Indikator 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Modul 2: 
Energieberatung 
(DIN V 18599) 

Anträge 1.943 2.441 3.183 4.211 11.778 

davon 
Bewilligungen 

1.463 1.926 2.588 3.519 9.496 

davon 
abgeschlossene 
Beratungen 

372 1.443 2.090 2.729 6.634 

Modul 3: 
Contracting- 
Orientierungsberatung 

Anträge 21 10 20 20 71 

davon 
Bewilligungen 

8 10 18 20 56 

davon 
abgeschlossene 
Beratungen 

1 6 13 16 36 
 

Gesamt 
(Modul 1-3) 

Anträge 5.161 6.460 6.001 6.491 24.113 

davon 
Bewilligungen 

4.085 5.238 5.029 5.567 19.919 

davon 
abgeschlossene 
Beratungen 

1.508 4.206 5.169 4.957 15.840 

Technopolis, 2025 

7.2 Zielerreichungskontrolle 
Zielvergleich – Anzahl der geförderten Beratungen (Indikator A1) 

Gemäß der Leistungsbeschreibung wurde angestrebt, dass in Modul 1 und 2 insgesamt 4.000 
neue Beratungen pro Jahr gefördert werden sollen. In Modul 3 sollten jährlich 30 Beratungen 
gefördert werden. Die Zielerreichung ist in Tabelle 88 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass in den 
Modulen 1 und 2 abgesehen vom Jahr 2021 (1.507 Beratungen bzw. 37,7 % Zielerreichung) in 
jedem Jahr das Ziel erfüllt und vor allem in den Jahren 2023 und 2024 sogar signifikant 
übertroffen wurde. Die Zielverfehlung im Jahr 2021 ist vor allem durch die Zuordnung der 
Beratungen auf Basis des Jahres des Verwendungsnachweises begründet. Wird zur Zuordnung 
stattdessen das Antragsjahr verwendet, kommt es zu einer Verschiebung der Zahlen über die 
Jahre. Insgesamt ist also vor allem das kumulierte Gesamtziel von 16.000 abgeschlossenen 
Beratungen über die Jahre 2021-2024 entscheidend, welches nahezu erreicht wurde (15.804 
bzw. 98,8 % Zielerreichung). Außerdem gibt es auch im laufenden Jahr 2025 noch 
Nachlaufeffekte, also Beratungen, die auf Anträgen aus dem Vorjahr zurückgehen, wodurch 
sich die Zielerreichung noch etwas erhöhen kann. In Modul 3 konnte in keinem Jahr das Ziel 
von 30 Beratungen erreicht werden und blieb damit hinter den definierten, niedrigen 
Erwartungen zurück. Jedoch ist ein leichter stetiger Anstieg der abgeschlossenen 
Beratungszahlen zu verzeichnen. 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  126 

Tabelle 88 Zielvergleich – Anzahl der geförderten Beratungen je Modul 

Anzahl der 
abgeschlossenen, 
geförderten 
Beratungen, nach 
Verwendungs-
nachweis 

Summe aus Modul 1 / Modul 2 Modul 3 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Sollwert 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 30 30 30 30 120 

Istwert 1.507 4.200 5.156 4.941 15.804 1 6 13 16 36 

Zielerfüllung in % 37,7% 105,0% 128,9% 123,5% 98,8% 3,3% 20,0% 43,3% 53,3% 30,0% 

Technopolis, 2025 

Zielvergleich – Endenergieeinsparungen gesamt, jährlich neue Einsparungen (Indikator A4) 

Ein weiteres Ziel, das sich aus der Förderrichtlinie ergibt, sind jährlich neue 
Endenergieeinsparungen über alle Fördermodule hinweg in Höhe von 530 GWh. Da für Modul 3 
(Contracting-Orientierungsberatung) keine Einsparungen quantifiziert werden konnten, wird 
die Summe der Einsparungen aus den Fördermodulen 1 und 2 mit dem Gesamtziel der 
Förderrichtlinie verglichen. Die Zielerreichung ist in Tabelle 89 dargestellt. Zwischen den Jahren 
treten aufgrund von Periodenverschiebungen Unterschiede auf. So werden im Jahr 2021 
aufgrund der Zuordnung der Förderfälle zu den Förderjahren auf Basis der 
Verwendungsnachweise noch deutlich weniger als die avisierten 530 GWh neue jährliche 
Einsparungen realisiert. In den Folgejahren steigt dieser Wert jedoch an und liegt in den Jahren 
2022-24 zwischen 509 und 598 GWh neuen jährlichen Endenergieeinsparungen. Über den 
gesamten Evaluationszeitraum (jährliche Ziele für 2021-24 addiert) hinweg wird das Endenergie-
Einsparziel zu ca. 85 % erreicht. 

Tabelle 89 Zielvergleich – Endenergieeinsparungen gesamt, für die Module 1 und 2 (Wärme und Strom), 
jährlich neue Werte in GWh 

Endenergieeinsparungen gesamt, für die Module 1 und 2 (Wärme 
und Strom), jährlich neue Werte in GWh 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Gesamt – Sollwert 530,0 530,0 530,0 530,0 2.120,0 

Module 1/2  – Istwert 167,7 516,2 598,2 509,7 1.791,8 

Gesamt – Zielerfüllung in % 31,6% 97,4% 112,9% 96,2% 84,5% 

Technopolis, 2025 

Da zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht alle bewilligten Energieberatungen – insbesondere 
aus dem Jahr 2024 – abgeschlossen waren, ist zu erwarten, dass die realisierten Einsparungen 
in den Folgejahren (insb. 2025) aus den bestehenden Bewilligungen weiter ansteigen. Unter 
Fortschreibung der in der Evaluation ermittelten jährlichen Endenergieeinsparungen pro 
Förderfall würden die noch nicht realisierten Effekte, vor allem aus ausstehenden Beratungen 
in Modul 2 und in geringerem Umfang aus Audits in Modul 1, zusätzliche rund 300 GWh 
betragen. Diese würden im Umfang also ungefähr der Ziel-Lücke entsprechen. 
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Senkung des Endenergieverbrauchs (Indikator A7)72 

In Tabelle 90 sind die jährlich neuen Endenergieeinsparungen in GWh für Modul 1 und 2 
dargestellt. Sie ergeben sich aus den Wirkungen der Energieeffizienzmaßnahmen, die in einem 
spezifischen Förderjahr umgesetzt werden. 

Tabelle 90 Senkung des Endenergieverbrauchs je Modul, neue jährliche Werte  

Senkung des 
Endenergie-
verbrauchs, addierte 
jährliche Werte 
[GWh] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Modul 1: 
Energieaudit, DIN EN 
16247 134,0 375,0 393,2 254,3 50,0 140,4 148,0 97,7 

Modul 2: 
Energieberatung, 
DIN V 18599 33,7 141,2 205,1 255,4 10,8 45,0 65,5 81,6 

Gesamt (Modul 1 
und 2) 167,7 516,2 598,2 509,7 60,7 185,4 213,5 179,3 

Technopolis, 2025 

In Tabelle 91 sind aufbauend auf den jährlich neuen Werten die addierten jährlichen 
Endenergieeinsparungen in GWh für Modul 1 und 2 dargestellt. Über den Evaluationszeitraum 
hinweg stiegen die ermittelten addierten jährlichen Endenergieeinsparungen kontinuierlich an. 
Dies rührt daher, dass in den späteren Jahren auch die Wirkungen der in den Vorjahren 
durchgeführten Energieberatungen für Nichtwohngebäude fortbestehen und somit zusätzlich 
in die Berechnung einfließen.  

Tabelle 91 Senkung des Endenergieverbrauchs je Modul, addierte jährliche Werte  

Senkung des 
Endenergie-
verbrauchs, addierte 
jährliche Werte 
[GWh] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Modul 1: 
Energieaudit, DIN EN 
16247 134,0 509,0 902,1 1.156,4 50,0 190,3 338,3 436,2 

Modul 2: 
Energieberatung, 
DIN V 18599 33,7 174,9 380,0 635,4 10,8 55,8 121,3 202,9 

Gesamt (Modul 1 
und 2) 167,7 683,8 1.282,1 1.791,8 60,7 246,1 459,6 639,1 

 

 

72 Die gesondert ausgewiesenen Effekte der Investitionen in Solar-PV-Anlagen bleiben in diesem Abschnitt 
unberücksichtigt. Die Ergebnisse der einzelnen Fördermodule sind den Kapiteln 4 und 5 zu entnehmen. 
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Technopolis, 2025 

Im Jahr 2021 wurden modulübergreifend netto zunächst 60,7 GWh eingespart (nur neue 
Einsparungen in 2021). Dieser Wert lag im Jahr 2024 bereits bei 639,1 GWh (Nettowirkung, 
addierte jährliche Werte). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Jahr 2024 zwar insgesamt 
1.791,8 GWh (Bruttowirkung) eingespart wurden, jedoch nur gut ein Drittel dieser Einsparungen 
direkt dem Förderprogramm zugerechnet werden kann. 

Insgesamt zeigt sich, dass die erzielten Endenergieeinsparungen in den ersten Wirkungsjahren 
in Modul 1 deutlich über jenen von Modul 2 liegen. Dies liegt vor allem an den höheren 
Einsparungen pro Förderfall in Modul 1 und einer höheren Anzahl von abgeschlossenen 
Beratungen. 

In Tabelle 92 werden zusätzlich periodenbezogene sowie lebensdauerbezogene 
Endenergieeinsparungen ausgewiesen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde für die Modul 1 und 2 
eine kumulierte Nettowirkung von 1.409,9 GWh erzielt. Diese entspricht der Summe der 
addierten jährlichen Einsparungen der Jahre 2021 bis 2024 und stellt somit den bis einschließlich 
2024 realisierten Gesamteffekt dar. Über die gesamte Lebensdauer aller umgesetzten und 
konkret geplanten Maßnahmen, die im Rahmen der Energieaudits in Modul 1 und der 
Energieberatungen in Modul 2 empfohlen wurden, kann voraussichtlich bis zum Jahr 2044 eine 
Nettowirkung von insgesamt 9.044,2 GWh erreicht werden.  

Die Differenz der Endenergieeinsparungen zwischen Modul 1 und Modul 2 ist bei den 
lebensdauerbezogenen Werten weitaus geringer als bei den periodenbezogenen Werten. 
Dies liegt daran, dass sich die Maßnahmentypen in beiden Modulen unterscheiden. Während 
in Modul 1 häufig Effizienzmaßnahmen bei Produktionsprozessen und -anlagen mit kürzeren 
Lebensdauern umgesetzt werden, stehen in Modul 2 vorrangig energetische 
Gebäudesanierungen, wie beispielsweise die Dämmung der Gebäudehülle, oder die 
Erneuerung des Heizungssystems im Vordergrund. Diese Maßnahmen weisen längere 
Lebensdauern auf. Diese gleichen die anfänglich höheren jährlichen Einsparungen in Modul 1 
über den Gesamtwirkzeitraum der Maßnahmen teilweise aus. Bezogen auf die Nettoeffekte 
wirken sich zudem die je Modul unterschiedlichen Effektbereinigungen aus. 

Tabelle 92 Senkung des Endenergieverbrauchs je Modul, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung des 
Endenergieverbrauchs, 
perioden- und 
lebensdauerbezogene 
Werte [GWh] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

Periodenbezogen 
2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Periodenbezogen 
2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Modul 1: Energieaudit, 
DIN EN 16247 

2.701,4 13.528,1 1.019,0 5.102,9 

Modul 2: 
Energieberatung, DIN 
V 18599 

1.224,0 12.342,0 390,9 3.941,3 

Gesamt  
(Modul 1 und 2) 

3.925,4 25.870,0 1.409,9 9.044,2 

Technopolis, 2025 
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Senkung des Primärenergieverbrauchs (Indikator A8)73 

Tabelle 93 zeigt die addierten jährlichen Primärenergieeinsparungen. Im Jahr 2021 wurde eine 
Nettowirkung von 74,4 GWh erzielt. Bis zum Jahr 2024 stieg dieser Wert auf 699,5 GWh an. Die 
Werte von Modul 2 liegen deutlich unterhalb der entsprechenden Endenergieeinsparungen in 
Modul 1. Dies liegt daran, dass in Modul 2 die umgesetzten Effizienzmaßnahmen insgesamt zu 
einem Mehrverbrauch für Strom geführt haben, da beispielsweise der Wechsel von einer Öl- 
oder Gasheizung zu einer Wärmepumpe den Strombedarf erhöht. Durch die Multiplikation 
dieses Mehrverbrauchs für Strom mit den Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung (rund 2 in 
den Jahren 2021-24, vgl. 0) werden die Gesamteinsparungen (Strom und Brennstoffe) durch 
die Maßnahmen in Modul 2 primärenergetisch gemindert. 

Tabelle 93 Senkung des Primärenergieverbrauchs je Modul, addierte jährliche Werte 

Senkung des Primärenergieverbrauchs, 
addierte jährliche Werte [GWh] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 183,3 668,1 1.183,7 1.508,5 68,4 249,8 443,9 569,0 

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 19,1 102,4 230,4 408,7 6,1 32,7 73,5 130,5 

Gesamt (Modul 1 und 2) 202,4 770,5 1.414,1 1.917,2 74,4 282,5 517,5 699,5 

Technopolis, 2025 

In den Folgejahren sinken die Primärenergiefaktoren der Stromerzeugung deutlich, da der 
Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Strommix laut Prognose wächst. Dadurch erhöhen 
sich die relativen Anteile der Maßnahmen in Modul 2 an den Primärenergieeinsparungen über 
die Lebensdauer (vgl. Tabelle 94).  

Tabelle 94 Senkung des Primärenergieverbrauchs je Modul, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung des 
Primärenergie-
verbrauchs, 
perioden- und 
lebensdauerbezoge
ne Werte [GWh] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

Periodenbezogen 
2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Periodenbezoge
n 2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Modul 1: 
Energieaudit, DIN EN 
16247 

3.543,6 
 

16.327,8 
 

1.336,7 
 

6.158,9 
 

Modul 2: 
Energieberatung, 
DIN V 18599 

760,5 11.938,5 242,9 3.812,5 

Gesamt  
(Modul 1 und 2) 

4.304,1 28.266,3 1.579,5 9.971,4 

Technopolis, 2025 

 

 

73 Die gesondert ausgewiesenen Effekte der Investitionen in Solar-PV-Anlagen bleiben in diesem Abschnitt 
unberücksichtigt. Die Ergebnisse der einzelnen Fördermodule sind den Kapiteln 4 und 5 zu entnehmen. 
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Senkung der THG-Emissionen (Indikator A9) 

In Tabelle 95 sind die addierten jährlichen THG-Emissionseinsparungen dargestellt. Im Jahr 2021 
konnten 20,7 kt CO2e eingespart werden, wovon über 90 % auf Modul 1 entfielen. Im Jahr 2024 
lagen die modulbergreifenden Netto-THG-Emissionseinsparungen bei 198,0 kt CO2e. Hier 
betrag der Anteil von Modul 1 an den THG-Einsparungen noch rund 82 %. 

Tabelle 95 Senkung der THG-Emissionen je Modul, addierte jährliche Werte 

Senkung des der THG-Emissionen, addierte 
jährliche Werte [kt CO2e] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 50,7 203,4 366,8 432,4 18,9 76,1 137,6 163,1 

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 5,6 25,0 49,3 109,3 1,8 8,0 15,7 34,9 

Gesamt (Modul 1 und 2) 56,2 228,4 416,1 541,6 20,7 84,1 153,3 198,0 

Technopolis, 2025 

Tabelle 96 zeigt die periodenbezogenen und lebensdauerbezogenen THG-
Emissionseinsparungen. Im Zeitraum 2021 bis 2024 wurde eine kumulierte Nettowirkung von 
457,7 kt CO2e erzielt. Über die gesamte Lebensdauer bis zum Jahr 2044 wird voraussichtlich eine 
Nettowirkung von insgesamt ca. 3 Mt CO2e erreicht. Auffällig ist, dass der überwiegende Teil 
der THG-Einsparungen erst in der Zukunft realisiert wird, da die THG-Emissionsfaktoren der 
Stromerzeugung in den Jahren 2021 bis 2024 im Vergleich zu den fossilen THG-Emissionsfaktoren 
noch vergleichsweise hoch sind und sich dadurch der endenergetische Effekt der Maßnahmen 
nicht in gleichem Maße auf die THG-Emissionen auswirkt. Dies ist in Modul 2 aufgrund der dort 
größtenteils umgesetzten Maßnahmen besonders auffällig. Die THG-Emissionsfaktoren der 
Stromerzeugung sinken allerdings im Verlauf der 2020er- und 2030er-Jahre infolge des 
steigenden Anteils erneuerbarer Energien deutlich, so dass der Wechsel von fossilen 
Brennstoffen zu Strom, etwa im Rahmen eines Heizungstauschs, zunehmend klimawirksamer 
wird. Hierdurch gleichen sich auch die lebensdauerbezogenen Werte von Modul 1 und 2 
deutlich an. 

Tabelle 96 Senkung der THG-Emissionen je Modul, perioden- und lebensdauerbezogene Werte 

Senkung der THG-
Emissionen, perioden- 
und 
lebensdauerbezogene 
Werte [kt CO2e] 

Bruttowirkung Nettowirkung 

Periodenbezogen 
2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Periodenbezogen 
2021-2024 

Lebensdauerbezogen 
2021-2044 

Modul 1: Energieaudit, 
DIN EN 16247 

1.053,2 
 

4.393,0 
 

397,3 
 

1.657,0 
 

Modul 2: 
Energieberatung, DIN 
V 18599 

189,2 
 

4.217,0 
 

60,4 
 

1.346,7 
 

Gesamt  
(Modul 1 und 2) 

1.242,5 
 

8.610,0 
 

457,7 
 

3.003,7 
 

Technopolis, 2025 
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7.3 Wirkungskontrolle 
In Tabelle 97 sind der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung (B1), der 
Mitnahmeeffekt für die Durchführung der Maßnahmen (B2) sowie die Wechselwirkungen mit 
investiver Förderung (B3) über den gesamten Evaluationszeitraum 2021-24 dargestellt. Hierbei 
zeigt sich, dass der Mitnahmeeffekt der Inanspruchnahme der Beratung (B1) in Modul 2 gut 7 % 
oberhalb von Modul 1 liegt. Dies könnte daran liegen, dass die Fördernehmenden in Modul 2 
überwiegend kommunale und gemeinnützige Fördernehmende sind, welche für die 
Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen an ihren Gebäuden eher auf eine 
Energieberatung als Grundlage angewiesen sind und die Beratung deswegen eher auch ohne 
Förderung durchgeführt hätten. 

Für den Mitnahmeeffekt der Durchführung der Maßnahmen (B2) zeigen die Ergebnisse 
hingegen höhere Werte für Modul 1. Dies könnte dadurch begründet sein, dass bei 
Unternehmen das Bewusstsein für Energieeffizienz als relevanter Kostenfaktor stärker 
ausgeprägt ist und somit bereits vor dem Energieaudit Energieeffizienzmaßnahmen mit einer 
klar positiven Wirtschaftlichkeit geplant waren. 

Die geringere Korrektur für die Wechselwirkung mit investiver Förderung in Modul 1 im Vergleich 
zu Modul 2 liegt insbesondere daran, dass in weniger Fällen eine anschließende investive 
Förderung für einzelne Energieeffizienzmaßnahmen vorlag als in Modul 2. 

Tabelle 97 Mitnahmeeffekte (Inanspruchnahme der Beratung und Durchführung der Maßnahmen) und 
Wechselwirkungen mit investiver Förderung, addierte jährliche Werte von 2021-2024 

Berücksichtigte Effekte 
in der Wirkungs-
bereinigung 

Additive Effekte Berücksichtigte 
Wechselwirkung 

Inanspruchnahme der 
Beratung (B1) 

Durchführung der 
Maßnahmen (B2) 

Wechselwirkung mit 
investiver Förderung (B3)74 

Modul 1: Energieaudit, 
DIN EN 16247 

15,1% 
 

36,3% 
 

77,7% 
 

Modul 2: 
Energieberatung, DIN 
V 18599 

22,6% 
 

27,0% 
 

63,4% 
 

Gesamt  
(Modul 1 und 2) 

18,3% 
 

32,4% 
 

71,7% 
 

Technopolis, 2025 

7.4 Wirtschaftlichkeitskontrolle 

7.4.1 Maßnahmenwirtschaftlichkeit (Fördereffizienzen) 
Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung (Indikator C5) 

Für die geförderten Energieberatungen im Rahmen von Modul 1 der EBN beträgt die 
Fördereffizienz bezogen auf die Endenergieeinsparungen und in der Gesamtbetrachtung über 
die Förderjahre hinweg (2021-2024) 4,10 €/MWh brutto und 10,87 €/MWh netto. Für Modul 2 

 

 

74 Der Wert beschreibt den prozentualen Anteil, der nach Berücksichtigung der Mitnahmeeffekte der EBN zuzuordnen 
ist. Das heißt, ein hoher Wert bedeutet eine höhere Anrechnung im Rahmen der EBN und umgekehrt. Die Differenz 
zwischen dem ausgewiesenen Wert und 100 % steht für den Anteil der Maßnahmenwirkungen, die auf eine 
anschließende Investivförderung zurückzuführen sind. 
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liegen die Werte mit 3,68 €/MWh brutto und 11,53 €/MWh netto in einer ähnlichen 
Größenordnung (vgl. Tabelle 98).  

Tabelle 98 Fördereffizienz relativ zur Endenergieeinsparung je Modul, lebensdauerbezogene Werte, 
[€/MWh] 

Fördereffizienz relativ zur 
Endenergieeinsparung je Modul, 
lebensdauerbezogene Werte [€/MWh] 

Bruttowert Nettowert 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 
4,10 € 10,87 € 

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 
3,68 €  11,53 €  

Gesamt (Modul 1 und 2) 
3,91 €  11,20 €  

Technopolis, 2025 

Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionseinsparung (Indikator C7) 

Die Fördereffizienz, gemessen an den Kosten pro eingesparter Tonne THG-Emissionen, liegt in 
den Modulen 1 (33,48 €/t CO₂e netto) und 2 (33,75 €/t CO₂e netto) sehr dicht beieinander. 
Infolge dieser künftigen Emissionsreduktionen insbesondere durch Elektrifizierungsmaßnahmen 
im Rahmen von Modul 2 gleichen sich die Fördereffizienzwerte der beiden Module an. 

Tabelle 99 Fördereffizienz relativ zur THG-Emissionseinsparung je Modul, lebensdauerbezogene Werte, 
[€/t CO2e] 

Fördereffizienz relativ zur THG-
Emissionseinsparung je Modul, 
lebensdauerbezogene Werte [€/t CO2e] 

Bruttowert Nettowert 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 
12,63 €  33,48 €  

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 
10,78 €  33,75 €  

Gesamt (Modul 1 und 2) 
11,76 €  33,71 €  

Technopolis, 2025 

7.4.2 Angestoßene Investitionen und Hebeleffekt der eingesetzten Fördermittel 
Angestoßene Investitionen gesamt (Indikator C8) 

Mit den rund 101,25 Mio. €, die im Gesamtzeitraum 2021–2024 für die Module 1 und 2 
aufgewendet wurden, wurden bei den Zuwendungsempfangenden Gesamtinvestitionen für 
Energieeffizienzmaßnahmen von etwa 2,97 Mrd. € angestoßen, wovon etwa 42,2 % auf Modul 1 
und 57,8 % auf Modul 2 entfallen. 

Tabelle 100 Angestoßene Investitionen gesamt, je Modul und Jahr [in Millionen €] 

 2021 2022 2023 2024 Gesamt 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 159 388 417 289 1.253 

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 92 385 551 686 1.713 
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Gesamt (Modul 1 und 2) 251 773 967 974 2.966 

Technopolis, 2025 

Angestoßene Investitionen pro eingesetztem Euro Förderbudget (Hebeleffekt) (Indikator C9) 

Werden die beiden oben genannten Zahlen zu den insgesamt aufgewendeten Fördermitteln 
im Gesamtzeitraum 2021–2024 und den daraus resultierenden Investitionen in Bezug 
zueinander gesetzt, so ergeben sich angestoßene Investitionen in Höhe von 23,2 € brutto pro 
eingesetztem Euro Förderbudget für Modul 1 und 39,1 € brutto für Modul 2. Werden diese durch 
die Effektbereinigung gemindert, ergibt sich ein Hebeleffekt in Höhe von 8,8 € netto pro 
eingesetztem Euro staatlicher Mittel für Modul 1 und 12,5 € netto für Modul 2. Für das gesamte 
Förderprogramm liegen die Werte gewichtet und gemittelt bei 30,2 € brutto und 10,7 € netto. 

Tabelle 101 Fördereffizienz: Angestoßene Investitionen pro eingesetztem Euro Förderbudget 
(Hebeleffekt) [€/€] 

Fördereffizienz: Angestoßene Investitionen pro 
eingesetztem Euro Förderbudget (Hebeleffekt) 
[€/€] 

Bruttowert Nettowert 

Modul 1: Energieaudit, DIN EN 16247 
23,2 8,8 

Modul 2: Energieberatung, DIN V 18599 
39,1 12,5 

Durchschnitt (Modul 1 und 2) 
30,2 10,7 

Technopolis, 2025 
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8 Weiterführende Fragestellungen 

In diesem modulübergreifenden Kapitel werden weiterführende Fragestellungen behandelt, 
die sich im Rahmen der Evaluation ergeben und nicht bereits durch die modulspezifischen 
Indikatoren in den Ergebniskapiteln abgedeckt sind. Das Kapitel gliedert sich in sechs 
Themenfelder: 

•  Zufriedenheit der Fördernehmenden mit der EBN-Förderung (Abschnitt 8.1) 

•  Gründe für die Inanspruchnahme der EBN-Förderung und allgemeine Bekanntheit 
(Abschnitt 0) 

•  Verfügbarkeit von Energieberatenden und Qualität der Beratung (Abschnitt 0) 

•  Qualität und Relevanz der Beratungsberichte (Abschnitt 8.4) 

•  Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen und damit verbundene Hemmnisse 
(Abschnitt 8.5) 

•  Interner Verfahrensablauf des BAFA (Abschnitt 8.6) 

Während sich die Indikatoren in den Ergebniskapiteln überwiegend auf die Resultate der 
Effektberechnung und Daten aus der Online-Befragung stützen, fließen in dieses Kapitel 
zusätzlich Erkenntnisse aus den durchgeführten Interviews sowie aus der Analyse der 
Beratungsberichte ein. Diese werden mit den Ergebnissen der Online-Befragung 
zusammengeführt und gemeinsam ausgewertet. 

8.1 Zufriedenheit der Fördernehmenden mit der EBN-Förderung 
Zufriedenheit insgesamt  

Die Ergebnisse der Online-Befragung zeigen insgesamt eine hohe Zufriedenheit der 
Fördernehmenden mit dem Förderprogramm. 

Abbildung 32: Zufriedenheit mit dem Förderprogramm insgesamt (Module 1 und 2) 

  

Technopolis, 2025 
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Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit dem 
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Abbildung 32 verdeutlicht, dass knapp 90 % der Fördernehmenden in den Modulen 1 und 2 mit 
dem Förderprogramm zufrieden oder eher zufrieden waren, wobei die Zufriedenheit in Modul 2 
mit 93 % insgesamt leicht höher liegt als in Modul 1 (85 %). Ca. 11 % äußerten sich insgesamt 
(eher) unzufrieden. Die Fördernehmenden, die mit der staatlich geförderten Energieberatung 
insgesamt (eher) nicht zufrieden waren, wurden gezielt nach den Gründen für ihre 
Unzufriedenheit befragt. Die Hauptgründe lassen sich anhand der textlichen Einordnungen der 
Fördernehmenden in fünf Kategorien zusammenfassen: 

1 .  Mangelhafte Qualität der Beratung: Fördernehmende empfanden zu Teilen die Qualität der 
Beratung als mangelhaft, da sie als oberflächlich und nicht auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten wahrgenommen wurde. Zudem wurde in Einzelfällen kritisiert, dass die 
Unterstützung und Kommunikation durch den Berater bzw. die Beraterin unzureichend war 
und unzureichende Leistungen erbracht worden sind. Mit 24 % (12 von 51) wurde die 
mangelhafte Qualität der Beratung insbesondere in Modul 1 als Grund angegeben. 
Jedoch nannten dies auch 20 % (6 von 30) der (eher) unzufriedenen Fördernehmenden in 
Modul 2 als Grund für ihre Unzufriedenheit.  

2 .  Unzureichende Förderhöhe: Einige Fördernehmende empfanden die Höhe der Förderung 
als unzureichend und kritisieren den hohen Eigenanteil. Vor allem in Modul 2 wurde dies als 
Grund angegeben (9 von 30), fünf nannten dies als Grund in Modul 1. 

3 .  Komplexität des Antragsprozesses: Die Antragsformulare und Antragsbedingungen 
wurden von einigen Fördernehmenden als zu kompliziert und bürokratisch wahrgenommen 
(12 von 51 in Modul 1 und 5 von 30 in Modul 2). 

4 .  Technische Umsetzung und Machbarkeit: In mehreren Fällen wurde kritisiert, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zu theoretisch, praxisfern oder bereits bekannt waren und 
somit keinen echten Mehrwert boten. Es fehlten konkrete, umsetzbare und wirtschaftlich 
sinnvolle Maßnahmenvorschläge, was die Energieberatung als wenig hilfreich erscheinen 
ließ. Dieser Grund wurde insbesondere in Modul 1 genannt (18 %), jedoch von nur einer 
teilnehmenden Person in Modul 2. 

5 .  Kosten-Nutzen-Verhältnis: Einhergehend mit den zuvor beschrieben Kritikpunkten, wurden 
die Kosten einer Beratung als zu hoch im Vergleich zum tatsächlichen Nutzen 
wahrgenommen. Konkret wurde ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis von vier der 
unzufriedenen Fördernehmenden in Modul 1 angegeben und von zwei in Modul 2.  

Für die Einordnung dieser Gründe ist wichtig, dass diese sich lediglich auf den Anteil der 
Fördernehmenden bezieht, die mit der Energieberatung (eher) nicht zufrieden waren (n=81). 

In Modul 3 gaben nahezu alle der Umfrageteilnehmenden an, insgesamt zufrieden oder eher 
zufrieden mit der Orientierungsberatung zu sein (siehe Abbildung 35). 

Zufriedenheit mit spezifischen Aspekten der Energieberatung 

Besonders positiv bewertet wurden in den Modulen 1 und 2 die Neutralität der 
Energieberatenden im Beratungsprozess, deren Kompetenz sowie die Verständlichkeit der 
Beratungsberichte. Die höchste Unzufriedenheit zeigt sich modulübergreifend beim Kosten-/ 
Nutzenverhältnis der Beratung (22 %) und dem Konkretisierungsgrad der Empfehlungen (20 %). 
Während in Modul 1 das Kosten/Nutzen-Verhältnis (29 %) sowie die Anwendbarkeit und der 
Konkretisierungsgrad der Empfehlungen (jeweils 24 %) am schlechtesten abschneiden (siehe 
Abbildung 33), wird in Modul 2 der notwendige Zeitaufwand (19 %) und ebenfalls das 
Kosten/Nutzen-Verhältnis (17 %) am schlechtesten bewertet (siehe Abbildung 34). 

In Modul 3, dargestellt in Abbildung 35, wurde neben den fachlichen Erläuterungen durch die 
Energieberatenden vor Ort ebenfalls die Neutralität im Beratungsprozess sehr positiv bewertet. 
Die höchste Unzufriedenheit in Modul 3 zeigt sich beim notwendigen Zeitaufwand für die 
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Fördernehmenden (22 %) und der Qualität der Beratungsberichte (18 %) (siehe für eine 
tiefergreifende Auswertung der Qualität der Beratungsberichte Kapitel 8.4). Allerdings ist hier 
kritisch einzuordnen, dass es sich aufgrund der geringen Anzahl der Teilnehmenden in Modul 3 
auch um Einzel- bzw. die Meinung weniger Förderteilnehmenden handeln kann. Weiterhin 
bewerteten 16 von 19 Fördernehmenden die im Rahmen der Modul 3 – Contracting-
Orientierungsberatung erstellten Unterlagen als hilfreiche Grundlage für die weiteren Schritte 
zur Umsetzung eines ESC-Vorhabens. Nur eine teilnehmende Person äußerte sich diesbezüglich 
eher negativ. 

Abbildung 33: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Beratung (Modul 1) 

 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 34: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Beratung (Modul 2) 

 

Technopolis, 2025 

Abbildung 35: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Contracting-Orientierungsberatung 

 

Technopolis, 2025 
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Zufriedenheit mit dem Antragsprozess 

Die im Folgenden dargestellte Zufriedenheit in Bezug auf den Antragsprozess (Abbildung 36), 
die Transparenz der Fördermodalitäten (Abbildung 37) und die Förderhöhe (Abbildung 38) 
wurde aufgrund der für Modul 3 unzureichenden Fallzahlen ausschließlich für Fördernehmende 
der Module 1 und 2 erhoben. 

Die Zufriedenheit mit dem Antragsprozess ist mit 80 % etwas niedriger als mit dem 
Förderprogramm insgesamt (90 %). Am schlechtesten wird hierbei die Erreichbarkeit des BAFA 
bei Rückfragen wahrgenommen, welche lediglich 66 % der Umfrageteilnehmenden als positiv 
bewerten. 

Zufrieden zeigen sich Fördernehmende v. a. mit der Verständlichkeit des 
Zuwendungsbescheids (87 %) und der Verfügbarkeit von Informationen (83 %). Auch die 
Verständlichkeit der Fördermodalitäten, dargestellt in der separaten Abbildung 37, wurde von 
der überwiegenden Mehrheit als positiv wahrgenommen.  

Abbildung 36: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten zum Prozess der Antragsstellung (Module 1 und 
2) 

 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 37: Verständlichkeit der Fördermodalitäten (Module 1 und 2) 

 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 38: Bewertung der Höhe der Förderung (Module 1 und 2) 

   

Technopolis, 2025 

Weiterempfehlung des Förderprogramms 

Rund 87 % der Geförderten würden eine Energieberatung im Rahmen der Module 1 und 2 
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Abbildung 39: Weiterempfehlung des Förderprogramms (Module 1 und 2) 

   

Technopolis, 2025 
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Abbildung 40: Gründe für die Inanspruchnahme der Energieberatung (Module 1 und 2) 

 

Technopolis, 2025 (Hinweis: Mehrfachnennung möglich). 
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Abbildung 41: Gründe für die Inanspruchnahme der Energieberatung (Modul 3) 

 

Technopolis, 2025 (Hinweis: Mehrfachnennung möglich). 

Weitere spezifische Gründe für die Inanspruchnahme der Förderung in Modul 3 umfassen die 
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, die Erhöhung der Geschwindigkeit bei der Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen und die Beratung als Voraussetzung für die Teilnahme am dena-
Modellvorhaben. 

Auch in den im Rahmen der Evaluation geführten Interviews wurde deutlich, dass 
Energieberatungen aus unterschiedlichen Gründen in Anspruch genommen wurden, die sich 
zu Teilen je nach Modul und Zielgruppe unterscheiden. Laut den Energieberaterinnen und 
Energieberatern wird Modul 2 vor allem dann genutzt wird, wenn ein konkreter 
Sanierungsbedarf besteht. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Online-Befragung 
wider. In inhabergeführten Betrieben und in den Kommunen liegt der Fokus häufig auf dem 
Erhalt der Gebäudesubstanz und einer zukunftsorientierten Instandhaltung. Auch der 
Austausch veralteter Heizsysteme sowie das Ziel Energiekosten langfristig zu senken, sind 
zentrale Beweggründe.  

In Modul 1 stehen laut Energieberatenden häufig Kostenreduktionen im Fokus. Außerdem wird 
die Beratung oft aufgrund eines akuten Handlungsbedarfs, etwa bei baulichen Schäden, wie 
einem undichten Dach, in Anspruch genommen.  

Modul 3 wird laut Energieberatenden fast ausschließlich im Zusammenhang mit dem dena-
Modellprojekt nachgefragt, da die Teilnahme am Modellvorhaben die Durchführung einer 
Orientierungsberatung zur Voraussetzung hat. Ohne diesen externen Impuls ist laut Aussage 
von Energieberatenden die Nachfrage nach diesem Modul bislang sehr gering, was sich in den 

89%

84%

74%

68%

63%

21%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Bewusstsein für Klimawandel und Umwelt

Hohe Energiekosten und steigender CO2-Preis

Langfristige Verringerung des internen
Arbeitsaufwands für das
Gebäudemanagement

Fehlende finanzielle Mittel für die Umsetzung
der Investitionen

Interesse an neuen Technologien zur
Kostenreduktion

Antizipation rechtlicher Vorgaben wie z.B.
Einsparverpfllichtung im Rahmen der

Energieeffizienzrichtlinie (EED)

Zu wenig internes Wissen zur Umsetzung von
Energieeffizienzmaßnahmen

Aus welchen Gründen streben Sie ein Energiespar-Contracting 
(ESC) an und haben deshalb die Contracting-

Orientierungsberatung in Anspruch genommen? (n=19)



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  144 

Antragszahlen widerspiegelt. Dies bestätigt zudem auch das dena-Modellvorhaben als 
primären Informationskanal für die EBN-Förderung (siehe Abbildung 43 weiter unten). 

Kommunen verfolgen meist einen ganzheitlichen Ansatz und streben energetische 
Komplettsanierungen an. Laut Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sind Kommunen häufig 
durch politische Vorgaben zur Klimaneutralität zum Handeln verpflichtet, verfügen jedoch 
nicht immer über ausreichendes Wissen zu ihren eigenen Liegenschaften. Unternehmen 
hingegen haben oft bereits konkrete Maßnahmen im Blick und nutzen die Beratung vor allem 
zur Ausarbeitung der Maßnahmen bzw. Klärung von weiteren investiven Fördermöglichkeiten. 
Soziale Einrichtungen zeigen ein ähnliches Verhalten wie Unternehmen, die eine Förderung im 
Rahmen von Modul 2 in Anspruch nehmen, indem sie ihre Gebäude sinnvoll Instand halten und 
gleichzeitig energetisch optimieren möchten. 

Einfluss externer Faktoren auf die Nachfrage 

Externe Faktoren wie bspw. Förderprogramme, Energiepreisschocks oder gesetzliche 
Vorgaben (v. a. GEG-Anforderungen) können sich positiv auf das Interesse an 
Energieberatungen auswirken und als entscheidende Impulsgeber fungieren. So wurden 
Fördernehmende in den Modulen 1 und 2 gefragt, wie stark die Energiepreiskrise 2022/2023 ihre 
Entscheidung beeinflusst hat, eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen. 13 % in Modul 1 
und 4 % in Modul 2 gaben an, dass dies der Hauptgrund war. Weitere 67 % in Modul 1 und 66 % 
in Modul 2 gaben an, dass es einer von mehreren Gründen war. 

Umgekehrt können Kürzungen bei Fördersätzen oder der Wegfall von Förderprogrammen die 
Nachfrage spürbar dämpfen. So berichtete die Mehrheit der befragten Energieberatenden 
von einem Rückgang bei förderfähigen Energieberatungen infolge der gekürzten Fördersätze 
im Rahmen der EBN, insbesondere für Energieaudits in Modul 1. Dieser Rückgang wird laut den 
Energieberatenden teilweise durch eine verstärkte Nachfrage nach bzw. Angebot von 
vereinfachten oder gerichteten Beratungsformaten kompensiert, die nicht durch die EBN 
gefördert werden. 

Im Zuge der Corona-Pandemie war zu beobachten, dass es insbesondere im Neubaubereich 
zu einem Aufschwung kam. In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich der Fokus jedoch 
deutlich in Richtung Sanierung verschoben – ein Trend, der unter anderem auf den 
vorübergehenden Förderstopp in der BEG und die veränderten Förderbedingungen im 
Neubau ab April 2022 zurückgeführt werden kann (siehe auch Kapitel 5.1).  

Informationswege zur EBN-Förderung 

Primär sind die Fördernehmenden in den Modulen 1 und 2 über die Energieberatenden auf die 
EBN-Förderung aufmerksam geworden (siehe Abbildung 42). Aus den Interviews mit 
Energieberatenden geht hervor, dass die erste Kontaktaufnahme häufig aufgrund eines 
akuten Sanierungs- oder Handlungsbedarfs, etwa bei einer defekten Heizungsanlage, oder aus 
dem Wunsch heraus, Energiekosten zu senken erfolgt. Dies ist auch im Einklang mit den in 
Absatz 0 dargestellten Gründen für die Inanspruchnahme der Förderung. Weitere 25 % gaben 
an, dass sie über eine Internetrecherche darauf gestoßen sind und jeweils 14 % sind über 
Berufskolleginnen und -kollegen sowie Verbände bzw. Kammern darauf aufmerksam 
geworden. In Modul 3 ist die Mehrheit der Fördernehmenden über das dena-Modellvorhaben 
auf die EBN aufmerksam geworden (siehe Abbildung 43). 

Aus den Interviews geht hervor, dass die EBN-Förderung bei den Zielgruppen kaum bekannt ist. 
Zwar ist den meisten Kundinnen und Kunden vor Beginn der Beratung bekannt, dass es 
Fördermöglichkeiten im Bereich Energieeffizienz gibt, jedoch erhalten sie erst durch die 
beratende Person konkrete Informationen zur EBN-Förderung.  



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  145 

Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen der Online-Befragung, in der 57 % der 
Teilnehmenden der Module 1 und 2 angaben, durch die beratende Person erstmals auf die 
EBN aufmerksam geworden zu sein. Daraus lässt sich schließen, dass Mitnahmeeffekte auch in 
den qualitativen Interviews eine Rolle spielen. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Wissen um 
bestehende Förderangebote ein wichtiger Anreiz für die Inanspruchnahme einer 
Energieberatung ist. Mit Blick auf Abbildung 42 lässt sich zudem vermuten, dass sich einige 
Kundinnen und Kunden zunächst eigenständig über eine Internetrecherche über 
Fördermöglichkeiten informiert haben und im weiteren Verlauf durch die beratende Person 
gezielt auf die EBN hingewiesen wurden. 

Besonders das Modul 3 wird als Nischenangebot wahrgenommen, mit dem nur wenige 
Beratende und in den seltensten Fällen potenzielle Fördernehmende vertraut sind. Weder das 
zugrunde liegende Energie-Contracting-Modell (ESC) noch die entsprechende Förderung sind 
ausreichend bekannt. Ein gewisser Bekanntheitsschub konnte jedoch in den Jahren 2023-2024 
durch das DENA-Modellprojekt verzeichnet werden. 

Abbildung 42: Informationskanäle zur Förderung der Energieberatung (Module 1 und 2) 

 

Technopolis, 2025 (Hinweis: Mehrfachnennung möglich). 
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Abbildung 43: Informationskanäle zur Förderung der Energieberatung (Modul 3) 

 

Technopolis, 2025 (Hinweis: Mehrfachnennung möglich). 

8.3 Verfügbarkeit von Energieberatenden und Qualität der Energieberatung 
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Abbildung 44: Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit von qualifizierten Energieberatenden 

 

Technopolis, 2025 

Qualität und Passgenauigkeit der Beratung 

Sowohl die Online-Befragung als auch die Interviews spiegeln, dass die Qualität der 
Beratungen insgesamt als sehr hoch wahrgenommen wird (siehe auch Kapitel 8.1). Allerdings 
gaben mehrere Energieberatende an, dass vereinzelt standardisierte Massenanbieter am 
Markt agieren, deren Beratungsqualität teilweise nicht den formalen und für eine qualifizierte 
Energieberatung notwendigen Anforderungen entspricht. Diese Einschätzung spiegelt sich 
auch in den Ergebnissen zur Zufriedenheit der Fördernehmenden mit der Kompetenz der 
Beratenden in Abschnitt 8.1 wider. Zwar wird diese von der überwiegenden Mehrheit als positiv 
bewertet, jedoch gaben auch 3% an, dass sie unzufrieden mit der Kompetenz der 
Energieberatenden sind.  

Die Frage, ob die Maßnahmenempfehlungen in ausreichendem Maße branchen- und 
unternehmensspezifisch sind, beantworteten 37 % der in Modul 1 geförderten Unternehmen mit 
Ja. 43 % antworteten mit Eher ja, während 20 % dem (eher) widersprachen.75 Zusammen mit 
den Gründen für die Unzufriedenheit, dargestellt in Kapitel 8.1, deutet dies auf einen 
Verbesserungsbedarf bei der passgenauen Ausgestaltung der Empfehlungen in Modul 1 hin.  

 

 

75 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Frage ausschließlich Unternehmen gestellt wurde, welche angaben, dass 
branchen- bzw.-unternehmensspezifische Empfehlungen für ihren Sektor eine (eher) hohe Bedeutung aufweisen. 
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Abbildung 45: Branchen- und Unternehmensspezifität der Maßnahmenempfehlungen 

 

Technopolis, 2025 

Vereinzelt wurden in den Interviews weitere Aspekte benannt, die zur Verbesserung der 
Qualität der Energieberatungen beitragen könnten. Ein Kritikpunkt bezieht sich auf 
Unterschiede in den Qualifikationsanforderungen zwischen der parallel existierenden 
Energieeffizienz-Experten-Liste (EEE-Liste), welche durch die dena verwaltet wird und der vom 
BAFA geführten Liste für Energieauditoren. Während die EEE-Liste sich an Beratende richtet, die 
im Rahmen von Förderprogrammen des Bundes tätig sind, ist das BAFA für die Zulassung und 
Überprüfung der Energieauditoren nach dem EDL-G zuständig.76 Darüber hinaus fehlt es bislang 
an einem standardisierten Berufsbild mit klar definierten Qualifikationsstufen, welches zur 
Professionalisierung des Berufsstands beitragen und langfristig die Qualität der Beratung sichern 
könnte. 

8.4 Qualität und Relevanz der Beratungsberichte 
Qualität der Beratungsberichte 

In den Modulen 1 und 2 wurde die Qualität der Beratungsberichte von 87 % der 
Umfrageteilnehmenden als positiv wahrgenommen, in Modul 3 waren es 82 % (siehe 
Abbildungen 33-35 in Kapitel 8.1). Die Verständlichkeit wurde in den Modulen 1 und 2 leicht 
positiver bewertet mit 89 % als in Modul 3 (88 %). Obwohl die Ergebnisse aufgrund der 
unterschiedlichen Stichprobengrößen mit Vorsicht genossen werden müssen, deutet dies auf 
eine etwas niedrigere Qualität der Berichte in Modul 3 hin. 

 

 

76 BAFA (2025). Merkblatt FAQs zu EDL-G und EnEfG - Stand: 07.07.2025. 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/ea_merkblatt_faq.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
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Die Beratungsberichtsanalyse ergab, dass 84 % der untersuchten Beratungsberichte in den 
Modulen 1 und 2 mindestens 80 % der Punkte erreichten (31/37 Beratungsberichten), jedoch 
nur 42 % der untersuchten Beratungsberichte in Modul 3 (5/12 Beratungsberichten). Somit 
decken sich die übergeordneten Ergebnisse der Beratungsberichtsanalyse mit der relativ 
höheren Unzufriedenheit der Fördernehmenden mit den Beratungsberichten in Modul 3. 

In Modul 1 erreichten 15 der 17 untersuchten Beratungsberichte mindestens 80 % der Punkte 
(siehe Tabelle 108 im 0 für eine Übersicht der Bewertungskriterien). Durchschnittlich wurden 88 % 
der Punkte erreicht. Die häufigsten Defizite traten in der Darstellung des IST-Zustandes auf, 
insbesondere in der Detailanalyse einzelner Energieverbraucher. In der zusammenfassenden 
Darstellung sowie in der Beschreibung der Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz 
wurden hingegen nur vereinzelt Mängel festgestellt.  

In Modul 2 erreichten 16 der 20 untersuchten Beratungsberichte mindestens 80 % der Punkte, 
jedoch zeigen sich stärkere Defizite im Bereich Sanierung mit nur 10 von 13 untersuchten 
Berichten, welche 80 % erreichten (siehe Tabelle 109 und Tabelle 110 im 0 für eine Übersicht der 
Bewertungskriterien). Vor allem in der zusammenfassenden Darstellung fehlen Angaben, 
insbesondere in der Beschreibung der Maßnahmen, sowie Informationen zu 
Fördermöglichkeiten, Baubegleitung und Verbrauchsanalyse. Die Beschreibung der 
Sanierungsmaßnahmen wird hingegen im Durchschnitt sehr positiv bewertet. Weiterhin zeigte 
sich, dass die Sanierungsberichte in Modul 2 im Vergleich schlechtere Bewertungen in Bezug 
auf Länge (tendenziell zu lang) und Verständlichkeit des Berichts erhielten. Dieser Eindruck 
bestätigt sich durch den stärkeren Wunsch von Fördernehmenden aus Modul 2 nach kurzen, 
klar strukturierten Berichten (siehe Abbildung 46).  

Nur 5 der 12 untersuchten Beratungsberichte in Modul 3 erreichten mehr als 80 % der Punkte 
(siehe Tabelle 111 im 0 für eine Übersicht der Bewertungskriterien). Auch hier treten vermehrt 
Defizite in der zusammenfassenden Darstellung auf, insbesondere fehlt häufig eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen. Weiterhin wurden mehrfach Mängel in 
der Beratungstätigkeit und Empfehlungen festgestellt, einschließlich fehlender Erläuterungen 
zur Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit, vage Maßnahmenbeschreibungen und mangelnde 
Angaben zu Berechnungen und Abschätzungen. Damit fällt die Bewertung der Berichte in 
Modul 3 deutlich schlechter aus als in den anderen beiden Modulen. Weiterhin ist die stärkere 
Varianz in der Berichtsqualität auffällig. Dies ist möglicherweise auf fehlende standardisierte 
Vorgaben zurückzuführen, wie es der Fall in den Modulen 1 und 2 ist. Gleichzeitig ging aus den 
Interviews mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren hervor, dass die ESC-
Orientierungsberatung nur eine erste Einschätzung zur Machbarkeit von ESC geben sollte, und 
Maßnahmen zum Teil zu detailliert in den Beratungsberichten wiedergegeben werden, was 
wiederum den Handlungsspielraum der Contractors einschränkt. 

Verbesserungspotentiale für Beratungsberichte 

Abbildung 46 zeigt, in welchen Bereichen Fördernehmende der Module 1 und 2 
Verbesserungspotentiale sehen. Am häufigsten wurde der Wunsch nach umfangreicheren 
Informationen zu Kosten und Wirtschaftlichkeit (jeweils 35 %) sowie nach zusätzlichen Hinweisen 
zu Fördermöglichkeiten (34 % in Modul 1 und 31 % in Modul 2) genannt. Ebenso wurden 
präzisere Empfehlungen für konkrete Maßnahmen und eine stärkere Berücksichtigung der 
spezifischen Anforderungen des jeweiligen Gebäudes angeregt. Die formale Gestaltung der 
Berichte, bspw. die Struktur und Visualisierungen, wurden weniger ausgewählt. 
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Abbildung 46: Verbesserungspotentiale für Beratungsberichte (Module 1 und 2) 

 

Technopolis, 2025 

Ein Feedback zu den Beratungsberichten aus den Interviews mit Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren betrifft deren Struktur, insbesondere für Modul 1, die sich stark an der DIN EN 
16247 orientiert. Diese Norm bietet laut Interviewaussagen zwar einen verlässlichen Rahmen zur 
Qualitätssicherung und Standardisierung, wird jedoch auch kritisch gesehen. Die strikte 
Einhaltung der Norm lasse zu wenig Spielraum, um auf individuelle Anforderungen und 
spezifische Ausgangssituationen der Kundinnen und Kunden einzugehen. Die Vorgaben seien 
teilweise zu starr und könnten den praktischen Nutzen der Beratung in bestimmten Fällen 
einschränken.  

Darüber hinaus zeigt sich laut der in den Interviews befragten Energieberatenden in der Praxis 
oft, dass die Beratungsberichte von den Kundinnen und Kunden häufig nicht vollständig 
gelesen werden. Tatsächlich sehen insgesamt 18 % der Umfrageteilnehmenden der Module 1 
und 2 Verbesserungspotenzial durch kürzere Berichte. Die Interviews ergaben, dass in der Regel 
anstatt der Berichte die begleitenden Präsentationen als primäre Entscheidungsgrundlage 
dienen. Als Gründe hierfür werden insbesondere die Länge und die Komplexität der Berichte 
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genannt. Dies deutet darauf hin, dass die Berichte zwar formalen Anforderungen entsprechen, 
in ihrer aktuellen Form jedoch nicht immer zur praktischen Entscheidungsfindung beitragen. 

In Modul 2 wird zudem die Vorgabe zur Berechnung des Energiebedarfs gemäß den Vorgaben 
der DIN-Norm von den Energieberatenden bemängelt. Eine Orientierung am Realverbrauch 
wird hier als sinnvoller angesehen. 

8.5 Maßnahmenumsetzung und bestehende Hemmnisse 
Umsetzungsquote von empfohlenen Maßnahmen 

Die Umsetzungsquote liegt laut Einschätzungen der befragten Energieberatenden und 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zwischen 70 % und 100 %, im Durchschnitt bei etwa 80–
85 %. Diese Angaben sind höher als die Zahlen, welche im Rahmen der Online-Befragung 
ermittelt wurden und je Fördermodul im Indikator A2 dargestellt werden (siehe Abschnitt 4.2 für 
Modul 1 und Abschnitt 0 für Modul 2). Aufgrund der umfangreicheren Datengrundlage ist 
davon auszugehen, dass die Zahlen der Umsetzungsquote aus der Online-Befragung 
realistischere Werte ergeben. Demnach werden langfristig 50–65 % der empfohlenen 
Maßnahmen umgesetzt. Insgesamt gaben die Energieberatenden an, dass Einzelmaßnahmen, 
die ohnehin bereits geplant waren, mit höherer Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden. Teurere 
Maßnahmen, wie ganzheitliche Sanierungen oder umfassende Maßnahmen an der Fassade 
(insbesondere im gewerblichen Bereich), werden hingegen seltener umgesetzt. 

Die Interviews ergaben, dass Maßnahmen in der Regel dann umgesetzt werden, wenn sie 
direkt auf den Anlass der Beratung eingehen, bspw. ein defektes Heizsystem oder wenn sie mit 
einer kurzen Amortisationszeit verbunden sind. So werden Maßnahmen wie der Einsatz von 
Photovoltaikanlagen oder der Austausch der Beleuchtung durch LED deutlich häufiger 
umgesetzt als solche mit langer Amortisationszeit, etwa an der Gebäudehülle. Aus einem 
Interview mit einem Multiplikator ging hervor, dass Amortisationszeiten von 5 Jahren meistens 
akzeptiert werden, Maßnahmen mit einer längeren Amortisationszeit jedoch deutlich seltener 
umgesetzt werden.  

Weiterhin wurde angegeben, dass der Austausch von Heizsystemen derzeit eher zurückhaltend 
angegangen wird, insofern kein akuter Bedarf besteht, was laut Interviewaussagen unter 
anderem auf die unsichere politische Lage und mögliche gesetzliche Änderungen 
zurückzuführen ist. 

Gründe für die Nichtumsetzung von Maßnahmen 

In Abbildung 47 werden die Gründe für die Nichtumsetzung einiger, in den Beratungsberichten 
empfohlener, Energieeffizienzmaßnahmen aus Sicht der Fördernehmenden dargestellt. Diese 
Übersicht umfasst ausschließlich Einzelmaßnahmen. Da es für die Nichtumsetzung von 
Maßnahmen häufig mehrere Gründe gibt, wurde die Frage als Multiple-Choice-Frage gestellt. 

Als häufigster Grund für die Nichtumsetzung von Einzelmaßnahmen wurde von 37 % in Modul 1 
und von 50 % in Modul 2 enge finanzielle Grenzen genannt. In 33 % bzw. 43 % der Fälle wurden 
andere Investitionen als prioritär angesehen und in 28 % bzw. 35 % der Fälle wurde die 
Maßnahmenumsetzung nicht als wirtschaftlich betrachtet.  

Auch im Bereich der Komplettsanierung (n=49) waren enge finanzielle Grenzen (57 %), andere 
Investitionsprioritäten (47 %) sowie fehlende Wirtschaftlichkeit der Komplettsanierung (24 %), 
die am häufigsten genannten Gründe. Im Neubaubereich (n=6) gab von den wenigen 
vorliegenden Beobachtungen die Mehrheit als Grund für die Nichtumsetzung zu hohe 
Investitionskosten an (83 %). 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  152 

Abbildung 47 Gründe für die Nichtumsetzung empfohlener Einzelmaßnahmen 

 

Technopolis, 2025 (Hinweis: Mehrfachnennung möglich). 

Aus Sicht der Energieberatenden scheitert die Umsetzung der empfohlenen 
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Hinzu kommt eine allgemeine Unsicherheit aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Lage. 
Viele Kundinnen und Kunden zögern mit Investitionen, da sie auf klarere gesetzliche 
Rahmenbedingungen oder stabilere wirtschaftliche Verhältnisse warten. 

Ein weiteres Problem stellen laut Interviews die gestiegenen Handwerkskosten sowie die 
mangelnde Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften dar. Der gesamte Umsetzungsprozess 
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– von der Planung über die Abstimmung bis hin zur Suche nach Handwerkerinnen und 
Handwerkern – ist damit oftmals langwierig und komplex. Dies führt nicht selten dazu, dass 
Kundinnen und Kunden sich letztlich gegen die Umsetzung entscheiden, etwa, weil sich die 
Maßnahme zeitlich verzögert oder nicht mehr in das Haushaltsbudget integrieren lässt. Gerade 
bei Kommunen wird dieser Prozess zusätzlich verzögert durch lange Genehmigungsprozesse 
und hohe Verwaltungsaufwände – etwa durch Ausschreibungen, Abstimmungen und 
personelle Engpässe.  

8.6 Interner Verfahrensablauf 
Perspektive der BAFA-Mitarbeitenden 

Der interne Verfahrensablauf wurde anhand von zwei Interviews mit Mitarbeitenden des BAFA 
untersucht. Zusätzlich wurde auch die Perspektive von Energieberatenden auf den 
Verfahrensablauf einbezogen. Die Mitarbeitenden des BAFA schätzen die interne Organisation 
der Antragsbearbeitung als effizient ein, was sich insbesondere in den kurzen 
Bearbeitungszeiten widerspiegelt (siehe Anhang 0). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass 
das Gesamtvolumen der Anträge auf geförderte Energieberatungen im Rahmen der EBN im 
Vergleich zur gesamten Zielgruppe sowie im Vergleich zur Nachfrage im 
Wohngebäudebereich eher gering ist. Dieses relativ geringere Antragsaufkommen trägt 
ebenfalls zu den schnellen Bearbeitungszeiten bei. 

Positiv wurde von den Mitarbeitenden des BAFA auch die Zusammenlegung der vorherigen 
Programme „Energieberatung im Mittelstand (EBM)“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen (EBK)“ sowie die 
Personallage für die Administration der EBN wahrgenommen. Kritisch wird hingegen das 
Modul 3 gesehen, welches bisher in der Praxis kaum abgerufen wird. Weiteres 
Optimierungspotenzial wurde im Verwendungsnachweis-Prozess gesehen, welcher durch eine 
digitale Authentifizierung effizienter gestaltet werden könnte, jedoch ist dies derzeit noch nicht 
bei allen Antragsstellenden etabliert.  

Ablehnungen von Anträgen traten insgesamt nur selten auf. War dies doch der Fall, waren die 
häufigsten Gründe die bereits erfolgte Inanspruchnahme der Förderung innerhalb der letzten 
vier Jahre oder es gab formale Anträge ohne tatsächliche Durchführung. In Modul 2 kam es 
vereinzelt zu Missverständnissen hinsichtlich der Einstufung von Unternehmen, insbesondere bei 
kommunalen Unternehmen im Hinblick auf die Nicht-KMU-Eigenschaft, sowie zur Regelung, 
dass pro Unternehmen nur ein Antrag gestellt werden darf. Auch die Aufhebung von 
Zuwendungsbescheiden war selten. In den meisten Fällen lag dies an einer nicht fristgerechten 
Durchführung der Beratung. 

Erfahrungen mit Beschwerden durch die antragstellenden Personen wurden bisher kaum 
gemacht, jedoch gab es vereinzelte Rückmeldungen von Fördernehmenden, die die 
Beratungsberichte als zu kompliziert oder wenig hilfreich wahrnehmen (siehe auch Kapitel 8.1 
und Kapitel 8.4). Zu Beginn der EBN trat das Problem auf, dass sich die Energieberatungen in 
Modul 1 auf technisch weniger anspruchsvolle Aspekte, bspw. die Beleuchtung, konzentrierten. 
Dieser Umstand wurde allerdings durch die verpflichtende Aufschlüsselung des gesamten 
Endenergieverbrauchs adressiert. 

Die Prüfung der Beratungsberichte erfolgte in der Regel in zwei Stufen: Zunächst wurde die 
Einhaltung formaler Kriterien überprüft, anschließend erfolgte eine stichprobenartige inhaltliche 
Prüfung. In Modul 1 basiert die Bewertung auf einem standardisierten Punktesystem gemäß DIN 
EN 16247. In den Modulen 2 und 3 liegt solch ein Punktesystem nicht vor. Dieses Verfahren dient 
auch der Missbrauchs- und Betrugsprävention, wobei ein Restrisiko, insbesondere bei nicht 
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überprüfbaren Dienstleistungen wie Energieberatungen, bestehen bleibt. Dem BAFA sind 
jedoch bislang keine Betrugsfälle bekannt. 

Perspektive der Energieberatenden 

Die Mehrheit der Energieberatenden berichtet von einer guten Zusammenarbeit mit dem BAFA 
und zeigt sich mit dem Verfahren insgesamt zufrieden. Die Anforderungen an Nachweise und 
die Berichterstattung werden überwiegend als sinnvoll erachtet, da sie zur Sicherung eines 
einheitlichen Qualitätsstandards beitragen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass insbesondere 
in den Modulen 1 und 2 die Anforderungen nicht immer mit den finanziellen Möglichkeiten der 
Fördernehmenden vereinbar sind. Dies kann dazu führen, dass Maßnahmen entwickelt 
werden, deren Umsetzung nicht realistisch ist. Eine stärkere Verknüpfung von Beratung und 
Umsetzung könnte hier laut Befragten Abhilfe schaffen – etwa durch eine Förderung, die an 
eine tatsächliche Umsetzung gekoppelt ist oder durch eine höhere Förderung bei erfolgreicher 
Umsetzung. 

Am häufigsten wurde die kurzfristige Kommunikation der Absenkung der Förderhöhe kritisiert, 
insbesondere wegen der damit verbundenen Herausforderungen bei der Rücknahme bereits 
erstellter Angebote und der Kommunikation der Änderungen an Kundinnen und Kunden. Der 
reduzierte Fördersatz verringert zudem die Attraktivität der geförderten Beratung insgesamt. 
Insbesondere im Verhältnis zu den damit verbundenen Anforderungen und dem 
bürokratischen Aufwand erscheint die Beratung für viele Zielgruppen weniger lohnend. In der 
Folge wird häufig auf eine umfassende Beratung verzichtet, stattdessen konzentrieren sich 
Antragstellende auf einzelne Maßnahmen und nehmen keine Förderung für die 
Energieberatung in Anspruch. In diesem Zusammenhang wurde mehrfach eine 
niedrigschwellige Initial- oder Impulsberatung als Teil der EBN-Förderung vorgeschlagen, 
welche Kundinnen und Kunden hilft, sich einen ersten Überblick über energetische Potenziale 
sowie rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen zu verschaffen und ihre 
Vorhaben besser zu strukturieren.  

Darüber hinaus wurde eine stärkere Differenzierung der Förderkonditionen nach Zielgruppen 
gefordert. Während eine Kürzung der Förderung für kleinere Unternehmen in bestimmten Fällen 
nachvollziehbar erscheint, wurde sie für größere Liegenschaften – etwa von Kommunen oder 
Krankenhäusern – als kontraproduktiv bewertet. Gerade in diesen Bereichen bestehen 
erhebliche Energieeinsparpotenziale, die durch eine höhere Förderung besser erschlossen 
werden könnten. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass die Absenkung der Fördersätze 
möglicherweise zu einem positiven Selektionsprozess beigetragen hat, da Energieberatende, 
die ausschließlich auf die Förderung abzielen, den Markt verlassen. 
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9 Herausforderungen und Handlungsempfehlungen 

Im Rahmen der Evaluation des Förderprogramms zeigt sich, dass die definierten Förder- und 
Einsparziele für die EBN entweder erreicht bzw. zum Großteil erreicht wurden und die 
Wirtschaftlichkeitsindikatoren zudem insgesamt eine positive Bewertung zulassen. 

Gleichzeitig wurden im Rahmen der Evaluation verschiedene Herausforderungen identifiziert, 
die im Kontext der EBN-Förderung bestehen. Dieses abschließende Kapitel der Evaluation 
konzentriert sich darauf diese Herausforderungen zu beschreiben, um darauf aufbauend 
mögliche Handlungsempfehlungen abzuleiten, sofern dies sinnvoll und möglich ist. Die 
Herausforderungen und Handlungsempfehlungen lassen sich zum Teil einzelnen Modulen 
(Modul 1 und Modul 3; Modul 2 keine Empfehlungen) zuordnen, teilweise gelten sie aber auch 
übergreifend für alle Fördermodule. Abschließend werden die abgeleiteten Empfehlungen in 
einer Übersicht dargestellt. 

9.1 Modul 1: Energieaudit (DIN EN 16247) 
•  Sinkende Antragszahlen (allgemeine Herausforderung): In den vergangenen Jahren ist in 

Modul 1 (Energieaudits, insbesondere für KMUs) ein rückläufiger Trend in den Antragszahlen 
zu beobachten. Dieser Rückgang wird, laut Aussage der Energieberaterinnen und 
Energieberater, teilweise durch eine verstärkte Nachfrage nach vereinfachten, nicht-
förderfähigen Beratungsformaten kompensiert (z.B. Fokus auf einzelne definierte 
Energieeffizienzmaßnahmen, welche die KMUs adressieren wollen). Die geminderten 
Fördersätze der EBN würden diese Art der weniger umfassenden Beratung für die 
Unternehmen relativ kostengünstiger und attraktiver machen. Dies kann einerseits den 
positiven Effekt haben, dass gezielte Energieberatungen auch ohne den Einsatz öffentlicher 
Fördermittel umgesetzt werden. Andererseits kann es dazu führen, dass insgesamt weniger 
Energieaudits für KMUs durchgeführt werden und durch den engeren thematischen Fokus 
nicht alle Potenzialbereiche in den Unternehmen systematisch erfasst werden. Die in der 
Evaluation erhobenen Daten und Angaben der Energieberaterinnen und Energieberater 
stimmen überein und zeichnen einen Trend in dem weniger geförderte Energieaudits 
durchgeführt werden. Eine abschließende Bewertung der Effekte dieser Entwicklung lässt 
sich anhand der vorhandenen Daten und im Rahmen der Evaluation jedoch nicht 
vornehmen. 

•  Branchenspezifische Weiterbildungsmaßnahmen für Energieberatende: Auf Basis der 
Umfrageantworten und der Beratungsberichtsanalyse zeigte sich, dass die im Rahmen der 
geförderten Energieaudits ausgesprochenen Maßnahmenempfehlungen teilweise recht 
allgemein formuliert sind und nicht ausreichend auf die individuellen (insbesondere 
wirtschaftlichen) Bedingungen der Fördernehmenden eingehen. Um die Qualität und 
Relevanz der Empfehlungen zu erhöhen, könnten gezielte, branchenspezifische 
Weiterbildungsmaßnahmen für Energieberatende sinnvoll sein, insbesondere für Branchen, 
die in Modul 1 besonders häufig vertreten sind. Da die Zuständigkeit hierfür bei der dena 
liegt, ist die Umsetzung dieser Maßnahme mit zusätzlichen Abstimmungen und externen 
Ressourcen verbunden, könnte jedoch mittel- bis langfristig einen Beitrag zur erhöhten 
Relevanz und Passgenauigkeit der Energieaudits für Unternehmen leisten. 

•  Abstimmung mit Landesenergieagenturen: Weiterhin ergab sich aus den Interviews mit 
Multiplikatoren, dass das Modul 1 zu Teilen Überschneidungen mit 
Landesförderprogrammen, wie bspw. dem Beratungen zum Produktionsintegrierten 
Umweltschutz (PIUS) Programm in Hessen, aufweist. Vor diesem Hintergrund wird ein engerer 
Austausch mit den Landesenergieagenturen empfohlen, um Überschneidungen von 
Förderungen zu identifizieren und mögliche Synergien zu nutzen. Ein verstärkter Austausch 
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erscheint auch hinsichtlich der Bekanntheit der EBN relevant, da Landesenergieagenturen 
in der Regel als regionaler Kommunikationsschnittstelle fungieren (siehe allgemeine 
Herausforderung zu sinkenden Antragszahlen in Modul 1). Die Umsetzung der Maßnahme 
wäre mit geringem Aufwand verbunden und könnte einen Beitrag zur Vereinfachung und 
Stärkung des Fördersystems leisten. 

9.2 Modul 3: Contracting-Orientierungsberatung 
Hintergrund 

Das ESC-Modell erweist sich in der praktischen Umsetzung als komplex, langwierig und 
ressourcenintensiv. Die personalaufwendige Vorbereitung des ESC-Modells stellt insbesondere 
kleinere, finanzschwache Kommunen vor Herausforderungen. Zudem fehlt es in vielen Fällen 
an internem Wissen im Umgang mit EU-weiten funktionalen Ausschreibungsverfahren, was die 
Umsetzung zusätzlich erschwert. Ein zentrales Hemmnis der im Modul 3 der EBN geförderten 
Contracting-Orientierungsberatung ist zudem dessen bislang geringe Bekanntheit und die 
entsprechend niedrige Nachfrage. Die Evaluationsergebnisse legen nahe, dass das 
bestehende Interesse maßgeblich durch das auslaufende dena-Modellvorhaben 
„Co2ntracting: build the future!“ gestützt wurde. Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
grundlegende Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung und Fortführung dieses 
Beratungsmoduls. 

Einordnung 

Unter den wenigen Förderfällen im Evaluationszeitraum zeigen insbesondere Kommunen 
verstärkt Interesse an der möglichen Umsetzung eines ESC. Vor diesem Hintergrund gewinnt die 
Frage an Bedeutung, welche Ziele und Umsetzungsstrategien der Bund im Zusammenhang mit 
der im Energieeffizienzgesetz (EnEfG) sowie in der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) verankerten 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand verfolgt. Zwar ergeben sich aus dem EnEfG für 
Kommunen keine unmittelbaren Einsparverpflichtungen, über die Vorgaben gemäß § 6 Abs. 7 
EnEfG und die damit verbundene Umsetzung der Einsparverpflichtung auf Landesebene 
entsteht jedoch eine mittelbare Verpflichtung: Die Länder – und in der Folge auch die 
betroffenen Kommunen – sind angehalten, zur Erreichung der nationalen Energieeffizienzziele 
beizutragen. 

Damit rücken Kommunen zunehmend in die Verantwortung, die Umsetzung von 
Effizienzmaßnahmen für ihren Gebäudebestand voranzutreiben. In diesem Zusammenhang 
kann ESC trotz bisher durchwachsener praktischer Umsetzungserfahrungen weiterhin als 
potenziell wirkungsvolles Instrument dienen. Gerade angesichts angespannter Haushaltslagen 
in vielen Kommunen und öffentlichen Einrichtungen bietet ein ESC die Möglichkeit, mit 
begrenzten Eigenmitteln gezielt Investitionen in die Energieeffizienz des Gebäudebestands zu 
realisieren und langfristige Einsparpotenziale zu heben. 

Sofern der Bund dem ESC-Modell weiterhin eine strategische Bedeutung beimisst, erscheint 
eine Weiterführung der Förderung für die Contracting-Orientierungsberatung im Rahmen der 
EBN aus Evaluationssicht sinnvoll. Trotz bislang geringer Inanspruchnahme und bestehender 
Hemmnisse ist die Contracting-Orientierungsberatung in der bestehenden Förderlandschaft in 
der EBN am sinnvollsten verankert. Eine Fortführung wäre durch vorhandene Strukturen beim 
BAFA ohne Mehraufwand realisierbar. 

Weitere spezifische Empfehlungen 

Neben dieser grundsätzlichen Einordnung zur Rolle der Contracting-Orientierungsberatung 
wurden im Rahmen der Evaluation noch weitere spezifische Punkte identifiziert: 
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•  Klare Bezeichnung des Förderziels: Durch die Existenz von verschiedenen Contracting-
Modellen ist die Ausrichtung des Fördermoduls auf die Orientierung für ein Einspar-
Contracting (ESC) nicht direkt offensichtlich. Eine leicht umsetzbare Handlungsoption wäre 
vor diesem Hintergrund die Bezeichnung des Moduls anzupassen, um Verwechselung mit 
anderen Contracting-Modellen, v.a. dem Liefer-Contracting, vorzubeugen. 

•  Vorgaben für Maßnahmenempfehlungen (Merkblatt für Beratungsberichte): Ein weiteres 
Verbesserungspotenzial wird in dem Merkblatt für die Erstellung eines Beratungsberichts in 
Modul 3 gesehen. Insbesondere der Abschnitt „Unterbreitung von qualitativen Vorschlägen 
für technische, bauliche oder organisatorische Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz und zur Verringerung des CO2-Außstoses (inklusive qualitativer Bewertung 
der Einsparpotenziale)“ wird unterschiedlich von Energieberatenden interpretiert und 
mitunter als Notwendigkeit für Vorschläge zu konkreten Einzelmaßnahmen aufgefasst. Dies 
widerspricht allerdings der Idee der Orientierungsberatung, welche im ersten Schritt 
lediglich die Eignung eines Gebäude(-pools) für das ESC-Modell feststellen soll, ohne bereits 
konkrete Maßnahmen vorzugeben. Daher wird vorgeschlagen, den Abschnitt 
„Empfehlungen“ im Merkblatt klarer zu formulieren. Der Fokus sollte dabei auf mögliche 
Maßnahmenbereiche und die damit verbundenen realistischen Einsparpotenziale gelegt 
werden. 

•  Qualität der Beratungsberichte: Im Rahmen der Beratungsberichtsanalyse zeigte sich, dass 
die Qualität der Modul 3 Beratungsberichte eine deutlich höhere Varianz aufweist als in den 
Modulen 1 und 2. Da für Modul 3 keine Orientierung an einer DIN-Norm besteht, ist eine 
größere Bandbreite grundsätzlich erwartbar. Gleichzeitig gilt es sicherzustellen, dass ein 
einheitlicher Mindestqualitätsstandard eingehalten wird. Vor diesem Hintergrund wird 
empfohlen, eine gezieltere Überprüfung der Beratungsberichte in Modul 3 vorzunehmen. 
Auch wenn dies mit einem erhöhten Ressourceneinsatz verbunden ist, kann auf diese Weise 
die Qualität in dem sich noch entwickelnden Segment gezielt gestärkt werden. 

9.3 Modulübergreifend 
•  Antragstellung durch bevollmächtigte Energieberatende (zukünftige Evaluationen): Eine 

Herausforderung, die sich über alle Module hinweg zeigt, betrifft Anträge, die durch 
bevollmächtigte Energieberatende gestellt werden. In der Regel betrifft dies insbesondere 
größere Energiedienstleister. In diesem Fällen besteht aktuell keine Möglichkeit die 
betroffenen Beratungsempfängerinnen und -empfänger für eine Evaluation zu 
kontaktieren, was zu einer eingeschränkten Datenlage bzw. einem „blinden Fleck“ in der 
Evaluation für die Beratungen größerer Energiedienstleister führt. Um diesem Umstand zu 
adressieren, wird empfohlen, dass EBN-Antragsformular dahingehend zu überarbeiten, dass 
bei Anträgen durch bevollmächtigte Energieberatende auch immer eine Kontakt-E-Mail 
der fördernehmenden Ansprechperson hinterlegt werden muss (unterschiedliche Domain). 
Diese Maßnahme kann ohne größere Umstellungen zu einer besseren Datenqualität für 
zukünftige Evaluationen führen und ermöglicht es dem BAFA stets alle Fördernehmenden 
direkt zu kontaktieren, sollte dies in Einzelfällen notwendig werden. 

•  Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme mit dem BAFA: Eine weitere Herausforderung 
besteht darin, dass einzelne Rückmeldungen aus der Online-Umfrage auf Schwierigkeiten 
bei der Kontaktaufnahme mit dem BAFA hinweisen. Diese scheinen insbesondere auf die 
fehlende telefonische Erreichbarkeit zurückzuführen zu sein. Als mögliche Handlungsoption 
wird vorgeschlagen, eine eingeschränkte telefonische Sprechzeit im BAFA einzurichten. 
Auch wenn dies mit einem zusätzlichen personellen Aufwand verbunden wäre, könnte eine 
solche Maßnahme in Einzelfällen zur höheren Zufriedenheit der Antragstellenden beitragen 
und die Außenwahrnehmung des BAFA verbessern. 
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•  Durchgängig digitale Antragsplattform: Darüber hinaus wurde in den Interviews mit 
Energieberaterinnen und Energieberatern der Wunsch nach einer angepassten 
Antragsplattform geäußert, welche einen durchgängigen digitalen Prozess ermöglicht. Eine 
solche Plattform würde eine digitale Authentifizierung voraussetzen, die derzeit noch nicht 
bei allen Fördernehmenden bzw. Energieberatenden vorhanden ist. Dennoch erscheint 
eine mittelfristige Umstellung auf eine durchgängig digitale Antragsabwicklung sinnvoll, 
insbesondere mit Blick auf die Digitalisierungsziele in der öffentlichen Verwaltung. 

9.4 Zusammenfassung 
Aus den modulspezifischen sowie den modulübergreifenden Herausforderungen wurde eine 
Übersicht mit Handlungsempfehlungen erstellt. Zur Strukturierung wurden die Empfehlungen 
anhand der Dimensionen hohe vs. niedrige Wirkung und leichte vs. schwere Umsetzbarkeit 
bewertet und systematisch eingeordnet. 

Tabelle 102: Übersicht der vorgeschlagenen Handlungsoptionen 

Sofortmaßnahmen 
(Hohe Wirkung, leicht umsetzbar) 

Einfache Erfolge 
(Niedrige Wirkung, leicht umsetzbar) 

• Modulübergreifend: Das Antragsformular sollte 
dahingehend angepasst werden, dass bei Anträgen 
durch bevollmächtigte Energieberatende 
verpflichtend eine Kontakt-E-Mail-Adresse der 
fördernehmenden Ansprechperson angegeben 
werden muss. 

• Modul 3: Um Missverständnisse im Zusammenhang mit 
Liefer-Contracting zu vermeiden, sollte die 
Bezeichnung von Modul 3 überprüft und 
gegebenenfalls angepasst werden, sodass eindeutig 
erkennbar ist, dass ein Einspar-Contracting (ESC) Ziel 
der Beratung ist. 

• Modul 3: Der Abschnitt „Empfehlungen“ im Merkblatt 
für die Erstellung von Beratungsberichten zu Modul 3 
sollte sprachlich präziser gefasst werden: Anstelle der 
Ausarbeitung konkreter Energieeffizienzmaßnahmen – 
wie der Abschnitt teilweise interpretiert wird – sollten 
die Eignung des Gebäudes bzw. Gebäudepools, 
potenzielle Maßnahmenbereiche sowie die 
Abschätzung von Einsparpotenzialen analysiert und 
dargestellt werden. 

• Modulübergreifend (insb. Modul 1): Für eine 
verbesserte Abstimmung zwischen Bund und 
Ländern könnte ein regelmäßiger und strukturierter 
Austausch mit den Landesenergieagenturen 
etabliert bzw. intensiviert werden.  

• Modulübergreifend: Die Landesenergieagenturen 
könnten stärker in die Öffentlichkeitsarbeit 
eingebunden werden, um eine gezieltere und 
wirksamere Bewerbung der EBN-Förderung 
sicherzustellen. 

Langfristige Schlüsselmaßnahmen 
(Hohe Wirkung, schwer umsetzbar) 

Nachrangige Maßnahmen 
(Niedrige Wirkung, schwer umsetzbar) 

• Modulübergreifend: Perspektivische Umstellung auf 
eine durchgängig digitale Antragsplattform zur 
Optimierung des Antragsprozesses. 

• Modul 1: Mögliche Entwicklung gezielter, 
branchenspezifischer Weiterbildungsmaßnahmen für 
Energieberatende, insbesondere für häufig vertretene 
Branchen und Wirtschaftszweige. 

• Modulübergreifend: Eine telefonische 
Erreichbarkeit des BAFA, beispielsweise über 
eingeschränkte Telefonzeiten, könnte eingerichtet 
werden. 
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Anhang A: Schematische Darstellung der Förderung 

Der Antrags- und Förderprozess im Rahmen der EBN-Richtlinie ist für alle drei Fördermodule der 
EBN gleich organisiert. Grundsätzlich ist der Prozess der EBN-Förderung als ein zweistufiges 
Bewilligungsverfahren organisiert, in dem im ersten Schritt ein Antrag auf Förderung beim 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gestellt wird. Der zweite Schritt umfasst 
die Einreichung und Prüfung des Verwendungsnachweises (Beratungsbericht und ergänzende 
Dokumente). Der Ablauf ist so ausgestaltet, dass eine ordnungsgemäße Durchführung sowie 
die zweckgebundene Mittelverwendung der geförderten Energieberatungsleistungen 
sichergestellt werden. In Abbildung wird der Ablauf der Förderung schematisch dargestellt. 

Die Vorgaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) bilden den Rahmen 
für das Förderprogramm. Diese Vorgaben (z. B. zur Höhe der Fördersätze und zur Zielgruppe) 
werden in den Bestimmungen der Förderrichtlinie festgelegt (vgl. Abschnitt 1.2). Das BAFA ist 
für die technische Umsetzung und Administration der EBN-Förderung zuständig. 

Erste Stufe des Bewilligungsverfahrens: Antragstellung und Antragsprüfung 

Zu Beginn des Verfahrens steht die Antragstellung beim BAFA. Dabei sind vonseiten der 
Antragstellenden alle erforderlichen Antragsunterlagen vollständig einzureichen. In der 
anschließenden Antragsprüfung kann das BAFA bei Unklarheiten zusätzliche Informationen 
oder Unterlagen nachfordern bzw. eine Sachverhaltsaufklärung einleiten. Diese Schritte dienen 
der Sicherstellung, dass alle formalen und inhaltlichen Voraussetzungen der Förderrichtlinie 
erfüllt sind. Bei positiver Prüfung wird durch das BAFA ein Zuwendungsbescheid erstellt, auf 
dessen Grundlage die Beauftragung einer qualifizierten Energieberaterin bzw. eines 
qualifizierten Energieberaters durch die Antragstellenden erfolgen kann.  

Fällt die Prüfung negativ aus, wird der Antrag vom BAFA abgelehnt. Ablehnungen erfolgen in 
der Regel dann, wenn Antragsvoraussetzungen nicht erfüllt sind, etwa bei fehlender 
Antragsberechtigung (z. B. kein KMU, Inanspruchnahme der Förderung in den letzten vier 
Jahren) oder bei einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn, d. h. wenn die Energieberatung 
bereits vor Bewilligung des Antrags beauftragt oder durchgeführt wurde. 

Zudem besteht die Option, dass ein Antrag storniert wird. Stornierungen gehen meist von 
Antragstellenden aus, z. B. wenn die Energieberatung nicht durchgeführt werden soll. Ein 
weiterer Fall ist, wenn z.B. Unternehmen fälschlicherweise mehrere Anträge für unterschiedliche 
Liegenschaften im Rahmen von Modul 2 gestellt haben (gem. Förderrichtlinie nur für 
Kommunen zulässig) und diese durch das BAFA zu einem Antrag zusammengeführt werden. 

Zudem kann ein bereits erlassener Zuwendungsbescheid vom BAFA aufgehoben werden, 
wenn die in der Förderrichtlinie festgelegten Fristen zur Durchführung der Energieberatung nicht 
eingehalten werden bzw. die Energieberatung nicht durchgeführt wurde. In der Regel betrifft 
dies Fälle, in denen der Bewilligungszeitraum überschritten wird: Antragstellende haben ab 
Zugang des Zuwendungsbescheids 12 Monate Zeit, um die Energieberatung abzuschließen. 
Anschließend müssen die Unterlagen zum Verwendungsnachweis innerhalb von weiteren drei 
Monaten beim BAFA eingereicht werden. 

Beauftragung und Durchführung der Energieberatung 

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheids (positive Prüfung des Antrags) erfolgt die Durchführung 
der geförderten Energieberatung. Diese umfasst eine energetische Analyse des betreffenden 
Nichtwohngebäudes bzw. der technischen Anlagen im Unternehmen sowie die Erstellung eines 
Beratungsberichts. Die Inhalte und der Umfang der Beratung richten sich nach den Vorgaben 
der Richtlinie und der durch das BAFA veröffentlichten Merkblätter je Fördermodul. 
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Zweite Stufe des Bewilligungsverfahrens: Einreichung Verwendungsnachweis, Prüfung und 
Auszahlung der Förderung 

Nach Abschluss der Beratungsleistung ist durch die Antragstellenden ein 
Verwendungsnachweis beim BAFA einzureichen. Dieser muss den vollständigen 
Beratungsbericht, eine prüffähige Rechnung sowie einen Zahlungsnachweis an die 
Energieberaterin bzw. den Energieberater enthalten. Das BAFA prüft daraufhin die 
Vollständigkeit und Plausibilität der eingereichten Unterlagen. Bei fehlenden Dokumenten oder 
Unklarheiten kann eine Nachforderung oder Sachverhaltsaufklärung erfolgen. 

Die Prüfung der Beratungsberichte erfolgt im BAFA in einem zweistufigen Verfahren: 

•  Formale Prüfung: Grundsätzlich werden alle eingereichten Beratungsberichte einer 
formalen Prüfung unterzogen. Diese erste Stufe stellt sicher, dass der Bericht vollständig ist 
und den grundlegenden Anforderungen der Förderrichtlinie entspricht. 

•  Inhaltlich-technische Prüfung: Eine Stichprobe der Beratungsberichte wird zusätzlich einer 
vertieften fachlichen Prüfung unterzogen. Diese Auswahl erfolgt teilweise per Zufallsprinzip. 
Darüber hinaus werden gezielt Berichte von Energieberaterinnen und -beratern geprüft, bei 
denen in der Vergangenheit qualitative Mängel festgestellt wurden. 

Die Ergebnisse der Prüfung führen entweder zu einer Anerkennung des Berichts als förderfähig 
gemäß den Bestimmungen der Modul-Merkblätter oder zur Ablehnung. Werden im Rahmen 
der vertieften Prüfung Mängel festgestellt, kann das BAFA den Energieberater bzw. die 
Energieberaterin auffordern, den Bericht nachzubessern. Dies ist einmalig möglich. 

Wird der Verwendungsnachweis positiv bewertet, erfolgt die Auszahlung der Fördermittel. Fällt 
die Prüfung hingegen wiederholt negativ aus, gilt der Förderfall als nicht erfolgreich 
abgeschlossen. In diesem Fall kann der Zuwendungsbescheid aufgehoben werden. 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  163 

Abbildung 48 Schematischer Ablauf eines Förderfalls 

 

Technopolis, 2025
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Anhang B: Darstellung der Dauer der Antragsbearbeitung und Durchführung der Energieberatung 

Zur Einordnung der Bearbeitungsdauer der Förderfälle im Rahmen der EBN-Programmadministration werden die Dauer zwischen 
Antragstellung und Erstellung des Zuwendungsbescheids (Dauer der Antragsbearbeitung) sowie die Dauer zwischen Erstellung des 
Zuwendungsbescheids und Eingang des Verwendungsnachweises beim BAFA (Dauer der Durchführung der Energieberatung) dargestellt. 

Anhang B.1: Dauer der Antragsbearbeitung 

Abbildung 49 Histogramm der Dauer der Antragsbearbeitung im Evaluationszeitraum 2021-2024  

 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 49 zeigt die Zeitspanne zwischen Antragstellung und Erstellung des Zuwendungsbescheids für jene Förderfälle, die bewilligt 
wurden. Der Median der Bearbeitungsdauer liegt bei acht Tagen in Modul 1, 16 Tagen in Modul 2 und 22 Tagen in Modul 3 (durchgezogenen 
gelben Linien). Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten liegen aufgrund einzelner Anträge mit deutlich längeren Bearbeitungsphasen 
jeweils darüber (gestrichelte blaue Linien). Entsprechend ist für die Bearbeitungsdauer der Anträge im Evaluationszeitraum festzuhalten, dass 
diese in der Regel nur wenige Wochen betragen. In einigen Teilperioden bzw. in einzelnen Fällen liegen die Bearbeitungsdauern jedoch 
deutlich über den mittleren Werten. 

Anhang B.2: Dauer der Durchführung der Energieberatung 
Abbildung 50 zeigt die Dauer der Durchführung der Energieberatung (inkl. Beauftragung) durch die Fördernehmenden, ermittelt ab dem 
Zeitpunkt der Erstellung des Zuwendungsbescheids durch das BAFA bis zur Einreichung des Verwendungsnachweises. Aus der Abbildung wird 
deutlich, dass die Beauftragung und Durchführung der Energieberatung in der Regel mehrere Monate dauert. Die Medianwerte der 
Durchführungsdauer liegen bei 147 Tagen in Modul 1, bei 203 Tagen in Modul 2 und bei 314 Tagen in Modul 3 (durchgezogene gelbe Linien). 
Auch bei der Bearbeitungsdauer liegen die durchschnittlichen Werte über den mittleren Werten. Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, 
dass die Durchführung der Energieberatung den entsprechenden Zeitraum in Anspruch nimmt. Weitere mögliche Gründe sind eine 
verzögerte Beauftragung der Energieberatung durch die Fördernehmenden (z. B. bei Unsicherheit, ob die Energieberatung weiterhin 
durchgeführt werden soll, oder beim Warten auf einen geeigneten Zeitpunkt) oder eine hohe Auftragslage der Energieberaterinnen und 
Energieberater. 

Der deutliche Rückgang in der Verteilung der Werte nach 450 Tagen in den Modulen 1 und 2 markiert die Frist zur Einreichung der 
Verwendungsnachweise beim BAFA gemäß den Vorgaben der Förderrichtlinie (siehe 0). Fälle, die diese Frist überschreiten, haben in der 
Regel nach individueller Absprache mit dem BAFA eine Fristverlängerung erhalten. 

Die langen Durchführungsphasen für die Energieberatung unterstreichen die Notwendigkeit, die Förderfälle, wie in Abschnitt 3.6 
beschrieben, den jeweiligen Verwendungsnachweisjahren zuzuordnen, um die Effekte aus der Energieberatung zu ermitteln. 
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Abbildung 50 Histogramm der Dauer der Durchführung der Energieberatung im Evaluationszeitraum 2021-2024 

 

* Bezieht sich auf den Zeitraum zwischen der Erstellung des Zuwendungsbescheids durch das BAFA und der Einreichung des Verwendungsnachweises durch die 
Fördernehmenden. In diesem Zeitraum beauftragen die Fördernehmenden die Energieberatung bei einem zugelassenen Energieberater bzw. einer zugelassenen 
Energieberaterin und lassen diese durchführen. 

Technopolis, 2025 
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Anhang C: Darstellung der Endenergieverbräuche & Energiekosten 
(Modul 1) und Nettogrundflächen (Modul 2) der Förderfälle 

Zur Einordnung der berechneten Einsparungen im Rahmen der Zielerreichungs- und 
Wirkungskontrolle wird für Modul 1 die Verteilung der Endenergieverbräuche und der 
Energiekosten dargestellt. Für Modul 2 wird die Verteilung der Nettogrundflächen der 
Gebäude, für die eine Energieberatung erfolgt ist, dargestellt. In den Abbildungen markiert die 
gelbe Linie den Median der Verteilung, während die gestrichelte blaue Linie das arithmetische 
Mittel (Mittelwert) kennzeichnet. Ergänzend sind weitere zentrale statistische Kennwerte in 
tabellarischer Form aufgeführt. Alle Werte beziehen sich auf den Ist-Zustand zum Zeitpunkt der 
Energieberatung vor der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. 

Anhang C.1: Verteilung der Endenergieverbräuche und Energiekosten in Modul 1 

Abbildung 51 Verteilung der Endenergieverbräuche in Modul 1 (vor der Maßnahmenumsetzung) 

 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 52 Verteilung der Energiekosten in Modul 1 (vor der Maßnahmenumsetzung) 

 

Technopolis, 2025 

Tabelle 103 Übersicht der Verteilung der Energieverbräuche und der Energiekosten in Modul 1 (vor der 
Maßnahmenumsetzung) 

Variable Mittelwert Median Q1 Q3 Min Max 

Energieverbrauch in MWh 960 316 162 740 7 92.572 

Energiekosten in Tsd. €  103 42 21 97 1 6.897 

Technopolis, 2025 
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Anhang C.2: Verteilung der Nettogrundflächen der Gebäude in Modul 2 

Abbildung 53 Verteilung der Nettogrundflächen der Gebäude in Modul 2 

 

Technopolis, 2025 

Tabelle 104 Übersicht der Verteilung der Nettogrundflächen in Modul 2 

Art der Beratung Anzahl (n) Mean Median Q1 Q3 Min Max 

Modul 2 - Neubau 561 2.042 1.152 663 2.133 66 36.754 

Modul 2 - Sanierung 6.073 2.152 1.111 586 2.354 40 100.000 

Technopolis, 2025 
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Anhang D: Annahmen für die Effektberechnung 

Anhang D.1: Primärenergie- und Emissionsfaktoren der Stromerzeugung 

Tabelle 105 Primärenergie- und Emissionsfaktoren der Stromerzeugung 

Jahr THG-Emissionsfaktor (gCO2e/kWh) Primärenergiefaktor 

2021 425,00 2,01 

2022 459,00 1,96 

2023 482,20 1,92 

2024 409,70 1,86 

2025 361,70 1,76 

2026 282,50 1,64 

2027 213,70 1,55 

2028 164,60 1,47 

2029 116,00 1,38 

2030 92,20 1,29 

2031 78,10 1,24 

2032 69,40 1,20 

2033 61,80 1,17 

2034 55,70 1,15 

2035 50,40 1,14 

2036 46,00 1,13 

2037 41,90 1,13 

2038 38,00 1,08 

2039 34,28 1,04 

2040 30,74 1,05 

2041 30,39 1,05 

2042 30,03 1,06 

2043 29,69 1,06 

2044 29,34 1,07 

Quellen: THG-Emissionsfaktor der Stromerzeugung: UBA (2023): Entwicklung der spezifischen Treibhausgas-
Emissionen des deutschen Strommix in den Jahren 1990-2022. (Historische Werte bis 2022); Öko-Institut e.V., 
Fraunhofer ISI, IREES, Thünen-Institut (2023): Kernindikatoren des Projektionsberichtes 2023. (Projektionen 
ab 2023)  
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Anhang D.2: Primärenergie- und Emissionsfaktoren für fossile Brennstoffe 

Tabelle 106 Primärenergie- und Emissionsfaktoren für fossile Brennstoffe 

Brennstoff THG-Emissionsfaktor (gCO2e/kWh) Primärenergiefaktor 

Nah-/Fernwärme 280 1,1 

Heizöl* 266 1,1 

Flüssiggas 239 1,1 

Erdgas 202 1,1 

Steinkohle 337 1,1 

Diesel 266 1,1 

Benzin 283 1,1 

Pellets/Biomasse Holz**  26 1,1 

Biodiesel 96 1,1 

Biogas 148 1,1 

* Für Heizöl wurde der THG-Emissionsfaktor von leichtem Heizöl verwendet, da schweres Heizöl in der Praxis kaum noch eine Rolle spielt und eine 
zusätzliche Differenzierung in der Online-Befragung den Fragebogen für die Antwortenden verkompliziert hätte. 

** Pellets und Biomasse Holz wurden aufgrund der Ähnlichkeit hinsichtlich Brennstoffart, Verwendungszweck und Emissionsfaktor in der Online-Befragung 
zusammengeführt. Bei der Berechnung kam der Mittelwert der beiden Emissionsfaktoren zum Einsatz 

Quelle: Fraunhofer ISI, Prognos, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2021): Methodikleitfaden für 
Evaluationen von Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi.  
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Anhang D.3: Lebensdauer von Energieeffizienzmaßnahmen 

Tabelle 107 Annahmen zur Lebensdauer von Energieeffizienzmaßnahmen 

Maßnahmengruppe Maßnahmentyp Zuordnung zu Kategorie aus 
Methodikleitfaden (bzw. analogen 
Kategorien im NAPE-/EED-
Monitoring) 

Lebensdauer 
(Jahre) 

Gebäudetechnik Erneuerung Heizungssystem 
(inkl. Warmwasserversorgung) 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - 
Heizungssystem und 
raumlufttechnische Anlagen 

15 

Optimierung Heizungssystem 
(inkl. Warmwasserversorgung) 

N/V (Dies betrifft in der Regel den 
hydraulischen Abgleich für 
Bestandsanlagen. Da die 
Heizungsanlage bereits im Bestand 
ist, ist die Lebensdauer der 
Maßnahme gemindert. Zudem ist 
die Wirksamkeit der Maßnahme auf 
den Zeitraum beschränkt, in dem 
keine weiteren technischen 
Anpassungen am Gebäude 
vorgenommen werden.) 

7 

RLT-Anlagen (Raumlufttechnik, 
inkl. Klima- und Kälteanlagen) 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - 
Heizungssystem und 
raumlufttechnische Anlagen 

15 

Beleuchtung Technische Maßnahmen - 
Beleuchtung 

12 

Informations- und 
Kommunikationstechnologie 
(IKT) 

Technische Maßnahmen - 
Informations- und 
Kommunikationstechnologie 

3 

Gebäudemanagementsystem 
und Gebäudeautomation 

Technische Maßnahmen - Allgemein 
(ohne Gebäude) 

8 

Gebäudehülle Dämmung der Außenwände Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - Gebäudehülle 

25 

Dämmung/Erneuerung der 
Dachflächen bzw. Dämmung 
der Geschossdecken 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - Gebäudehülle 

25 

Dämmung der Bodenflächen 
(Bodenplatte, Kellerdecke) 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - Gebäudehülle 

25 

Erneuerung Türen, Fenster und 
Verglasung sowie transparente 
Bauteile 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - Fenster 

24 

Sommerlicher Wärmeschutz Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - Fenster 

24 

Produktionsprozesse  
und -anlagen 

Prozesstechnik Technische Maßnahmen - 
Prozesstechnologien - Vollaustausch 
oder technisches Upgrade 

8 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  173 

Maßnahmengruppe Maßnahmentyp Zuordnung zu Kategorie aus 
Methodikleitfaden (bzw. analogen 
Kategorien im NAPE-/EED-
Monitoring) 

Lebensdauer 
(Jahre) 

Prozesswärme Technische Maßnahmen - 
Prozesstechnologien - Vollaustausch 
oder technisches Upgrade 

8 

Wärmerückgewinnung, 
Abwärmenutzung 

Technische Maßnahmen - 
Querschnittstechnologien (Wärme) - 
Einsatz BVT 

8 

Kraft-Wärme-Kopplung Technische Maßnahmen - 
Querschnittstechnologien (Wärme) - 
Einsatz BVT 

8 

Elektrische Antriebe und 
Pumpen 

Technische Maßnahmen - 
Elektrische Anwendungen - 
Vollaustausch oder technisches 
Upgrade 

8 

Druckluft Technische Maßnahmen - 
Elektrische Anwendungen - 
Vollaustausch oder technisches 
Upgrade 

8 

Strom- und 
Wärmeerzeugung 

Solaranlagen (Solar-PV)* Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

20 

Blockheizkraftwerk (BHKW) Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - energetische 
Gebäudesanierung - 
Heizungssystem und 
raumlufttechnische Anlagen 

15 

Organisatorische und 
Verhaltensänderungen 

Energiemanagement und 
Energiecontrolling (inkl. Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik) 

Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

20 

Organisatorische 
Veränderungen und 
verändertes Nutzverhalten 

Verhaltensbasierte Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

2 

Sonstige Energiedienstleistung Verhaltensbasierte Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

2 

Fuhrpark und 
Ladeinfrastruktur 

Fuhrpark N/V (Literaturbasierte Annahme zur 
Lebensdauer von E-Pkws77) 

15 

Ladeinfrastruktur** N/V - 

Komplettsanierung Komplettsanierung* Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

20 

Neubau Neubau* Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude - Allgemein 

20 

Sonstige Maßnahmen Sonstige Maßnahmen N/V (Konservative Annahme für 
Sammlung von Sonstigen 
Energieeffizienzmaßnahmen. 
Annahme stimmt mit Angabe in 

5 

 

 

77 Hill et al. (2020). Determining the environmental impacts of conventional and alternatively fuelled vehicles through 
LCA. Endbericht für die European Commission, DG Climate Action. https://data.europa.eu/doi/10.2834/91418.  

https://data.europa.eu/doi/10.2834/91418
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Maßnahmengruppe Maßnahmentyp Zuordnung zu Kategorie aus 
Methodikleitfaden (bzw. analogen 
Kategorien im NAPE-/EED-
Monitoring) 

Lebensdauer 
(Jahre) 

Vorgängerevaluation aus 2018 
überein)78 

* Für Komplettsanierungen und Neubauten wurde die im Methodikleitfaden angegebene Lebensdauer für „Technische Maßnahmen - 
Nichtwohngebäude – Allgemein“ verwendet. Diese Kategorie wurde ebenso verwendet für Solar-PV Anlagen. 

** Ermöglichende Maßnahme ohne direkten Effekt auf den Endenergieverbrauch. Entsprechend keine Lebensdauer angenommen. 

Quellen: Abschnitt 5.4 – Fraunhofer ISI, Prognos, ifeu, Stiftung Umweltenergierecht (2021): 
Methodikleitfaden für Evaluationen von Energieeffizienzmaßnahmen des BMWi.  

 

 

78 PWC. (2018). Evaluierung der Förderprogramme „Energieberatung im Mittelstand“ und „Energieberatung für 
Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen". 
https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.html.  

https://www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesamt/evaluation_ebm.html
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Anhang E: Weiterführende Darstellungen der 
Endenergieeinsparungen je Maßnahmentyp in absoluten 
Werten 

Abbildung 54 Verteilung der Endenergieeinsparungen in MWh nach Maßnahmen in Modul 1 

 
 

Hinweis: Die Angaben in MWh je Maßnahmentyp geben den Median der Einsparungen an. 

* Die Angabe bezieht sich auf den Endenergieverbrauch, der durch selbst erzeugten Solarstrom gedeckt wird. Die Effekte von 
Investitionen in Solar-PV-Anlagen fließen nicht in die Ermittlung der End- und Primärenergieeinsparungen ein und werden separat 
ausgewiesen. 

Technopolis, 2025 
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Abbildung 55 Verteilung der Endenergieeinsparungen in MWh nach Maßnahmen in Modul 2 

 
 

Hinweis: Die Angaben in MWh je Maßnahmentyp geben den Median der Einsparungen an. 

* Die Angabe bezieht sich auf den Endenergieverbrauch, der durch selbst erzeugten Solarstrom gedeckt wird. Die Effekte von 
Investitionen in Solar-PV-Anlagen fließen nicht in die Ermittlung der End- und Primärenergieeinsparungen ein und werden separat 
ausgewiesen. 

Technopolis, 2025 
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Anhang F: Bewertungskriterien Beratungsberichtsanalyse 

Tabelle 108: Bewertungskriterien für Modul 1 Beratungsberichte 

Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Allgemeine 
Angaben  

Art Geförderten    - 

Endenergieverbrauch 
(vor Beratung) 

  - 

Nettogrundfläche   - 

Zusammenfassende 
Darstellung  

Verbale 
Zusammenfassung 

Enthält alle wesentlichen Beratungsergebnisse; mind. Alle vorgeschlagenen Energieeffizienz-
Maßnahmen 

2% 

Ergebnisübersicht Energieeinsparmaßnahmen sind übersichtlich und geordnet nach ihrer Rangfolge darzustellen. Für jede 
Maßnahme: 
- Rangfolge 
- Energieeinsparung (kWh/a) 
- finanzielle Einsparung (€/a) 
- geschätzte Investitionskosten (€) 
- Nutzungsdauer (a) 
- Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsanalyse 
- Kohlenstoffdioxid –Einsparung(t CO2/a)  

4% 

Informationen zum 
Hintergrund  

Allgemeine 
Informationen zum 
Unternehmen 

Angaben zum Antragsteller: 
- Markt/ Art von Produkten bzw. Dienstleistungen 
- Organisationsstruktur 
- Anzahl der Mitarbeitenden 
- Weitere Standorte 

2% 

Informationen über den 
Energieberater und die 
Methodische 
Vorgehensweise 

Angaben zu: 
- Auftaktbesprechung  
- Datenerfassung 
- Außeneinsatz 
- Ortsbegehung (Corona berücksichtigen) 
- Analyse 
- Bericht 
- Abschlussbesprechung 

2% 
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Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Kontext der 
Energieberatung 

Ziele und Erwartungen des Antragstellers 2% 

Beschreibung des/der 
betrachteten Objekte(s) 

Angaben zu: 
- energetischer Zustand / vergangene Effizienzmaßnahmen 
- Gebäudeart (Fachwerk, Betonbau, Ziegel usw.) 
- Baujahr 
- Benutzungsart (Verwaltungsgebäude, Lager, Fertigung, Produktion usw.) 
- Nutzfläche, Einteilung in Zonen (Büro, Lager, Fertigung etc.) 
- Energieausweis 
- Besonderheiten (Denkmalschutz, Passivhaus usw.)  
- Besitzverhältnis 

2% 

relevante Normen und 
Vorschriften 

Alle vom Energieberater verwendeten einschlägigen Normen und Vorschriften sind anzugeben 2% 

Darstellung des IST-
Zustandes 

Energiebezug Energiebezug des Antragstellers nach verwendeten Energieträgern und gegebenenfalls 
energieerzeugenden Anlagen (absolut und prozentual bezogen auf den Energieverbrauch) (nicht 
nach Energiekosten); sollte durch grafische Darstellungen veranschaulicht werden 

5% 

Energieverbraucher-
analyse 

Analyse der Angabe und Sinnhaftigkeit wesentlicher Energieverbraucher (mind. 90% des 
Gesamtenergieverbrauchs) absolut und prozentual bezogen auf den Gesamtenergieverbrauch. 

18% 

Energiebilanz Die energieerzeugenden, transportierenden und verbrauchenden Anlagen sind schematisch 
darzustellen 

5% 

Lastgänge und 
Kennzahlen (Optional) 

Sofern von Dritten zur Verfügung gestellte Lastgänge vorliegen, sind die Muster der Energienachfrage 
im Zeitverlauf 
mit geeigneten Tools zu analysieren, aufzubereiten und verbal zu erläutern. 

0% 

Detailanalyse einzelner 
Energieverbraucher, 
Prozesse Objekte 

Vorhandensein und Sinnhaftigkeit folgender Angaben: 
- Gebäudetechnik: Konkrete Geräte/ Anlagen (Heizung, Lüftung, Beleuchtung) werden genannt, 
beschrieben und analysiert. 
- Gebäudehülle: Es wird genau beschrieben, welche Teile des Gebäudes verbessert werden können (z. 
B. Fenster, Wände, Dach) (Ist nicht verpflichtend, aber macht gerade in älteren Gebäuden Sinn zu 
thematisieren) 
- Produktionsprozesse und -anlagen: energieverbrauchenden Maschinen/Prozesse werden benannt, ihr 
Verbrauch wird geschätzt 
- Transport (z.B. Firmenfahrzeuge, Logistik) 

13% 
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Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Maßnahmen zur 
Verbesserung der 
Energieeffizienz  

Textliche und technische 
Beschreibung der 
vorgeschlagenen 
Maßnahmen 

Vorhandensein & Sinnhaftigkeit folgender Angaben: 
- Anschlussleistung 
- Betriebszeiten (h/a) 
- Energieverbrauch (kWh) 
- Energieeinsparung (MWh/a) 
- Energiekosteneinsparungen (€/a) 
- CO2-Einsparungen (Tonnen CO2/a) 
- voraussichtlichen Investitionskosten (€) 
- Nutzungsdauern der Investitionsgüter 
- Anpassungsfaktoren 
- Annahmen 

30% 

Informationen über 
anwendbare Zuschüsse/ 
Fördermöglichkeiten 

Angaben zu: 
- Förderprogramm 
- Höhe der Förderung 
- Art der Förderung 

2% 

Wirtschaftlichkeitsanalyse Lebenszyklus-Kostenanalyse für die jeweiligen Maßnahmen inkl.: 
- Installationskosten 
- Nutzungsdauer 
- Dynamische Energiekosten 
- Betriebskosten 
- Wartungskosten 
- Instandhaltungskosten 
- Entsorgungskosten  
Falls keine Lebenszyklus-Kostenanalyse durchgeführt wird, müssen: 
-Amortisationszeiten 
- Parameter Interne Verzinsung 
- Kapitalwert der Investitionen zu jeder Maßnahme ermittelt werden 

10% 

Kriterien für die 
Rangfolge und 
Maßnahmenplan 

- Kriterien für die Rangfolge von Maßnahmen sind zu erläutern 
- Empfehlung für die Durchführung von Maßnahmen  
- Abschätzung der Einsparungen 
nach der Umsetzung der empfohlenen Möglichkeiten  

2% 

Übergreifende 
Bewertung  

Verständlichkeit/ 
Nachvollziehbarkeit 

Verständlichkeit des Berichts und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen - 

Umfang Ist die Länge des Berichts zielführend? - 

Transparenz  Werden Angaben zu Annahmen, Schätzungen, Datenquellen und Datenqualität gemacht? - 

Technopolis, 2025 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  180 

Tabelle 109: Bewertungskriterien für Modul 2 (Sanierung) Beratungsberichte 

Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Allgemeine 
Angaben 

Art Geförderten    - 

Endenergieverbrauch 
(vor Beratung) 

  - 

Nettogrundfläche   - 

Zusammenfassende 
Darstellung 

Zusammenfassung 
wesentlicher 
Beratungsergebnisse 

Angaben zu:  
- Kurzbeschreibung der Maßnahmen 
- Primärenergiebedarf, Endenergiebedarf, Energiekosten, CO2-Emissionen für IST und Sanierung 
- Gesamtinvestitionskosten und Instandhaltungskosten 
- Fördermöglichkeiten 
- Wirtschaftlichkeitsberechnung 
- Sinnhaftigkeit einer Baubegleitung 

20% 

Darstellung des IST-
Zustandes  

Gebäude- & 
Zustandsbeschreibung 

- Beschreibung des Gebäudes (Baujahr, Hauptnutzung, bilanziertes Gebäudevolumen, 
Nettogrundfläche) mit einer tabellarischen und grafischen Darlegung bilanzierten Systemgrenze und 
der gebildeten Zonen 
- Bauzeit der Fenster und Außentüren 
- baulicher Zustand (insbesondere Bauteilaufbau) der Außenwände, Dachflächen, obersten 
Geschossdecke, Kellerdecke, Bodenplatte sowie Innenwände zu unbeheizten Räume oder, 
wenn sinnvoll, zwischen den Zonen mit Angaben zum vorhandenen Dämmniveau 
-U-Wert-Tabelle für den Ist-Zustand der Gebäudehülle 
- Beschreibung der bestehenden Anlagentechnik im Bereich der Heizung, Warmwasserbereitung, 
Lüftung und Klimatisierung 
- Beschreibung der bestehenden Beleuchtung 

20% 

Energiebilanz Erstellung einer Energiebilanz des Gebäudes unter Anwendung der DIN V 18599 und einer 
hierzu geeigneten Software im Ist-Zustand und Darstellung der Ergebnisse in MWh/a bzw. 
kWh/a in Druckausgabe der Software 

10% 

Vergleich errechneter 
Endenergiebedarf mit 
Endenergieverbrauch 

Der errechnete Endenergiebedarf ist mit dem tatsächlichen, gemittelten Endenergieverbrauch über 
die drei letzten Heizperioden zu vergleichen.  

5% 

Energetisches 
Sanierungskonzept  

Beschreibung der 
Sanierungsmaßnahmen 
im Bereich der 
thermischen Hülle 

Angaben zu:  
-U-Wert 
- Dämmstärke 
- Wärmeleitstufe (WLS) 

20% 
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Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Beschreibung der 
Sanierungsmaßnahmen 
im Bereich der 
Anlagentechnik 

Angaben zu:  
- Kesselwirkungsgrad (Heizkessel, Holzpelletkessel) 
- Jahresarbeitszahl bzw. ETAs (Wärmepumpe) 
- solare Deckung 
- Kollektorart/-fläche und Speichergröße 
- Gesamtjahresnutzungsgrad (KWK) 
- Wärmebereitstellungsgrad (Lüftungsanlage) 
- Gesamtoberfläche der PV-Anlage und Peak-Leistung (Photovoltaikanlage) 
- Kühlungsart  
- Beleuchtung 

20% 

Erneuerbare Energien Die Nutzung erneuerbarer Energien muss Bestandteil des energetischen Sanierungskonzepts 
sein und mindestens der Anforderungen des GEG entsprechen 

5% 

Übergreifende 
Bewertung  

Verständlichkeit/ 
Nachvollziehbarkeit 

Verständlichkeit des Berichts und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen - 

Umfang Ist die Länge des Berichts zielführend? - 

Transparenz  Werden Angaben zu Annahmen, Schätzungen, Datenquellen und Datenqualität gemacht? - 

Technopolis, 2025 
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Tabelle 110: Bewertungskriterien für Modul 2 (Neubau) Beratungsberichte 

Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Allgemeine 
Angaben  

Art Geförderten    - 

Endenergieverbrauch 
(vor Beratung) 

  - 

Nettogrundfläche   - 

Zusammenfassende 
Darstellung 

Zusammenfassung 
wesentlicher 
Beratungsergebnisse 

- Kurzbeschreibung zu den empfohlenen Maßnahmen zum Erreichen eines „Klimafreundlichen 
Neubaus“ nach KFN inkl. Hinweis auf Energiemanagementsystem 
- Primärenergiebedarf 
- Endenergiebedarfes 
- Energiekosten  
- CO2-Emissionen  
- geschätzte erforderliche Gesamtinvestitionskosten für Neubauniveau nach GEG-Standard sowie für 
den Zielstandard Effizienzgebäude nach KFN 
-Förderprogramm 
- Höhe der Förderung 
- Art der Förderung 
- Hinweis auf die Sinnhaftigkeit bzw. Erforderlichkeit einer Baubegleitung und ggf. Fachplanung  

20% 

Daten zur 
Gebäudehülle und 
Anlagentechnik 
zum energetischen 
Neubaukonzept  

Gebäudebeschreibung - Beschreibung des Gebäudes (Hauptnutzung) mit einer tabellarischen und grafischen 
Darlegung Systemgrenze und der gebildeten Zonen 
- bilanziertes Gebäudevolumen und Nettogrundfläche 
-U-Wert-Tabelle für alle Bauteile der thermischen Hülle für den vorgeschlagenen “Klima- 
freundlichen Neubau“ mit Gegenüberstellung der Bauteilausführungen nach Anlage 2 GEG 
des Referenzgebäudes 

20% 

Energiebilanz Erstellung einer Energiebilanz des Gebäudes unter Anwendung der DIN V 18599 
und einer hierzu geeigneten Software 

10% 

Vorgeschlagene 
Maßnahmen im Bereich 
Anlagentechnik 

Beschreibung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Erreichen des Neubauniveaus nach 
GEG-Standard und für den vorgeschlagenen “Klimafreundlichen Neubau“ im Bereich der 
Anlagentechnik für die Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung, Klimatisierung und Beleuchtung unter 
Einbeziehung erneuerbarer Energien. Als erneuerbare Energie werden die in 
den §§ 34-44 des GEG genannten Anlagentechniken anerkannt. 
Anzugeben sind (je nach installierter Anlagentechnik): Kesselwirkungsgrad (Heizkessel, 
Holzpelletkessel), Jahresarbeitszahl, ETAs (Wärmepumpe), solare Deckung, Kollektorart/-fläche und 
Speichergröße, Gesamtjahresnutzungsgrad (KWK), Wärmebereitstellungsgrad (Lüftungsanlage), 
Gesamtoberfläche der PV-Anlage und Peak-Leistung (Photovoltaikanlage), Kühlungsart sowie 
Beleuchtung (z.B. Art der Beleuchtung, Vorschaltgerät, Beleuchtungsart, Präsenzerfassung, 
tageslichtabhängiges Kontrollsystem). 

25% 



 

 Evaluation des Bundesförderprogramms „Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme“ (EBN)  183 

Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Vorgeschlagene 
Maßnahmen im Bereich 
thermische Hülle 

Beschreibung der vorgeschlagenen Maßnahmen für das Erreichen des Neubauniveaus nach 
GEG-Standard und für den vorgeschlagenen “Klimafreundlichen Neubau“ im Bereich der 
thermischen Hülle (Dach, Fassade, Kellerbauteile), anzugeben sind: U-Wert, Dämmstärke, 
Wärmeleitstufe (WLS)  

25% 

Übergreifende 
Bewertung  

Verständlichkeit/ 
Nachvollziehbarkeit 

Verständlichkeit des Berichts und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen - 

Umfang Ist die Länge des Berichts zielführend? - 

Transparenz  Werden Angaben zu Annahmen, Schätzungen, Datenquellen und Datenqualität gemacht? - 

Technopolis, 2025 
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Tabelle 111: Bewertungskriterien für Modul 3 Beratungsberichte 

Kriterium Unterkriterium Beschreibung Gewichtung 

Allgemeine 
Angaben  

Art Geförderten     - 

Endenergieverbrauch 
(vor Beratung) 

   - 

Nettogrundfläche    - 

Zusammenfassende 
Darstellung 

Verbale 
Zusammenfassung 

Zusammenfassung der konkreten wesentlichen Beratungsinhalte und -ergebnisse sowie der 
Empfehlungen des Contracting-Beraters 

5% 

Erst-Analyse des Ist-
Zustandes der 
betrachteten 
Objekte 
zusammen mit den 
dazu gehörigen 
Anlagen, Systemen 
und ggf. Prozessen  

Kurzdarstellung des Ist-
Zustandes 

- Auflistung der Objekte mit Gebäudebezeichnung, Baujahr, Hauptnutzungsart/Gebäudekategorie 
und Gebäudenutzfläche 
- Aufstellung der energierelevanten (Investitions-) Maßnahmen der letzten drei Jahre 
- Auflistung der Energieverbräuche & Energiekosten der letzten drei Jahre 
- Art, Alter und Leistungsangaben der wesentlichen, für den 
Energieverbrauch relevanten, technischen Anlagen & Beschreibung des Zustandes 
- Kurzbeschreibung der Gebäudehülle (Dach, Außenwände, Fenster, unterer 
Gebäudeabschluss) 

10% 

Grobe Bewertung des 
Energieverbrauchs und 
des Ist-Zustandes 

- Darstellung der Höhe der ermittelten Energiekosten-Baseline sowie der 
Erläuterungen der zugrundeliegenden Berechnungsschritte 
- Bewertung des Ist-Zustandes in Relation zu Referenzobjekten 
- Darstellung des Zustands (v.a. evidenter Mängel und Erneuerungsbedarf) von 
Gebäudehülle und Anlagentechnik 
- Darstellung der zu berücksichtigen Rahmenbedingungen des Gebäudeeigentümers 
- Besonderheiten/spezifische Herausforderungen in den betrachteten 
Gebäuden/Liegenschaften 

20% 

Beratungstätigkeiten 
und Empfehlungen  

Beschreibung der Vor-
Ort-Begehung 

-Begehungsdatum  
-Begehungsumfang 

2% 

Eignungsprüfung für 
Contracting-Modelle 

 Beschreibung der Beratung zur Eignungsprüfung für Contracting-Modelle inkl.: 
- Auswahl des Gebäudepools 
- Energieeinsparpotenziale 
- Eignung 
- Machbarkeit 
- Wirtschaftlichkeit 

30% 
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Empfehlungen Unterbreitung von qualitativen Vorschlägen für technische, bauliche oder 
organisatorische Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 
Verringerung des CO2-Austoßes (inklusive qualitativer Bewertung der 
Einsparpotenziale) inkl.:  
- erwartete Nutzungsdauer und Investitionsvolumen 
- Abschätzung der erreichbaren Energie- und Energiekosteneinsparungen 
- Abschätzung CO2-Einsparungen 
- Übliche Laufzeiten von ESC-Verträgen 
- Sonstige Vor- und Nachteile 

20% 

Zusammenfassende 
Empfehlungen  

Zusammenfassende Empfehlung (Modell, Pool, Maßnahmen) 5% 

Nächste Schritte  Fördermöglichkeiten & 
Baukostenzuschüsse 

- Beratung zu passenden Fördermöglichkeiten für die Empfehlungen 
- Berücksichtigung von Baukostenzuschüssen 

3% 

Weitere Unterstützung 
(sofern erfolgt) 

- Darstellung der unterstützenden Tätigkeiten bei der Vorbereitung von 
Ausschreibungsunterlagen 
- Darstellung der unterstützenden Tätigkeiten bei der Erarbeitung von Vorlagen für Entscheidungsträger 
oder Entscheidungsgremien 

2% 

Beratungsadressat, -
datum und -umfang (in 
h) 

Beratungsadressat, Beratungsdatum und Beratungsumfang (in h) 1% 

Anlagen Baseline-Erstellung 
Fotodokumentation 
Begehung 
Beratungsprotokolle 

Baseline-Erstellung Fotodokumentation Begehung 
Beratungsprotokolle 

2% 

Übergreifende 
Bewertung  

Verständlichkeit/ 
Nachvollziehbarkeit 

Verständlichkeit des Berichts und Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen  - 

Umfang Ist die Länge des Berichts zielführend?  - 

Transparenz  Werden Angaben zu Annahmen, Schätzungen, Datenquellen und Datenqualität gemacht?  - 
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